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Management Summary 

Evaluationen – ein Überblick 

Evaluationen sind ein wichtiges Instrument, um Erfahrungswissen zu generieren, das 

in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommt. Sie können hinsichtlich verschiede-

ner Unterscheidungsmerkmale kategorisiert werden. Hinsichtlich der Frage, wer die 

jeweilige Evaluation durchführt, lassen sich grundsätzlich zwei Hauptformen unter-

scheiden: Interne Evaluationen werden von der für ein Programm/eine Maßnahme 

zuständigen Organisation selbst durchgeführt. Externe Evaluationen werden von un-

abhängigen Einrichtungen durchgeführt, die über die erforderliche Sach- und Metho-

denkompetenz in dem jeweiligen Bereich verfügen. Als dritte Variante hat sich zudem 

die Methodenberatung als Zwischenform herausgebildet. Dabei verbleibt die Haupt-

verantwortung für das Evaluationsvorhaben bei der zuständigen Organisation, die je-

doch bei verschiedenen, vor allem methodischen, Fragen externen Sachverstand 

hinzuzieht.  

Der Zeitpunkt, wann eine Evaluation im politischen Entscheidungsprozess durchge-

führt, bildet ein weiteres Differenzierungsmerkmal. Hier lassen sich ebenfalls drei 

Formen unterscheiden. Ex-ante-Evaluationen kommen zu Beginn des Entschei-

dungsprozesses zum Einsatz und helfen bei der ersten Folgen- und Wirkungsab-

schätzung sowie bei der Wahl eines geeigneten Alternativvorschlags. Begleitende 

Evaluationen werden in der Regel als Vollzugsanalysen durchgeführt. Hingegen un-

tersucht und bewertet die begleitende Gesetzesfolgenfolgenabschätzung als ein 

Spezialfall dieser Variante die Folgen und Wirkungen z.B. eines Gesetzentwurfs. Ex-

post-Evaluationen nach Inkrafttreten einer Maßnahme oder eines Programms durch-

geführt. 

Grundlagen der ex-post-Gesetzesevaluation 

Im Mittelpunkt des hier vorliegenden Leitfadens steht die ex-post-Evaluation von Ge-

setzen. Dieses Instrument dient in erster Linie dazu, relevante Informationen sowohl 

über den Zielerreichungsrad als auch über die intendierten und nicht-intendierten 

Wirkungen einer rechtlichen Regelung zu sammeln und zu bewerten. Durch die Be-

reitstellung zusätzlicher Informationen können ex-post-Evaluationen dazu beitragen, 

die Grundlage des Parlaments für die Entscheidung darüber, ob sich eine Regelung 
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bewährt hat und beibehalten werden soll oder ob Novellierungsbedarf besteht, zu 

verbessern. Beispielsweise ist bei der Überprüfung der datenschutzrechtlichen Aus-

wirkungen die Eingriffsintensität einer Regelung ohne Evaluation häufig nur sehr 

schwer zu ermitteln. Je intensiver in das Grundrecht der informationellen Selbstbe-

stimmung eingegriffen wird und je weniger offensichtlich die Eingriffsintensität ist, 

desto eher sollte eine Gesetzesevaluation mit einer dementsprechenden Prüfungstie-

fe ( D. I. Die Konzeptionsphase: Worauf muss ich achten?, S. 121) durchgeführt 

werden. 

Um aussagekräftige Ergebnisse über die Folgen einer rechtlichen Regelung zu erhal-

ten, ist es notwendig, dass Gesetzesevaluationen auf Grundlage wissenschaftlicher 

Methoden und anhand präzise für die Bewertung des Evaluationsgegenstandes fest-

gelegter Kriterien durchgeführt werden. Hierfür kann auf das gesamte Repertoire so-

zialwissenschaftlicher Forschungsmethoden zurückgegriffen werden ( B. VI. Eva-

luationsinstrumente und -methoden, S. 47). Bei der Auswahl der Methoden ist immer 

zu beachten, dass diese zur Gewinnung der für die Beantwortung der Evaluations-

fragestellung erforderlichen Daten geeignet sein müssen. Hierzu sind Kenntnisse 

über den Umgang mit den vorhandenen Methoden von besonderer Bedeutung. Je 

nach Untersuchungsdesign ist es empfehlenswert, Methoden zu kombinieren sowie 

einen Mix zwischen quantitativen und qualitativen Erhebungsverfahren anzustreben. 

Zudem sollten – soweit wie möglich – bei der Durchführung Standards eingehalten, 

wie sie z.B. in Deutschland von der Gesellschaft für Evaluation erarbeitet worden 

sind ( B. V. Welche Standards gelten für die Durchführung von Evaluationen?, S. 

32). 

Die Bewertung einer rechtlichen Regelung kann – je nach Untersuchungsfokus – in 

folgenden sieben Bewertungsdimensionen erfolgen: (1) Rechtmäßigkeit, (2) Kosten, 

(3) Effizienz, (4) Effektivität, (5) Akzeptanz, (6) Praktikabilität sowie (7) Neben-

/Folgeeffekte ( B. IV. Welche Bewertungskriterien werden bei einer Evaluation zu-

grunde gelegt?, S. 28). Bei der Untersuchung der datenschutzrechtlichen Folgen ist 

es darüber hinaus immer erforderlich, die Eingriffsintensität der gesetzlichen Rege-

lung zu erfassen ( C. III. 3. c) Eingriffsintensität, S. 91).  

Aus diesen Gründen sollten ex-post-Gesetzesevaluationen sinnvollerweise von einer 

unabhängigen Einrichtung durchgeführt werden, die über Erfahrungen im Umgang 
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mit bei der Datenerhebung zum Einsatz kommenden systematisch objektivierenden 

Verfahren verfügt.  

Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen für den Umgang mit 

personenbezogenen Daten 

Beim Umgang mit personenbezogenen Daten ist immer zu erwägen, ob und inwie-

weit dadurch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. 

Art. 1 Abs. 1 GG) beeinträchtigt wird ( C. III. Recht auf informationelle Selbstbe-

stimmung, S. 80). Der Schutz gegen den unberechtigten Umgang mit Daten kann 

sich darüber hinaus aus weiteren, zumeist vorrangig zu prüfenden Grundrechten ( 

C. II. Ermittlung der relevanten Grundrechte, S. 67) ergeben.  

 Bei relativ geringer Eingriffsintensität wirken sich die unterschiedlichen 

Schranken der verschiedenen Grundrechte besonders stark aus. So steht das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht gem. Art. 2 Abs. 1 GG letztlich unter einem einfa-

chen Gesetzesvorbehalt, während die Unverletzlichkeit der Wohnung durch ein 

komplexes Schrankensystem in Art. 13 GG stärker geschützt ist. Bei geringer 

Eingriffsintensität werden die Eingriffe zumeist dem allgemeinen Übermaßverbot 

( C. III. 4. d) Verhältnismäßigkeit, S. 105) genügen. 

 Dagegen erfordern schwere Eingriffe unter Verhältnismäßigkeitserwägungen 

besondere verfahrensrechtliche Schutzmaßnahmen des Gesetzgebers ( 

C. III. 4. e) Prozedurale Anforderungen, S. 112). Die Anforderungen auf der 

Rechtfertigungsebene fokussieren sich mit steigender Eingriffsintensität unab-

hängig von dem jeweils konkret betroffenen Grundrecht auf die Einhaltung des 

Verhältnismäßigkeitsprinzips. 

 Bei höchster Eingriffsintensität, einem Eingriff in den von der Menschenwürde 

geschützten Kernbereich der privaten Lebensgestaltung ( C. III. 4. b) Kernbe-

reich privater Lebensgestaltung, S. 100), sind entsprechende Maßnahmen unzu-

lässig.  

Für die Bestimmung der Eingriffsintensität sind folgende Kriterien zu berücksichtigen: 

 Sensibilität der Informationen ( S. 92),  

 Menge der erhobenen Daten ( S. 93), 

 Anzahl und Auswahl der Betroffenen ( S. 94), 

 Umstände der Erhebung ( S. 95), 
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 Folgen des Informationseingriffs ( S. 96), 

 Grad der Zweckbindung ( S. 97), 

 Eingriffsdauer ( S. 97) und  

 Additive Grundrechtseingriffe ( S. 98). 

Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmungen bedürfen einer verfas-

sungsrechtlichen Rechtfertigung. Abgesehen von Eingriffen in den absolut geschütz-

ten Kernbereich privater Lebensgestaltung ist das Recht auf informationelle Selbst-

bestimmung nicht schrankenlos gewährleistet. Beschränkungen dieses Rechts be-

dürfen einer verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage, die den rechtsstaatlichen 

Geboten der Normenklarheit und Bestimmtheit entsprechen muss ( C. III. 4. c) Hin-

reichend klare und bestimmte gesetzliche Regelung, S. 102).  

Mit ansteigender Eingriffsintensität erhöhen sich die Anforderungen an eine klare und 

bestimmte Ermächtigungsgrundlage. Auch können technische Innovationen eine 

dem Gebot der Rechtsklarheit und Bestimmtheit entsprechende Regelung erfordern. 

Bei offenen Tatbestandsmerkmalen (z. B. „Bestrebungen, die sich gegen den Ge-

danken der Völkerverständigung richten“ in den Befugnissen des Terrorismusbe-

kämpfungsgesetzes) können diese Gebote erfordern, dass evaluiert wird, wie sich 

die Auslegung und Anwendung dieser Tatbestandsmerkmale in der Praxis gestaltet, 

insbesondere ob eine Ermächtigung den verfassungsrechtlichen Anforderungen ent-

sprechend tatsächlich eingeschränkt ausgelegt wird. Dabei ist zwischen personenbe-

zogenen Daten, die in individualisierter, nicht anonymisierter Form erhoben und ver-

arbeitet werden, und solchen, die für statistische Zwecke bestimmt sind, zu unter-

scheiden.  

Obwohl das Übermaßverbot ein wichtiger Anknüpfungspunkt für Evaluierungspflich-

ten ist, genügt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit alleine nicht, um der Gefahr 

einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts wirksam entgegenzuwirken. Vielmehr ist 

Grundrechtsschutz auch durch organisatorische und verfahrensrechtliche Vorkeh-

rungen zu bewirken. Bei Eingriffen in das informationelle Selbstbestimmungsrecht 

sind als organisations-, verfahrens- und technikorientierte Schutzvorkehrungen Auf-

klärungs-, Auskunfts-, Benachrichtigungs-, Kennzeichnungs-, Prüf- und Löschungs-

pflichten sowie differenzierte Zugriffsberechtigungen, Richtervorbehalte und Verwer-

tungsverbote anerkannt. 
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Vorgehen bei der Planung und Durchführung einer ex-post-

Gesetzesevaluation 

Bei der Planung und Durchführung von ex-post-Gesetzesevaluationen sind verschie-

dene Faktoren zu berücksichtigen, die das weitere Vorgehen erheblich beeinflussen 

können. So spielen z.B. die zeitlichen und finanziellen Ressourcen bei der Wahl, ob  

ein Evaluationsvorhaben von externen Einrichtungen, als Methodenberatung oder 

von der für ein Gesetz zuständigen Organisationseinheit durchgeführt wird, eine gro-

ße Rolle. Sie haben ebenfalls einen Einfluss darauf, ob eine Teil- oder Gesamtevalu-

ation in Frage kommt.  

Bei externen ex-post-Gesetzesevaluationen sollte der Evaluator von vornherein deut-

lich darlegen, welche Untersuchungsschritte aufgrund der gegebenen Rahmenbe-

dingungen realisierbar sind. Oft unterliegen Evaluationsvorhaben im politischen Be-

reich einem engen Zeitplan, der zu Problemen bei der Datenerhebung führt. Da auf 

Grundlage der erhobenen Daten Bewertungen erfolgen, Schlussfolgerungen gezo-

gen und Handlungsempfehlungen formuliert werden, ist gleichwohl sicherzustellen, 

dass Daten in ausreichend guter Qualität erhoben werden können. Es handelt sich 

um eine Fehlannahme, dass kurze Evaluationsvorhaben insgesamt hinsichtlich der 

Kosten günstiger als längere wären. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Bei kurzfristi-

gen Projekten erhöhen sich der Personaleinsatz und dadurch der Koordinierungs-

aufwand in der Datenerhebungs- und Auswertungsphase deutlich, damit die notwen-

digen Arbeitsschritte zur Erreichung eines abgesicherten Evaluationsergebnisses 

durchgeführt werden können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, bevorste-

hende Evaluationen langfristig zu planen. Im Idealfall sollten z.B. bereits bei der Ge-

setzeserarbeitung – sofern eine Evaluationsklausel vorgesehen ist – Überlegungen 

angestellt werden, welche Daten für eine spätere Evaluation benötigt werden, und 

die entsprechenden Behörden diese ab Inkrafttreten des Gesetzes erheben.  

Bei den Vorüberlegungen zur Evaluation eines Gesetzes sollte die zuständige Orga-

nisationseinheit bereits Vorstellungen dazu entwickeln, welche Eckpunkte bzw. über-

geordnete Fragestellung im Rahmen des Evaluationsvorhabens bearbeitet werden 

sollte(n).   

Die nachfolgende Grafik stellt die drei Phasen einer ex-post-Gesetzesevaluation, die 

wiederum aus mehreren Arbeitsschritten bestehen, kurz vor. Das Schema soll dabei 

helfen, Evaluationsvorhaben besser planen und strukturieren zu können. 
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Abb. 1: Ablaufschema zur Durchführung einer ex-post-Gesetzesevaluation 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(I) Konzeptionsphase 

Schritt 1:  
Welche Ressourcen stehen zur Verfü-

gung? (Kapitel D I. 1., S. 122) 

Sind ausreichend personelle Ressourcen 
für eine Selbstevaluation vorhanden? 

ja nein 

Sind ausreichend finanzielle Ressour-
cen für die Hinzuziehung externen 
Sachverstands vorhanden? 

ja nein 

- Selbstevaluation (bei 
entsprechender Quali-
fikation der Mitarbeiter 
im Bereich sozialwis-
senschaftliche Erhe-
bungsmethoden) 

- Externe Methodenbe-
ratung 

- Externe Eva-
luation  

- Externe Me-
thodenbera-
tung 

- Externe 
Evaluation 

- Externe Me-
thoden-
beratung 

- Selbsteva-
luation 

- keine Eva-
luation  

Sind ausreichend zeitliche Res-
sourcen für die Durchführung/ Un-
terstützung einer Evaluation vor-
handen? 

ja nein 

- Externe 
Evaluation 

- Umfangrei-
che externe 
Methoden-
beratung 

- Selbsteva-
luation 

Schritt 2: 
In welcher Form soll das Evaluationsvorhaben durchgeführt werden? (Kapitel D I. 2., S. 127) 

Externe Evaluation Externe Methodenberatung Selbstevaluation 

- keine ausreichend qualifizierten Mit-
arbeiter im Bereich sozialwissen-
schaftlicher Erhebungsmethoden 

- ausreichend finanzielle Ressourcen 

- Ausreichend personelle Ressourcen 
mit Kenntnissen im Bereich sozialwis-
senschaftlicher Erhebungsmethoden 

- finanzielle Ressourcen zur Einbindung 
externen Sachverstands 

- ausreichende zeitliche Ressourcen 

- keine zusätzlichen finanziellen 
Ressourcen 

- ausreichend qualifizierte Mitarbei-
ter im Bereich sozialwissenschaft-
liche Erhebungsmethoden 

- umfangreiche zeitliche Ressour-
cen 

Vollständige Evaluation der gesetzlichen 
Regelung  

Teilevaluation  

- Externe Teile-
valuation 

- Einzelfragen-
orientierte ex-
terne Metho-
denberatung 

- Teilselbst-
evaluation 
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Schritt 3:  
Was ist das Erkenntnisinteresse des Evaluationsvorhabens? (Kapitel D I. 3., S. 130) 

 
(Beispiel: Welches sind die datenschutzrechtlichen Folgen, die durch das Gesetz verursacht werden?  

Schritt 4:  
Wie ist der Evaluationsgegenstand abzugrenzen? (Kapitel D I. 4., S. 130) 

 
(Beispiel: Was soll genau bei der Evaluation berücksichtigt werden?) 

Schritt 5:  
Wer ist durch die Anwendung des Evaluationsgegenstandes betroffen? (Kapitel D I., 5., S. 132) 

 
(Beispiel: Welches sind die relevanten Adressaten (durch das Gesetz betroffene Bürger/innen, Behörden etc.)  und Stakeholder 

(z. B. Verbände, BfDI)?  

Schritt 6:  
Welche Prüfkriterien und Indikatoren sollen bei der Erfassung der datenschutzrechtlichen Folgen herangezogen werden? (Kapi-

tel D I. 6., S. 133) 
 

(Beispiel: Wie ist der Zielerreichungsgrad des Gesetzes zu bewerten? Wie ist die Eingriffsintensität eines Gesetzes zu bewer-
ten?)  

Schritt 7:  
Welche Daten werden für die Beantwortung der Evaluationsfragestellung benötigt? (Kapitel D I. 7., S. 133 

 
(Beispiel: Welche Daten können zur Beurteilung des Zielerreichungsgrads eines Gesetzes erhoben werden? Welche Daten 

können zur Beurteilung der Eingriffsintensität eines Gesetzes erhoben werden?) 

Schritt 8:  
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind beim Umgang mit den Daten zu beachten? (Kapitel D I. 8., S. 134) 

 
(Beispiel: In welchen für den Datenschutz relevanten Bereichen wirkt sich die gesetzliche Regelung bzw. Maßnahme aus?)   
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(II) Durchführungsphase 

Schritt 1:  
Welche Adressaten und Stakeholder müssen in die Untersuchung einbezogen werden? (Kapitel D II. 1., S. 155) 

 

 

Schritt 2:  
Wie wird die Funktionsfähigkeit des Erhebungsinstrumentariums sichergestellt? (Kapitel D II. 2., S. 157) 

 
(Beispiel: Mit welchen Gruppen kann ein Pre-Test durchgeführt werden?) 

Schritt 3:  
Wie wird die Datenerhebung durchgeführt? (Kapitel D II. 3., S. 157) 

 
(Beispiel: Welche quantitativen und welche qualitativen Instrumente können eingesetzt werden, um Daten zu den Prüfkriterien 

zu erheben?)  

Schritt 4:  
Wie werden Fehler während der Datenerhebung vermieden? (Kapitel D II. 4., S. 158) 

 
(Beispiel: Wie können inkonsistente Daten identifiziert werden?)  

Schritt 5:  
Wie kann ein transparenter Datenerhebungsprozess gewährleistet werden? (Kapitel D II. 5., S. 159) 

 
(Beispiel: Wie kann der Auftraggeber am Datenerhebungsprozess beteiligt werden? 
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(III) Auswertungsphase 

Schritt 1:  
Wie werden die quantitativen Daten ausgewertet? (Kapitel D III. 1., S. 160) 

 
(Beispiel: Welche quantitativen Auswertungsverfahren stehen zur Verfügung, um die Evaluationsfragestellung zu beantworten?)  

Schritt 2:  
Wie werden die qualitativen Daten ausgewertet? (Kapitel D III. 2., S. 161) 

 
(Beispiel: Welche qualitativen Auswertungsverfahren stehen zur Verfügung, um die Evaluationsfragestellung zu beantworten?)  

Schritt 3:  
Wie können die Auswertungsergebnisse interpretiert werden? (Kapitel D III. 3., S. 162) 

 
(Beispiel: Welche Schlussfolgerungen können auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse gezogen werden?)  

Schritt 4:  
Wie werden Handlungsempfehlungen auf Basis der Interpretationsergebnisse formuliert? (Kapitel D III. 4., S.163) 

 
(Beispiel:  Durch welche Maßnahmen könnte datenschutzrechtlichen Aspekten unter Aufrechterhaltung der Erreichung der ge-

setzgeberischen Ziele verstärkt Rechnung getragen werden?) 
 

Schritt 5:  
Worauf muss bei der Dokumentation der Evaluationsergebnisse geachtet werden? (Kapitel D III. 5., S. 164) 

 
(Beispiel: Wie sollte mit den Evaluationsergebnissen umgegangen werden?) 

Schritt 6:  
Wie soll mit den erhobenen Daten nach Abschluss des Evaluationsvorhabens umgegangen werden? (Kapitel D III. 6., S. 167) 

 
(Beispiel: Wann sollen die erhobenen Daten gelöscht werden?) 
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Gesetzliche Evaluationsklauseln 

Entscheidet sich das Parlament für eine gesetzliche Verankerung einer Evaluation, 

können folgende fünf Fragen dabei helfen, die wichtigsten Punkte in einer solchen 

Evaluationsklausel zu regeln:  

 Wer soll die Evaluation durchführen? ( S. 172), 

 Wer ist Empfänger des Evaluationsberichts? ( S. 173), 

 Was genau soll evaluiert werden? ( S. 174), 

 Wie soll die Evaluation durchgeführt werden? ( S. 174) und 

 Welche zeitlichen Aspekte sind bei der Evaluation zu beachten? ( S. 

175). 

Im Hinblick auf die Dokumentation der Evaluationsergebnisse sollte gewährleistet 

sein, dass diese zur Förderung des demokratischen und wissenschaftlichen Diskur-

ses veröffentlicht werden. Bei Gesetzesevaluationen, die sich nur auf geringe Fall-

zahlen stützen können, kann das Problem auftreten, dass ein Evaluationsbericht nur 

mit Veröffentlichung auch von personenbeziehbaren Daten vollständig verständlich 

ist, aber viele gesetzliche Regelungen für den Eingriff in das informationelle Selbst-

bestimmungsrecht des Betroffen wenig präzise gefasst sind ( D. IIII. 5. Schritt 5: 

Dokumentation der Ergebnisse, S. 164). Für diese Fälle sollte im Gesetz im Zusam-

menhang mit der Evaluationsregelung ein sinnvoller und klar bestimmt umschriebe-

ner Interessenausgleich getroffen werden. 
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A. Einleitung  

I. Was sind Evaluationen?  

Evaluationen sind ein etabliertes und wichtiges Instrument zur Generierung von Er-

fahrungswissen, das in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommt. Auch in Politik 

und Verwaltung haben sie in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewon-

nen. Evaluationen basieren im Wesentlichen auf der Sammlung und anschließenden 

Bewertung von Informationen, die dann für einen Entscheidungsprozess genutzt 

werden. Die dabei zugrunde gelegten Bewertungskriterien können sehr unterschied-

lich sein. Allerdings orientieren sie sich oft am Nutzen eines Gegenstandes, Sach-

verhalts oder Entwicklungsprozesses für bestimmte Personen oder Gruppen. Folglich 

kann die Nutzenbewertung je nach Kriterienauswahl durchaus unterschiedlich ausfal-

len. 

Grundsätzlich lassen sich Alltagsevaluationen von wissenschaftlichen Evaluationen 

unterscheiden, um die es hier ausschließlich gehen soll. Der wesentliche Unterschied 

zwischen diesen beiden Formen besteht darin, dass die Bewertungen nicht willkür-

lich, sondern anhand explizit auf den zu evaluierenden Sachverhalt und anhand prä-

zise festgelegter Kriterien vorgenommen werden. Darüber hinaus werden wissen-

schaftliche Evaluationen von Experten durchgeführt, die für die Datenerhebung sys-

tematisch objektivierende Verfahren anwenden. Dabei kann auf das gesamte Reper-

toire sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden zurückgegriffen werden ( B. 

VI. Evaluationsinstrumente und -methoden, S. 47). Zudem werden – soweit wie mög-

lich – bei der Durchführung Standards eingehalten, wie sie z.B. in Deutschland von 

der Gesellschaft für Evaluation erarbeitet worden sind ( B. V. Welche Standards 

gelten für die Durchführung von Evaluationen?, S. 32).1   

Die Deutsche Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) hat in ihren Begleitmaterialien 

zu den Standards für Evaluation folgende Definition vorgestellt, die noch einmal den 

breiten Anwendungsbereich dieses Verfahrens unterstreicht: So heißt es:  

„Evaluation ist eine systematische Untersuchung des Nutzens oder Wertes eines Gegen-

stands. Solche Evaluationsgegenstände können z.B. Programme, Projekte, Produkte, Maß-

nahmen, Leistungen, Organisationen, Politik, Technologie oder Forschung sein. Die erzielten 

                                            
1
 R. Stockmann, Evaluation in Deutschland, in: Stockmann (Hrsg.), Evaluationsforschung, 2006, 15.  
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Ergebnisse, Schlussfolgerungen oder Empfehlungen müssen nachvollziehbar auf empirisch 

gewonnenen qualitativen und/oder quantitativen Daten beruhen.“
2
 

Auch Gesetze können somit Gegenstand einer Evaluation sein.3 Die nachfolgenden 

Kapitel geben einen Überblick über die Grundlagen für die Durchführung von Evalua-

tionen – mit einem besonderen Fokus auf ex-post-Gesetzesevaluationen4 und deren 

datenschutzrechtlichen Implikationen – in der Praxis. 

II. Evaluierungspflicht des Gesetzgebers 

Eine Evaluierungspflicht des Gesetzgebers kann unmittelbar aus dem Wortlaut des 

Grundgesetzes folgen. Zumeist ergibt sich die Pflicht mittelbar aus den objektiv-

rechtlichen Gehalten der Grundrechte5 und bei Eingriffsgesetzen aus dem Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit6 sowie dem Bestimmtheitsgebot unter dem Aspekt der Er-

forderlichkeit einer speziellen Ermächtigung7. Außerdem kommt eine Begründung 

von Evaluierungspflichten aus der Aufgabe des Parlaments in Betracht,8 allerdings 

fehlen hierfür bislang Kriterien. Insgesamt tauchen Evaluierungspflichten in der ver-

fassungsgerichtlichen Rechtsprechung immer häufiger, aber bislang in eher unsys-

tematischer Form auf.9 

Aus dem Verfassungstext (Art. 13 Abs. 6 GG) ergibt sich freilich bislang nur eine Be-

richtspflicht hinsichtlich der Wohnraumüberwachung.10 Allgemein obliegt dem Ge-

setzgeber bei besonders schwerwiegenden Eingriffen in Ungewissheitskonstellatio-

nen eine Evaluierungspflicht.11 Die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers bei 

Erlass einer Norm erfordert insofern einen institutionalisierten Lernprozess mit nach-

                                            
2
 DeGEval, Standards für Evaluation, 2008, 13. 

3
 R. Stockmann, Einführung in die Evaluation, in: Stockmann (Hrsg.): Handbuch zur Evaluation. 2007, 24 (26). 

4
 Die Begriffe „ex-post-Gesetzesevaluation“ und „retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung“ werden in diesem 

Leitfaden synonym verwendet. 
5
 Zur Evaluierungspflicht bei staatlichen Schutzpflichten: BVerfGE 125, 175 (Ls. 3 und passim) – Hartz IV-Gesetz; 

C. Sicko, Gesetzesfolgenabschätzung und -evaluation: Ein Beitrag zum besseren Umgang mit dem Risikofaktor 
Recht, in: Scharrer/Dalibor/Fröhlich/Schächterle/Rodi (Hrsg.), Risiko im Recht – Recht im Risiko, 2011, 199. 
6
 J. Bizer, Evaluierung als Datenschutzprinzip, in: Bizer/v. Mutius/Petri/Weichert (Hrsg.), Innovativer Datenschutz, 

Für Helmut Bäumler, 2004, 187 (190). 
7
 M. Albers, Evaluation sicherheitsbehördlicher Kompetenzen, VerwArch 2008, 481 (488). 

8
 In diesem Sinne: J. Bizer, Evaluierung als Datenschutzprinzip, in: Bizer/v. Mutius/Petri/Weichert (Hrsg.), 

Innovativer Datenschutz, Für Helmut Bäumler, 2004, 187 (192). 
9
 M. Albers, Evaluation sicherheitsbehördlicher Kompetenzen, VerwArch 2008, 481 (483); F. Roggan/N. 

Bergemann, Die „neue Sicherheitsarchitektur” der Bundesrepublik Deutschland, NJW 2007, 876 (879). 
10

 Umfassender Evaluationsauftrag demgegenüber beispielsweise in Art. 170 der Bundesverfassung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft v. 18.4.1999, zuletzt geändert durch Bundesbeschluss v. 18.6.2010. 
11

 Dazu ausführlich: M. Albers, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Evaluierung neuer Gesetze zum Schutz 
der Inneren Sicherheit, in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), Menschenrechte – Innere Sicherheit – 
Rechtsstaat, 2006, http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/dokumentation_menschenrechte_innere_sicherheit_rechtsstaat.pdf, 
21 (27 ff.); J. Bizer, Evaluierung als Datenschutzprinzip, in: Bizer/v. Mutius/Petri/Weichert (Hrsg.), Innovativer 
Datenschutz, Für Helmut Bäumler, 2004, 187 (190 ff.). 
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träglichen Kontroll- und Nachbesserungspflichten.12 In diesem Sinne hat das Bun-

desverfassungsgericht beispielsweise in seiner Entscheidung zur GPS-Observation 

festgestellt: „Der Gesetzgeber wird darüber hinaus zu beobachten haben, ob die be-

stehenden verfahrensrechtlichen Vorkehrungen auch angesichts zukünftiger Entwick-

lungen geeignet sind, den Grundrechtsschutz effektiv zu sichern.“13 Diese Vorgaben 

des Gerichts sind ein direkter Auftrag zur Evaluierung der Gesetze, weil der Gesetz-

geber rechtstatsächliche Untersuchungsergebnisse benötigt, die hierfür eine faktisch 

abgesicherte Entscheidungsgrundlage bieten.14 Einfachgesetzliche Berichts-

/Evaluationspflichten sind beispielsweise für sehr eingriffsintensive Überwachungs-

maßnahmen gem. § 100b Abs. 5 bzw. § 100e StPO15 oder § 11 Abs. 1 LKindSchuG 

RP16 vorgesehen. Letztere Regelung war dafür ausschlaggebend, dass das Verfas-

sungsgericht Rheinland-Pfalz17 den Eingriff als „bei Beachtung vorgegebener verfah-

rensmäßiger Sicherungen und vorbehaltlich des Ergebnisses der erstmals im Jahr 

2010 vorgesehenen Evaluation gerechtfertigt“ bewertete. Über die konkreten Fälle 

einer Evaluierungspflicht hinaus hat das Bundesverfassungsgericht noch abstrakter 

in seinem Beschluss zur Beschlagnahme von Datenträgern ausgeführt: „Außerdem 

besteht generell das Gebot, im Hinblick auf das Recht der informationellen Selbstbe-

stimmung die Entwicklung der Datenerhebung, Datenspeicherung und Datenverwer-

tung zu beobachten und gegebenenfalls über ergänzende rechtliche Rahmenbedin-

gungen nachzudenken“18. Auch wenn die rechtliche Notwendigkeit für eine Evaluie-

                                            
12

 In diesem Sinne: M. Albers, Evaluation sicherheitsbehördlicher Kompetenzen, VerwArch 2008, 481 (485); F. 
Roggan/N. Bergemann, Die „neue Sicherheitsarchitektur” der Bundesrepublik Deutschland, NJW 2007, 876 
(879); P. Schaar, Stellungnahme des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes”, BT-Drs. 17/6925 im 
Zusammenhang mit der öffentlichen Anhörung des Deutschen Bundestages – Innenausschuss – am 17.10.2011, 
Ausschussdrucksache 17(4)359 C, 6. Vgl. dazu auch: BVerfGE 103, 242 (267 ff.) – Pflegeversicherung III; 
BVerfGE 110, 141 (158) – Kampfhunde. 
13

 BVerfGE 112, 304 (320) – GPS-Observation. In diesem Sinne bereits: BVerfGE 25, 1 (12 f.) – Mühlengesetz; 
49, 89 (130 ff.) – Kalkar I; 50, 290 (335, 377 f.) – Mitbestimmung; 55, 274 (317); 56, 54 (78 ff.) – Fluglärm; 88, 203 
(309 ff.) – Schwangerschaftsabbruch II; 95, 267 (313 ff.) – Altschulden; 97, 271 (292 f.) – Hinterbliebenenrente; 
110, 141 (166) – Kampfhunde. 
14

 G. Hornung, Die kumulative Wirkung von Überwachungsmaßnahmen: Eine Herausforderung an die 
Evaluierung von Sicherheitsgesetzen, in: Albers/Weinzierl (Hrsg.), Menschenrechtliche Standards in der 
Sicherheitspolitik, 2010, 65 (76 f.); in diesem Sinne auch M. Albers, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der 
Evaluierung neuer Gesetze zum Schutz der Inneren Sicherheit, in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), 
Menschenrechte – Innere Sicherheit – Rechtsstaat, 2006, http://www.institut-fuermenschenrechte.de/-
uploads/tx_commerce/dokumentation_menschenrechte_innere_sicherheit_rechtsstaat.pdf, 21 (27 ff.); F. 
Roggan/N. Bergemann, Die Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland – Anti-Terror-Datei, 
gemeinsame Projektdateien und Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz, NJW 2007, 876 (879). 
15

 Siehe dazu: H.-J. Albrecht/C. Dorsch/C. Krüpe, Rechtswirklichkeit und Effizienz der Überwachung der 
Telekommunikation nach den §§ 100a, 100b StPO und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen, 2003. 
16

 Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG) v. 7.3.2008 (GVBl. S. 52). 
17

 VerfGH RP, AS RP-SL 37, 292 ff. 
18

 BVerfGE 113, 29 (58) – Beschlagnahme von Datenträgern. 
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rung nicht gegeben ist, erscheint es zumindest bei einer Befristung eines Gesetzes 

immer als sinnvoll, dies mit einer Evaluierung zu verbinden.19 

                                            
19

 B. Jantz/S. Veit, Gutachten Bessere Rechtsetzung durch Befristungs- und Evaluationsklauseln?, 
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_31583__2.pdf, 5. 
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B. Grundlagen einer Evaluation 

I. Wer führt die Evaluation durch? 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie eine Evaluation durchgeführt werden 

kann: 

 Erstens können diejenigen, die für den Untersuchgegenstand „verantwortlich“ 

sind (z.B. bei Gesetzen die jeweilige Organisationseinheit, die für die Erarbei-

tung eines Gesetzentwurfs zuständig war) ihre Arbeit selbst evaluieren. In die-

sem Fall handelt es sich um eine interne Evaluation. Diese Form, die auch als 

Selbstevaluation bezeichnet wird, kommt insbesondere bei der ex-ante Evalu-

ation von Gesetzen, also hinsichtlich der Folgenbewertung in der Phase der 

Gesetzesentstehung, zum Einsatz, während die Inhouse-Evaluation als zweite 

Variante im Bereich der Evaluierung von Gesetzen so gut wie keine Rolle 

spielt. Inhouse-Evaluationen werden von einer anderen Einheit, die nicht an 

der Erarbeitung eines Programms oder Gesetzes beteiligt waren, aber zur 

selben Organisation gehört, durchgeführt.  

Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass die Evaluatoren sich bereits 

sehr gut mit dem Evaluationsgegenstand auskennen. Allerdings sind mit der 

Durchführung insbesondere von Selbstevaluationen auch verschiedene Nach-

teile verbunden. Erstens ist in der Regel das für die Durchführung eines sol-

chen Vorhabens erforderliche Methodenwissen nicht vorhanden. Zudem rei-

chen oft auch die personellen Ressourcen vor allem bei umfangreichen Vor-

haben nicht aus. Schließlich können interne Evaluationen oft Zweifel im Hin-

blick auf die Neutralität der Evaluatoren aufkommen lassen.  

 Zweitens besteht die Möglichkeit, Evaluationen von externen Institutionen 

durchführen zu lassen. Der Vorteil einer Auslagerung eines solchen Vorha-

bens besteht darin, dass die beauftragten Einrichtungen über ein umfangrei-

ches Methodenwissen sowie Erfahrungen mit der Durchführungen von Eva-

luationen – im Idealfall sogar in dem entsprechenden Themengebiet – verfü-

gen. Während bei Selbstevaluationen die für den Untersuchungsgegenstand 

Verantwortlichen insbesondere bei umfangreicheren Vorhaben schnell an ihre 

Kapazitätsgrenzen geraten, da die Evaluation zusätzlich zu der laufenden Ar-

beit miterledigt werden muss, können externe Auftraggeber Personal abstel-
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len, das sich ausschließlich mit der Durchführung des Evaluationsvorhabens 

befasst. Des Weiteren gewährleisten externe Evaluatoren eine Neutralität im 

Hinblick auf die Ergebnisse, die bei internen Evaluationen oft angezweifelt 

wird. Vor allem bei größeren Projekten ist allerdings die Frage der Finanzie-

rung externer Evaluationen zu klären. Je nach Umfang und Komplexität der zu 

bearbeitenden Fragestellung bedarf es der Bereitstellung entsprechender fi-

nanzieller Ressourcen.20  

Beide Varianten können auch in der Praxis kombiniert werden. Die sog. Methoden-

Beratung kommt insbesondere bei Evaluationsvorhaben in sensiblen Bereichen (z.B. 

bei der Evaluation der Sicherheitsgesetzgebung) zum Einsatz. Bei dieser Variante 

führt der externe Evaluator die Datenerhebung nicht selbst durch, sondern steht le-

diglich bei der Konzeption des Vorhabens und bei der Auswertung und Interpretation 

der Daten beratend zur Seite. Hierbei kann der externe Evaluator durchaus auf un-

terschiedlichem Wege in den Prozess eingebunden sein. Im Idealfall beginnt die Be-

ratung bereits frühestmöglich, d. h. schon bei der Vorbereitung der Evaluation in der 

Konzeptionsphase, und endet bei der Unterstützung des Auftraggebers bei der Aus-

wertung der gewonnenen Daten. Im Gegensatz zur vollständigen externen Evaluati-

on ist der Methodenberater nicht direkt in den Prozess der Datenerhebung involviert, 

sondern hilft lediglich bei der Entwicklung des Evaluationsdesigns sowie bei der 

Auswertung der erhobenen Daten. Dabei unterstützt der Berater den Auftraggeber 

bei der Festlegung des Evaluationsumfangs sowie bei der Auswahl der zur Beant-

wortung der Evaluationsfragstellung anzuwendenden Methoden. Die eigentliche Da-

tenerhebung erfolgt dann durch den Auftraggeber. Hier kann der Methodenberater 

jedoch Hilfestellung bei der Umsetzung des Qualitätsmanagements geben, um Feh-

ler bei der Datenerhebung zu minimieren und damit die höchstmögliche Datenqualität 

sicherzustellen.  

II. Welche Evaluationsformen gibt es? 

Je nach Analyseperspektive und Erkenntnissinteresse können grundsätzlich drei 

phasenbezogene Evaluationsformen unterschieden werden:  

 Erstens kann das Verfahren in der Phase der Programmentwicklung zum Ein-

satz kommen, um durch die Untersuchung der materiellen, personellen, institu-

                                            
20

 R. Stockmann, Einführung in die Evaluation, in: Stockmann (Hrsg.), Handbuch zur Evaluation, 2007, 24 (61-
63). 
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tionellen, finanziellen, theoretischen Rahmenbedingungen eines Programms 

einen Beitrag zur Erstellung des Programmdesigns zu leisten. Dabei gilt es, so 

früh wie möglich negative Effekte eines Programms sowie Nachhaltigkeits-

chancen abzuschätzen. Damit kann festgestellt werden, ob es sich um ein 

langfristig tragbares Programm handelt, das die gewünschten Wirkungen er-

zielt. Diese Vorhaben werden auch als „ex ante-“, „input-“ oder „performative 

Evaluationen“ bezeichnet.  

 Zweitens kommen Evaluationen in der Implementationsphase zum Einsatz 

und dienen dann in erster Linie der Unterstützung des Programmmanage-

ments bei der Steuerung. Durch die systematische Aufbereitung und Evaluati-

on von Informationen, die über den Programmverlauf und die Programmergeb-

nisse gesammelt werden, werden Entscheidungshilfen für die Durchführung 

zur Verfügung gestellt und damit frühzeitige Korrekturen am Untersuchungsde-

sign ermöglicht. Es geht also darum, durch die Überwachung des Planungsab-

laufs und der Umsetzung der Planungsvorgaben sowie der Überprüfung der 

Zielerreichung dem Management steuerungsrelevante Informationen zur Ver-

fügung zu stellen. Bei diesen Untersuchungen handelt es sich um „on-going-“ 

oder formative Evaluationen, die auch als Begleitforschung bezeichnet werden.  

 Drittens dienen Evaluationen nach Abschluss der Implementation eines Pro-

gramms dazu, sämtliche – sowohl intendierte als auch nicht-intendierte – Wir-

kungen eines Programms zu erfassen und bewerten. Darüber hinaus besteht 

eine weitere Aufgabe darin, Zusammenhänge aufzudecken und die Frage nach 

den Ursachen der beobachteten Wirkungen genauer zu analysieren. Diese 

„ex-post-“Evaluationen können u.a. die Aufgabe haben, auch die Nachhaltig-

keit von Projekten zu untersuchen.21  

Des Weiteren lassen sich Evaluationen auch im Hinblick auf ihren Untersuchungs-

fokus unterscheiden, wobei im Wesentlichen zwei Formen zum Einsatz kommen 

können: Erstens wird im Rahmen einer Zielevaluation untersucht, inwieweit die der 

jeweiligen rechtlichen Regelung zugrunde liegenden Ziele auch wirklich erreicht wer-

den konnten. Dabei kann der Zielerreichungsgrad mit quantifizierbaren Kenngrößen 

ermittelt werden. Bei komplexeren und nur schwierig zu quantifizierbaren Sachver-

halten kann eine solche Bewertung aber auch qualitativ erfolgen. Aufgabe dieser 
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 R. Stockmann, Einführung in die Evaluation, in: Stockmann (Hrsg.), Handbuch zur Evaluation, 2007, 24 (33-
34). 
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Evaluationsform ist dabei nicht, die politischen Ziele grundsätzlich in Frage zu stellen, 

sondern vielmehr zu klären, ob diese mit Hilfe der in dem entsprechenden Gesetz 

festgelegten Maßnahmen und Instrumenten erreicht werden können.  

Zweitens kann eine Wirkungsevaluation durchgeführt werden. Sie zielt darauf, die 

Wirkungen, die eine rechtliche Regelung entfaltet, systematisch zu erfassen und zu 

bewerten. Dabei werden neben den intendierten Effekten, auch die nicht-intendierten 

Wirkungen, die durch die zu untersuchende Regelung verursacht werden, erfasst.22   

Handelt es sich bei dem Untersuchungsgegenstand um eine gesetzliche Regelung, 

bedient man sich einer anderen Terminologie, die auf Carl Böhret und Götz Konzen-

dorf23 zurückgeht, sich aber an den drei aus der allgemeinen Evaluationsforschung 

bekannten Formen orientiert. Im Grunde genommen stellt die Gesetzesfolgenab-

schätzung einen Spezialfall einer Evaluation dar, die sich mit den Wirkungen und 

Folgen eines Gesetzes beschäftigt. Hier werden folgende drei Formen unterschie-

den, die in unterschiedlichen Phasen des Politikformulierungsprozesses verortet 

sind: 

                                            
22

 R. Stockmann, Einführung in die Evaluation, in: Stockmann (Hrsg.), Handbuch zur Evaluation, 2007, 24 (64-
67).  
23

 C. Böhret/G. Konzendorf, Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung (GFA), 2001. 
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Abb. 2: Ansatzpunkte für die Gesetzesfolgenabschätzung im Policy Making-Prozess
24

  

 

 

 

Phase 1 – Die prospektive Gesetzesfolgenabschätzung (pGFA) 

Eine Gesetzesfolgenabschätzung kann in der Phase der Problemdefinition zum Ein-

satz kommen, wenn es noch keine Überlegungen gibt, wie in einem Regelungsfeld 

ein Problem gelöst werden soll. Dann dient sie dazu, einerseits alternative Rege-

lungsmodelle zu erarbeiten und andererseits mit Hilfe dieser die Folgen der Rege-

lungsalternativen abzuschätzen und zu bewerten. Damit unterstützt die GFA den 

Rechtsetzungsprozess durch die Systematisierung bei der Entwicklung von Rege-

lungsalternativen und durch Abschätzungen in einer Phase, in der noch überlegt 

wird, ob und in welcher Form eine rechtsförmige Regelung erfolgen könnte. Die Form 

wird als prospektive Gesetzesfolgenabschätzung (pGFA) bezeichnet.25 
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 Modifiziert nach W. Jann/K. Wegrich, Phasenmodell und Politikprozesse: Der Policy Cycle, in: 
Schubert/Bandelow (Hrsg.), Lehrbuch der Politikfeldanalyse 2.0, 2009, 75 (86). 
25

 C. Böhret/G. Konzendorf, Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung (GFA), 2001, 5-88. 
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Phase 2 – Die begleitende Gesetzesfolgenabschätzung (bGFA) 

Darüber hinaus kann eine GFA auch zu einem späteren Zeitpunkt im politischen Ent-

scheidungsprozess zum Einsatz kommen. In der Politikformulierungsphase werden 

bereits vorformulierte Rechtssätze (z.B. von Referentenentwürfen) auf Vollzugsprak-

tikabilität, Befolgbarkeit, Verständlichkeit, Kosten-Nutzen-Relationen und rechtliche 

Funktionalitäten geprüft. Bei der Analyse wird unterstellt, dass die Rechtvorschrift be-

reits in Kraft wäre. Dieses Verfahren wird auch als begleitende Gesetzesfolgenab-

schätzung (bGFA) bezeichnet.26   

Phase 3 – Die retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung  

In der letzten Phase des politischen Entscheidungsprozesses – der Politikevaluie-

rung – wird mit Hilfe von ex-post Evaluierungen überprüft, inwieweit sich die Rechts-

vorschriften in der Praxis bewährt haben. Dies bedeutet also, dass die GFA eine 

rechtliche Regelung bewertet, die bereits in Kraft ist. Im Wesentlichen geht es darum, 

ob die politischen Absichten mit dieser Regelung erreicht werden oder auch inwieweit 

Nebenfolgen auftreten. Die im Rahmen der GFA gewonnenen Erkenntnisse dienen 

den politischen Entscheidungsträgern als Grundlage dafür, die evaluierte Regelung 

ggf. zu novellieren, auszusetzen und neu zu gestalten. Bei dieser Form handelt es 

sich um eine retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung (rGFA).27  

Die drei Varianten der Gesetzesfolgenabschätzung unterscheiden sich darin, dass 

sie in unterschiedlichen Phasen des Rechsetzungsprozesses zur Anwendung kom-

men und damit andere Forschungsziele und Methoden im Vordergrund stehen.28 

In allen drei oben vorgestellten Phasen ist zudem eine Eingrenzung des Evaluati-

onsgegenstandes möglich. Je nachdem, welche zeitlichen und finanziellen Res-

sourcen zur Verfügung stehen bzw. welches Erkenntnisinteresse der Auftraggeber 

verfolgt, kann eine gesetzliche Regelung als Ganzes oder in bestimmten Teilen eva-

luiert werden. Darüber hinaus kann ein Evaluationsvorhaben auch unter einer fo-

kussierten Fragestellung (z.B. im Hinblick auf die Erfassung der datenschutzrecht-

lichen Folgen) bearbeitet werden. 

                                            
26

 C. Böhret/G. Konzendorf, Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung (GFA), 2001, 89-253. 
27

 C. Böhret/G. Konzendorf, Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung (GFA), 2001. 
28

 G. Konzendorf, Institutionelle Einbettung der Evaluationsfunktion in Politik und Verwaltung in Deutschland, in: 
Widmers/Beywl/Fabian (Hrsg.): Evaluation, 2009, 27 (31).  
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III. Welche Funktionen können Evaluation erfüllen? 

Evaluationen werden durchgeführt, um die Wirksamkeit und die Wirkungen einer Re-

gelung abzuschätzen bzw. zu überprüfen. Mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden 

werden dabei relevante Daten erhoben und ausgewertet, um dann auf dieser Basis 

der Politik eine Entscheidungsgrundlage zur Verfügung zu stellen. Die eigentliche 

Entscheidung über den Umgang mit den gewonnenen Erkenntnissen wird dann je-

doch vom Gesetzgeber getroffen.  

Insgesamt lassen in sich in der Theorie vier verschiedene Funktionen unterscheiden, 

die Evaluationen erfüllen können. Trotz der analytischen Trennung sind diese jedoch 

eng miteinander verknüpft. Es erfolgt dennoch eine Unterscheidung, da je nach Ziel-

stellung unterschiedliche Herangehensweisen und Konzepte zum Einsatz kommen. 

Abb. 3: Überblick über die Funktionen, die Evaluationen erfüllen können
29

  

 

 

 

 

(1) Erkenntnisfunktion:  

Im Rahmen von Evaluationen werden entscheidungsrelevante Daten gesammelt. 

Im Wesentlichen geht es darum zu klären, inwieweit die gesetzliche Regelung die 

Adressaten erreicht (Zielerreichungsrad), wie es mit der Akzeptanz der Regelung 

durch die Adressaten aussieht, ob die Regelung effektiv und effizient umgesetzt 

werden kann, wie sich die Rahmenbedingungen verändert haben, welche Kau-

salbeziehungen bestehen usw. Die Informationssammlung erfolgt mit dem Ziel, 
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Erkenntnisse zu gewinnen, um diese anhand vorher festgelegter Kriterien zu be-

werten und daraus Steuerungsentscheidungen abzuleiten.  

(2) Kontrollfunktion:  

Bei der Untersuchung einer rechtlichen Regelung und ihrer Wirkungen geht es in 

erster Linie darum, Defizite zu identifizieren, um entsprechend schnell steuernd 

eingreifen zu können. Dabei werden auch Informationen gewonnen, die einen 

Hinweis darauf geben, ob die Adressaten ihre Aufgaben erfüllen bzw. ihren Ver-

pflichtungen nachkommen. Folglich liegt hier direkt oder indirekt auch eine Form 

von Kontrolle vor. Zudem soll festgestellt werden, ob die in der Planung festge-

legten Ziele erreicht wurden. Hierfür werden „Erfolgs-“Kriterien wie Effektivität, Ef-

fizienz, Akzeptanz oder Nachhaltigkeit verwendet. 

(3) Dialogfunktion:  

Durch Evaluationen können Informationen bereitgestellt werden, die einen offe-

nen Dialog zwischen verschiedenen Stakeholdern ermöglichen. Gemeinsam 

kann dann auf Grundlage der ermittelten Ergebnisse eine Bilanz im Hinblick da-

rauf gezogen werden, wie die Zusammenarbeit verlaufen ist und Defizite aufge-

treten sind. Daraus können dann Konsequenzen für die weitere Bereitstellung 

gezogen werden. Ebenso werden hiermit wichtige Voraussetzungen für einen 

gemeinsamen Lernprozess geschaffen. 

(4) Legitimierungsfunktion: 

Evaluationsvorhaben können auch dazu dienen, gesetzliche Maßnah-

men/Regelungen, die beabsichtigt bzw. bereits umgesetzt sind, zu legitimieren. 

Mit Hilfe der gewonnenen Daten und Erkenntnisse ist es möglich, überprüfbar 

nachzuweisen, mit welchem Input welcher Output und welche Wirkungen über 

die Zeit erzielt werden. Damit können der Gesetzgeber und die Verwaltung bele-

gen, wie effizient mit Finanzmitteln umgegangen wurde und welchen Wirkungs-

grad die gesetzlichen Maßnahmen erreicht haben. Zudem lässt sich mit ex-post-

Evaluationen die Nachhaltigkeit einer gesetzlichen Regelung bestimmen. Insbe-

sondere vor dem Hintergrund knapper Finanzmittel nimmt diese Evaluationsfunk-

tion an Bedeutung zu, da Programme oft zueinander im Wettbewerb stehen und 

die politisch Verantwortlichen Prioritäten setzen und eine Auswahl vornehmen 

müssen. Bei Evaluationen mit einem datenschutzrechtlichen Fokus sollte aller-
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dings ein erweitertes Begriffsverständnis von Effizienz zu Grunde gelegt werden 

( C. IV. Welche Bewertungskriterien werden bei einer Evaluation zugrunde ge-

legt?, S. 28). Mit Hilfe von Evaluationskriterien (z.B. Effizienz, Effektivität, Rele-

vanz, Nachhaltigkeit etc.) kann die Legitimation von gesetzlichen Maßnahmen 

demonstriert und kommuniziert werden.30  

Wie bereits dargelegt sind die unterschiedlichen Evaluationsfunktionen eng mitei-

nander verknüpft, d.h. sie treten selten alleine auf. Dennoch kann ein Evaluations-

vorhaben hauptsächlich die eine oder die andere Funktion erfüllen, so dass diese 

Akzentuierung auch die Herangehensweise sowie das Design und die Durchführung 

der Evaluation determiniert.31  

IV. Welche Bewertungskriterien werden bei einer Evaluation zu-

grunde gelegt?  

Um die Wirkungen einer rechtlichen Regelung ermitteln zu können, ist es erforder-

lich, dass die Ziele der zu untersuchenden Regelung eindeutig zu identifizieren sind. 

Ansonsten ist es kaum möglich, eine Analyse des Zielerreichungsgrads durchzufüh-

ren.32 Die zugrunde zu legenden Bewertungskriterien hängen vom jeweiligen Er-

kenntnisinteresse ab. Insgesamt lassen sich sieben Bewertungsdimensionen, die bei 

Evaluationen eine Rolle spielen können, unterscheiden: 

(1) Rechtmäßigkeit: Die rechtliche Regelung wird auf ihre Vereinbarkeit mit höher-

rangigem Recht überprüft. In diesem Zusammenhang sollen auch Möglichkeiten 

zur Optimierung des Grundrechtschutzes gesucht werden ( C. Verfassungs-

rechtliche Rahmenbedingungen für den Umgang mit personenbezogenen Daten, 

S. 64). 

(2) Kosten: Die Umsetzung einer rechtlichen Regelung wird auf Basis der tatsächli-

chen anfallenden Kosten, die durch sie verursacht werden, bewertet.33  

(3) Effizienz: Bei der Effizienzbewertung steht die Frage im Mittelpunkt, ob eine 

rechtliche Regelung im Hinblick auf ihre Wirkungen in angemessener Relation zu 
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 R. Stockmann, Evaluation in Deutschland, in: Stockmann (Hrsg.), Evaluationsforschung, 2006, 14 (20); R. 
Stockmann, Einführung in die Evaluation?, in: Stockmann (Hrsg.), Handbuch zur Evaluation, 2007, 24 (35). 
31

 R. Stockmann, Einleitung: Wozu brauchen wir Evaluation?, in: Stockmann (Hrsg.), Handbuch zur Evaluation, 
2007, 24 (36-39). 
32

 P. Kevenhörster, Politikwissenschaft. Band 2: Ergebnisse und Wirkungen von Politik, 2006, 42.  
33

 P. Kevenhörster, Politikwissenschaft. Band 2: Ergebnisse und Wirkungen der Politik, 2006, 42; C. Böhret/G. 
Konzendorf, Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung (GFA), 2001, 256. 
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den durch sie verursachten Kosten34 steht.35 Bei datenschutzrechtlichen Analy-

sen erfolgt zusätzlich eine Berücksichtigung der Eingriffsintensität ( C III. 3. c) 

Eingriffsintensität, S. 91), die im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad und den 

Kosten einer rechtlichen Regelung bewertet wird.  

(4) Effektivität: Mit Hilfe dieser Bewertungsdimension geht es darum zu klären, in 

welchem Umfang die ursprünglich angestrebten Ziele einer rechtlichen Regelung 

erreicht worden sind.36 

(5) Akzeptanz: Im Rahmen der Evaluation kann geprüft werden, inwieweit die Ad-

ressaten die rechtliche Regelung in der Praxis befolgen.37  

(6) Praktikabilität: Ein weiteres Kriterium, das bei der Bewertung berücksichtigt 

werden sollte, ist, inwieweit eine gesetzliche Regelung in der Vollzugspraxis um-

gesetzt werden kann.38  

(7) Neben-/Folgeeffekte: Zu überprüfen gilt es auch, ob und wenn ja welche Ne-

beneffekte durch die gesetzliche Regelung verursacht werden. Dabei werden 

nicht-intendierte Effekte, die die Wirkung einer rechtlichen Regelung positiv oder 

negativ beeinflussen genauso erfasst wie Folgewirkungen, die erst später zum 

Tragen kommen, aber auf die rechtliche Regelung zurückzuführen sind.39  

Reine Effektivitätsanalysen bzw. zielorientierte Evaluationen sind mit einigen Prob-

lemen verbunden. So sind Programm- oder Gesetzesziele häufig nicht klar formuliert 

oder fehlen sogar. Darüber hinaus gibt es weitere Probleme, die jedoch vor allem bei 

der Evaluation von Programmen auftreten. Es können neben den offiziell deklarierten 

Zielen andere informelle Zielvorgaben bestehen, die sich als die eigentlich ange-

strebten herausstellen können. Auch vertreten nicht alle Akteure die gleichen Ziele. 

Darüber hinaus unterliegen Ziele Veränderungen über die Zeit hinweg. 
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 Bei der Bewertung sollten – sofern möglich – alle Folgekosten, die sich durch die Anwendung einer rechtlichen 
Regelung ergeben, berücksichtigt werden, 
35

 M. Gollwitzer/R. Jäger, Evaluation kompakt, 2009, 96-108; P. Kevenhörster, Politikwissenschaft. Band 2: 
Ergebnisse und Wirkungen der Politik, 2006, 42; C. Böhret/G. Konzendorf, Handbuch 
Gesetzesfolgenabschätzung (GFA), 2001, 343; J. Bogumil/W. Jann, Verwaltung und Verwaltungswissenschaft in 
Deutschland, 2009, 179.  
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 P. Kevenhörster, Politikwissenschaft. Band 2: Ergebnisse und Wirkungen der Politik, 2006, 42; C. Böhret/G. 
Konzendorf, Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung (GFA), 2001, 349. 
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 C. Böhret/G. Konzendorf, Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung (GFA), 2001, 343. 
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 C. Böhret/G. Konzendorf, Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung (GFA), 2001, 256. 
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 C. Böhret/G. Konzendorf, Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung (GFA), 2001, 256; R. Stockmann, Einführung 
in die Evaluation, in: Stockmann (Hrsg.), Handbuch zur Evaluation, 2007, 24 (65-66); M. Gollwitzer/R. Jäger, 
Evaluation kompakt, 2009, 89. 
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Zusätzlich besteht bei Evaluationen, die sich auf die Messung der Zielerreichung 

konzentrieren, die Gefahr, dass nicht-intendierte Effekte unberücksichtigt bleiben. Al-

lerdings sind gerade diese Effekte von besonderem Interesse und besonderer Wich-

tigkeit, wenn es darum geht den Erfolg, die Wirksamkeit oder die Nachhaltigkeit einer 

gesetzlichen Regelung bewerten zu können.40  

Als Alternative zur zielorientierten Evaluation bietet es sich an, den Fokus in Richtung 

Wirkungsorientierung zu verschieben. Das Augenmerk der wirkungsorientierten Eva-

luation liegt nicht primär auf der Untersuchung und Bewertung der zugrunde gelegten 

Ziele einer gesetzlichen Regelung, sondern versucht (hypothesengeleitet) sowohl die 

intendierten als auch die nicht-intendierten Wirkungen zu erfassen. Bei der Analyse 

können zwei Hauptwirkungstypen unterschieden werden. Interne Wirkungen treten 

bei der für die Umsetzung eines Gesetzes verantwortlichen Organisation auf, wäh-

rend externe Wirkungen in den Politikfeldern der Intervention und bei den Zielgrup-

pen hervorgerufen werden.41 

Ex-post-Gesetzesevaluationen – so wie sie Carl Böhret und Götz Konzendorf ver-

standen haben – verfolgen in der Regel einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl den 

Zielerreichungsgrad einer gesetzlichen Regelung untersucht, jedoch auch weitere 

Kriterien bei der Analyse berücksichtigt. Hierzu zählt unter anderem die Erfassung 

und Bewertung von Nebenfolgen, die durch das zu untersuchende Gesetz verursacht 

werden. Trotz der zentralen Bedeutung des Zielerreichungsgrades ist – wie anhand 

der Bewertungsdimensionen dargestellt – eine Einbeziehung weiterer Kriterien uner-

lässlich, da ansonsten eine Bewertung allein auf Grundlage des Zielerreichungsgra-

des ein nur unvollständiges Bild liefern und damit zu falschen Schlussfolgerungen 

führen würde. Denn vor allem die Erfassung der negativen Folgen relativiert unter 

Umständen eine positive Bewertung, die auf Grundlage eines hohen Zielerrei-

chungsgrades erfolgte.  
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 R. Stockmann, Evaluation in Deutschland, in: Stockmann (Hrsg.): Evaluationsforschung, 2006, 15 (64-65).  
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 R. Stockmann, Einführung in die Evaluation, in: Stockmann (Hrsg.), Handbuch zur Evaluation, 2007, 24 (65-
67). 
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Begriffsdefinition Output, Impact, Outcome 

Versteht man Politik als eine Abfolge verschiedener Schritte – wie es beispielsweise 

Werner Jann42 getan hat –, lassen sich drei Begrifflichkeiten unterscheiden, die auch 

für Evaluationen von Bedeutung sind:   

(1) Output: Outputs sind die Ergebnisse des Politikformulierungs- und 

-implementationsprozesses. Je nachdem, welche Ebene man im Blick hat, sind 

Outputs rechtliche Regelungen oder politische Programme, die verabschiedet 

werden. Beispielsweise kann die gesetzliche Festlegung, Benzin mit einem 

Ethanolanteil von 10 Prozent an Tankstellen zu verkaufen, das Ergebnis eines 

politischen Entscheidungsprozesses sein.  

(2) Impact: Die Umsetzung dieser Regelung wirkt sich auf die Normunterworfenen 

der gesetzlichen Regelung aus. In diesem Fall sind es die Autofahrer, die zu den 

Tankstellen fahren, um ihr Auto zu betanken. Allerdings führt diese Regelung ak-

tuell zu einem nicht-intendierten Impact: Da die Unsicherheit bei vielen Autofah-

rern zu groß ist, ob ihr Auto das sog. E10 überhaupt verträgt, tanken sie statt-

dessen das teurere Superplus-Benzin.   

(3) Outcome: Hierbei handelt es sich um die Auswirkungen einer gesetzlichen Re-

gelung auf das Gesamtsystem. Am Beispiel des E10-Benzins verdeutlicht, hat 

dies schließlich zur Folge, dass nicht – wie ursprünglich mit dem Gesetz inten-

diert – der (vermeintlich) umweltfreundlichere Kraftstoff nachgefragt wird, son-

dern die Autofahrer stattdessen das teurere Superplus tanken, so dass das Ziel, 

die CO2-Emissionen zu reduzieren, nicht erreicht wird. 
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 Vgl. W. Jann, Kategorien der Policy-Forschung, 1981; W. Jann/K. Wegrich, Phasenmodell und Politikprozesse: 
Der Policy Cycle, in: Schubert/Bandelow (Hrsg.), Lehrbuch der Politikfeldanalyse 2.0, 2009, 75.  



 

32 

Abb. 4: Output, Impact und Outcome in der Policy-Forschung
43

  

 

 

 

Im Grunde genommen ist es sowohl bei zielorientierten als auch bei wirkungsorien-

tierten Evaluationen wichtig und notwendig, sowohl die beabsichtigten als auch die 

unbeabsichtigten Folgen einer Regelung zu untersuchen, da es nur dann möglich ist, 

eine vollständige Bewertung der Auswirkungen des Gesetzes vorzunehmen. Bleiben 

die nicht-intendierten Folgen unberücksichtigt, würde dies zu einer Verzerrung bei 

der Bewertung dieser rechtlichen Regelung führen, die in jedem Fall vermieden wer-

den sollte.  

V. Welche Standards gelten für die Durchführung von Evaluatio-

nen?  

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass für die Durchführung von ex-post-

Gesetzesevaluationen bislang keine eigenen Standards existieren. Allgemeine Eva-

luationsstandards wurden in Deutschland erst nach Gründung der Deutschen Gesell-

schaft für Evaluation (DeGEval) im Jahr 1997 entwickelt. Als Grundlage hierfür dien-

ten die bereits in den 1980er Jahren erarbeiteten Standards des Joint Committee on 

Standards for Educational Evaluation44, die zunächst für den erziehungswissen-

schaftlichen Bereich galten, im Laufe der Jahre jedoch in immer mehr Themenfeldern 

angewendet wurden. Dabei entschied man sich, die amerikanischen Standards weit-

gehend zu übernehmen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die auf der DeGE-

val-Mitgliederversammlung im Jahr 2001 verabschiedeten Standards keinen zwin-

gend verbindlichen Charakter besitzen. Sie sind vielmehr als ein grundlegender Ori-

entierungsrahmen zur Bestimmung von Qualitätsaspekten bei der Planung und 
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Durchführung von Evaluationen zu verstehen.45 Aufgrund des allgemeinen Charak-

ters der Standards können diese auch bei der Planung und Durchführung von Ge-

setzesevaluationen zugrunde gelegt werden.46 Die DeGEval unterscheidet insgesamt 

vier Gruppen von Standards, die bei der Durchführung einer Evaluation beachtet 

werden sollten. Diese vier Gruppen enthalten jedoch noch weitere (Unter-)Standards, 

die im Folgenden kurz vorgestellt werden.47  

1. Nützlichkeit  

Mit Hilfe der Nützlichkeitsstandards soll sichergestellt werden, dass sich die Evaluati-

on an den geklärten Evaluationszwecken sowie am Informationsbedarf der vorgese-

henen Nutzer orientiert. 

a) Identifizierung der Beteiligten und Betroffenen  

Zunächst ist es erforderlich, die am Evaluationsgegenstand beteiligten oder von ihm 

betroffenen Institutionen und Personen (z.B. Sicherheitsbehörden, von einer zu eva-

luierenden Überwachungsmaßnahme betroffene Bürger, Richter, Datenschutzbeauf-

tragte, Personal- und Betriebsrat) zu identifizieren, um ihre Interessen zu erfassen 

und so weit wie möglich bei der Konzeption der Evaluation zu berücksichtigen. Diese 

Personen oder Organisationen werden auch als Adressaten bezeichnet. Dieses Vor-

gehen ermöglicht es festzustellen, wer u. U. durch den zu evaluierenden Gegenstand 

Nachteile erleiden könnte und wer z.B. von einem Programm ausgeschlossen wird. 

Ziel ist es – soweit dies finanziell und zeitlich realisierbar ist –, die identifizierten Ad-

ressaten mit in die Planung und Durchführung der Evaluation einzubeziehen. Zentra-

le Punkte, die es also zu berücksichtigen gilt, sind die Ermittlung der Informationsbe-

dürfnisse der Adressaten der Evaluation, ihre Beteiligung bei der Klärung der Zweck-

setzung und Fragestellungen sowie die entsprechende Ausrichtung der Evaluation 

daran. Darüber hinaus sollen auch weitere an den Evaluationsergebnissen interes-

sierte Gruppen beteiligt werden. Durch die Einbindung der Beteiligten und Betroffe-

nen an der Konzeption des Evaluationsvorhabens und die Ausrichtung der Evaluati-

on an ihren Informationsbedürfnissen kann die Wahrscheinlichkeit deutlich gesteigert 
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werden, dass die Adressaten die Ergebnisse auch tatsächlich beachten und nut-

zen.48  

b) Klärung der Evaluationszwecke  

Der Zweck einer Evaluation soll klar festgelegt werden und deutlich erkennbar sein, 

damit die Beteiligten und Betroffenen Position dazu beziehen können und die Eva-

luatoren einen eindeutigen Arbeitsauftrag verfolgen können.  

Die Einhaltung dieses Standards erleichtert insgesamt die Arbeit des Evalua-

torenteams und trägt gleichzeitig dazu bei, eine gute Grundlage für die Verbreitung 

der Evaluationsergebnisse und für deren Nutzung zu schaffen.  

Idealtypisch lassen sich drei Hauptzwecke von Evaluationen unterscheiden:  

 Informationsbereitstellung zur schrittweisen Gestaltung des Evaluationsge-

genstandes (z.B. im Hinblick auf die Optimierung von Konzepten oder Prozes-

sen, Orientierungsmöglichkeiten). 

 Informationsbereitstellung zur Orientierung bei einer grundlegenden Entschei-

dung zum Evaluationsgegenstand (im Hinblick auf die Einführung, Weiterfüh-

rung, Erweiterung oder Außerkraftsetzung eines Gesetzes) 

 Bereitstellung von Erkenntnissen zur Stimulation einer öffentlichen und politi-

schen oder wissenschaftlichen Diskussion (z.B. über die Notwendigkeit oder 

Wirksamkeit einer bestimmten gesetzlichen Maßnahme).    

Während bei den ersten beiden Hauptzwecken der instrumentelle Nutzen im Vorder-

grund steht, ist der Erkenntnisgewinn mit einem konzeptionellen Nutzen verbunden. 

Da eine gleichzeitige oder gleichrangige Verfolgung mehrerer Hauptzwecke die Nut-

zung der Evaluation beeinträchtigen kann, ist es sinnvoll, klare Prioritäten zu setzen 

und verschiedene Hauptzwecke in zeitlich getrennten Phasen oder arbeitsteilig durch 

unterschiedliche Evaluationsteams zu bearbeiten.49  

c) Glaubwürdigkeit und Kompetenz des Evaluators  

Bei der Durchführung von Evaluationen ist es erforderlich, dass die Evaluatoren sich 

durch persönliche Glaubwürdigkeit sowie methodische und fachliche Kompetenz 
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auszeichnen. Darüber hinaus sind für die Durchführung einer Evaluation Integrität, 

Unabhängigkeit sowie soziale und kommunikative Kompetenzen wichtig, um von den 

verschiedenen betroffenen Gruppen als glaubwürdig beurteilt zu werden. Oft ist es 

sinnvoll, diese Kompetenzen durch die Zusammenstellung eines interdisziplinär aus-

gerichteten Evaluationsteams zu gewährleisten, das mindestens die juristische und 

sozialwissenschaftliche Perspektive abbilden kann. Je nachdem, welche Schwer-

punkte eine Evaluation hat, kann es darüber hinaus sinnvoll sein, weitere Disziplinen 

zu berücksichtigen.50  

d) Auswahl und Umfang der Informationen  

Für die Beantwortung der zu untersuchenden Fragestellung ist es erforderlich, Infor-

mationen zu erfassen (Daten zu erheben). Auswahl und Umfang der Datenerhebung 

sollten sich dabei am Informationsbedarf des Auftraggebers sowie anderer Adressa-

ten orientieren. In der Planungsphase des Evaluationsvorhabens werden die Infor-

mationen identifiziert, die für die festgelegte Fragestellung relevant sind. Dabei soll 

darauf geachtet werden, dass die vorhandenen Ressourcen zur Datenerhebung so 

eingesetzt werden, dass sie den Prioritäten zur Beantwortung der Kernfragestellung 

und dem Informationsbedarf der wichtigsten Nutzer der Evaluation entsprechen.51  

e) Transparenz von Werten  

Die Evaluation und die Interpretation der Ergebnisse beruhen auf den Perspektiven 

und Annahmen der Beteiligten und Betroffenen. Daher ist es wichtig, dass die Grund-

lagen der Bewertungen klar ersichtlich sind. Dabei spielen die Werte der Beteiligten 

und Betroffenen in verschiedenen Phasen der Evaluation eine große Rolle. Diese zu 

identifizieren und thematisieren ist insbesondere dann wichtig, wenn die Beteiligten 

und Betroffenen zur aktiven Teilnahme an der Evaluation und schließlich zur Nutzung 

der Evaluationsergebnisse ermuntert werden sollen. Die Schlussphase, in der die In-

terpretation der gesammelten Informationen und Ergebnisse erfolgt, stellt einen der 

wichtigsten und kritischsten Punkte in einem Evaluationsprozess dar. Da beim Inter-

pretationsvorgang die gesellschaftlich vermittelten Werthaltungen eine große Rolle 

                                            
50

 DeGEval, Standards für Evaluation, 2008, 24-25; Joint Committee Standards for educational Evaluation, 
Übersetzung von The Program Evaluation Standards, in: Joint Committee for Educational Standards/Sanders 
(Hrsg.), Handbuch der Evaluationsstandards, 2006, 17 (59-63) 
51

 DeGEval, Standards für Evaluation, 2008, 25; Joint Committee Standards for educational Evaluation, 
Übersetzung von The Program Evaluation Standards, in: Joint Committee for Educational Standards/Sanders 
(Hrsg.), Handbuch der Evaluationsstandards, 2006, 17 (65-69). 



 

36 

spielen, ist es für die Glaubwürdigkeit, Nachvollziehbarkeit und Beurteilung erforder-

lich, die zugrunde liegenden Werthaltungen möglichst transparent zu machen.52  

f) Vollständigkeit und Klarheit der Berichterstattung  

Um Evaluationsergebnisse erfolgreich kommunizieren zu können, sollte der Evaluati-

onsbericht vollständig, klar verständlich und nachvollziehbar sein. Der Bericht sollte 

in adressatengerechter Sprache formuliert sein und Definitionen der wichtigsten Be-

griffe enthalten. Zur Förderung des Verständnisses der berichteten Inhalte kann es 

hilfreich sein, eine Zusammenstellung der zentralen Ergebnisse z.B. in Form einer 

vorangestellten Zusammenfassung zur Verfügung zu stellen. Bei der Gestaltung und 

Art der Berichterstattung sollten die Wahrnehmungsgewohnheiten der Adressaten 

einer Evaluation berücksichtigt werden. Neben einem klassischen Schlussbericht 

können die gewonnenen Erkenntnisse auch im Rahmen von Referaten, Workshops 

oder ähnlichen Kommunikationsformen den Nutzern zugänglich gemacht werden.53  

g) Rechtzeitigkeit der Evaluation 

Evaluationsvorhaben sollten so rechtzeitig begonnen werden, dass die gewonnenen 

Erkenntnisse bei den entsprechenden Entscheidungs- bzw. Verhandlungsprozessen 

berücksichtigt werden können. Bei der Festlegung des Zeitplans sollten die notwen-

digen Abstimmungsprozesse, Vorbereitungen für die Datenerhebungen, Zeiten für 

die Fehlerprüfung und die Auswertung und Interpretation der Informationen realis-

tisch eingeplant werden. Auch das Vorsehen von Pufferzeiten ist sinnvoll.  

Wichtige Zwischenergebnisse und Schlussberichte sollten so zur Verfügung gestellt 

werden, dass die Nutzer diese rechtzeitig verwenden können. Durch die Abstimmung 

des zeitlichen Ablaufs auf die Entscheidungs- und/oder Verbesserungsprozesse 

kann ein Evaluationsprojekt eine größere Wirkung erzielen. Darüber hinaus bietet es 

sich bei vielen Vorhaben an, vorläufige Resultate und Zwischenberichte bereits im 

Verlauf der Untersuchung zu übermitteln, wenn diese für den Nutzer aktuell hand-
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lungsrelevant sind. Dies sollte bereits bei der Planung des Evaluationsvorhabens be-

rücksichtigt werden.54 

h) Nutzung und Nutzen der Evaluation  

Die Planung, Durchführung und Berichterstattung einer Evaluation soll die Betroffe-

nen und Beteiligten dazu bringen, die Evaluation vollständig zur Kenntnis zu nehmen 

und Ergebnisse zu verwenden. Dies kann letztlich nur gelingen, wenn bei der Durch-

führung eines solchen Vorhabens die vier Hauptstandards zur Anwendung kom-

men.55  

2. Durchführbarkeit 

Mit Hilfe der Durchführbarkeitsstandards soll sichergestellt werden, dass eine Eva-

luation realistisch, gut durchdacht, diplomatisch und kostenbewusst geplant und aus-

geführt wird. 

a) Angemessene Verfahren 

Evaluationsvorhaben sollen so geplant werden, dass die Belastungen der Beteiligten 

und Betroffenen in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Vorhaben ste-

hen. Hierfür müssen Evaluationen verschiedenen Anforderungen entsprechen. Ei-

nerseits sollen sie nach wissenschaftlichen Gütekriterien durchgeführt werden. An-

derseits soll die Belastung für die Betroffenen und Beteiligten nicht unnötig hoch 

sein. Häufig können die aus wissenschaftlicher Sicht aussagkräftigsten Methoden 

nicht zum Einsatz kommen, da sie zeitraubend und kostspielig oder im jeweiligen 

Kontext ethisch nicht akzeptabel sind. Daher ist es erforderlich, dass die Vor- und 

Nachteile der gewählten Verfahren durch das Evaluationsteam transparent gemacht 

und begründet werden.56  
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b) Diplomatisches Vorgehen 

Bei der Planung und Durchführung einer Evaluation sollte darauf geachtet werden, 

dass im Hinblick auf das Vorgehen und die Ergebnisse eine möglichst hohe Akzep-

tanz erreicht werden kann. Deshalb ist es erforderlich, die Interessen aller Beteiligten 

und Betroffenen ausgewogen zu berücksichtigen, um zu vermeiden, dass durch eine 

dieser Gruppen die Evaluationsaktivitäten eingeschränkt oder Ergebnisse verzerrt 

oder missbraucht werden. Zur Erreichung diese Ziels bedarf es eines diplomatischen 

Vorgehens.       

Die Nutzung von Evaluationsergebnissen setzt politische Tragfähigkeit und Kompro-

missfähigkeit bei der Durchführung von Evaluationen voraus. Allerdings werden Eva-

luationen im politischen Umfeld häufig in Auftrag gegeben, um schwierige Entschei-

dungen auf externe Akteure zu verlagern oder bereits getroffene Entscheidungen 

nachträglich zu legitimieren. Hier ist es dann besonders wichtig, dass das Evaluati-

onsteam den Dialog zwischen Entscheidungsträgern sowie anderen Beteiligten und 

Betroffenen fördert.  

Wenn es gelingt, eine kooperative Haltung bei den einzelnen Interessengruppen zu 

erzeugen, erhöht dies die Bereitschaft, sich am Evaluationsprozess zu beteiligen, In-

formationen bereit zu stellen, die Ergebnisse zu akzeptieren und ggf. zu nutzen.57  

c) Effizienz von Evaluation  

Der Aufwand der Evaluation soll in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Nutzen 

stehen.  

Häufig ist es schwierig, ex ante genaue Angaben zu den Kosten und Nutzen eines 

Evaluationsvorhabens zu machen. Allerdings darf dies nicht dazu führen, dass Über-

legungen zu Kosten und Nutzen unterbleiben. Insbesondere wenn es um die Frage 

geht, ob eine Evaluation durchgeführt werden soll, sollte eine Abschätzung der Kos-

ten erfolgen und bei der Planung nachvollziehbar dargestellt werden, welcher Auf-

wand entsteht und welcher Nutzen zu erwarten ist. Dabei werden die vollständigen 

Kosten erfasst, die sich aus dem Geldwert für alle benötigten Ressourcen ergeben 

(z.B. Honorare der Evaluatoren, der evaluationsspezifische Zeiteinsatz aller Beteilig-

ten und Betroffenen, Reise- und Materialkosten). Allerdings sind viele Kosten sehr 
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schwierig quantifizierbar. Noch schwieriger gestaltet sich die Quantifizierung des 

Nutzens, da er in der Regel nur geschätzt werden kann. Dabei kann ein Nutzen aus 

direkten und indirekten, gewollten oder ungewollten Wirkungen der Evaluation ent-

stehen.58  

3. Fairness 

Die Fairnessstandards sollen den respektvollen und fairen Umgang mit Betroffenen 

und Beteiligten in einem Evaluationsprozess sicherstellen. 

a) Formale Vereinbarungen 

Durch die schriftliche Festlegung der Pflichten der Vertragsparteien einer Evaluation 

werden diese dazu verpflichtet, alle Bedingungen dieser Vereinbarung zu erfüllen 

oder aber neu auszuhandeln.  

Respekt und Vertrauen bilden die Grundlage für formale Evaluationsvereinbarungen, 

die zumindest in den Bereichen Finanzen, Zeit, Methodik sowie mitwirkende Perso-

nen getroffen werden sollten. Dabei sollten vor allem Rechte und Pflichten der Ver-

antwortlichen und Mitwirkenden so präzise wie möglich formuliert werden. Eine sol-

che formelle schriftliche Vereinbarung vermindert die Wahrscheinlichkeit des Auftre-

tens von Missverständnissen unter den Vertragsparteien und erleichtert ggf. deren 

Bereinigung.  

Jedoch ist auch zu bedenken, dass eine zu rigide Ausgestaltung im Hinblick auf De-

tailfragestellungen, die Methodik und das Vorgehen schnell zu einem Hemmschuh 

werden können, der sich negativ auf das Evaluationsergebnis auswirkt. Generell be-

steht zwar immer die Möglichkeit notwendige Änderungen im Zeitverlauf vorzuneh-

men. Dies ist jedoch einfacher, wenn die Evaluatoren alle an der Vereinbarung Betei-

ligten von Anfang an über die potenzielle Notwendigkeit von Anpassungen aufgeklärt 

haben.59  
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b) Schutz individueller Rechte 

Bei der Planung und Durchführung einer Evaluation muss sichergestellt werden, 

dass Sicherheit, Würde und Rechte der in eine Evaluation einbezogenen Personen 

geschützt sind. Dort, wo eine Evaluation auch auf Schwächen hinweist, kann es zu 

erheblichen Beeinträchtigungen des Interessenschutzes kommen. In diesen Fällen 

gilt es, die Interessen sorgfältig abzuwägen – insbesondere wenn Verstöße gegen 

Gesetze deutlich werden.60  

c) Vollständige und faire Überprüfung  

Bei Evaluationen sollen sowohl die Stärken als auch die Schwächen des Evaluati-

onsgegenstandes möglichst vollständig und fair überprüft und dargestellt werden. 

Wenn der Evaluationsfokus auch auf die Erfassung der Stärken des Gegenstandes 

gerichtet ist, kann dies dazu beitragen, die Bereitschaft zur Mitarbeit und die Akzep-

tanz der Evaluation bei den Beteiligten und Betroffenen zu steigern. Dadurch können 

die Stärken weiter ausgebaut und die Schwachpunkte ggf. beseitigt werden. Beides 

ist für eine umfassende Bewertung des Untersuchungsgegenstandes sowie für seine 

Verbesserung unerlässlich. Dabei sollen Auftraggeber und Beteiligte nicht versu-

chen, einseitig Einfluss auf die Evaluation und den Bericht zu nehmen.61 

d) Unparteiische Durchführung und Berichterstattung  

Bei Evaluationen sollen die unterschiedlichen Sichtweisen von Beteiligten und Be-

troffenen auf den Gegenstand und die Ergebnisse der Evaluation berücksichtigt wer-

den. Darüber hinaus ist es notwendig, dass sowohl die Berichte als auch der gesam-

te Evaluationsprozess die unparteiische Position der Evaluatoren erkennen lassen, 

wobei die Bewertungen fair und möglichst frei von persönlichen Sichtweisen getrof-

fen werden sollen.  

Um zu verhindern, dass Evaluationen von einer bestimmten Gruppe vereinnahmt o-

der instrumentalisiert werden, soll darauf verzichtet werden, lediglich eine Sichtweise 

zu übernehmen. Daher ist eine faire Behandlung aller relevanten Interessen anzu-

streben. Insgesamt ist ein zu enges Verhältnis zum Auftraggeber der Evaluation so-
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wie zu den für den Evaluationsgegenstand verantwortlichen Personen zu vermei-

den.62   

e) Offenlegung der Ergebnisse  

Ein wichtiger Aspekt, den es zu beachten gilt, ist, dass die die Evaluationsergebnisse 

allen Beteiligten und Betroffenen soweit wie möglich zugänglich gemacht werden. Al-

le an der Evaluation mitwirkenden Akteure (z.B. Evaluatoren, Auftraggeber, Adressa-

ten, Mitarbeiter der evaluierten Organisation) sollten dazu beitragen, dass dies ge-

währleistet werden kann. Eine besondere Verantwortung obliegt hierbei dem Auf-

traggeber, der in letzter Instanz entscheidet, wie mit den Evaluationsergebnissen 

umgegangen werden soll. Mit der Offenlegung der Evaluationsergebnisse soll der 

Nutzen der Evaluation gesteigert werden, wobei es jedoch auch Fälle geben kann, in 

denen eine vollständige Offenlegung zu einer Minderung des Nutzens führt.  

Deshalb ist es sinnvoll, die Offenlegung der Evaluationsergebnisse, ihre Art und ihr 

Umfang zu Beginn eines Evaluationsprozesses zu vereinbaren und vertraglich fest-

zulegen. Falls dies in dieser Phase nicht möglich ist, soll zumindest vereinbart wer-

den, durch wen, wie, nach welchen Kriterien und wann über die Offenlegung der Er-

gebnisse entschieden wird.63  

4. Genauigkeit  

Mit Hilfe der Genauigkeitsstandards soll sichergestellt werden, dass eine Evaluation 

gültige Informationen und Ergebnisse zu dem jeweiligen Evaluationsgegenstand und 

den Evaluationsfragestellungen produziert und vermittelt.  

a) Beschreibung des Evaluationsgegenstandes  

Es sollte sichergestellt werden, dass der Evaluationsgegenstand klar und genau be-

schrieben und dokumentiert wird, so dass er eindeutig identifiziert und so exakt wie 

möglich zugänglich gemacht werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich 

der Evaluationsgegenstand in unterschiedlichen, zeitlichen und räumlichen Kontex-

ten verschieden ausgestalten kann. Mit Hilfe der Beschreibung des Evaluationsge-

genstandes soll deutlich gemacht werden, was genau untersucht wird, um den Ad-
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ressaten auch den Vergleich mit anderen Evaluationsgegenständen zu ermöglichen. 

Zudem trägt eine solche Beschreibung dazu bei, Zusammenhänge zwischen dem 

Evaluationsgegenstand und seinen Wirkungen festzustellen und u.U. bisher unbe-

achtete Nebenwirkungen zu identifizieren. U.a. gilt es darauf zu achten, inwiefern 

sich zwischen der ursprünglich vorgesehenen Form des Evaluationsgegenstandes 

und der tatsächlichen Implementierung Diskrepanzen zeigen.64 

b) Kontextanalyse 

Es ist erforderlich, dass der Kontext des Evaluationsgegenstandes ausreichend de-

tailliert untersucht und analysiert wird. Beim Kontext eines Evaluationsgegenstandes 

handelt es sich um Rahmenbedingungen, die diesen umgeben (z.B. das soziale und 

politische Klima, die Charakteristika und Interessen der maßgeblich Beteiligten und 

Betroffenen oder die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen). Eine Analyse des Um-

feldes des Evaluationsgegenstandes dient der Gewinnung von Erkenntnissen über 

mögliche Bedingungsfaktoren, die sich auf den Evaluationsgegenstand und auf die 

Evaluationsergebnisse auswirken. Dabei ermöglicht eine fundierte Kontextanalyse 

auch eine Einschätzung, inwieweit die Resultate einer Evaluation auf andere Kontex-

te übertragen werden können. Wichtig ist jedoch, den Kontext weder zu eng noch zu 

weit zu definieren, da dies auf Kosten der Bearbeitung der anderen Evaluations-

schritte gehen kann.65  

c) Beschreibung von Zwecken und Vorgehen 

Es ist erforderlich, Zwecke, Fragestellung und Vorgehen der Evaluation, einschließ-

lich der angewandten Methoden, genau zu dokumentieren und zu beschreiben, so 

dass sie identifiziert und eingeschätzt werden können.  

Zur transparenten Gestaltung des Evaluationsprozesses sind die Zwecke, die mit ei-

ner Evaluation verfolgt werden, bereits im Verlauf des Evaluationsprozesses genau 

zu dokumentieren und im Rahmen der Berichterstattung gegenüber den Adressaten 

in nachvollziehbarer Weise zu kommunizieren. Dies gilt auch für die zu bearbeiten-

den Fragestellungen sowie die gewählten Vorgehensweisen, Methoden und die Be-
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gründungen für die dem Evaluationsplan zu Grunde liegenden Entscheidungen. Da-

bei sind der Zeitplan und Abweichungen schriftlich festzuhalten.      

In jedem Fall sollten bei der Beschreibung der Zwecke und Fragestellungen der Eva-

luation auch andere Sichtweisen Berücksichtigung finden. Die Dokumentation des 

Vorgehens umfasst die detaillierte Beschreibung der organisatorischen Vorkehrun-

gen, der Datenerhebungen (incl. evtl. Stichprobenverfahren), der Aufbereitung und 

Auswertung der Daten, des Interpretationsprozesses und schließlich der Berichter-

stattung. Im Verlauf des Evaluationsprozesses kann sich jedoch die Vorgehensweise 

verändern, so dass es Unterschiede zwischen dem geplanten und tatsächlichen Vor-

gehen geben kann. In diesen Fällen ist es erforderlich, deutlich zu machen, welche 

Abweichungen entstanden und welche Gründe dafür verantwortlich sind.66    

d) Angabe von Informationsquellen 

Die im Rahmen einer Evaluation genutzten Informationsquellen sollen so genau wie 

möglich dokumentiert werden, damit die Verlässlichkeit und Angemessenheit der In-

formationen eingeschätzt werden kann. Im Rahmen von Evaluationsprozessen wer-

den unterschiedliche Informationsquellen (z.B. Individuen oder Gruppen, Dokumente, 

audiovisuelle Materialien, Statistiken) herangezogen, um einen Vergleich der gewon-

nenen Informationen möglich zu machen. Eine fehlende oder unzureichende Doku-

mentation der Informationsquellen kann dazu führen, dass die Glaubwürdigkeit einer 

Evaluation in Frage gestellt wird. Darüber hinaus sollen die aus diesen Quellen erar-

beiteten Informationen auch eingeschätzt und bewertet werden können.67 

e) Objektive, valide und reliable Informationsgewinnung  

Bei der Wahl und Anwendung der Verfahren zur Gewinnung von Daten soll darauf 

geachtet werden, dass die Zuverlässigkeit dieser Daten und ihre Gültigkeit bezogen 

auf die Beantwortung der Evaluationsfragestellungen nach fachlichen Maßstäben si-

chergestellt sind. Dabei orientieren sich die Maßstäbe an den Gütekriterien quantita-

tiver und qualitativer Sozialforschung.  
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Zur Minimierung des Einflusses von Fehlerquellen auf den Erfassungsvorgang müs-

sen im Rahmen der empirischen Erfassung des Evaluationsgegenstandes die einge-

setzten Datenerhebungsinstrumente und die mit ihnen erhobenen Daten bestimmten 

Gütekriterien genügen.  

Im Bereich der quantitativen Methoden lassen sich drei zentrale Gütekriterien benen-

nen. Unter Objektivität versteht man, dass Messungen unabhängig von der jeweili-

gen Person sein sollen, die das Messinstrument anwendet.68 Reliabilität stellt ein 

weiteres Gütekriterium dar. Dies besagt, dass die Instrumente konsistente, reprodu-

zierbare und damit zuverlässige Informationen bereitstellen und möglichst unanfällig 

gegenüber Störeinflüssen oder Zufallsfehlern sein sollen.69 Validität soll gewährleis-

ten, dass Instrumente die Merkmale oder Verhaltensweisen, die sie zu messen vor-

geben, auch tatsächlich effektiv erfassen. Damit stellen Objektivität und Reliabilität 

notwendige aber nicht hinreichende Voraussetzungen für valide Messungen dar.70 

Allerdings ist es bei Evaluationsvorhaben häufig nicht möglich, auf standardisierte, 

qualitätsgesicherte quantitative Instrumente zurückzugreifen, deren Reliabilitäts- und 

Validitätskennwerte bekannt sind. Häufig ist eine qualitative Herangehensweise not-

wendig und bezogen auf den Evaluationsgegenstand und die Fragestellungen auch 

angemessener. Zur Sicherung der Zuverlässigkeit und Gültigkeit von nicht-

standardisierten Instrumenten, qualitativer Daten und subjektiver Interpretationen 

wurden spezifische Gütekriterien festgelegt (z.B. „Verfahrensdokumentation“, „Argu-

mentative Interpretationsabsicherung“, „Nähe zum Gegenstand“ und „Triangulation“).  

Validität bezieht sich nicht alleine auf die Qualität von Datenerhebungsinstrumenten 

und Daten, sondern auch auf die Güte und Glaubwürdigkeit der Schlüsse, die aus 

den Ergebnissen der Datenerhebung gewonnen werden. Wenn man Validität jedoch 

so versteht, lässt sie sich nur im konkreten Evaluationskontext und im Hinblick auf 

die spezifische Zielsetzung und Fragestellung der empirischen Erfassung einschät-

zen. Zur Validierung ist es daher sinnvoll, mehrere – qualitative und/oder quantitative 

– Verfahren zur Datengewinnung zu verwenden. Die Schlussfolgerungen aus allen 

genutzten Verfahren sollen – einzeln und in Kombination – validiert werden. Die ge-

nannten wissenschaftlichen Gütekriterien dienen als Orientierung für Entscheidungen 
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über Auswahl, Entwicklung und Einsatz von Methoden. Allerdings müssen sie bezo-

gen auf die Anforderungen der Evaluationspraxis spezifiziert und ergänzt werden.71   

f) Systematische Fehlerprüfung 

Die im Rahmen einer Evaluation gesammelten, aufbereiteten, analysierten und prä-

sentierten Informationen sollen einer systematischen Fehleranalyse unterzogen wer-

den. Es besteht immer die Möglichkeit, dass bei der Erhebung, Aufbereitung und In-

terpretation von Informationen sowie bei der Ergebnispräsentation Fehler auftreten. 

Dabei kann es sich um Fehler im engeren Sinn handeln (z.B. Messfehler, Fehler im 

Untersuchungsdesign durch mangelnde Kontrolle von Störvariablen, Missachtung 

der Anwendungsvoraussetzungen statistischer Verfahren), auch durch mangelnde 

Sorgfalt (z.B. Verwechslung von Erhebungs-Kennnummern, Vertauschen von Be-

schriftungen in Ergebnispräsentationen). 

Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich, den Evaluationsprozess so zu ge-

stalten, dass potenzielle Fehlerquellen frühzeitig identifiziert und Fehler soweit wie 

möglich vermieden oder korrigiert werden. Hierzu können u.a. systematische Schu-

lungsprogramme für die Mitwirkenden sowie systematische Kontrollen und Genauig-

keitsprüfungen (z.B. Plausibilitätstests, Parallelerfassung, kommunikative Validie-

rung) genutzt werden. Wichtig ist, dass mögliche Fehler und deren Konsequenzen im 

Rahmen der Berichterstattung zur Evaluation transparent gemacht und diskutiert 

werden, da Fehler zu fehlgeleiteten Interpretationen führen und damit das gesamte 

Evaluationsvorhaben diskreditieren können.72 

g) Analyse qualitativer und quantitativer Informationen  

Um die Fragestellungen eines Evaluationsvorhabens effektiv beantworten zu kön-

nen, sollen die qualitativen und quantitativen Informationen einer Evaluation nach 

fachlichen Maßstäben angemessen und systematisch analysiert werden.  

Die im Rahmen von Evaluationsprozessen gewonnenen Daten werden im Zuge der 

Datenanalyse geordnet, zusammengefasst und ausgewertet. Dadurch wird die 
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Grundlage für Interpretationen und Schlussfolgerungen zur Beantwortung der Evalu-

ationsfragestellung geschaffen.  

Bei der Auswahl der adäquaten Erhebungs- und Analyseverfahren ist es notwendig, 

sich an den Fragestellungen der Evaluation, am Erkenntnisstand bezogen auf den 

Evaluationsgegenstand sowie an den Kontextvariablen des Evaluationsfeldes zu ori-

entieren. Dagegen sollten die Vorlieben der Evaluatoren bei dieser Entscheidung 

keine Rolle spielen. Bei der systematischen Auswertung der erhobenen Informatio-

nen sollen sowohl für qualitative als auch für quantitative Verfahren eigene Gütekrite-

rien und Regeln beachtet werden. Dabei sollten die herangezogenen Regeln und de-

ren methodische Grundlagen (z.B. durch Literaturhinweise) offen gelegt werden. Zu-

dem ist es erforderlich, dass die gewählten und eingesetzten Verfahren transparent 

dargestellt werden, so dass sowohl die Auswahlentscheidungen als auch die Ergeb-

nisse selbst kritisierbar bleiben. Dazu gehört auch, dass die verwendeten Kennwerte 

und Formeln allgemein verständlich erklärt werden und auf die Aussagekraft der Me-

thoden sowie auf ihre Grenzen explizit hingewiesen wird.73  

h) Begründete Schlussfolgerungen 

Zur besseren Einschätzung der im Rahmen der Evaluation gezogenen Folgerungen 

durch die Adressaten sollen diese ausdrücklich begründet werden und zusammen 

mit den zugrundeliegenden Annahmen und den eingesetzten Evaluationsverfahren 

transparent dargestellt werden. Darüber hinaus ist deutlich auf den Geltungsbereich 

der Schlussfolgerungen hinzuweisen. Die Berichterstattung sollte zudem – wo es er-

forderlich ist – eine Diskussion alternativer Interpretationen und auch die Begründun-

gen beinhalten, warum diese nicht zum Tragen gekommen sind. Durch die Einhal-

tung dieses Standards können die Aussagekraft der Folgerungen von den Nutzern 

der Evaluationsergebnisse eingeschätzt werden, wodurch die Überzeugungskraft der 

Folgerungen gestärkt wird.74   
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i) Meta-Evaluation 

Zur Ermöglichung von Meta-Evaluationen sollen Evaluationsvorhaben in geeigneter 

Form dokumentiert und archiviert werden. Um zu verhindern, dass misslungene Eva-

luationen zu Fehlentscheidungen führen oder dass Evaluationen zu Unrecht heftig 

kritisiert werden, ist es erforderlich, die Evaluationen selbst zu evaluieren. Diese so-

genannten Meta-Evaluationen dienen der Beurteilung und Verbesserung der Qualität 

von Evaluationsergebnissen. Eine regelmäßige Durchführung von Meta-Evaluationen 

trägt dazu bei, dass die Glaubwürdigkeit einzelner Evaluationen, aber auch die der 

Evaluatoren erhöht werden kann.75  

VI. Evaluationsinstrumente und -methoden  

Je nachdem, welche Fragestellung(en) im Rahmen einer Gesetzesevaluation bear-

beitet werden soll(en), kommen unterschiedliche Methoden und Instrumente zum 

Einsatz. Grundsätzlich lassen sich zwei methodische Ansätze76 unterscheiden. Zum 

einen stehen für die Durchführung einer ex-post-Evaluation quantitative sozialwis-

senschaftliche Erhebungs- und Auswertungsmethoden zur Verfügung. Dabei reicht 

das Spektrum von relativ einfachen Fallzahlen- oder Zeitreihenanalysen bis hin zu 

komplexen Auswertungsverfahren der multivariaten Statistik. Zum anderen werden 

qualitative sozialwissenschaftliche Erhebungs- und Auswertungsmethoden einge-

setzt, die vor allem in den Evaluationsbereichen eine Rolle spielen, in denen keine 

quantitativen Daten vorhanden sind oder nur mit erheblichem Aufwand erhoben wer-

den können. Das Repertoire umfasst hier Befragungen (qualitative Interviews, Grup-

pendiskussionsverfahren), Beobachtungen (qualitative Feldforschung, teilnehmende 

oder nicht-teilnehmende Beobachtung) sowie die qualitative Inhaltsanalyse (z.B. von 

Texten, Filmen, Dokumenten).77  

Bevor auf die für ex-post-Gesetzesevaluationen zentralen Methoden näher einge-

gangen wird, ist zunächst auf Besonderheiten bei ihrer Anwendung in der Praxis hin-

zuweisen. 
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1. Rahmenbedingungen für den Einsatz sozialwissenschaftlicher Erhe-

bungsmethoden  

Der Einsatz der jeweiligen Erhebungsmethoden hängt von verschiedenen Faktoren 

ab, die letztlich die Festlegung des gesamten Evaluationsdesigns bestimmen. Die 

Wahl orientiert sich dabei an folgenden Aspekten:  

a) Zeitliche und finanzielle Ressourcen  

Bei der Festlegung des Untersuchungsdesigns und der Wahl der einzusetzenden 

Erhebungsmethoden ist es in jedem Fall erforderlich, die für das Evaluationsvorha-

ben zur Verfügung stehenden zeitlichen und finanziellen Ressourcen zu berücksich-

tigen. Wichtig ist, dass der Evaluator von vornherein deutlich darlegt, welche Unter-

suchungsschritte aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen realisierbar sind. 

Oft unterliegen Evaluationsvorhaben im politischen Bereich einem engen Zeitplan, 

der zu Problemen bei der Datenerhebung führt. Dieser Schritt ist jedoch von zentraler 

Bedeutung für den gesamten Evaluationsprozess, da auf Grundlage der erhobenen 

Daten Bewertungen erfolgen, Schlussfolgerungen gezogen und Handlungsempfeh-

lungen formuliert werden. Daher ist es wichtig, dass Daten in ausreichend guter Qua-

lität erhoben werden können. Es ist eine Fehlannahme, dass kurze Evaluationsvor-

haben hinsichtlich der durch sie entstehenden Kosten insgesamt günstiger sind. Das 

Gegenteil ist in der Regel der Fall. Bei kurzfristigen Projekten erhöhen sich der Per-

sonaleinsatz und dadurch der Koordinierungsaufwand in der Datenerhebungs- und 

Auswertungsphase deutlich, damit die notwendigen Arbeitsschritte zur Erreichung ei-

nes abgesicherten Evaluationsergebnisses in der notwendigen Tiefe durchgeführt 

werden können. Darüber hinaus erfordert die Notwendigkeit einer kurzfristigen Da-

tenerhebung eine hohe Inanspruchnahme der personellen und zeitlichen Ressourcen 

von Behörden und anderen Informationsträgern, wohingegen eine längerfristig ange-

legte Evaluation eine bessere Verteilung der Belastungen ermöglicht. Aus diesem 

Grund ist es empfehlenswert, bevorstehende Evaluationen langfristig zu planen. Im 

Idealfall sollten z.B. bereits bei der Gesetzeserarbeitung – sofern eine Evaluations-

klausel vorgesehen ist – Überlegungen angestellt werden, welche Daten für eine 

spätere Evaluation benötigt werden und die entsprechenden Behörden diese ab In-

krafttreten des Gesetzes erheben.  
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b) Orientierung an der zu bearbeitenden Evaluationsfragestellung 

Bei den Vorüberlegungen zur Evaluation eines Programms oder Gesetzes sollte die 

zuständige Organisationseinheit bereits Vorstellungen dazu entwickeln, welche Eck-

punkte bzw. übergeordnete Fragestellung im Rahmen des Evaluationsvorhabens 

bearbeitet werden sollte(n).   

2. Methoden der Evaluation 

a) Quantitative Evaluationsmethoden  

In der quantitativen Evaluationsforschung werden in der Regel geschlossen erhobe-

ne Daten genutzt, für deren Gewinnung auf standardisierte Befragungen, stark struk-

turierte Beobachtungen bzw. Bildanalysen, quantitative Inhaltsanalysen oder Aggre-

gatdaten zurückgegriffen wird. Daher liegen die Daten meist auch in Form von Zah-

len vor.78 

Quantitative Daten können im Rahmen von Evaluationsvorhaben mit Hilfe einer Viel-

zahl sozialwissenschaftlicher Methoden erhoben und ausgewertet werden. Daher ist 

es an dieser Stelle nicht möglich, diese Verfahren im Einzelnen vorzustellen. Den-

noch soll ein Überblick über die wichtigsten Methoden, die im Rahmen von ex-post 

Gesetzesevaluationen zur Anwendung kommen, gegeben werden. Es ist jedoch 

noch einmal darauf hinzuweisen, dass sich die Auswahl der Methoden immer an der 

konkreten Evaluationsfragestellung orientieren muss.  

Zentrale Erhebungsverfahren bei der Durchführung von ex-post-

Gesetzesevaluationen sind Fallzahlenerfassungen und standardisierte Befragungen. 

Aus diesem Grund werden diese beiden Verfahren im Folgenden kurz vorgestellt. 

Darüber hinaus wird am Ende dieses Kapitels noch ein kurzer Überblick über die 

verschiedenen Auswertungsverfahren für quantitativ erhobene Daten gegeben. 

aa) Fallzahlenerhebung 

Bei der Durchführung von ex-post-Gesetzesevaluationen spielt die Erhebung von 

Fallzahlen eine zentrale Rolle. Dabei geht es zunächst darum, quantitative Daten in 

einem Evaluationsbereich (z.B. im Geltungsbereich eines zu evaluierenden Geset-

zes) zu sammeln und aufzubereiten. Ein erster Schritt ist in der Regel das Zählen 

von Ereignissen (z.B. die Anwendungsfälle einer gesetzlichen Regelung in einer Be-
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hörde, in einem Bundesland), die einer genaueren Analyse unterzogen werden sol-

len. Bei der Erfassung der Fälle ist jedoch darauf zu achten, dass die Objekte auch 

identisch sind, die gezählt werden, d.h. wenn z.B. mehrere Stellen die Anwendung 

einer gesetzlich festgelegten Maßnahme erfassen, ist sicherzustellen, dass alle Stel-

len auch nur die Anwendungsfälle dieser Maßnahme zählen. Sofern nicht ohnehin 

Statistiken von den einzelnen Stellen geführt werden, auf die für die Evaluation zu-

rückgegriffen werden kann, müssen die Daten zusätzlich erhoben werden.  

Die Datenerhebung kann vom Evaluator mittels Aktenanalyse durchgeführt werden. 

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die jeweiligen Stellen die Daten für den 

Evaluationszeitraum (z.B. mit Hilfe einer vom Evaluator vorbereiteten Excel-Datei) 

selbst erheben. Idealerweise werden diese Daten laufend mit Inkrafttreten des zu 

evaluierenden Gesetzes erhoben und an bestimmten Stichtagen an den Evaluator 

übermittelt. Eine rückwirkende Datenerhebung ist ebenfalls möglich, jedoch in der 

Regel mit einem höheren Aufwand verbunden als eine begleitende Erfassung. Zu-

sätzlich besteht die Gefahr, dass manche Daten nachträglich nicht mehr oder nur mit 

einem sehr hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand erfasst werden können. Bei 

einer ex-post-Gesetzesevaluation wird versucht, – wenn möglich – eine Zeitrei-

henanalyse durchzuführen, d.h. über einen Zeitraum werden z.B. pro Zeiteinheit (in 

der Regel ein Jahr) die jeweiligen Fälle erfasst. Hierbei ist zu beachten, dass nicht 

nur ein Jahr in die Analyse mit einbezogen wird, sondern immer mehrere Jahre, da-

mit Sondereffekte, die nicht auf die gesetzliche Regelung/Maßnahme direkt zurück-

gehen, ausgeglichen werden können. Daher sollten drei bis fünf Jahre nach Inkraft-

treten eines Gesetzes als Messzeitraum vorgesehen werden.  

bb) Standardisierte Befragungen 

Standardisierte Befragungen dienen der Sammlung von für die Beantwortung einer 

Evaluationsfragstellung relevanten Informationen, wobei die Befragten in der Regel 

als „Informanten“ fungieren und Ihre Antworten als Messwerte gelten. Diese Befra-

gungsform zeichnet sich z.B. dadurch aus, dass alle Fragen explizit formuliert sind 

und die Reihenfolge der Fragen festgelegt ist.79 Standardisierte Befragungen können 

auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Grundsätzlich wird hier zwischen per-

sönlichen, schriftlichen und telefonischen Befragungen unterschieden.80 In der Eva-

luationspraxis kommt es allerdings eher selten vor, dass standardisierte Befragungen 
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persönlich oder telefonisch durchgeführt werden. In diesem Bereich stärker verbreitet 

sind dagegen weniger strukturierte qualitative Interviews (meist leitfadengestützt), die 

ebenfalls ein wichtiges Erhebungsinstrument im Rahmen von ex-post-

Gesetzesevaluationen darstellen, jedoch zur Gruppe der qualitativen Evaluationsme-

thoden gehören (B. VI. 2. b) Qualitative Evaluationsmethoden, S. 54).  

In der Regel werden standardisierte Befragungen vielmehr in schriftlicher Form 

durchgeführt. Hier lassen sich wiederum zwei Möglichkeiten der Umsetzung unter-

scheiden. Die Fragebögen können zum einen per Post an die Befragten verschickt 

und von ihnen zu Hause oder im Büro beantwortet werden. Zum anderen besteht 

auch die Möglichkeit, eine Online-Befragung81 durchzuführen, bei denen die Befrag-

ten per Email/Briefpost einen Fragebogen-Link erhalten und diesen am Computer 

beantworten. Beide Übermittlungsarten sind mit gewissen Vor- und Nachteilen ver-

bunden (z.B. im Hinblick auf die Rücklaufquoten, die Struktur der Befragungsteil-

nehmer).82  

Einen ebenfalls wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang stellt die Auswahl der Be-

fragten dar, die an der Befragung teilnehmen. Hier gibt es verschiedene Möglichkei-

ten, die häufig durch die tatsächlichen Rahmenbedingungen beeinflusst werden (z.B. 

finanzielle und zeitliche Ressourcen, Erreichbarkeit der Befragten). Grundsätzlich 

kann eine standardisierte Befragung als Vollerhebung, bei der alle von einer gesetz-

lichen Maßnahme Betroffenen einen Fragebogen erhalten, durchgeführt werden. Oft 

ist es aufgrund des Aufwands jedoch nicht möglich, diesen Weg zu beschreiten, so 

dass vorab eine Auswahl der Personen, die an der Befragung teilnehmen sollen, ge-

troffen werden muss. Hierzu stehen verschiedene Formen der Stichprobenziehung 

wie Zufallsstichproben, Klumpenstichproben oder Quotenstichprobe zur Verfügung.83  

Wie bereits erwähnt werden standardisierte Befragungen mit Hilfe eines Fragebo-

gens durchgeführt. Die Erstellung des Fragebogens folgt dabei bestimmten Prinzi-

pien, auf die hier im Einzelnen nicht eingegangen werden kann.84 An dieser Stelle 

soll nur kurz daraufhin gewiesen werden, dass bei der Konstruktion eines Fragebo-

gens eine Reihe von Fehlern (z.B. bei der Frageformulierung, bei der Reihenfolge 
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 Vgl. hierzu ausführlich U. Kuckartz/T. Ebert/S. Rädiker/C. Stefer, Evaluation online, 2009.  
82

 J. Bortz/N. Döring, Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, 2002, 256-261; 
P. Atteslander, Methoden der empirischen Sozialforschung, 2006, 147-160. 
83

 Vgl. hierzu ausführlich H. Kromrey, Empirische Sozialforschung, 2006, 265-316; J. Behnke/ N. Baur/N. Behnke, 

Empirische Methoden der Politikwissenschaft, 2006, 129-200. 
84

 Vgl. hierzu ausführlich R. Porst, Fragebogen – ein Arbeitsbuch, 2008; S. Kirchhoff/S. Kuhnt/P. Lipp/ S. 
Schlawin, Der Fragebogen – Datenbasis, Konstruktion und Auswertung, 2008.  
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der Fragen) auftreten kann, die sich negativ auf Befragungsergebnisse auswirken.85 

Um diese zu vermeiden, sollten standardisierte Befragungen nur von Personen 

durchgeführt werden, die über ausreichende methodische Kenntnisse der empiri-

schen Sozialforschung verfügen.  

Standardisierte Befragungen nutzen hauptsächlich geschlossene Fragen86, da diese 

gegenüber offenen Fragen87 gewisse Vorteile haben. Sie ermöglichen eine Ver-

gleichbarkeit der Antworten, bieten eine höhere Durchführungs- und Auswertungsob-

jektivität, verringern den Zeitaufwand für die Befragten sowie den Aufwand bei der 

Auswertung. Allerdings erhält man mit geschlossenen Fragen auch nur Informationen 

im Rahmen der vorgegebenen Kategorien. Die Gefahr besteht, dass bedeutsame 

Aspekte jenseits des Kategoriensystems ausgeblendet werden. Um standardisierte 

Befragungen für den Befragten abwechslungsreicher und interessanter zu gestalten, 

bietet es sich an, gelegentlich auch offene Fragen einzustreuen. Diese können auch 

dazu genutzt werden, quantitative Daten abzufragen (z.B. Implementationskosten ei-

ner rechtlichen Regelung für eine Verwaltung). Die im Rahmen von standardisierten 

Befragungen verwendeten Fragen können auch nach Art ihrer Antwortkategorien dif-

ferenziert werden. Zu unterscheiden sind hier dichotome Ja-nein-Fragen, Alternativ-

fragen, Auswahlfragen (z. B. Rating oder Ranking) oder Fragen mit Mehrfachantwor-

ten.88  

Die Vorteile einer schriftlichen Befragung sind vor allem finanzieller Art. Sie ermög-

licht in der Regel eine kostengünstigere Datenerhebung, da meist in kürzerer Zeit mit 

weniger Personalaufwand eine größere Zahl von Befragten erreicht werden kann. 

Nachteile dieser Befragungsform bestehen darin, dass die Befragungssituation kaum 

hinreichend kontrollierbar ist (Beeinflussung des Antwortverhaltens durch andere 

Personen), Fragen unsorgfältig und unvollständig ausgefüllt werden oder die Reprä-

sentativität aufgrund geringer Rücklaufquoten leidet. Daher bedarf es bei standardi-

sierten Befragungen einer sorgfältigen Vorbereitung. Begleit- und Einführungsschrei-

ben dienen z.B. dazu, die Befragten über Sinn und Zweck der Befragung zu informie-

ren. Wichtig ist zudem, dass der Fragenbogen leicht auszufüllen ist und darauf hin-

gewiesen wird, dass die Auswertung der Fragen anonym erfolgt. Um die Rücklauf-
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 Vgl. hierzu ausführlich A. Diekmann, Empirische Sozialforschung, 2010, 446-470. 
86

 Bei geschlossenen Fragen sind die Antwortkategorien vorgegeben (z.B. ja oder nein).  
87

 Offene Frage geben keine Antwortkategorien vor. Die Beantwortung der Frage erfolgt in Form eines Freitextes.   
88

 A. Diekmann, Empirische Sozialforschung, 2010, 471-478; J. Behnke/ N. Baur/N. Behnke, Empirische 
Methoden der Politikwissenschaft, 2006, 211-214. 
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quote zu erhöhen, sollten bei postalischen Befragungen adressierte und frankierte 

Rückumschläge beigelegt werden.89   

cc) Auswertungsverfahren für quantitativ erhobene Daten 

Verfahren der quantitativen Sozialforschung kommen vor allem dann zum Einsatz, 

wenn die zu einer bestimmten Fragestellung erfassten Daten in großer Stückzahl und 

in standardisierter Form vorliegen. Diese Auswertungsmethoden ermöglichen sowohl 

eine deskriptive Analyse des aufbereiteten Datensatzes mit Hilfe von Kennzahlen 

(z.B. arithmetisches Mittel, Spannweite) als auch die Überprüfung theoretisch abge-

leiteter Ursache-Wirkungszusammenhänge (z.B. Korrelationen, Regressionsanaly-

sen).90 Für die Auswertung quantitativ erhobener Daten steht eine Reihe von statisti-

schen Verfahren zur Verfügung, die hier jedoch im Detail nicht vorgestellt werden 

können.91 

Grundsätzlich lassen sich zwei Ansätze identifizieren, denen die verschiedenen Ver-

fahren zugeordnet werden können. Zum einen gibt es die deskriptive Statistik, die da-

rauf abzielt, die in einem Datensatz enthaltenen Informationen möglichst übersicht-

lich darzustellen (z.B. mit Hilfe von Häufigkeitsverteilungen). Zum anderen ist die In-

ferenzstatistik zu nennen, die sich nicht mit der Beschreibung der in einer Untersu-

chung erhobenen Datenmenge begnügt, sondern es sich zur Aufgabe macht, die bei 

einer begrenzten Zahl von Fällen gefundenen Ergebnisse auf eine größere Gesamt-

heit zu verallgemeinern (z.B. mit Hilfe von Regressions- oder Varianzanalysen).92 Für 

die Auswertung der quantitativ erhobenen Daten stehen verschiedene Computerpro-

gramme zur Verfügung, die jedoch z.T. fundierte methodische Statistikkenntnisse er-

fordern und daher nicht von Laien bedient werden sollten.93  
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 P. Atteslander, Methoden der empirischen Sozialforschung, 2006, 147-148. 
90

 P. Maats, Einführung in das Datenmanagement und die Datenauswertung, in: Stockmann (Hrsg.), Handbuch 
der Evaluation, 2007, 278 (293). 
91

 Einen guten Überblick über die verschiedenen Verfahren geben: P. Maats, Einführung in das 
Datenmanagement und die Datenauswertung, in: Stockmann (Hrsg.), Handbuch der Evaluation, 2007, 278; C. 
Wolf/H. Best (Hrsg.), Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse, 2010.  
92

 Vgl. hierzu ausführlich H. Kromrey, Empirische Sozialforschung, 2006; T. Schäfer, Statistik II – Inferenzstatistik, 
2011; K. Backhaus/B. Erichson/W. Plinke/R. Weiber, Multivariate Analysemethoden, 2011. 
93

 Vgl. hierzu ausführlich N. Baur/S. Fromm (Hrsg.): Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene, 2008; S. 
Fromm, Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene 2: Multivariate Verfahren für Querschnittsdaten, 2008. 
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b) Qualitative Evaluationsmethoden94 

Im Unterschied zu quantitativen Daten handelt es sich bei mit Hilfe qualitativer Eva-

luationsmethoden erhobenen Daten um nichtnummerisches Material, das in erster 

Linie in Textform (z.B. Beschreibungen, Beobachtungsprotokolle, Dokumente, Akten 

etc.) vorliegt. Charakteristisch für die Erhebung qualitativer Daten ist zudem, dass es 

nicht oder nur in sehr geringem Umfang notwendig ist, den Untersuchungsvorgang 

zu standardisieren. Die Art und Weise der Datenerhebung wirkt sich dabei auch auf 

die Datenaufbereitung und -auswertung aus. So werden qualitative Daten in der Re-

gel für die weitere Analyse transkribiert, geordnet und eventuell in ein Programm zur 

qualitativen Datenanalyse (z.B. MAXQDA) überführt.95  

Bei der Durchführung einer ex-post-Gesetzesevaluation können eine Reihe unter-

schiedlicher qualitativer Erhebungs- und Auswertungsmethoden zur Anwendung 

kommen, die an dieser Stelle nicht im Detail vorgestellt werden können. Wie bereits 

bei der Vorstellung der quantitativen Erhebungsmethoden ist auch bei den qualitati-

ven Verfahren darauf hinzuweisen, dass ihre Auswahl von der Schwerpunktsetzung 

des jeweiligen Evaluationsvorhabens abhängt. 

In der Evaluationspraxis stellt das qualitative Interview96 ein zentrales Instrument zur 

Erhebung qualitativer Daten dar. Es handelt sich hierbei allerdings um eine Oberka-

tegorie, unter die eine Reihe verschiedener Interviewformen zusammengefasst wer-

den. Zu nennen sind z.B. Experteninterviews97, diskursive Interviews98, episodische 

Interviews99 oder Gruppendiskussionsverfahren100. Da dem Experteninterview in der 

Evaluationspraxis eine zentrale Bedeutung zukommt, beschäftigt sich der Leitfaden 

nachfolgend etwas ausführlicher mit dieser speziellen Variante des qualitativen Inter-

views sowie mit dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse.  

                                            
94

 Einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen qualitativen Erhebungs- und Auswertungsmethoden 
bieten z.B.: J. Bortz/N. Döring, Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, 
2002, 307-336 und U. Flick/E. von Kardorff/I. Steinke (Hrsg.), Qualitative Forschung, 2010.  
95

 J. Behnke/ N. Baur/N. Behnke, Empirische Methoden der Politikwissenschaft, 2006, 34-35; J. Bortz/N. Döring, 
Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, 2002, 296. 
96

 Diese Form unterscheidet sich vom quantitativen bzw. standardisierten Interview durch seinen geringen Stan-
dardisierungsgrad (z.B. hinsichtlich der Fragenreihenfolge). 
97

 Vgl. hierzu auch ausführlicher: A. Bogner/B. Littig/W. Menz (Hrsg.), Das Experteninterview, 2005; J. Gläser/G. 
Laudel, Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 2006.  
98

 Vgl. hierzu z.B. U. Flick, Interviews in der qualitativen Evaluationsforschung, in: Flick (Hrsg.), Qualitative 
Evaluationsforschung, 2006, 214 (221-222).   
99

 Vgl. hierzu z.B. U. Flick, Interviews in der qualitativen Evaluationsforschung, in: Flick (Hrsg.), Qualitative 
Evaluationsforschung, 2006, 214 (222-226). 
100

 Vgl. hierzu z.B. R. Bohnsack, Gruppendiskussion, in: Flick/von Kardorff/Steinke (Hrsg.), Qualitative Forschung, 
2010, 369; S. Ernst, Die Evaluation von Qualität – Möglichkeiten und Grenzen von Gruppendiskussionsverfahren, 
in: Flick (Hrsg.), Qualitative Evaluationsforschung, 2006, 183. 
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aa) Experteninterviews  

Experteninterviews sind eine spezielle Methode, um Wissensbestände von Experten 

zu erschließen und zu analysieren. Mit ihrer Hilfe können soziale Situationen oder 

Prozesse rekonstruiert werden, um z.B. Kausalzusammenhänge in einem untersuch-

ten Bereich zu erkennen und zu verstehen. Im Wesentlichen lassen sich drei Aspekte 

nennen, die für diese Interviewform charakteristisch sind: 

(1) Adressatenkreis: Es handelt sich um Personen, die Experten für einen be-

stimmten Gegenstandsbereich sein müssen.  

(2) Inhaltliche Fokussierung: Experteninterviews zeichnen sich durch eine relativ 

starke inhaltliche Fokussierung aus. Es stehen vor allem das Wissen einer 

Person über das zu untersuchende Thema und weniger die Person oder seine 

Biographie im Vordergrund.  

(3) Pragmatische Vorgehensweise: Diese Interviewform ist bei der Durchführung 

durch ein hohes Maß an Pragmatismus gekennzeichnet, da die befragten Ex-

perten in der Regel wenig Zeit für ein Interview zur Verfügung stellen kön-

nen.101  

Zunächst gilt es zu klären, wer eigentlich im Rahmen von Experteninterviews befragt 

werden soll. Dies ist keineswegs von vornherein eindeutig festgelegt, sondern hängt 

sehr stark vom jeweiligen Gesetz als Evaluationsgegenstand und dem jeweiligen 

Evaluationsinteresse ab. Letztlich legt also der Evaluator fest, welche Person für die 

zu beantwortende Evaluationsfragestellung als Experte hinzugezogen wird. Gleich-

wohl lassen sich wesentliche Merkmale benennen, die eine Person zu einem Exper-

ten machen. So zeichnet sich ein Experte dadurch aus, dass er 

a) in irgendeiner Weise Verantwortung für den Entwurf, die Implementierung o-

der die Kontrolle einer gesetzlichen Maßnahme/eines Gesetzes trägt oder 

b) über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen o-

der Entscheidungsprozesse verfügt.   

Im Falle einer Gesetzesevaluation im Datenschutzbereich werden z.B. die Mitarbeiter 

der Sicherheitsbehörden, der zuständige Datenschutzbeauftragte und die für das 
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 U. Flick, Interviews in der qualitativen Evaluationsforschung, in: Flick (Hrsg.), Qualitative 
Evaluationsforschung, 2006, 214 (218); J. Gläser/G. Laudel, Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 
2006, 10-11.  
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Gesetz verantwortlichen Ministerialbeamten im Rahmen von Experteninterviews be-

fragt.102  

Aufgrund der bereits oben erwähnten Tatsache, dass Experten oft nur wenig Zeit für 

solche Interviews zur Verfügung stellen können, werden Experteninterviews in der 

Regel leitfadengestützt durchgeführt. Der Leitfaden enthält Fragen, die in jedem In-

terview beantwortet werden müssen, wobei jedoch weder die Frageformulierungen 

noch die Reihenfolge der Fragen verbindlich sind. Trotz dieser Vorstrukturierung ist 

es möglich, Fragen auch außer der Reihe zu stellen, um einen annähernd natürli-

chen Gesprächsverlauf zu erreichen. Manchmal kommen die Interviewpartner von 

selbst auf ein Thema zu sprechen, das jedoch erst später behandelt werden sollte. 

Es wäre dann unsinnig, ihn von dort wegzulenken, weil dieses Thema erst später 

vorgesehen war. Oft ist es zur vollständigen Beantwortung einer Frage zudem not-

wendig, ad hoc Fragen zu stellen. Solche Fragen können jedoch nicht in den Leitfa-

den aufgenommen werden, so dass dieser eher als eine Art Richtschnur zu verste-

hen ist, der die unbedingt zu stellenden Fragen enthält.103  

Die Nutzung eines Leifadens empfiehlt sich immer dann, wenn im Rahmen des Ex-

perteninterviews zum einen mehrere unterschiedliche Themen behandelt werden 

müssen, die durch das Evaluationsziel und nicht durch die Antworten des Inter-

viewpartners bestimmt werden, und wenn zum anderen einzelne, genau bestimmba-

re Informationen erhoben werden müssen.104 Wie ein solcher Leitfaden erstellt wird, 

kann an dieser Stelle nur angerissen werden. Für einen Interviewleitfaden charakte-

ristisch ist immer die Gliederung in verschiedene Abschnitte, die die zentralen Berei-

che des Erkenntnisinteresses der Evaluation widerspiegeln. Grundsätzlich lassen 

sich verschiedene Fragetypen unterscheiden, die in einem Leitfaden zu finden sind. 

So kommen bei der Intervieweröffnung sog. „Eisbrecherfragen“ zum Einsatz. Hierbei 

handelt es sich um Fragen, die dazu dienen beim Gesprächspartner Interesse am In-

terview und die allgemeine Gesprächsbereitschaft anzuregen, aber auch anfängliche 

Hemmnisse abzubauen. Darüber hinaus helfen in den Gesprächsverlauf eingebaute 

Übergangs- und Vorbereitungsfragen, erforderliche Themenwechsel einzuleiten. Ab-

lenkungs- oder „Pufferfragen“ können Ausstrahlungseffekte auf nachfolgende The-
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 M. Meuser/U. Nagel, Experteninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht, in: Bogner/Littig/Menz (Hrsg.), Das 
Experteninterview, 2005, 71 (73); U. Flick, Interviews in der qualitativen Evaluationsforschung, in: Flick (Hrsg.), 
Qualitative Evaluationsforschung, 2006, 214 (218). 
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 J. Gläser/G. Laudel, Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 2006, 39-40; U. Flick, Interviews in der 
qualitativen Evaluationsforschung, in: Flick (Hrsg.), Qualitative Evaluationsforschung, 2006, 214 (219). 
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 J. Gläser/G. Laudel, Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 2006, 107. 
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menbereiche reduzieren. Zudem können sog. „Filterfragen“ den gesamten Ablauf ei-

nes Interviews steuern, von deren Bedeutung es abhängt, welche weiteren Fragen 

gestellt werden.105 Bei der Konstruktion des Leitfadens sollten darüber hinaus für je-

de einzelne Frage immer folgende vier Aspekte kritisch geprüft werden:  

a) theoretische Relevanz, Bezug zur Evaluationsfragestellung (Warum wird 

diese Frage gestellt?) 

b) inhaltliche Dimension (Wonach/was wird gefragt?) 

c) Verständlichkeit, Eindeutigkeit, Ergiebigkeit der Frage (Warum ist die Fra-

ge [so und nicht anders] gestellt?) 

d) Grob- und Feinstruktur des Leitfadens, Verteilung von Fragetypen, Ver-

hältnis zwischen einzelnen Fragen (Warum steht die Frage oder der Fra-

genblock an einer bestimmten Stelle?) 

Diese kritische Überprüfung sollte nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei 

der Erprobung in Probeinterviews oder Pretests und im Verlauf der Anwendung des 

Leitfadens in der Studie selbst regelmäßig erfolgen.106 Eine Hilfestellung zur Prüfung 

des Interviewleitfadens bietet auch die bei Jürgen Bortz und Nicola Döring vorgestell-

te Checkliste, die eigentlich für standardisierte Interviews entwickelte wurde.107 Eben-

falls eine wichtige Rolle bei Experteninterviews spielt die Art der Gesprächsführung. 

Dabei ist z.B. darauf zu achten, dass der Interviewer den Befragten nicht mit seinem 

Verhalten in eine Richtung beeinflusst. Darüber hinaus gibt es noch weitere Aspekte, 

die von einem Interviewer bei der Durchführung von Experteninterviews berücksich-

tigt werden sollten.108 

Evaluationsvorhaben werden oft unter erheblichem Zeitdruck durchgeführt. Daher 

können manche Standards, wie wir sie aus der qualitativen Sozialforschung kennen, 

nicht ohne weiteres eingehalten werden. Dies bezieht sich insbesondere auf die Pro-

tokollierung der Antworten in einem Experteninterview. Es kann z.B. vorkommen, 

dass ein Experte sich zwar zu einem Interview bereit erklärt, jedoch die Aufzeichnung 

des Gesprächs mit einem Tonbandgerät ablehnt. In diesem Fall sollte das Interview 
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 J. Bortz/N. Döring, Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, 2002, 244.  
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 U. Flick, Interviews in der qualitativen Evaluationsforschung, in: Flick (Hrsg.), Qualitative 
Evaluationsforschung, 2006, 214 (229). 
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 Vgl. hierzu J. Bortz/N. Döring, Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, 
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 Vgl. hierzu ausführlicher M. Pfadenhauer, Auf gleicher Augenhöhe reden – Das Experteninterview – ein 
Gespräch zwischen Experte und Quasi-Experte, in: Bogner/Littig/Menz (Hrsg.), Das Experteninterview, 2005, 
113; U. Flick, Interviews in der qualitativen Evaluationsforschung, in: Flick (Hrsg.), Qualitative 
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Inhaltsanalyse, 2006, 167-185.  
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dennoch geführt und handschriftlich protokolliert werden. Auf Basis dieser Mitschrift 

kann dann ein Ergebnisprotokoll angefertigt werden, das die wesentlichen Aspekte 

des Gesprächs dokumentiert.  

Der Vorteil des Experteninterviews besteht darin, dass es die Möglichkeit eröffnet, In-

formationen zum Evaluationsgegenstand zu erhalten, die praxisorientiert und zumeist 

umfangreich und detailliert sind sowie auf anderem Wege nicht gewonnen werden 

können.  

Allerdings ergeben sich jedoch auch einige Nachteile, die es bei der Anwendung die-

ser Methode zu beachten gilt. Teilweise ist es schwierig, Experten für ein solches In-

terview zu gewinnen bzw. sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr wenig Zeit 

haben. U. U. ist es nicht ganz einfach herauszufinden, ob die jeweilige Person wirk-

lich ein Experte für diesen Bereich ist. Ebenfalls problematisch ist es, wenn der Inter-

viewpartner häufig zwischen den Rollen als Privatperson und Experte wechselt und 

mehr über ihn als über sein Expertenwissen deutlich wird.109 

bb) Auswertungsverfahren für qualitativ erhobene Daten  

Das Datenmaterial, das im Rahmen einer ex-post-Gesetzesevaluation erhoben wur-

de, gilt es in einem zweiten Schritt auszuwerten. Hierfür stehen – je nach Fragestel-

lung und Erhebungsmethode – verschiedene Auswertungsverfahren zur Verfügung. 

Oberbegriff für Verfahren, die zum Ziel haben, die Inhalte des Datenmaterials in ih-

rem jeweiligen Kontext zu interpretieren, wobei vor allem die Perspektive der Akteure 

herausgearbeitet wird, ist die qualitative Inhaltsanalyse. Diese kommt z.B. bei der 

Analyse von Gesprächsprotokollen, Akten oder sonstigen Dokumenten zur Anwen-

dung.110 Allerdings kann an dieser Stelle nur ein kurzer Überblick über das allgemei-

ne Vorgehen bei der Auswertung qualitativer Daten gegeben werden, ohne jedoch 

auf die einzelnen Spezifika für die jeweilige Erhebungsmethode111 eingehen zu kön-

nen. 
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(1) Text- und Quellenkritik:  

Zunächst muss vor jeder Auswertung eine Überprüfung der Güte des qualitativen Da-

tenmaterials erfolgen. Hierzu werden die zuvor vorgestellten Kriterien der Objektivi-

tät, Reliabilität und Validität herangezogen ( B. V. 4. e) Objektive, valide und reliab-

le Informationsgewinnung, S. 43).  

(2) Datenmanagement:  

In der Regel sollten qualitative Interviews vollständig transkribiert werden. Dies ist 

sehr zeitaufwändig und lässt den Umfang des Datenmaterials schnell auf mehrere 

hundert bis tausend Seiten anwachsen. Als Faustregel gilt hier, dass eine Inter-

viewminute eine Textseite füllt. Hinzu kommt weiteres Textmaterial, das bei der Aus-

wertung berücksichtigt wird. In der Evaluationspraxis ist es aufgrund des engen Zeit-

plans oft nicht möglich vollständige Transkriptionen zu erstellen, so dass ein pragma-

tisches Vorgehen erforderlich wird (z.B. die Erstellung zusammenfassender Inter-

viewprotokolle). Zur weiteren Analyse der qualitativen Daten können auch spezielle 

Computerprogramme genutzt werden (z.B. MAXQDA).112 

(3) Kurze Fallbeschreibungen:  

Um sich einen ersten Überblick über das Datenmaterial zu verschaffen, ist es sinn-

voll, kurze Fallbeschreibungen vorzunehmen, die zunächst bestimmte statistische 

Merkmale benennen (z.B. Alter, Beruf, Organisationseinheit) und anschließend 

stichwortartig wichtige Interviewthemen und sehr prägnante Zitate enthalten. Dabei 

sollte die Beschreibung jeweils nicht länger als eine Seite sein. Bei einer größeren 

Anzahl von Interviews bietet sich auch eine quantitative Beschreibung der Stichpro-

benzusammensetzung (z.B. Zahl der befragten Behörden, Verteilung nach Behör-

dentyp) an.  

(4) Auswahl von Fällen:  

Ist es aus Kapazitätsgründen nicht möglich, alle untersuchten Fälle einer Feinanalyse 

zu unterziehen, müssen einige Fälle ausgewählt werden, wobei die Fallauswahl nach 

Zufall oder Quote erfolgen kann bzw. systematisch besonders typische oder untypi-

sche Fälle herausgegriffen werden können. Allerdings hat die Auswahltechnik einen 

Einfluss auf die Generalisierbarkeit der Ergebnisse.  

                                            
112

 Vgl. hierzu ausführlicher U. Kuckartz, Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten, 2010.  
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(5) Kategoriensystem:  

Kategorien fungieren als Variablen bzw. Variablenausprägung, die im Rahmen einer 

Inhaltsanalyse erfasst werden. So kann z.B. bei der Analyse von Interviews mit Ver-

tretern von Sicherheitsbehörden die Kategorie „Implementationsprobleme“ verwendet 

werden, um das Interviewprotokoll auf Antworten zu untersuchen, die Schwierigkei-

ten bei der Implementation eines Sicherheitsgesetzes zum Ausdruck bringen. Die 

konkret benannten Probleme (z.B. fehlende Kommunikation zwischen den Sicher-

heitsbehörden) bilden dann eine Variablenausprägung. In der Regel wird jedoch 

nicht nur eine Kategorie genutzt, sondern es kommt ein Kategoriensystem zum Ein-

satz. Idealtypisch werden diese Systeme entweder induktiv aus dem Datenmaterial 

gewonnen oder deduktiv an das Datenmaterial herangetragen. In der Praxis sind 

Mischformen durchaus üblich, bei denen ein vorab aufgestelltes, grobes Kategorien-

raster bei der Durchsicht des Datenmaterials ergänzt und verfeinert wird.113   

(6) Kodierung:  

Kodierung bedeutet die Zuordnung von Textteilen zu Kategorien. Dabei gilt es zu-

nächst zu klären, welches die relevante Texteinheit (z.B. Satz, Absatz, Sinneinheit) 

ist, die zugeordnet werden soll. Die Qualität der Kodierung hängt vor allem von der 

Definition der Kategorien ab. Diese sollten möglichst genau definiert und ggf. durch 

Beispiele verdeutlicht sein.114  

(7) Kennzeichnung von Einzelfällen:  

Mit Hilfe des Kategorienschemas kann jetzt jeder Einzelfall kompakt beschrieben 

werden. Bei induktivem Vorgehen würde pro Interview ein eigenes Schema erstellt 

werden, das dann den Einzelfall charakterisiert. Bei einer deduktiven Vorgehenswei-

se wird ein Kategorienschema auf alle Texte angewendet und bildet den Rahmen, 

der den Einzelfall durch dessen individuelle Variablenausprägungen beschreibt. Da 

jede Kategorie relativ viel Text umfasst, sollten die Zitatstellen/Textteile geeignet zu-

sammengefasst werden. 

 

                                            
113

 Vgl. hierzu ausführlicher: H. Kromrey, Empirische Sozialforschung, 2006, 326-336; P. Atteslander, Methoden 
der empirischen Sozialforschung, 2006, 189-192; A. Diekmann, Empirische Sozialforschung, 2010, 589-591. 
114

 Vgl. hierzu ausführlicher: A. Böhm, Theoretisches Codieren: Textanalyse in der Grounded Theory, in: Flick/von 
Kardorff/Steinke (Hrsg.), Qualitative Forschung, 2010, 475; A. Diekmann, Empirische Sozialforschung, 2010, 591-
596.  
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(8) Vergleich von Einzelfällen:  

Auf Grundlage der kodierten Einzelfälle können intersubjektive Vergleiche durchge-

führt werden, die zu ähnlichen oder kontrastierenden Gruppen von Fällen führen.  

(9) Zusammenfassung von Einzelfällen:  

Durch die Zusammenfassung der untersuchten Fälle lassen sich Aussagen über die 

im Kategorienschema operationalisierten Aspekte treffen. Das Kategorienschema 

wird als gesättigt oder saturiert bezeichnet, wenn alle Kategorien durch eine Min-

destanzahl an Textbeispielen besetzt sind. Leere oder annährend leere Kategorien 

deuten darauf hin, dass die betreffenden Aspekte für die Evaluationsfrage keine Re-

levanz besitzen oder schlecht definiert waren bzw. noch nicht genügend Fälle unter-

sucht wurden.  

(10) Ergebnispräsentation:  

Aufgrund der Materialfülle ist es schwierig, eine kompakte und vollständige Ergeb-

nispräsentation zu erstellen. Soweit möglich, sollten daher alle relevanten Materia-

lien, die keine Rückschlüsse auf die jeweiligen Personen zulassen, im Anhang aufge-

führt werden. Im Haupttext wird man sich dagegen auf einige kurze Passagen aus 

dem Originalmaterial beschränken müssen.115 

c) Zusammenfassende Bemerkungen 

Da es im Rahmen dieses Evaluationsleitfadens nicht möglich ist, einen vollständigen 

Überblick über die zur Verfügung stehenden quantitativen und qualitativen Erhe-

bungsmethoden zu geben, wurden an dieser Stelle gängige Verfahren, die bei der 

Durchführung von Evaluationen von Bedeutung sind, vorgestellt. Bei der Auswahl der 

Methoden ist immer zu beachten, dass diese zur Gewinnung der für die Beantwor-

tung der Evaluationsfragestellung erforderlichen Daten geeignet sind. Hierzu sind 

Kenntnisse über den Umgang mit den vorhandenen Methoden von besonderer Be-

deutung.   

Je nach Untersuchungsdesign ist es empfehlenswert, Methoden sowohl innerhalb 

eines Zweiges der empirischen Sozialforschung zu kombinieren als auch einen Mix 

zwischen quantitativen und qualitativen Erhebungsverfahren anzustreben. Dies gilt 

                                            
115

 J. Bortz/N. Döring, Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, 2002, 329-
331; H. Kromrey, Empirische Sozialforschung, 2006, 337-342. 
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auch für die Untersuchung der im Fokus dieses Leitfadens stehenden datenschutz-

rechtlichen Folgen. Sofern möglich, sollte immer eine Analyse der Zahl der Anwen-

dungen einer gesetzlichen Regelung/Maßnahme und der Zahl der durch die Anwen-

dung Betroffenen durchgeführt werden. Darüber hinaus sollten sowohl Vollzugsbe-

hörden als auch Interessengruppen, die sich für den Datenschutz einsetzen, im 

Rahmen von leitfadengestützten Interviews zu den Erfahrungen und Problemen, die 

mit der gesetzlichen Regelung verbunden sind, befragt werden.  

In der Regel wird mit ex-post-Gesetzesevaluationen das Ziel verfolgt, Veränderungen 

zu erfassen und zu bewerten. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht dabei, inwieweit 

die Veränderungen durch die jeweilige gesetzliche Grundlage induziert sind. Je nach 

Datengrundlage und –verfügbarkeit kommen verschiedene Verfahren zur Untersu-

chung der Veränderungen in Frage, die die oben vorgestellten Verfahren kombinie-

ren: 

 Soll-Ist-Vergleiche 

Idealerweise sind Sollwerte für den Vergleich heranzuziehen, die im Gesetz (oder ei-

ner nachgeordneten Rechtsvorschrift) festgelegt sind oder sich eindeutig daraus ab-

leiten lassen. Auf Basis des Vergleichs dieser Sollwerte mit den tatsächlichen, in der 

Praxis ermittelten Istwerten wird eine bewertende Aussage bzgl. der Sollwerterrei-

chung möglich. Allerdings ist es häufig der Fall, dass die zu evaluierenden Gesetze 

keine Sollwerte enthalten, die für eine Analyse herangezogen werden können. Dies 

wird regelmäßig auch auf die gesetzlichen Grundlagen zutreffen, die im Hinblick auf 

ihre datenschutzrechtlichen Folgen untersucht werden, so dass diese Variante wohl 

eher selten zum Einsatz kommen wird.  

 Vorher-Nachher-Vergleich 

Falls keine Sollwerte verfügbar sind, ist es ebenfalls möglich, die Istwerte vor Inkraft-

treten des Gesetzes mit den Istwerten nach Inkrafttreten des Gesetzes (z.B. in einer 

Zeitreihe mit mehreren Erhebungszeitpunkten) zu vergleichen. Kommt es zu einer 

signifikanten Veränderung der Daten nach Inkrafttreten des Gesetzes, ist zu vermu-

ten, dass die Veränderungen durch das Gesetz bewirkt wurden. Dabei sollte jedoch 

in jedem Fall berücksichtigt werden, dass auch gesetzesunabhängige Einflussfakto-

ren zu Veränderungen beitragen können und nicht alle Veränderungen kausal durch 

das Gesetz bewirkt worden sein müssen. Wichtig ist daher, das Regelungsfeld im 
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Hinblick auf solche Faktoren zu analysieren. Darüber hinaus muss abgeschätzt wer-

den, welche Relevanz das Gesetz für diese Veränderungen hat. 

 Ex-post-Analyse in Form einer Zeitreihe nach Inkrafttreten des Gesetzes  

Ein weitere Möglichkeit besteht darin, eine Zeitreihe nach Inkrafttreten des Gesetzes 

daraufhin zu prüfen, ob sich nach und nach Wirkungen des Gesetzes auf die Prüfkri-

terien ergeben. Wie bereits beim Vorher-Nachher-Vergleich sollte auch der Einfluss 

von gesetzesunabhängigen Entwicklungen untersucht werden. Diese Analysemetho-

de kommt in den Bereichen zum Einsatz, in denen es vor Inkrafttreten des Gesetzes 

keine Regelung gab bzw. eine Regelung erweitert wurde (z.B. bei der Sammlung 

personenbezogener Daten im Zuge einer gesetzlichen Maßnahme). Anhand der 

Fallzahlenanalyse lässt sich feststellen, ob bzw. wie viele Fälle es gibt, in denen die 

Neuregelung zur Anwendung gekommen ist und mit welchem Ergebnis.  

 Fallstudien (z.B. Vergleich der Folgen von Regelungen in vergleichbaren Län-

dern) 

Ebenfalls denkbar ist, die im Geltungsbereich des Gesetzes erhobenen Istwerte auch 

mit den Istwerten im Geltungsbereich eines entsprechenden anderen Gesetzes (z.B. 

in einem anderen Land) zu vergleichen. Ein solches Fallstudiendesign kommt jedoch 

in aller Regel nicht in Frage, da der Erhebungsaufwand und die Analyse der jeweili-

gen Rahmenbedingungen sehr zeit- und kostenintensiv sind. Ein weiteres Problem 

stellt die im Auswahlland vorhandene Datengrundlage dar, die nicht immer ohne wei-

teres mit der im Ursprungsland vergleichbar ist.116 

 

Neben den allgemeinen methodischen Grundlagen einer ex-post-Gesetzes-

evaluation, die es zu beachten gilt und die in diesem Kapitel bereits vorgestellt wur-

den, sollten auch die speziellen Erfordernisse des Einzelfalles berücksichtigt werden, 

wie beispielsweise die im nächsten Kapitel dargestellten verfassungsrechtlichen 

Rahmenbedingungen für den Umgang mit personenbezogenen Daten. 

                                            
116

 C. Böhret/G. Konzendorf, Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung (GFA), 2001, 262-264. 
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C. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen für den 

Umgang mit personenbezogenen Daten 

I. Überblick 

Bei dem Umgang mit personenbezogenen Daten ist immer zu erwägen, ob und in-

wieweit dadurch das aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. 

Art. 1 Abs. 1 GG) hergeleiteten Recht auf informationelle Selbstbestimmung beein-

trächtigt wird ( C. III. Recht auf informationelle Selbstbestimmung, S. 80). Dies gilt 

sowohl bei der Bewertung des zu evaluierenden Gesetzes als auch bei der Durchfüh-

rung der Evaluation selbst ( D. I. 8. Schritt 8: Welche rechtlichen Rahmenbedin-

gungen sind beim Umgang mit den Daten zu beachten?, S. 134). 

Der Schutz gegen unberechtigten Umgang mit Daten kann sich aber auch aus vielen 

anderen, zumeist vorrangig zu prüfenden Grundrechten ( II. Ermittlung der relevan-

ten Grundrechte, S. 67) ergeben. Bei jedem Gebrauch von speziellen Grundrechten 

werden auch Daten erzeugt, und insoweit kann der spezielle Schutzbereich des je-

weiligen Grundrechtes einschlägig sein.117 Da alle grundrechtlichen Freiheitsgewähr-

leistungen „bereichsspezifische Diskriminierungsverbote“ (Paul Kirchhof) enthalten, 

ergeben sich auch Konkurrenzen ( C. II. 1. Grundrechtskonkurrenzen, S. 67) zwi-

schen Freiheit und Gleichheit ( C. II. 3. (Allgemeiner) Gleichheitssatz, S. 68) von 

selbst.118  

Die Bedeutung der Abgrenzung der einzelnen Grundrechte verliert in der Praxis in-

soweit an Gewicht, als Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

und beispielsweise Eingriffe in Betriebsgeheimnisse in der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts sehr ähnlich bewertet werden ( C. II 11. Wirtschaftsfreihei-

ten (Berufsfreiheit und Eigentumsschutz), S. 75). Vor allem verschwinden die Unter-

schiede mit größerer Eingriffsintensität: 

 Bei relativ geringer Eingriffsintensität wirken sich die unterschiedlichen 

Schranken der verschiedenen Grundrechte besonders stark aus. So steht das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht gem. Art. 2 Abs. 1 GG insbesondere unter einem 

                                            
117

 L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit personenbezogenen Daten, 2010, 170. 
118

 P. Kirchhof, Der allgemeine Gleichheitssatz, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland, Band V, 2. Aufl. 2000, § 124 Rn. 169, zustimmend W. Berg, 
Grundrechtskonkurrenzen, in: Merten/Papier, Handbuch der Grundrechte, Band III, 2009, § 71 Rn. 20. 
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Vorbehalt zugunsten der „verfassungsmäßigen Ordnung“,119 was letztlich als ein-

facher Gesetzesvorbehalt interpretiert wird120, während die Unverletzlichkeit der 

Wohnung durch ein komplexes Schrankensystem in Art. 13 GG stärker geschützt 

ist. Auch sind vor allem Unterschiede beim Zitiergebot (Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG) 

zu beachten, dass zwar beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht keine, aber bei 

Art. 10 und 13 GG Anwendung findet. Bei geringer Eingriffsintensität werden die 

Eingriffe zumeist dem allgemein gültigen Übermaßverbot ( C. III. 4. d) Verhält-

nismäßigkeit, S. 105), welches wohl häufiger als Verhältnismäßigkeitsprinzip (i. w. 

S.) bezeichnet wird, genügen. 

 Dagegen erfordern schwere Eingriffe ( C. III. 3. c) Eingriffsintensität, S. 91) 

unter Verhältnismäßigkeitserwägungen besondere verfahrensrechtliche Schutz-

maßnahmen des Gesetzgebers ( C. III. 4. e) Prozedurale Anforderungen, 

S. 112). Die Kriterien für die Bemessung der Eingriffsintensität informationsbezo-

gener Grundrechtseingriffe hat das Bundesverfassungsgericht bislang vor allem 

in Entscheidungen zum Fernmeldegeheimnis aus Art. 10 Abs. 1 GG und zum 

Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung aus Art. 13 Abs. 1 GG entwickelt. 

Da diese Grundrechte spezielle Ausprägungen des Grundrechts auf informatio-

nelle Selbstbestimmung darstellen121, sind diese Maßstäbe auch auf das allge-

meinere Grundrecht anwendbar, soweit sie nicht durch die für die speziellen Ge-

währleistungen geltenden Besonderheiten geprägt sind.122 Die Anforderungen auf 

der Rechtfertigungsebene fokussieren sich dabei mit steigender Eingriffsintensität 

auf die Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsprinzips und nähern sich damit unab-

hängig von dem jeweils konkret betroffenen Grundrecht einander an. 

 Bei höchster Eingriffsintensität, einem Eingriff in den von der Menschenwürde 

geschützten Kernbereich der privaten Lebensgestaltung ( C. III. 4. b) Kernbe-

reich privater Lebensgestaltung, S. 100), ist unerheblich, ob dies im Rahmen des 

                                            
119

 BVerfGE 99, 185 (195); 114, 339 (347); 120, 180 (201 f.); U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, 
Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 
Abs. 1 Rn. 133; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, 
Art. 2 Rn. 58. 
120

 H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 58 
i. V. m. 17. 
121

 Zur Spezialität von Art. 10 GG ( C. II. 10. Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, S. 74) und zur Spezialität 
von Art. 13 GG ( C. II. 12. Wohnung, S. 76). 
122

 BVerfGE 115, 320 (347) – Rasterfahndung; G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung gegen 
schwerwiegende Grundrechtseingriffe – Entwicklungen im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 2011, 
81. Umgekehrt können nach BVerfGE 125, 260 (310) – Vorratsdatenspeicherung, auch die Maßgaben, die das 
Bundesverfassungsgericht aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG entwickelt hat, weitgehend auf die 
speziellere Garantie des Art. 10 GG übertragen werden. 
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Fernmeldegeheimnisses (Art. 10 GG) oder der Unverletzlichkeit der Wohnung 

(Art. 13 GG) geschieht. Entsprechende Maßnahmen sind unzulässig.  

Die Evaluierung muss eine Rechtsprüfung beinhalten. Daneben ist oftmals nicht evi-

dent, ob sich die vom Gesetzgeber angenommenen Tatsachen in der Rechtsanwen-

dung als zutreffend bestätigen. Sowohl die vom Gesetzgeber angenommenen Tat-

sachen, die zum Erlass der Norm geführt haben, als auch die vom Gesetzgeber ein-

kalkulierten Folgen können in der Praxis abweichen. In solchen Fällen, in denen bei-

des nicht sicher vorhersehbar ist, besteht besonderer Evaluierungsbedarf. Denn 

Evaluationen haben die Funktionen der Kontrolle, ob die tatsächlichen Gegebenhei-

ten und Entwicklungen den Einschätzungen und Prognosen des Gesetzgebers bei 

Normerlass entsprechen,123 und der Rückkopplung der Vollzugserfahrungen an die 

Gesetzgebung.124 Bei großer Ungewissheit hat auch das Bundesverfassungsgericht 

den Gesetzgeber mehrfach zu empirischen Untersuchungen von Voraussetzungen 

und Folgen eines Gesetzes verpflichtet ( A. II. Evaluierungspflicht des Gesetzge-

bers, S. 17), also mithin zu Teilen einer umfassenden Evaluation. Ohne Evaluation ist 

häufig nur sehr schwer abzuschätzen, inwieweit die Auswahl der Betroffenen von 

Eingriffsmaßnahmen diskriminierend erfolgt ( C. III. 3. c) cc) Anzahl und Auswahl 

der Betroffenen, S. 94) oder welche Intensivierung der Eingriffsintensität durch meh-

rere Maßnahmen eintritt ( C. III. 3. c) hh) Additive Grundrechtseingriffe, S. 98). 

Auch können technische Innovationen eine dem Gebot der Rechtsklarheit und Be-

stimmtheit entsprechende Regelung erfordern ( C. III. 4. c) aa) Personenbezogene 

Daten, S. 103).125 Darüber hinaus ist ein sehr wichtiger Anknüpfungspunkt für Evalu-

ierungspflichten auch das Übermaßverbot.126 In diesem Rahmen sind insbesondere 

die Eignung ( C. III. 4. d) aa) Geeignetheit, S. 106) und Erforderlichkeit ( 

C. III. 4. d) bb) Erforderlichkeit, S. 107), aber auch die Voraussetzungen für die An-

gemessenheitsprüfungen ( C. III. 4. d) cc) Angemessenheit, S. 109) einer Maß-

nahme empirisch abzusichern. Außerdem stellt sich die Frage, ob die prozeduralen 

Anforderungen auch den damit bezweckten Grundrechtsschutz liefern können ( 
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 Dazu: BVerfGE 103, 242 (267 ff.) – Pflegeversicherung III; BVerfGE 110, 141 (158) – Kampfhunde. 
124

 Vgl. M. Albers, Evaluation sicherheitsbehördlicher Kompetenzen, VerwArch 2008, 481 (486). 
125

 M. Albers, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Evaluierung neuer Gesetze zum Schutz der Inneren 

Sicherheit, in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/dokumentation_menschenrechte_innere_sicherheit_rechtsstaat.pdf, 
21 (31). 
126

 M. Albers, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Evaluierung neuer Gesetze zum Schutz der Inneren 

Sicherheit, in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/dokumentation_menschenrechte_innere_sicherheit_rechtsstaat.pdf, 
21 (31). 
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C. III. 4. e) Prozedurale Anforderungen, S. 112). Außerdem sind bei der ex-post-

Evaluation von Landesgesetzen die Besonderheiten der jeweiligen Landesverfas-

sungen (vgl. bspw. Art. 33 Verf. BE127 oder Art. 4a Verf. RP128) zu beachten129. 

II. Ermittlung der relevanten Grundrechte 

1. Grundrechtskonkurrenzen 

Im Rahmen der Grundrechtskonkurrenzen130 verdrängt das speziellere Grundrecht 

das allgemeinere. Werden Daten aus bestimmten „Sphären“ erhoben wird nur das 

spezielle Grundrecht geprüft. So werden Informationserhebungen aus Wohnungen 

nur an Art. 13 GG ( C. II. 12. Wohnung, S. 76) oder durch Telekommunikations-

überwachungen nur an Art. 10 GG ( C. II. 10. Brief-, Post- und Fernmeldegeheim-

nis, S. 74), nicht aber am informationellen Selbstbestimmungsrecht gemessen.131  

Im Falle der Subsidiarität vermittelt das Grundrecht nur hilfsweise unter der Voraus-

setzung Schutz, dass nicht schon eine andere Norm eingreift.132 In diesem Sinne 

lassen sich die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichtes hinsichtlich des Ver-

hältnisses zwischen dem Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und In-

tegrität informationstechnischer Systeme und Art. 10, 13 GG oder dem Recht auf in-

formationelle Selbstbestimmung verstehen.133  

Da durch die Konkurrenzvermeidung keine Grundrechtsverkürzung eintreten darf, 

liegt in der Regel eine grundrechtskumulierende Idealkonkurrenz vor.134 Hierbei wird 

die Zulässigkeit eines konkreten Eingriffs zumeist in der Weise überprüft, dass die 

Grundrechte nebeneinander geprüft werden, ohne auf die Konkurrenzproblematik 

einzugehen,135 oder bei divergierenden Grundrechtsschranken auf das jeweils 
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 Verfassung von Berlin v. 23.11.1995, zuletzt geändert durch Gesetz v. 17.3.2010 (GVBl. S. 134). 
128

 Verfassung für Rheinland-Pfalz v. 18.5.1947, zuletzt geändert durch Gesetz v. 23.12.2010 (GVBl. S. 547). 
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 Dazu: E. Höfelmann, Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung anhand der Ausgestaltung des 
Datenschutzrechts und der Grundrechtsnormen der Landesverfassungen, 1997, 73 ff. 
130

 Dazu: W. Berg, Grundrechtskonkurrenzen, in: Merten/Papier, Handbuch der Grundrechte, Band III, 2009, 
§ 71; E. Hofmann, Grundrechtskombinationen in der Fallbearbeitung – Konkurrenzen, Kollisionen, 
Verstärkungswirkungen, JURA 2008, 667 ff.; K. Stern, Die Konkurrenzen von Grundrechten des Grundgesetzes, 
in: ders., Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band III/2, 1994, § 92. 
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 H. W. Alberts, Informationelle Tätigkeit und spezielle Grundrechte, CR 1994, 492 (495). 
132

 W. Berg, Grundrechtskonkurrenzen, in: Merten/Papier, Handbuch der Grundrechte, Band III, 2009, § 71 

Rn. 33 ff. 
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 Vgl. BVerfGE 120, 274 (313) – Online-Durchsuchung,  C. II. 14. Allgemeines Persönlichkeitsrecht, S. 78. 
134

 W. Berg, Grundrechtskonkurrenzen, in: Merten/Papier, Handbuch der Grundrechte, Band III, 2009, § 71 Rn. 
40 ff.; L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit personenbezogenen Daten, 2010, 171. 
135

 K. Stern, Die Konkurrenzen von Grundrechten des Grundgesetzes, in: ders., Das Staatsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland, Band III/2, 1994, § 92 III 3 b (S. 1388), mit vielen weiteren Nachweisen aus 
Rechtsprechung. 



 

68 

„stärkste“ Grundrecht abgestellt wird136. Eine Verstärkungswirkung des allgemeinen 

Gleichheitssatzes durch andere Grundrechte kann häufiger festgestellt werden ( 

C. II. 3. (Allgemeiner) Gleichheitssatz, S. 68). Im Übrigen wird eine Verstärkungswir-

kung der Grundrechte durch Kumulation – wie beispielsweise bei der Abwehr der 

Veröffentlichung von Bildaufnahmen aufgrund des durch das Familiengrundrecht 

verstärkten allgemeinen Persönlichkeitsrechts137 – eher selten angenommen. 

2. Menschenwürde 

Die Menschenwürde ist gem. Art. 1 Abs. 1 GG unantastbar. Die Menschenwürde 

dient zusammen mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht als Herleitung für das 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung ( C. II. 14. Allgemeines Persönlich-

keitsrecht, S. 78). Insoweit wirkt die Menschenwürde als absoluter Schutz vor Infor-

mationseingriffen. Dabei tritt Art. 1 Abs. 1 GG nicht als subjektives Recht neben Art. 

2 Abs. 1 GG, sondern dient als den Schutz des Art. 2 Abs. 1 GG verstärkender Aus-

legungsmaßstab.138 Inwieweit durch den Umgang mit Daten die Menschenwürde 

tangiert ist, ist also erst im Rahmen der Rechtfertigung eines Eingriffs in das Recht 

auf informationelle Selbstbestimmung zu prüfen ( C. III. 4. b) Kernbereich privater 

Lebensgestaltung, S. 100). 

3. (Allgemeiner) Gleichheitssatz 

Schutz gegen Dateneingriffe kann auch der (allgemeinen) Gleichheitssatz (Art. 3 GG) 

vermitteln. Dabei wird im Zusammenspiel mit sonstigen Grundrechten nur das 

Grundrecht geprüft, welches die stärkere sachliche Beziehung in Bezug auf den zu 

prüfenden Sachverhalt hat und im Rahmen dieses Grundrechts werden die spezifi-

schen Gehalte des verdrängten Grundrechtes beachtet.139 Insbesondere wenn das 

Willkürverbot des Art. 3 Abs. 1 GG betroffen ist, werden im Rahmen dieses Grund-

rechts dann die spezifischen Gehalte des verdrängten Rechts auf informationelle 

Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG) mitberücksichtigt.140  
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 W. Berg, Grundrechtskonkurrenzen, in: Merten/Papier, Handbuch der Grundrechte, Band III, 2009, § 71 
Rn. 47. 
137

 BVerfGE 101, 361 (386) – Caroline von Monaco II; U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, 
Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 165. 
138

 U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, 
Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 128; C. Starck, in: von Mangoldt/Klein/Starck, 
Grundgesetz, Band I, 6. Aufl. 2010, Art. 2 Abs. 1 Rn. 57; L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten 
Umgang mit personenbezogenen Daten, 2010, 171 f. 
139

 BVerfGE 13, 290 (296); L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit 
personenbezogenen Daten, 2010, 186 f. 
140

 BVerfG, NJW 2003, 501 (502); in diesem Sinne auch die Prüfung in BVerfG, NJW 2009, 3293 f. 
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4. Glaubens- und Gewissensfreiheit 

Soweit Daten im Zusammenhang mit dem Glauben, dem Gewissen und dem religiö-

sen und weltanschaulichen Bekenntnis erhoben werden, ist Art. 4 GG zu prüfen. Dies 

gilt beispielsweise bei staatlichen Beobachtungen von Homepages mit religiös moti-

vierten Inhalten wie den Angeboten der Kirchen oder anderen Glaubensgemein-

schaften.141 

Die in Art. 4 GG genannten Elemente des Glaubens sowie des religiösen und welt-

anschaulichen Bekenntnisses bilden ein „umfassend zu verstehendes einheitliches 

Grundrecht“ der Glaubensfreiheit.142 Art. 4 GG gewährleistet dabei nicht nur das 

Recht seine religiöse Überzeugung zu bekennen, sondern auch zu schweigen, wie in 

Art. 140 GG i. V. m. Art. 136 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung (WRV) beson-

ders anerkannt ist. Diese negative Bekenntnisfreiheit wird aber durch den Vorbehalt 

des Art. 136 Abs. 3 Satz 2 WRV eingeschränkt, wonach den Behörden gestattet ist, 

nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, wenn davon Rechte 

und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies 

erfordert.143 

Gewissen „ist als ein (wie immer begründbares, jedenfalls aber) real erfahrbares 

seelisches Phänomen zu verstehen, dessen Forderungen, Mahnungen und Warnun-

gen für den Menschen unmittelbar evidente Gebote unbedingten Sollens sind.“144 

Soweit die Rechtsordnung zulässigerweise Folgen an die Ausübung von Glaubens- 

und Gewissensentscheidungen knüpft (z. B. Kriegsdienstverweigerung gem. Art. 4 

Abs. 3 GG), kann sich derjenige, der hieraus Rechte für sich in Anspruch nimmt, 

nicht auf ein Schweigerecht berufen, denn insoweit ist zwar eine freie, nicht aber eine 

heimliche Gewissenentscheidung geschützt. Damit ist eine inhaltliche Substantiie-

rung und auch eine Überprüfung dieser Angaben erlaubt; im Übrigen lässt der hohe 

Rang des Art. 4 Abs. 1 GG eine Verarbeitung dieser Informationen zu anderen Zwe-

cken aber nicht zu.145 

Von den Spezialregelungen in Art. 140 GG i. V. m. Art. 136 ff. WRV abgesehen, ist 

die Glaubens- und Gewissensfreiheit nach dem Wortlaut des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG 

vorbehaltlos gewährt, so dass als verfassungsimmanente Schranken nur kollidieren-

                                            
141

 S. E. Schulz/C. Hoffmann, Grundrechtsrelevanz staatlicher Beobachtungen im Internet, CR 2010, 131 (133). 
142

 BVerfGE 108, 282 (297) – Kopftuch für Lehrerin; H. Sodan, in: ders., GG, 2. Aufl. 2011, Art. 4 Rn. 4. 
143

 In diesem Sinne BVerfGE 65, 1 (39) – Volkszählung. 
144

 BVerfGE 12, 45 (54 f.); Hervorhebung nicht im Original. 
145

 M. Deutsch, Die heimliche Erhebung von Informationen und deren Aufbewahrung durch die Polizei, 1992, 91. 
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de Grundrechte Dritter und andere mit Verfassungsrang ausgestattete Rechtswerte 

dienen können.146 Dabei muss der Eingriff auf der Grundlage eines Gesetzes erfol-

gen.147 

Insgesamt wird das Grundrecht des Art. 4 GG gegenüber dem Recht auf informatio-

nelle Selbstbestimmung als „stärker“ bewertet.148 Wenn die Sphäre des Art. 4 GG – 

wie auch Art. 137 Abs. 3 WRV i. V. m. Art. 140 GG zeigt – besonders der Staatsfrei-

heit bedarf, sind informationelle Eingriffe nicht ganz unerheblich. Dabei wirkt bereits 

der Umstand, der von Art. 4 GG geschützte Glaube oder das Gewissen könnte staat-

lich registriert, erfasst und dem Betroffenen vorgehalten werden, abschreckend.149 

Verdeckte staatliche Datenerhebungen in von Art. 4 GG geschützten Gemeinschaf-

ten werden deswegen meistens unzulässig sein und kommen allenfalls in Betracht, 

wenn der Anlass für die Ermittlungen nicht die Lehre der Gemeinschaft, sondern nur 

Verhaltensweisen der Gemeinschaft oder einzelner, die gleich- oder höherwertige 

Rechtsgüter so deutlich beeinträchtigt, dass ein Eingriff unvermeidbar ist.150 Dement-

sprechend ist bei Gesetzen, die in Art. 4 GG eingreifen oder einen entsprechenden 

Eingriff erlauben, immer eine sorgfältige Evaluation der Folgen anzuraten. 

5. Meinungsfreiheit 

Da Meinungen auch personenbezogene Daten sind151, ist eine Abgrenzung zwischen 

der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG) und dem Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung erforderlich. Dazu hat das Bundesverfassungsgericht im Volks-

zählungsurteil ausgeführt: „Konstitutiv für die Bestimmung dessen, was als Äußerung 

einer ‚Meinung’ vom Schutz des Grundrechts umfaßt wird, ist das Element der Stel-

lungnahme, des Dafürhaltens, des Meinens im Rahmen einer geistigen Auseinan-

dersetzung; auf den Wert, die Richtigkeit, die Vernünftigkeit der Äußerung kommt es 

nicht an. Die Mitteilung einer Tatsache ist im strengen Sinne keine Äußerung einer 

‚Meinung’, weil ihr jedes Element fehlt. Durch das Grundrecht der Meinungsäuße-

rungsfreiheit geschützt ist sie nur, soweit sie Voraussetzung der Bildung von Mei-

                                            
146

 BVerfGK 2, 22 (24) – Kalifatstaat; H. Sodan, in: ders., GG, 2. Aufl. 2011, Art. 4 Rn. 16, 24. 
147

 BVerfGE 108, 282 (303) – Kopftuch für Lehrerin; H. Sodan, in: ders., GG, 2. Aufl. 2011, Art. 4 Rn. 16. 
148

 In diesem Sinne: M. Morlok, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Band I, 2. Aufl. 2006, Art. 4 Rn. 188: „Für den 

effektiven Grundrechtsschutz zählt letztlich dasjenige Grundrecht, das nur unter anspruchsvolleren 
Voraussetzungen eingeschränkt werden kann. Dies ist wegen der vorbehaltlosen Gewährleistung oft Art. 4 GG.“ 
149

 H. W. Alberts, Informationelle Tätigkeit und spezielle Grundrechte, CR 1994, 492 (495 f.). 
150

 H. W. Alberts, Informationelle Tätigkeit und spezielle Grundrechte, CR 1994, 492 (496). 
151

 BGHZ 181, 328 Rn. 17; U. Dammann, in: Simitis (Hrsg.), Kommentar zum Bundesdatenschutzgesetz, 7. Aufl. 
2011, BDSG, § 3 Rn. 12; L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit 
personenbezogenen Daten, 2010, 183. 
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nungen ist, welche Art. 5 Abs. 1 GG in seiner Gesamtheit gewährleistet“152. Danach 

sind Angaben im Rahmen statistischer Erhebungen reine Tatsachenmitteilungen, die 

mit Meinungsbildung nichts zu tun haben und die damit dem Recht auf informationel-

le Selbstbestimmung unterfallen.153  

Die durch Art. 5 Abs. 1 GG auch gewährleistete Freiheit, seine Meinung nicht zu äu-

ßern (negative Meinungsäußerungsfreiheit) schützt nicht gegenüber der Ermittlung, 

Speicherung und Weitergabe von Tatsachen,154 der entsprechende Schutz erfolgt 

über das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.155 Werden dagegen Meinun-

gen ohne Einwilligung des Betroffenen von staatlichen Stellen erhoben, ist die nega-

tive Meinungsäußerungsfreiheit betroffen.156 Dies gilt beispielsweise auch bei staatli-

cher Beobachtung von Internetangeboten, die meinungsbildende Inhalte enthalten.157 

Hier dürfte wegen der unterschiedlichen Schutzrichtungen das Recht auf informatio-

nelle Selbstbestimmung neben dem Grundrecht auf negative Meinungsfreiheit anzu-

wenden sein.158 In diesem Sinne hat auch das Bundesverfassungsgericht159 in einem 

Fall den Zwang, eine Äußerung verkürzt und ohne Angabe ihres Urhebers zu verbrei-

ten, an der negativen Meinungsfreiheit und am allgemeinen Persönlichkeitsrecht 

überprüft.160 

6. Medienfreiheiten 

Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG gewährleistet die Pressefreiheit und die Freiheit der Bericht-

erstattung durch Rundfunk und Film. Dieser Schutz umfasst über den Bereich der 

Veröffentlichung hinaus auch die Beschaffung und den Umgang mit Informationen.161 

Dies schließt beispielsweise Gespräche zwischen Journalisten und Informanten162 
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 BVerfGE 65, 1 (41) – Volkszählung; in diesem Sinne bspw. auch BVerfGE 97, 391 (397). 
153

 BVerfGE 65, 1 (41) – Volkszählung. 
154

 BVerfGE 65, 1 (40) – Volkszählung; in diesem Sinne auch M. Deutsch, Die heimliche Erhebung von 
Informationen und deren Aufbewahrung durch die Polizei, 1992, 95. 
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 L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit personenbezogenen Daten, 2010, 183; D. 
Merten, Zur negativen Meinungsfreiheit, DÖV 1990, 761 (764); K. Stern, Die Freiheit der Kommunikation und 

Information, in: ders., Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band IV/1, 2006, § 108 II 3 c (S. 1399); 
a. M. C.-E. Eberle, Datenschutz durch Meinungsfreiheit, DÖV 1977, 306 (310). 
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 D. Merten, Zur negativen Meinungsfreiheit, DÖV 1990, 768; H. Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz, Band 
I, 2. Aufl. 2006, Art. 5 I, II Rn. 74; L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit 

personenbezogenen Daten, 2010, 183. 
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 S. E. Schulz/C. Hoffmann, Grundrechtsrelevanz staatlicher Beobachtungen im Internet, CR 2010, 131 (133). 
158

 L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit personenbezogenen Daten, 2010, 183 f. 
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 BVerfGE 97, 391 (397 ff.). 
160

 L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit personenbezogenen Daten, 2010, 184. 
161

 BVerfGE 77, 346 (354); R. Herzog, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: 
Lfg. Lfg. 65 April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 20 November 1982, Art. 5 I, II Rn. 136; R. Wendt, in: von 
Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, Band 1, 6. Aufl. 2012, Art. 5 Rn. 35; M. Deutsch, Die heimliche 

Erhebung von Informationen und deren Aufbewahrung durch die Polizei, 1992, 95. 
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 BVerfGE 100, 313 (365) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND; 107, 299 (329 f.) – Handy-
Überwachung. 
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oder auch staatliche Beobachtung der Homepages von Presseerzeugnissen ein.163 

Soweit diese speziellen Medienfreiheiten einen besonderen Geheimnisschutz enthal-

ten, wird das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verdrängt.164 

7. Familie 

Werden Informationen erhoben, welche die von Art. 6 GG geschützte Ehe und Fami-

lie betreffen, so lässt sich in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

keine eindeutige Linie erkennen: Das Gericht hat in seiner Entscheidung über die Zu-

lässigkeit von heimlichen Vaterschaftstests die Datenerhebung primär am Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung überprüft und sekundär auch Art. 6 Abs. 2 GG in 

Bezug auf die sorgeberechtigte Mutter für einschlägig erklärt.165 Bereits vorher hatte 

das Bundesverfassungsgericht Art. 6 Abs. 5 GG neben dem Recht auf informationel-

le Selbstbestimmung angewendet, als ein uneheliches Kind Kenntnis vom Namen 

des Vaters begehrte.166 Demgegenüber wurde in Entscheidungen über Briefe von 

Untersuchungshäftlingen an Familienmitglieder argumentiert, dass das durch Art. 2 

Abs. 1 GG verbürgte Gebot der Achtung der Entfaltungsfreiheit im privaten Lebens-

bereich durch die Verfassungsgarantie von Ehe und Familie eine besondere Verstär-

kung erfahre.167 

8. Versammlungsfreiheit 

Die Versammlungsfreiheit des Art. 8 GG ist nach ganz herrschender Meinung betrof-

fen, wenn bei Demonstrationen Informationen über die Teilnehmer erhoben wer-

den.168 Ob daneben auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung betroffen 

ist, ist sehr umstritten.169 Die wohl herrschende Meinung170 geht davon aus, dass in-
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 S. E. Schulz/C. Hoffmann, Grundrechtsrelevanz staatlicher Beobachtungen im Internet, CR 2010, 131 (133). 
164

 F. Hufen, Staatsrecht II, 3. Aufl. 2011, § 12 Rn. 7; F. Schoch, Das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung, JURA 2008, 352 (355). 
165

 BVerfGE 117, 202 (229) – Vaterschaftsfeststellung. 
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 BVerfG, NJW 1988, 3010. 
167

 BVerfGE 42, 234 (236); 57, 170 (178). 
168

 Nach ersten Andeutungen in: BVerfGE 65, 43 – Volkszählungsurteil; BVerfGE 69, 346 – Brokdorf, nun deutli-
cher: BVerfG, NVwZ 2009, 441 (443); in letzteren Sinne auch die in den nachfolgenden drei Fußnoten Genann-
ten. Die Versammlungsfreiheit bei Observationen nicht für einschlägig bewertend: V. Götz, Polizeiliche Bildauf-
nahmen von öffentlichen Versammlungen, NVwZ 1990, 112 (116). 
169

 Siehe dazu insbesondere – jeweils mit weiteren Nachweisen –: H. W. Alberts, Informationelle Tätigkeit und 
spezielle Grundrechte, CR 1994, 492 (494); L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit 
personenbezogenen Daten, 2010, 184 f.; M. Deutsch, Die heimliche Erhebung von Informationen und deren 
Aufbewahrung durch die Polizei, 1992, 98 ff. 
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 H. W. Alberts, Informationelle Tätigkeit und spezielle Grundrechte, CR 1994, 492 (494); H. P. Bull, Neue 
Konzepte, neue Instrumente?, ZRP 1998, 310 (312 f.); A. Dietel/K. Gintzel/M. Kniesel, Versammlungsgesetz, 16. 
Aufl. 2011, § 1 Rn. 81; M.-E. Geis, in: Friauf/Höfling, Berliner Kommentar zum Grundgesetz, Stand des 
Gesamtwerkes: 38. Erg.-Lfg. Juli 2012, Stand der Bearbeitung: 10. Erg.-Lfg. IX/04, Art. 8, Rn. 136; M. Henninger, 
Observationen im Versammlungsgeschehen, DÖV 1998, 715. 
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soweit Art. 8 GG gegenüber dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung lex 

specialis ist. Andere favorisieren Idealkonkurrenz.171 Das Bundesverfassungsgericht 

hat die Frage bei der einstweiligen Außerkraftsetzung von Teilen des Bayerischen 

Versammlungsgesetzes offen gelassen172. 

9. Vereinigungen und Parteien 

Informationen im Zusammenhang mit Vereinigungen und Parteien werden durch 

Art. 9 bzw. 21 GG geschützt. Im Sinne des Art. 9 Abs. 1 GG ist eine Vereinigung ein 

auf Dauer angelegter, freiwilliger Zusammenschluss einer Mehrheit natürlicher oder 

juristischer Personen, welcher der Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks dient und 

eine organisierte Willensbildung aufweist.173 Die Partei kann als ein Spezialfall der 

Vereinigung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 GG bewertet werden.174  

Dabei schützt Art. 9 GG auch vor faktischen Beeinträchtigungen wie staatliche Be-

obachtungen.175 Diese Eingriffe können als mildere Maßnahmen anstatt eines Verbo-

tes auf die Rechtfertigungsgründe des Art. 9 Abs. 2 GG oder auf kollidierende Ver-

fassungsgüter, welche sich in der erforderlichen Abwägung als vorrangig erweisen, 

gestützt werden.176 Daneben ist nach einer Ansicht das in Idealkonkurrenz stehende 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu prüfen.177 Nach anderer Ansicht ist 

im Einzelfall zu bedenken, dass bei verleumderischen Behauptungen über eine juris-

tische Person gleichzeitig eine Betroffenheit des Persönlichkeitsrechts einzelner Mit-

glieder oder einzelner Personen des Vereinigungsvorstandes anzunehmen sein 

kann;178 im Übrigen ist aber Art. 9 GG spezieller als das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung.179 Ebenso kann ein sozialer Achtungsanspruch einer politischen 

Partei im Einzelfall aus Art. 21 GG abgeleitet werden.180 
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 VGH Mannheim, NVwZ 1998, 761 (762); L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit 
personenbezogenen Daten, 2010, 184. 
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 BVerfGE 122, 342 (359) – Bayerisches Versammlungsgesetz. 
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 BVerwGE 106, 177 (181); H. Sodan, in: ders., GG, 2. Aufl. 2011, Art. 9 Rn. 2. 
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 H. Sodan, in: ders., GG, 2. Aufl. 2011, Art. 9 Rn. 10. 
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 M. Cornils, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), BeckOK-GG, Edition 16, Stand: 1.10.2012, Art. 9 Rn. 17; W. Höfling, 
in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 6. Aufl. 2011, Art. 9 Rn. 34; L. Bechler, Informationseingriffe durch 
intransparenten Umgang mit personenbezogenen Daten, 2010, 185. Dazu ausführlich: M. Deutsch, Die heimliche 
Erhebung von Informationen und deren Aufbewahrung durch die Polizei, 1992, 105 ff., der allerdings die bloße 
nicht inadäquate Beobachtung einer an einen potenziell unbegrenzten Adressatenkreis gerichteten 
Grundrechtsausübung als solche noch nicht als grundrechtsrelevanten Eingriff bewertet. 
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 H. Sodan, in: ders., GG, 2. Aufl. 2011, Art. 9 Rn. 17. 
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 L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit personenbezogenen Daten, 2010, 185. 
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 H. D. Jarass, Das allgemeine Persönlichkeitsrecht im Grundgesetz, NJW 1989, 857 (860). 
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 In diesem Sinne: U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 65 

April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 225. 
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 In diesem Sinne: U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 65 
April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 225. 
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10. Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis 

Soweit der Schutzbereich des Brief-, Post- oder Fernmeldegeheimnisses eröffnet ist, 

verdrängt die spezielle Garantie des Art. 10 GG nach ganz herrschender Meinung 

die allgemeine Gewährleistung der informationellen Selbstbestimmung aus Art. 2 

Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG.181 Dabei erweist sich allerdings die Abgrenzung der 

Schutzbereiche, insbesondere im Bereich des Fernmeldegeheimnisses, als sehr dif-

fizil: 

„Das Fernmeldegeheimnis schützt die unkörperliche Übermittlung von Informationen 

an individuelle Empfänger mit Hilfe des Telekommunikationsverkehrs“182. Dadurch 

soll vermieden werden, dass der Meinungs- und Informationsaustausch mittels Tele-

kommunikationsanlagen deswegen unterbleibt oder nach Form und Inhalt anders 

verläuft, weil die Beteiligten damit rechnen müssen, dass staatliche Stellen sich in die 

Kommunikation einschalten und Kenntnisse über die Kommunikationsbeziehungen 

oder Kommunikationsinhalte gewinnen.183 Dementsprechend ist der Schutzumfang 

weit: Kommunikationsinhalte, Umstände des Fernmeldeverkehrs, insbesondere In-

formationen zum Gesprächspartner und Fernmeldeanschluss sowie über Ort, Zeit 

sowie Art und Weise der Kommunikation.184 Dies umfasst die direkte Weitergabe von 

Telefonverbindungsdaten über Gespräche, die ein Journalist mit einer gesuchten 

Person geführt hat185, und auch das Mobiltelefon eines Anwalts darf grundsätzlich 

nicht abgehört werden, um den Aufenthaltsort seines Mandanten zu ermitteln186. 

Kein Eingriff liegt allerdings vor, wenn der technisch vorgesehene und von einem 

Kommunikationsbeteiligten autorisierte Weg benutzt wird (z. B. Erhebung allgemeine 

zugänglicher Inhalte, Mithören am Endgerät); erfolgte die Autorisierung durch Zu-

gangsschlüssel, die ohne oder gegen den Wille von Kommunikationsbeteiligten er-
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 BVerfGE 100, 313 (358) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND; 107, 299 (312) – Handy-
Überwachung; 113, 348 (364) – Polizeiliche Telekommunikationsüberwachung; 115, 166 (188 f.) – 
Strafprozessualer Zugriff auf Verbindungsdaten; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die 
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Masri; F. Schoch, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, JURA 2008, 352 (355). 
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 BVerfG, NJW 2006, 3197; BVerfGK 9, 399 (401); F. Schoch, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, 
JURA 2008, 352 (355). 
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 BVerfGE 107, 299 (312 f.) – Handy-Überwachung, zustimmend: W. Frenz, Informationelle Selbstbestimmung 

im Spiegel des BVerfG, DVBl. 2009, 333 (338). 
186

 BVerfGK 11, 119 (124 ff.) – El Masri, zustimmend W. Frenz, Informationelle Selbstbestimmung im Spiegel des 
BVerfG, DVBl. 2009, 333 (338). 
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lagt wurden (z. B. Passwort mittels Keylogging) liegt dagegen ein Eingriff ins Fern-

meldegeheimnis vor.187 

Das Fernmeldegeheimnis ist aber nicht mehr einschlägig, wenn die Nachricht beim 

Empfänger angekommen und der Übertragungsvorgang beendet ist.188 Dementspre-

chend nicht mehr dem Fernmeldegeheimnis zuzuordnen ist die Ermittlung der Gerä-

te- und Kartennummern sowie des Standorts von Mobiltelefonen („IMSI-Catcher“).189 

Wenn ein Übertragungsvorgang abgeschlossen ist und die Verbindungsdaten, auf 

die zugegriffen werden soll im Herrschaftsbereich des Kommunikationsteilnehmers 

gespeichert sind, greift allerdings der Gewährleistungsbereich des Art. 2 Abs. 1 GG 

ein.190 

11. Wirtschaftsfreiheiten (Berufsfreiheit und Eigentumsschutz) 

Ebenfalls nach herrschender Meinung spezieller als das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung sind die Berufsfreiheit gem. Art. 12 GG und der Eigentumsschutz 

des Art. 14 GG,191 wobei der Schutzgehalt der Wirtschaftsfreiheiten in der Auslegung 

des Bundesverfassungsgerichts mit dem des Rechts auf informationelle Selbstbe-

stimmung vergleichbar ist.192 Dadurch verliert eine Abgrenzung in der Praxis an Be-

deutung. 

Auskunftspflichten oder andere Eingriffe in Betriebs- bzw. Geschäftsgeheimnisse 

sind von der Berufsfreiheit geschützt, so dass eine Anwendung des Rechtes auf in-

formationelle Selbstbestimmung nicht mehr in Betracht kommt.193 „Als Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse werden alle auf ein Unternehmen bezogene Tatsachen, Um-

stände und Vorgänge verstanden, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenz-

ten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger 

                                            
187

 W. Frenz, Informationelle Selbstbestimmung im Spiegel des BVerfG, DVBl. 2009, 333 (338) unter Hinweis auf 
BVerfGE 120, 274 (344 ff.) – Online-Durchsuchung. 
188

 BVerfGE 115, 166 (184) – Strafprozessualer Zugriff auf Verbindungsdaten; F. Schoch, Das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung, JURA 2008, 352 (355). 
189

 BVerfGK 9, 62 (74 ff.) – IMSI-Catcher; F. Schoch, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, JURA 
2008, 352 (355). 
190

 BVerfGE 115, 166 (183 f.) – Strafprozessualer Zugriff auf Verbindungsdaten; BVerfGK 9, 62 (77 ff.) – IMSI-
Catcher; BVerfGE 120, 274 (307 f.) – Online-Durchsuchung. 
191

 In diesem Sinne: BVerfGE 67, 100 (142); 77, 1 (46); BVerwGE 115, 319 (324): „Das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung ergibt sich auch aus Art. 14 GG“; U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, 
Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 225 mit 
172; F. Hufen, Staatsrecht II, 3. Aufl. 2011, § 12 Rn. 7; H. D. Jarass, Das allgemeine Persönlichkeitsrecht im 
Grundgesetz, NJW 1989, 857 (860). Grundsätzlich gegen das Spezialitätsverhältnis J. Wilms/J. Roth, Die 
Anwendbarkeit des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung auf juristische Personen i. S. von Art. 19 III GG, 
JuS 2004, 577 (580), die aber Spezialität im Bereich des Urheber- und Patentrechts annehmen. 
192

 L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit personenbezogenen Daten, 2010, 186. 
193

 In diesem Sinne: H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 
2012, Art. 2 Rn. 43 i. V. m. Art. 12 Rn. 14; F. Schoch, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, JURA 
2008, 352 (355). 
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ein berechtigtes Interesse hat. Betriebsgeheimnisse umfassen im Wesentlichen 

technisches Wissen im weitesten Sinne; Geschäftsgeheimnisse betreffen vornehm-

lich kaufmännisches Wissen. Zu derartigen Geheimnissen werden etwa Umsätze, Er-

tragslagen, Geschäftsbücher, Kundenlisten, Bezugsquellen, Konditionen, Marktstra-

tegien, Unterlagen zur Kreditwürdigkeit, Kalkulationsunterlagen, Patentanmeldungen 

und sonstige Entwicklungs- und Forschungsprojekte gezählt, durch welche die wirt-

schaftlichen Verhältnisse eines Betriebs maßgeblich bestimmt werden können“194. 

Wegen des besonderen personalen Bezuges im Hinblick auf Anwalt und Klienten 

werden Arbeitsunterlagen des Anwalts freilich auch vom Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung geschützt.195 

Soweit betriebsbezogenen Daten bereits zu einem Vermögenswert geworden sind, 

werden sie vom Eigentumsschutz des Art. 14 GG erfasst.196 Sieht man das Recht am 

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als Eigentum im Sinne des Art. 14 

Abs. 1 GG an, werden von diesem Schutz alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

erfasst.197 

Bei natürlichen Personen werden Eingriffe in Berufsfreiheit und in das Recht auf in-

formationelle Selbstbestimmung auch nebeneinander geprüft.198 

12. Wohnung 

Der Schutzbereich der von Art. 13 GG geschützten Wohnung umfasst alle Räume, 

die der allgemeinen Zugänglichkeit durch eine räumliche Abschottung entzogen sind 

und zur Stätte privaten Lebens und Wirkens gemacht wurden.199 Art. 13 GG schützt 

nur die Bewohner; gegenüber sonstigen Anwesenden ist auf andere Grundrechte wie 

das allgemeine Persönlichkeitsrecht zurückzugreifen.200 

Eingriffe in diesen Schutzbereich sind alle staatlichen Beeinträchtigungen der Privat-

heit der Wohnung, also vor allem Durchsuchungen oder sonstiges Betreten sowie 

technische Überwachungen, sofern sie gegen oder ohne den Willen des Berechtig-

                                            
194

 BVerfGE 115, 205 (230 f.) – Geschäfts- und Betriebsgeheimnis. 
195

 BVerfGE 113, 29 (45 ff.) – Beschlagnahme von Datenträgern; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43. 
196

 In diesem Sinne: BVerwGE 125, 40 Rn. 7; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43 i. V. m. Art. 14 Rn. 18. 
197

 M. Deutsch, Die heimliche Erhebung von Informationen und deren Aufbewahrung durch die Polizei, 1992, 127. 
198

 BVerfGK 13, 336 (344), bei der Pflicht von Vorstandsmitgliedern der gesetzlichen Krankenkassen zur 
Offenlegung ihrer Vergütung; L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit 

personenbezogenen Daten, 2010, 186. 
199

 H. Sodan, in: ders., GG, 2. Aufl. 2011, Art. 13 Rn. 2. 
200

 BVerfGE 109, 279 (326) – akustische Wohnraumüberwachung. 
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ten erfolgen.201 Dies ist auch der Fall, wenn ein PC zur Wohnungsüberwachung infil-

triert wird oder ein Ermittler in eine Wohnung eindringt, um ein informationstechni-

sches System zu manipulieren.202 Nicht erfasst sind dagegen die Erhebung und die 

Einholung von Auskünften, die ohne Eindringen oder Verweilen in der Wohnung vor-

genommen werden können.203 Dies gilt auch für die standortunabhängige Datener-

fassung, die sich auf Laptops oder Mobiltelefone bezieht oder die Verbindung des 

betreffenden Rechners zu einem Rechnernetzwerk ausnutzt.204 

Zwar geht Art. 13 GG regelmäßig als spezielleres Freiheitsrecht Art. 2 Abs. 1 GG vor, 

jedoch wird das allgemeine Persönlichkeitsrecht – auch in seiner Ausprägung als 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung – dort nicht verdrängt, wo sich der 

Schutzbereich dieses Grundrechts mit demjenigen eines speziellen Freiheitsrechts 

nur partiell überschneidet oder in Fällen, in denen ein eigenständiger Freiheitsbe-

reich mit festen Konturen erwachsen sind.205 Auch wenn über die eigentliche Durch-

suchung hinaus behördliche Maßnahmen in Bezug auf dabei aufgefundene Unterla-

gen oder Daten getroffen werden, kann das subsidiär anwendbare allgemeine Per-

sönlichkeitsrecht berührt sein.206 Außerdem kommt beim Gespräch zwischen Eheleu-

ten in der eigenen Wohnung Art. 6 Abs. 1 GG zur Anwendung und auch in Bezug auf 

die Kommunikation mit Berufsgeheimnisträgern können daneben Grundrechte in Be-

tracht kommen, die – wie etwa Art. 4 GG im Hinblick auf das Gespräch mit einem 

Geistlichen – der besonderen Schutzbedürftigkeit Rechnung tragen.207 

13. Effektive Rechtsschutzgewährleistung 

Soweit innerhalb eines gerichtlichen Verfahrens im Zusammenhang mit Beweisfra-

gen und Vorlageverlangen von Akten mit personenbezogenen Informationen gestrit-

ten wird, kann die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes gem. Art. 19 Abs. 4 GG 

einschlägig sein. Geht es dabei primär nicht um die Sicherung des Verfügungsrechts 

über eigene Daten, sondern um die effektive Rechtsdurchsetzung im gerichtlichen 

                                            
201

 H. Sodan, in: ders., GG, 2. Aufl. 2011, Art. 13 Rn. 5. 
202

 BVerfGE 120, 274 (310) – Online-Durchsuchung, zustimmend W. Frenz, Informationelle Selbstbestimmung im 

Spiegel des BVerfG, DVBl. 2009, 333 (339). 
203

 BVerfGE 65, 1 (40) – Volkszählung. 
204

 BVerfGE 120, 274 (310 f.) – Online-Durchsuchung, zustimmend W. Frenz, Informationelle Selbstbestimmung 
im Spiegel des BVerfG, DVBl. 2009, 333 (339). 
205

 BVerfGE 115, 166 (187) – Strafprozessualer Zugriff auf Verbindungsdaten. 
206

 BVerfGE 113, 29 (45) – Beschlagnahme von Datenträgern; 120, 274 (311) – Online-Durchsuchung. 
207

 BVerfGE 109, 279 (326 f.) – akustische Wohnraumüberwachung. 
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Verfahren, ist ausschließlich Art. 19 Abs. 4 GG als grundrechtlicher Maßstab zu prü-

fen.208 

14. Allgemeines Persönlichkeitsrecht 

Aus der Menschenwürde (Art. 1 GG) und dem Recht auf freie Entfaltung der Persön-

lichkeit (Art. 2 GG) deduzierte erstmals 1954 der Bundesgerichtshof, dass das allge-

meine Persönlichkeitsrecht als ein verfassungsmäßig gewährleistetes Grundrecht 

angesehen werden muss.209 Dieser grundrechtliche Schutz zielt auf Elemente, die 

nicht Gegenstand spezieller Freiheitsrechte sind, aber diesen in ihrer Bedeutung für 

die Persönlichkeit des Einzelnen nicht nachstehen.210 Das allgemeine Persönlich-

keitsrecht ist entwicklungsoffen,211 so dass es damit gelingt, den Schutzbereich an 

aktuelle Entwicklungen anzupassen, etwa an Gefährdungspotenziale moderner 

technischer Kommunikationsvorgänge.212 Die Besonderheiten aus der Nähe zu Art. 1 

Abs. 1 GG sprechen dafür, dass eine abschließende Umschreibung weder gelingen 

noch dem Gegenstand gemäß sein dürfte.213 

Dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht erfuhr eine spezielle „Ausformung als infor-

mationelles Selbstbestimmungsrecht“214 durch das Bundesverfassungsgericht in der 

Entscheidung zum Volkszählungsgesetz 1983: „Freie Entfaltung der Persönlichkeit 

setzt unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Ein-

zelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe 

seiner persönlichen Daten voraus. Dieser Schutz ist daher von dem Grundrecht des 

Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG umfasst. Das Grundrecht gewähr-

leistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe 

und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen.“215 Mittlerweile ist das 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung als eine „Ausprägung“ bzw. „Ausfor-

                                            
208

 BVerfGE 101, 106 (121 f.); U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des 
Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 178. 
209

 BGHZ 13, 334 (338). 
210

 BVerfGE 101, 361 (380); U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des 
Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 127. 
211

 In diesem Sinne bspw. BVerfGE 79, 256 (268). 
212

 U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, 

Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 147 unter Hinweis auf BVerfGE 65, 1 ff. – 
Volkszählung. 
213

 U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, 
Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 147. 
214

 S. dazu ausführlich C. III. Recht auf informationelle Selbstbestimmung, S. 80. Diese Bezeichnung findet sich 
allerdings erst später in BVerfGE 117, 202 (228) – Vaterschaftsfeststellung. 
215

 BVerfGE 65, 1 (43) – Volkszählung. 
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mung“ des allgemeinen Persönlichkeitsrechts anerkannt,216 wobei zunehmend des-

sen Eigenständigkeit betont wird.217 

Im Hinblick auf die Gefährdungen durch Online-Durchsuchungen führte das Bundes-

verfassungsgericht als eine weitere Ausprägung die Gewährleistung der Integrität 

und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme ein, weil das Recht auf informa-

tionelle Selbstbestimmung den Persönlichkeitsgefährdungen nicht vollständig Rech-

nung trägt, die sich daraus ergeben, dass der Einzelne zu seiner Persönlichkeitsent-

faltung auf die Nutzung informationstechnischer Systeme angewiesen ist und dabei 

dem System persönliche Daten anvertraut oder schon allein durch dessen Nutzung 

zwangsläufig liefert.218 „Diese Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

schützt vor Eingriffen in informationstechnische Systeme, soweit der Schutz nicht 

durch andere Grundrechte, wie insbesondere Art. 10 oder Art. 13 GG, sowie durch 

das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gewährleistet ist“219. Im Übrigen hat 

das Bundesverfassungsgericht bislang Stellungnahmen zu Kollisionen des informati-

onellen Selbstbestimmungsrechts mit den übrigen Teilgehalten des allgemeinen Per-

sönlichkeitsrechts vermieden, was auch daran liegen mag, dass letztlich einheitliche 

Grundsätze für die Prüfung von Beschränkungen anzuwenden sind.220 Angesichts 

dessen und des beschränkten Raumes konzentrieren sich die nachfolgenden Erläu-

terungen in diesem Leitfaden auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht. 
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 In diesem Sinne BVerfGE 115, 166 (187) – Strafprozessualer Zugriff auf Verbindungsdaten; 118, 168 (184) – 
Kontenabfrage; U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 65 Ap-
ril 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 173; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 37; K. Stern, Der Schutz der 
Persönlichkeit und der Privatsphäre, in: ders., Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band IV/1, 2006, 
§ 99 VI (S. 231 f.). 
217

 In diesem Sinne: BVerfGE 115, 320 (341) – Rasterfahndung; 120, 351 (360); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 37. Weitergehend D. Lorenz, in: 
Dolzer/Kahl/Waldhoff, Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Stand des Gesamtwerks: 157 Aktualisierung Juni 
2012, Stand der Bearbeitung: 133. Aktualisierung April 2008, Art. 2 Abs. 1 Rn. 334, der darin ein eigenständiges 
Grundrecht erblickt. 
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 BVerfGE 120, 274 (312 f.) – Online-Durchsuchung. 
219

 BVerfGE 120, 274 (302) – Online-Durchsuchung; in diesem Sinne auch: H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 37. 
220

 In diesem Sinne wohl auch: L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit 
personenbezogenen Daten, 2010, 173. 
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III. Recht auf informationelle Selbstbestimmung  

1. Sachlicher Schutzbereich 

a) Abwehrrecht 

Zur Abwehr des Einzelnen gegen staatliche Informationsverlangen führte das Bun-

desverfassungsgericht im Volkszählungsurteil 1983 grundlegend aus: „Unter den 

Bedingungen der modernen Datenverarbeitung wird der Schutz des Einzelnen gegen 

unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönli-

chen Daten von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Art. 2 Abs. 1 in Verbin-

dung mit Art. 1 Abs. 1 GG umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Be-

fugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung sei-

ner persönlichen Daten zu bestimmen.“221 „Mit dem Recht auf informationelle Selbst-

bestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende 

Rechtsordnung nicht vereinbar in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was 

wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß.“222 Daran anknüpfend betonte das 

Bundesverfassungsgericht in späteren Entscheidungen: „Das Grundrecht dient dabei 

auch dem Schutz vor einem Einschüchterungseffekt, der entstehen und zu Beein-

trächtigungen bei der Ausübung anderer Grundrechte führen kann, wenn für den 

Einzelnen nicht mehr erkennbar ist, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über 

ihn weiß. Die Freiheit des Einzelnen, aus eigener Selbstbestimmung zu planen und 

zu entscheiden, kann dadurch wesentlich gehemmt werden. Ein von der Grund-

rechtsausübung abschreckender Effekt fremden Geheimwissens muss nicht nur im 

Interesse der betroffenen Einzelnen vermieden werden. Auch das Gemeinwohl wird 

hierdurch beeinträchtigt, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedin-

gung eines auf Handlungs- und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger gegründeten frei-

heitlichen demokratischen Gemeinwesens ist“223. „Das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung flankiert und erweitert den grundrechtlichen Schutz von Verhal-

tensfreiheit und Privatheit, indem es ihn schon auf der Stufe der Persönlichkeitsge-
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 BVerfGE 65, 1 (43) – Volkszählung; in diesem Sinne bspw. auch: BVerfGE 115, 166 (188) – Strafprozessualer 
Zugriff auf Verbindungsdaten; 118, 168 (184) – Kontenabfrage; 120, 378 (397) – automatisierte 
Kennzeichenerfassung; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 

2012, Art. 2 Rn. 42. 
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 BVerfGE 65, 1 (43) – Volkszählung; in diesem Sinne bspw. auch: BVerfGE 115, 166 (188) – Strafprozessualer 
Zugriff auf Verbindungsdaten; 118, 168 (184) – Kontenabfrage. 
223

 BVerfGE 115, 166 (188) – Strafprozessualer Zugriff auf Verbindungsdaten; in diesem Sinne auch: BVerfGE 
100, 313 (381) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND; 113, 29 (46) – Beschlagnahme von 
Datenträgern; 120, 378 (430) – automatisierte Kennzeichenerfassung; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 42. 
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fährdung beginnen lässt. Eine derartige Gefährdungslage kann bereits im Vorfeld 

konkreter Bedrohungen benennbarer Rechtsgüter entstehen, so insbesondere wenn 

personenbezogene Informationen in einer Art und Weise genutzt und verknüpft wer-

den, die der Betroffene weder überschauen noch beherrschen kann. Vor allem mit-

tels elektronischer Datenverarbeitung können aus solchen Informationen weitere In-

formationen erzeugt und so Schlüsse gezogen werden, die sowohl die grundrechtlich 

geschützten Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen beeinträchtigen als auch 

Eingriffe in seine Verhaltensfreiheit mit sich bringen können“224.  

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gilt aber auch über den Anwen-

dungsbereich der automatischen Datenverarbeitung225 und den jeweiligen Anwen-

dungsbereich der Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder oder daten-

schutzrelevanter gesetzlicher Sonderregelungen226 hinaus. Die Daten brauchen auch 

nicht die Privat- oder gar die Intimsphäre betreffen227, vielmehr ist für den Schutz un-

erheblich, ob es sich um sensible Daten handelt228. Auch öffentlich bzw. allgemein 

zugängliche Daten (wie etwa bei Kraftfahrzeugkennzeichen gem. § 23 Abs. 1 Satz 3 

StVO) werden nach herrschender Meinung geschützt.229  

Voraussetzung für diesen Schutz ist, dass es sich um persönliche bzw. personenbe-

zogene Daten handelt.230 Dies deckt sich mit der derzeitigen Legaldefinition des § 3 

Abs. 1 BDSG231 und erfasst also Einzelangaben über persönliche oder sachliche 

Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffe-
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 BVerfGE 118, 168 (184 f.) – Kontenabfrage; in diesem Sinne auch: BVerfGE 65, 1 (42) – Volkszählung; 113, 
29 (45 f.) – Beschlagnahme von Datenträgern; 120, 274 (312) – Online-Durchsuchung; 120, 378 (398) – automa-
tisierte Kennzeichenerfassung. 
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 BVerfGE 78, 77 (84); U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: 
Lfg. 65 April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 176; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 42. 
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 BVerfGE 78, 77 (84). 
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 BVerfGE 65, 1 (45) – Volkszählung; U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des 
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in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 42. 
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 BVerfGE 118, 168 (185) – Kontenabfrage; 120, 378 (398 f.) – automatisierte Kennzeichenerfassung; H. D. 
Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43. 
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 BVerfGE 120, 378 (399) – automatisierte Kennzeichenerfassung; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43. Vgl. aber auch BVerfGE 120, 351 (361): „Wer-
den Daten, die aus im Ausland öffentlich zugänglichen Quellen gewonnen werden, in die Sammlung aufgenom-
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formationseingriffe durch intransparenten Umgang mit personenbezogenen Daten, 2010, 46-56. 
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 Z. B. BVerfGE 65, 1 (43) – Volkszählung; 113, 29 (46) – Beschlagnahme von Datenträgern; 115, 166 (190) – 
Strafprozessualer Zugriff auf Verbindungsdaten; 115, 320 (350) – Rasterfahndung; 118, 168 (184) – 
Kontenabfrage. 
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 Bundesdatenschutzgesetz, zuletzt geändert durch Art. 1 Gesetz v. 14.8.2009 (BGBl. I S. 2814). 
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ner).232 Oder in den Worten des Bundesgerichtshofes: „Der Begriff der personenbe-

zogenen Daten umfasst alle Informationen, die über eine Bezugsperson etwas aus-

sagen oder mit ihr in Verbindung zu bringen sind. Das sind nicht nur klassische Da-

ten wie etwa der Name oder der Geburtsort, sondern auch Meinungsäußerungen, 

Beurteilungen und Werturteile, die sich auf einen bestimmten oder bestimmbaren Be-

troffenen beziehen, die Wiedergabe von mündlichen und schriftlichen Aussagen ei-

nes Betroffenen und die Darstellung des privaten oder des dienstlichen Verhaltens 

eines Betroffenen“233. Bei Anonymisierung von Daten ist eine normative Wertung 

vorzunehmen: Gefordert ist nach dem „Maßstab der praktischen Vernunft“ kein voll-

ständiger Ausschluss aller Möglichkeiten eines Personenbezugs, der nicht möglich 

wäre, sondern nur, dass dieser Bezug „praktisch ausgeschlossen“ ist. Hierfür genügt, 

wenn nach gewissenhafter Risikoprognose aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung 

oder aufgrund wissenschaftlicher Expertise nicht mit einer Aufdeckung des Perso-

nenbezugs zu rechnen ist.234 Insbesondere bei aggregierten Daten (z. B. Übersichts-

aufnahmen bei Videoüberwachung, Evaluationsberichte) ist dies nur sehr schwierig 

und im Einzelfall zu bestimmen.235 

Daten in ausreichend anonymisierter Form zu statistischen Zwecken liegen zwar au-

ßerhalb des Schutzbereichs, dies gilt aber nicht für den Akt der einzelnen Datener-

hebung.236 Soweit allerdings prozedurale und organisatorische Vorkehrungen ( 

C. III. 4. e), insbes. ee) Sicherung der Zweckbindung/Geheimhaltung, S. 117) getrof-

fen wurden, die Missbrauchsmöglichkeiten ausschließen, dürfte es über die „Belästi-

gung“ der Datenerhebung hinaus, an einem Grundrechtseingriff fehlen.237 

Der Schutzbereich umfasst beispielsweise: 

 Akten und Informationen der Suchtberatungsstelle238 

                                            
232

 In diesem Sinne: U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 65 
April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 175; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43. 
233

 BGHZ 181, 328 Rn. 17. 
234

 A. Roßnagel/P. Scholz, Datenschutz durch Anonymität und Pseudonymität - Rechtsfolgen der Verwendung 

anonymer und pseudonymer Daten, MMR 2000, 721 (726). 
235

 Dazu: K. Dittrich/J. Schlörer, Anonymisierung von Forschungsdaten und Identifikation anonymer Datensätze, 
DuD 1987, 30 ff.; R. Metschke/R. Wellbrock, Datenschutz in Wissenschaft und Forschung, 3. Aufl. 2002, 20 ff; M. 
Rauterberg, Wie anonym sind anonymisierte Datensätze wirklich?, DuD 1984, 174 ff.; G. Saeltzer, Sind diese 

Daten personenbezogen oder nicht? DuD 2004, 218 ff. 
236

 U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, 
Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 177. 
237

 U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, 

Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 177. 
238

 BVerfGE 44, 353 (372); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. 
Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43a. 
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 Angaben zu akademischen Graden239 

 Arbeitsunterlagen, die sich auf die Person des Anwalts und des Klienten be-

ziehen240 

 Daten eines Disziplinarverfahrens241 

 Daten über die Intimsphäre242 

 Daten über die Mitgliedschaft, da diese regelmäßig Persönlichkeitsrelevanz 

besitzen243, insbes. bei der Scientology-Organisation244 

 DNS-Identifizierungsmuster245 

 Ehescheidungsakten246 

 Feststellung der Opiathaltigkeit einer Urinprobe247 

 Kennungen (IMSI/IMEI) von Mobiltelefonen (weil damit potenziell festgestellt 

werden kann, an welchen Ort sich die Person aufhält)248 

 Krankenakten249 und Daten über die seelische Verfassung und den Charak-

ter250 

 Name (Vorname, Familienname, Geburtsname und auch ein gutgläubig ge-

führter Name251 und – auch über die Ehezeit hinaus – der erworbene Ehena-

me252) 

                                            
239

 BVerwG, NVwZ 1988, 365; K. Stern, Der Schutz der Persönlichkeit und der Privatsphäre, in: ders., Das 
Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band IV/1, 2006, § 99 II 2 e (S. 195 f.). 
240

 BVerfGE 113, 29 (46 f.) – Beschlagnahme von Datenträgern; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für 

die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43. 
241

 BVerwGE 128, 295 Rn. 35; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43a. 
242

 BVerfGE 117, 202 (233) – Vaterschaftsfeststellung; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43a. 
243

 BVerfGE 99, 185 (194). 
244

 BVerwG, NJW 2005, 2330 (2331); F. Schoch, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, JURA 2008, 
352 (355). 
245

 BVerfGE 103, 21 (32); 117, 202 (228) – Vaterschaftsfeststellung; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43a; F. Schoch, Das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung, JURA 2008, 352 (355). 
246

 BVerfGE 27, 344 (351); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. 
Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43a. 
247

 BVerfGK 5, 32 (36) – Drogenscreening; F. Schoch, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, JURA 
2008, 352 (355). 
248

 BVerfGK 9, 62 (78), m. Bespr. A. Nachbaur, Standortfeststellung und Art. 10 GG – Der Kammerbeschluss des 
BVerfG zum Einsatz des „IMSI-Catchers”, NJW 2007, 335 ff; F. Schoch, Das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung, JURA 2008, 352 (355). 
249

 BVerfGE 32, 373 (379); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. 
Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43a. 
250

 BVerfGE 89, 69 (82 f.); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. 

Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43a. 
251

 BVerfG, EuGRZ 2001, 340 (341 f.) – Namenszusatz "Singh". 
252

 BVerfGE 109, 256 (266). 
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 Persönliche wirtschaftliche Verhältnisse und die Zahlungsfähigkeit253 

 Privatwohnungen (Schutz vor Beobachtungen und Abhören), soweit sich die 

Betroffenen nicht auf Art. 13 GG berufen können ( C. II. 12. Wohnung, 

S. 76)254 

 Schriftbild als Bewertungsfaktor der Persönlichkeitsstruktur (Schutz vor grafo-

logischen Gutachten)255 

 Schwerbehindertenstatus256 

 Sexuellen Orientierung einer Person und über Erklärungen, die jemand staat-

lichen Stellen gegenüber hierzu abgegeben hat257 

 Steuerdaten258 

 Tagebücher und private Aufzeichnungen259 

 Telekommunikationsverbindungsdaten, soweit nicht Art. 10 GG vorrangig ist 

( C. II. 10. Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, S. 74),260 

 Unterlagen zur Entmündigung/Betreuung261 

 Videoaufzeichnungen über eine Person262 

 Zeugnisverweigerungsrecht, soweit Vernehmung den durch Art. 2 Abs. 1 i. V. 

m. Art. 1 Abs. 1 GG grundrechtlich geschützten Bereich betrifft263 

                                            
253

 BVerfG, NJW 2002, 2164; F. Schoch, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, JURA 2008, 352 
(355). 
254

 BVerfGE 109, 279 (326) – akustische Wohnraumüberwachung; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 47. 
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 BAGE 41, 54 (61 ff.); U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: 

Lfg. 65 April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 176. 
256

 BSGE 60, 284 (286); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. 
Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43a. 
257

 BVerfGK 5, 60 (64), m. Bespr. M. Klatt, Zur Beweiserhebung im Asylverfahren - Der Beschluss des BVerfG 
vom 26. 1. 2005, NVwZ 2007, 51 ff.; F. Schoch, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, JURA 2008, 
352 (355). 
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ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43a. 
259

 BVerfGE 80, 367 (374 f.); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. 
Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43a. 
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 BVerfGE 115, 166 (189 f. ) – Strafprozessualer Zugriff auf Verbindungsdaten; W. Frenz, Informationelle 
Selbstbestimmung im Spiegel des BVerfG, DVBl. 2009, 333 (338); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43a; F. Schoch, Das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung, JURA 2008, 352 (355). 
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 BVerfGE 78, 77 (84); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. 
Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 43a. 
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 BVerfGK 10, 330 (338) – Videoüberwachung; F. Schoch, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, 
JURA 2008, 352 (355). 
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 BVerfGE 33, 367 (374 f.). 
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b) Objektiv-rechtliche Gewährleistungen 

Der durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung vermittelte Grundrechts-

schutz erschöpft sich nicht in einem Abwehrrecht gegen staatliche Datenerhebung 

und Datenverarbeitung.264 Neben der abwehrrechtlichen Dimension der Grundrechte 

gewinnen die objektiv-rechtlichen Gewährleistungen immer mehr an Bedeutung. Da-

bei unterscheidet man im Wesentlichen: 

1. Vorgaben für die Auslegung und Anwendungen von Normen (z. B. Berück-

sichtigung des Datenschutzes bei Abtretung einer Forderung265), 

2. Schutz vor Eingriffen Dritter (z. B. Schutz vor heimlichen Vaterschaftstests266), 

3. Teilhabe an staatlichen Einrichtungen, Leistungen und Verfahren (z. B. Bereit-

stellung eines Verfahrens zur Feststellung der Vaterschaft267) sowie 

4. Maßstäbe für die Gestaltung staatlicher Einrichtungen und Verfahren.268 

Insbesondere der letzten Fallgruppe in Form des „Grundrechtsschutzes durch Ver-

fahren“ kommt für das Grundrecht überragende Bedeutung zu.269 Bei verfahrensfeh-

lerhaften Informationserhebungen (z. B. fehlerhaften Durchsuchung und Beschlag-

nahme von Datenträgern) ist dementsprechend – zumindest bei schwer wiegenden, 

bewussten oder willkürlichen Verfahrensverstößen – ein Beweisverwertungsverbot 

geboten.270  

Außerdem schützt das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung auch das 

Interesse des Einzelnen, von staatlichen informationsbezogenen Maßnahmen zu er-

fahren, die ihn in seinen Grundrechten betreffen.271 Nur wenn der eventuell von sol-

chen Eingriffen Betroffene eine Möglichkeit hat, von diesem Eingriff zu erfahren, kann 

er die für die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit wichtige Orientierung und Erwar-

tungssicherheit erlangen. Außerdem ist die Kenntnis der informationsbezogenen 

Maßnahme Voraussetzung für den Betroffenen, die Rechtswidrigkeit der Informati-
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 BVerfGE 120, 351 (360). 
265

 BVerfGK 11, 404 (405 ff.). 
266

 BVerfGE 117, 202 (229) – Vaterschaftsfeststellung. 
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 BVerfGE 117, 202 (227 ff.) – Vaterschaftsfeststellung. 
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 L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit personenbezogenen Daten, 2010, 77; T. 
Gostomzyk, Grundrechte als objektiv-rechtliche Ordnungsidee, JuS 2004, 949 (950 ff.); K. Stern, Die objektiv-
rechtlichen Grundrechtsgehalte, in: ders., Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band III/1, 1988, § 
69 II 5 (S. 922). 
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 L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit personenbezogenen Daten, 2010, 77. 
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 BVerfGE 113, 29 (61) – Beschlagnahme von Datenträgern. 
271

 BVerfGE 100, 313 (361) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND; 109, 279 (363 f.) – akustische 
Wohnraumüberwachung. 
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onsgewinnung oder etwaige Rechte auf Löschung oder Berichtigung geltend zu ma-

chen, so dass der Anspruch auf die Kenntniserlangung auch ein Erfordernis effekti-

ven Grundrechtsschutzes ist.272 Dementsprechend ist bei heimlichen Datenerhebun-

gen eine aktive Benachrichtigung des Betroffenen grundsätzlich geboten, wenn es 

sich um einen Grundrechtseingriff von erheblichem Gewicht handelt und andere 

Kenntnismöglichkeiten den Interessen des Betroffenen nicht hinreichend Rechnung 

tragen.273 Fehlt eine aktive Benachrichtigungspflicht bei sonstigen informationsbezo-

genen Eingriffen, deren Vornahme oder Umfang der Betroffene nicht sicher abschät-

zen kann, da er in den Informationsverarbeitungsprozess nicht oder nicht stets ein-

bezogen wird, kommt einem Informationsrecht des Betroffenen zentrale Bedeutung 

für den Grundrechtsschutz zu, so dass der Gesetzgeber verpflichtet ist, ein derarti-

ges Informationsrecht zu schaffen.274 Dabei ist dem Gesetzgeber im Bereich der ob-

jektiv-rechtlichen Gewährleistungen ein weiter Spielraum eingeräumt.275 Dement-

sprechend gewährt das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung keinen 

Anspruch auf eine bestimmte Art der Informationserlangung.276 Ähnliche Regelungen 

enthält auch Art. 8 Abs. 2 Satz 2 GRCh277. 

2. Persönlicher Schutzbereich 

Ob sich neben natürlichen Personen auch juristische Personen auf das Rechts auf 

informationelle Selbstbestimmung berufen können, ist streitig, weil dieses Recht im 

allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG) wurzelt. Die 

Grundrechte gelten gem. Art. 19 Abs. 3 GG auch für inländische juristische Perso-

nen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Die Anwendbarkeit 

wird teilweise generell verneint.278 „Soweit“ der Menschenwürdebezug im Bereich der 

Intimsphäre maßgebend ist, kann sich eine juristische Person nicht darauf berufen, 
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 BVerfGE 100, 313 (361) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND; 109, 279 (364) – akustische 
Wohnraumüberwachung. 
273

 BVerfGE 100, 313 (361, 364) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND; 109, 279 (363 f.) – 
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 BVerfGE 96, 56 (64); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. 
Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 56. 
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 BVerfGE 120, 351 (363). 
277

 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. EU v. 14.12.2007, Nr. C 303/1. 
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 In diesem Sinne: L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit personenbezogenen 
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aber „soweit es auf Art. 2 Abs. 1 GG gestützt ist“, sind keine überzeugenden Gründe 

gegen die Anwendbarkeit ersichtlich.279 

Für eine grundsätzliche Anwendbarkeit280 spricht vielmehr das vergleichbare Schutz-

bedürfnis, denn auch staatliche informationelle Maßnahmen können Gefährdungen 

oder Verletzungen der grundrechtlich geschützten Freiheit juristischer Personen her-

beiführen und einschüchternd auf die Ausübung von Grundrechten wirken. Die Un-

terschiede, die zwischen den Schutzbedürfnissen natürlicher und juristischer Perso-

nen bestehen, weil der Tätigkeitskreis juristischer Personen anders als der natürli-

cher Personen in der Regel durch eine bestimmte Zwecksetzung begrenzt wird, sind 

bei der Bestimmung der grundrechtlichen Gewährleistung zu beachten.281 Maßgeb-

lich kommt es insoweit insbesondere auf die Bedeutung der betroffenen Informatio-

nen für den grundrechtlich geschützten Tätigkeitskreis der juristischen Person, im 

Fall einer Bank also für ihre kreditwirtschaftliche Tätigkeit, sowie auf den Zweck und 

die möglichen Folgen der Maßnahme an.282  

3. Grundrechtsbeeinträchtigung 

a) Konkrete Einwilligung als Ausschluss einer Grundrechtsbeeinträchtigung 

Eine Beeinträchtigung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung ist ausge-

schlossen, wenn eine ausreichend konkrete Einwilligung der Betroffenen vorliegt.283 

Die Einwilligung kann auch stillschweigend erfolgen.284 Von einer einen Eingriff aus-

schließenden Einwilligung in die Informationserhebung kann aber selbst dann nicht 

generell ausgegangen werden, wenn die Betroffenen auf Grund einer entsprechen-

den Beschilderung wissen, dass sie gefilmt werden, denn das Unterlassen eines 

ausdrücklichen Protests kann nicht stets mit einer Einverständniserklärung gleichge-

                                            
279

 In diesem Sinne: BVerfGE 118, 168 (203) – Kontenabfrage; U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, 
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 BVerfGE 118, 168 (204) – Kontenabfrage. 
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 U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, 
Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 228 f.; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für 

die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 54. 
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 BVerfGE 106, 28 (45 f.); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. 
Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 54. 
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setzt werden.285 Auch die bloße Zusendung eines handgeschriebenen Lebenslaufs 

enthält noch keine konkludente Einwilligung in die grafologische Rekonstruktion des 

Persönlichkeitsbildes.286 

Die Einwilligung darf nicht unter Täuschung und Verletzung eines schutzwürdigen 

Vertrauens erlangt worden sein.287 Allgemein unwirksam ist eine Einwilligung bei der 

der Betroffene die Tragweite seines Grundrechtsverzichts nicht zu überblicken ver-

mag,288 insbesondere bei Volltrunkenheit289. Außerdem ist eine Einwilligung unbe-

achtlich, wenn sich der Betroffene in einer Zwangslage befindet290 oder der Ver-

tragspartner ein solches Gewicht hat, dass er den Vertragsinhalt faktisch einseitig 

bestimmen kann291. 

b) Eingriff 

Eingriffe in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung sind nach einer 

häufig verwendeten Formel des Bundesverfassungsgerichts die „unbegrenzte Erhe-

bung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe“ personenbezogener Daten292. 

Dementsprechend stellt beispielsweise auch die Verbreitung wahrer personenbezo-

gener Daten einen Grundrechtseingriff dar.293 Bejaht wurde ein Eingriff außerdem bei 

der Unterbindung der Kommunikation mit Angehörigen, etwa durch die Einziehung 

von Briefen Strafgefangener294, oder bei der Verpflichtung von Dritten zur Aufzeich-

nung persönlicher Daten295. 

                                            
285
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 BVerfGE 97, 319 (404 f.); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. 
Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 53. 
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 BVerfG, NJW 1995, 1477; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 53. 
295

 BVerwGE 119, 123 (126); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 53. 
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Ein Eingriff liegt vor allem in jedem Akt staatlicher Erhebung personenbezogener Da-

ten,296 wie beispielsweise dem Abhören von Gesprächen in einer Privatwohnung, 

soweit nicht Art. 13 GG einschlägig ist297, oder der systematischen Beobachtung 

bzw. Observation298. Auch die Video-Überwachung eines öffentlichen Platzes stellt 

schon insoweit eine faktische Beeinträchtigung dar, als sie abschreckend wirken und 

insofern das Verhalten der Betroffenen lenken soll und kann.299 Weiter können ande-

re Anreize eine faktische Beeinträchtigung darstellen, wenn beispielsweise ein Ehe-

partner die Folgen einer seiner Lebenssphäre zuzurechnenden Beweislosigkeit zu 

tragen hat, weil der andere Ehepartner keine Angaben zur Höhe seines Einkommens 

macht.300 Ein Eingriff ist damit erst Recht der Zwang zur Preisgabe von Sachverhal-

ten, Daten oder Unterlagen301, einschließlich beamtenrechtlicher Anzeigepflichten 

bezüglich einer Nebentätigkeit302. 

Ferner greift bereits die Sicherstellung und Beschlagnahme von Datenträgern und 

der hierauf gespeicherten Daten in das Grundrecht der Mandanten auf informationel-

le Selbstbestimmung ein.303 Selbst die bloße Speicherung von Daten ist auch im 

Hinblick auf künftige legale Verwendungen bereits als Eingriff in die informationelle 

Selbstbestimmung anzusehen, weil die Speicherung überhaupt erst die Möglichkeit 

schafft, setzt sie damit aber zugleich schon das Risiko, dass eine für den Betroffenen 

nachteilige Datenverwendung durch den Staat erfolgen könnte.304 

Keinen Eingriff begründen allerdings Datenerfassungen, soweit diese Daten unmit-

telbar nach der Erfassung technisch wieder spurenlos, anonym und ohne die Mög-

lichkeit einen Personenbezug herzustellen, ausgesondert werden.305 Dagegen greift 

eine automatisierte Erfassung von Kraftfahrzeugkennzeichen zwecks Abgleichs mit 

dem Fahndungsbestand dann in den Schutzbereich ein, wenn der Abgleich nicht un-

                                            
296

 BVerfGE 115, 166 (190) – Strafprozessualer Zugriff auf Verbindungsdaten; D. Murswiek, in: Sachs (Hrsg.), 
Grundgesetz, 6. Aufl. 2011, Art. 2 Rn. 88. 
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 H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 53. 
Zur Abgrenzung oben  C. I. 12. Wohnung, S. 76. 
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 BVerfGE 115, 320 (342) – Rasterfahndung; BVerwG, NJW 1986, 2331 (2332); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 53. 
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 BVerfG, NVwZ 2007, 688 (690); U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des 
Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 176; H. D. Jarass, 

in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 53. 
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 Vgl. BSG, SozR 3-5428 § 4 Nr. 1, S. 7. 
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 BVerfGE 89, 69 (83 f.). 
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 H. Dreier, in: ders., Grundgesetz, Band I, 2. Aufl. 2006, Art. 2 I Rn. 83; W. Kahl, Art. 2 Abs. 1 GG im 

Beamtenrecht, ZBR 2001, 225 (226 f.). 
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 BVerfGE 113, 29 (47 f.) – Beschlagnahme von Datenträgern. 
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 G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - 
Entwicklungen im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 2011, 81 (83). 
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 BVerfGE 100, 313 (366) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND; 107, 299 (328) – Handy-
Überwachung; 115, 320 (343) – Rasterfahndung; 120, 378 (399) – automatisierte Kennzeichenerfassung; H. D. 
Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 53. 
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verzüglich erfolgt und das Kennzeichen nicht ohne weitere Auswertung sofort und 

spurenlos gelöscht wird.306 Ein Eingriff liegt auch ab dem Zeitpunkt vor, zu dem das 

Kraftfahrzeugkennzeichen im Fahndungsbestand aufgefunden wird (sog. Trefferfall), 

denn dann steht es zur Auswertung durch staatliche Stellen zur Verfügung und es 

beginnt die spezifische Persönlichkeitsgefährdung für Verhaltensfreiheit und Privat-

heit, die den Schutz des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung aus-

löst.307 Keine Gefährdung – und damit kein Eingriff – ist gegenüber einer Bank gege-

ben, wenn auf Kundendaten zugegriffen wird, um ggf. gegen diese Kunden vorzuge-

hen.308 Problematischer erscheint die Annahme, ein Eingriff fehle bei Zufallsfunden 

und bei Informationserhebungen ohne wesentliche Relevanz für das Selbstbestim-

mungsrecht309 oder bei der Erhebung aus offenen Quellen310. Dementsprechend 

wurde zwar die Aufnahme von Daten, die aus im Ausland öffentlich zugänglichen 

Quellen gewonnen werden, in eine Sammlung nicht als Grundrechtseingriff bewertet, 

aber ein Eingriff kann in der Sammlung und systematischen Erfassung bestehen.311 

In diesem Sinne wurde auch das Aufrufen von allgemein zugänglichen Webseiten im 

World Wide Web, das Abonnieren von jedem Interessierten offen stehenden Mailing-

listen oder die Beobachtung eines offenen Chat nicht als Eingriff bewertet. Allerdings 

kann der Eingriff dann gegeben sein, „wenn Informationen, die durch die Sichtung 

allgemein zugänglicher Inhalte gewonnen wurden, gezielt zusammengetragen, ge-

speichert und gegebenenfalls unter Hinzuziehung weiterer Daten ausgewertet wer-

den und sich daraus eine besondere Gefahrenlage für die Persönlichkeit des Be-

troffenen ergibt“.312 

Dabei sind Ermittlungen und Datenerhebungen zumeist kein Selbstzweck, denn Da-

ten werden erhoben, damit sie nach Speicherungen, Verknüpfungen, Veränderungen 

oder Übermittlungen als Informationen für eine bestimmte Aufgabe verwendet wer-

den können, wobei jeder Verarbeitungsschritt einen neuen Eingriff darstellt.313 Die 
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 BVerfGE 120, 378 (399) – automatisierte Kennzeichenerfassung. 
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 BVerfGE 120, 378 (399 f.) – automatisierte Kennzeichenerfassung. 
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 BVerfGE 118, 168 (204 f.) – Kontenabfrage; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 53. 
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 In diesem Sinne aber P. Kunig, Der Grundsatz informationeller Selbstbestimmung, Jura 1993, 595 (601). 
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 In diesem Sinne aber: U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: 
Lfg. 65 April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 176. In diesem Sinne auch: BVer-
fGE 120, 274 (344 f.) – Online-Durchsuchung; BVerfGE 120, 351 (361) – Rasterfahndung, Steuergeheimnis, Be-
hördliche Datensammlung. 
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 BVerfGE 120, 351 (361) – Rasterfahndung, Steuergeheimnis, Behördliche Datensammlung. 
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 BVerfGE 120, 274 (344) – Online-Durchsuchung. 
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 M. Albers, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Evaluierung neuer Gesetze zum Schutz der Inneren 
Sicherheit, in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), Menschenrechte – Innere Sicherheit – Rechtsstaat, 
2006, http://www.institut-fuer-
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Verwendung stellt selbst dann einen Grundrechtseingriff dar, wenn die Erhebung von 

einem privaten Dritten vorgenommen wurde.314 

Bei der Rasterfahndung ist bereits die Übermittlungsanordnung ein Eingriff, weil sie 

die Grundlage für die Erfassung und Speicherung der Daten sowie für ihren Abgleich 

mit weiteren Daten schafft. An der Eingriffsqualität fehlt es lediglich, sofern Daten un-

gezielt und allein technikbedingt zunächst miterfasst, aber unmittelbar nach der Er-

fassung technisch wieder anonym, spurenlos und ohne Erkenntnisinteresse für die 

Behörden ausgesondert werden.315 Eingriffscharakter hat in Bezug auf die Personen, 

deren Daten für einen Datenabgleich bereit gehalten und danach Gegenstand weite-

rer Maßnahmen werden, auch der Datenabgleich selbst.316  

Die knappen Worte, mit denen das Bundesverfassungsgericht regelmäßig den Infor-

mationseingriff bejaht, legen den Schluss nahe, dass jeder Schritt der staatlichen 

Verarbeitung personenbezogener Daten die Eingriffsschwelle überschreitet.317 Ver-

einzelt finden sich auch Ansätze zur restriktiven Bestimmung des Eingriffsbegriffs, 

wonach die Datenerhebung nur bei Zwang318, der Datenumgang nur bei Finalität319 

oder allgemein nur nach Überschreiten einer Bagatellschwelle320 ein Eingriff vorliegt. 

Diese Verengungen des Eingriffsbegriffes vermochten bislang nicht zu überzeugen, 

insbesondere ist der letztere Ansatz lediglich eine Frage der nachfolgend zu behan-

delnden Eingriffsintensität. 

c) Eingriffsintensität 

Je intensiver in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung eingegriffen 

wird und je weniger offensichtlich die Eingriffsintensität ist, desto eher sollte eine Ge-

setzesevaluation mit einer dementsprechenden Prüfungsintensität ( D. I. Die Kon-

                                                                                                                                        
menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/dokumentation_menschenrechte_innere_sicherheit_rechtsstaat.pdf, 
21 (30). 
314

 BVerwGE 121, 115 (128); H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 53. 
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 BVerfGE 100, 313 (366) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND; 107, 299 (328) – Handy-
Überwachung; 115, 320 (343) – Rasterfahndung. 
316

 BVerfGE 100, 313 (366) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND; 115, 320 (344) – 
Rasterfahndung. 
317

 In diesem Sinne auch: M. Albers, Umgang mit personenbezogenen Informationen und Daten, in: Hoffmann-
Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band II, 2. Aufl. 2012, § 22 Rn. 59; L. 
Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit personenbezogenen Daten, 2010, 32. 
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 In diesem Sinne: J. Aulehner, Polizeiliche Gefahren- und Informationsvorsorge, 1998, 450 f.; K. Vogelgesang, 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, 1987, 124, der eine Beeinträchtigung der 
Entscheidungsfreiheit durch subjektiven Zwang oder staatliche Beeinträchtigung fordert. 
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 In diesem Sinne: E. Denninger, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Innere Sicherheit, KJ 
1985, 215 (233); J. Schwabe, Wirrwarr im Recht der polizeilichen Datenverarbeitung, DVBl. 2000, 1815 (1817). 
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 In diesem Sinne: W. Hoffmann-Riem, Informationelle Selbstbestimmung in der Informationsgesellschaft, AöR 
123 (1998), 513 (531 f.). 
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zeptionsphase: Worauf muss ich achten?, S. 121) durchgeführt werden. Eine höhere 

Eingriffsintensität setzt nämlich strengere Anforderungen an die Normbestimmtheit 

( C. III. 4. c) Hinreichend klare und bestimmte gesetzliche Regelung, S. 102) und 

ist auch bei der Bewertung der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs zu beachten ( 

C. III. 4. d) Verhältnismäßigkeit, S. 105).321 

Wohl zur Veranschaulichung der Eingriffsintensität in Einzelfällen werden nebenei-

nander auch die Begriffe der Eingriffsbreite322 und Eingriffstiefe verwendet. Allerdings 

bestehen Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den beiden Begriffen, z. B. ob die 

Eingriffsbreite und/oder Eingriffstiefe betroffen ist, wenn hinsichtlich eines Betroffe-

nen viele Daten erhoben werden. Da ein rechtlich relevanter Unterschied nicht be-

steht, weil eine Intensivierung sowohl in Bezug auf Eingriffsbreite als auch hinsicht-

lich der Eingriffstiefe zu einem erhöhten Rechtfertigungsbedarf führt, wird in diesem 

Leitfaden auf diese Unterscheidung verzichtet. 

aa) Sensibilität der Informationen  

Zwar gibt es „unter den Bedingungen der elektronischen Datenverarbeitung kein ‚be-

langloses’ personenbezogenes Datum“323, jedoch sind deutliche Abstufungen der 

Sensibilität der Informationen für die Eingriffsintensität zu berücksichtigen324. Für das 

Gewicht der individuellen Beeinträchtigung ist erheblich, ob die Betroffenen als Per-

sonen anonym bleiben und welche persönlichkeitsbezogenen Informationen erfasst 

werden.325 Maßgebend ist, welche Persönlichkeitsrelevanz die Informationen haben, 

die von der informationsbezogenen Maßnahme erfasst werden.326 Allgemein gilt: 

„Der Schutz ist um so intensiver, je näher die Daten der Intimsphäre des Betroffenen 

stehen, die als unantastbarer Bereich privater Lebensgestaltung gegenüber aller 

staatlicher Gewalt Achtung und Schutz beansprucht“327. In diesem Sinne bewertet 

das Bundesverfassungsgericht die Daten für einen engen Kreis von auf besondere 
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 BVerfGE 120, 378 (427) – automatisierte Kennzeichenerfassung; U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, 
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 BVerfGE 89, 69 (82 f.). Kritik dazu bei: C. Starck, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, Band I, 6. Aufl. 
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Vertraulichkeit angewiesenen Telekommunikationsverbindungen als so hoch, dass 

ein grundsätzliches Übermittlungsverbot verfassungsrechtlich geboten ist.328 Um 

sensible Daten kann es sich bei Informationen über Kontoinhalte und Kontobewe-

gungen handeln, deren Kenntnisnahme die grundrechtlich geschützten Interessen 

des Betroffenen erheblich beeinträchtigt.329 Nur von minderer Intensität ist dagegen 

ein Eingriff, der nur bereits von Betroffenen offenbarte und in Dateien gespeicherte 

Daten erfasst.330 Allerdings ist dabei auch die Persönlichkeitsrelevanz der Informati-

onen zu berücksichtigen, die durch eine weitergehende Verarbeitung und Verknüp-

fung der erfassten Informationen gewonnen werden sollen.331  

bb) Menge der erhobenen Daten 

Mit einer Erhöhung der Menge der verarbeitbaren Daten, die auf konventionellem 

Wege gar nicht bewältigt werden könnte, und den Möglichkeiten der elektronischen 

Datenverarbeitung geht eine gesteigerte grundrechtliche Gefährdungslage einher.332 

So wird der Eingriff eines automatischen Kraftfahrzeugkennzeichenabgleichs erwei-

tert, wenn zusätzliche Informationen gespeichert werden, etwa Daten über den 

Standort oder die Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs. Der Eingriff wird vertieft, wenn 

die Kennzeichenerfassung zur Gewinnung weiterer Informationen genutzt wird, etwa 

für Bewegungsbilder einer Person.333 Hinsichtlich des Umfangs der abzurufenden 

Daten bei der Vorratsdatenspeicherung lassen sich vielfältige Abstufungen zwischen 

den verschiedenen Auskunftsbegehren ausmachen, etwa danach, ob sie nur eine 

einzelne Telekommunikationsverbindung betreffen, sie auf die Übermittlung der Da-

ten aus allein einer Funkzelle zu einem bestimmten Zeitpunkt zielen, sie bezogen 

sind nur auf die Kommunikation zwischen einzelnen Personen – begrenzt möglich-

erweise auf einen bestimmten Zeitraum oder eine bestimmte Form der Kommunikati-

on – und hierbei auch die Standortdaten ein- oder ausschließen bzw. ob sie auf eine 

vollständige Übermittlung der Daten einer Person zur Erstellung eines möglichst de-
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 BVerfGE 125, 260 (334) – Vorratsdatenspeicherung; dazu G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung 
gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - Entwicklungen im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 
2011, 81 (84). 
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taillierten Bewegungs- oder Persönlichkeitsprofils zielen.334 Mit der Datenfülle und 

angesichts der Grenzen der Technikbeherrschung steigt die Gefahr missbräuchlicher 

Datenverwendung. Außerdem steigt das Risiko des einzelnen Bürgers, auf legale 

Weise in Ermittlungen einbezogen zu werden, insbesondere auch in solche Ermitt-

lungen, zu denen er selbst keinen Anlass ( C. III. 3. c) cc) Anzahl und Auswahl der 

Betroffenen, S. 94) gegeben hat.335 

cc) Anzahl und Auswahl der Betroffenen 

Häufig wird eine erhebliche Grundrechtsbeeinträchtigung damit begründet, dass ein 

Eingriff eine große Streubreite aufweist, wodurch eine Vielzahl von Personen336, die 

den Eingriff nicht durch ihr Verhalten veranlasst haben, in den Wirkungsbereich der 

Maßnahme geraten kann.337 Allerdings ist eine verfassungsrechtlich gebotene Eva-

luation der Streubreite einer Ermittlungsmethode empirisch aufwändig zu erfassen, 

weil die betroffenen Personen ( D. I. 5. Schritt 5: Wer ist durch die Anwendung des 

Evaluationsgegenstandes betroffen?, S. 133) allein im Kontext der Benachrichti-

gungspflichten ermittelt werden und die Benachrichtigungspflichten in restriktiver 

Handhabung auf Zielpersonen oder sonstige Eingriffsadressaten beschränkt wer-

den.338 Der Aufwand für die Ermittlung kann auch in Folge des Umgangs mit großen 
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 BVerfGE 125, 260 (333 f.) – Vorratsdatenspeicherung; G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung 
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Datenmengen zunehmen (z.B. Massenfunkzellenabfrage, fast 1 Million Handydaten 

von 300.000 Bürgerinnen und Bürgern).339 

Rechtlich problematisch ist auch, wenn Gesetze zur Kriminalitätsbekämpfung einen 

durchaus größeren Adressatenkreis als denjenigen der festgestellten oder vermute-

ten Rechtsbrecher erfassen oder die Erhebungsnormen gänzlich auf eine Adressa-

tenregelung verzichten oder Informationserhebungen bei Nicht-Störern, die z.B. als 

Kontaktperson qualifiziert sind, erlauben.340 Noch problematischer sind allerdings 

Maßnahmen wie die Rasterfahndung zur Terrorismusbekämpfung mit der Verwen-

dung von expliziten formalisierten Suchprofilen, welche auf die Merkmale Ge-

schlecht, Alter, Beschäftigung, Religionszugehörigkeit und Geburtsland oder Nationa-

lität abstellen. Dann ist offensichtlich, dass diese Profile diskriminierend sind. Werden 

aber keine expliziten Suchprofile benutzt, wie bei anlassunabhängigen Kontrollen wie 

der Schleierfahndung, lässt sich nur anhand einer ex-post-Evaluation feststellen, ob 

eine Diskriminierung vorliegt.341  

Bereits im Volkszählungsurteil hatte das Bundesverfassungsgericht angemahnt: 

„Selbst bei der Erhebung von Einzelangaben, die für statistische Zwecke gebraucht 

werden, muß der Gesetzgeber schon bei der Anordnung der Auskunftspflicht prüfen, 

ob sie insbesondere für den Betroffenen die Gefahr der sozialen Abstempelung (et-

wa als Drogensüchtiger, Vorbestrafter, Geisteskranker, Asozialer) hervorrufen kön-

nen und ob das Ziel der Erhebung nicht auch durch eine anonymisierte Ermittlung er-

reicht werden kann.“342 

dd) Umstände der Erhebung  

Werden Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen erhoben, so ist der Eingriff als 

solcher gering zu bewerten.343 Die Eingriffsintensität ist hoch, wenn Informationen 

betroffen sind, bei deren Erlangung Vertraulichkeitserwartungen verletzt werden, vor 

allem solche, die unter besonderem Grundrechtsschutz stehen, wie etwa bei Eingrif-

fen in das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung nach Art. 13 GG oder das 
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 Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode, 118. Sitzung, Berlin, Freitag, den 01. Juli 2011, 13762 ff.  
340

 H. W. Alberts, Informationelle Tätigkeit und spezielle Grundrechte, CR 1994, 492 (493) 
341

 Dazu D. Moeckli, Diskriminierende Tendenzen moderner Sicherheitspolitik: Ansätze für eine Methodik der 

Evaluierung, in: Albers/Weinzierl (Hrsg.), Menschenrechtliche Standards in der Sicherheitspolitik, 2010, 115 (119 
f.). 
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 BVerfGE 65, 1 (48) – Volkszählung, zustimmend bspw. H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 70. 
343

 Vgl. den Argumentationsaufwand um durch das Zusammenspiel mit anderen Faktoren die Eingriffsintensität 
zu begründen in: BVerfGE 120, 351 (361 f.), wobei die Erhebung aus öffentlichen ausländischen Quellen nicht als 
Eingriff bewertet wurde. 
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Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 GG344 oder bei Beschlagnahme von Datenträgern 

bei Anwälten345. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, ob entspre-

chende Eingriffe dem Betroffenen nachträglich offenbart werden. Die Intensität des 

Eingriffs einer Rasterfahndung wird nämlich beispielsweise auch davon beeinflusst, 

ob die gesetzliche Regelung nur für einen Teil der Betroffenen eine individuelle Be-

nachrichtigung und dies erst nach Abschluss der Rasterfahndung vorsieht.346 Allge-

mein gilt, dass die Heimlichkeit einer staatlichen Eingriffsmaßnahme die Intensität 

des Eingriffs verstärkt.347 Ausnahmsweise kann auch die Offenheit einer Datenerhe-

bung die Intensität des Grundrechtseingriffs steigern, wenn die offene Datenerhe-

bung eine stigmatisierende Wirkung – wie beispielsweise bei einer offenen Observa-

tion – verursacht.348 

ee) (Potentielle) Folgen des Informationseingriffs  

Die Schwere des Eingriffs nimmt mit der Möglichkeit der Nutzung der Daten für Fol-

geeingriffe in Grundrechte der Betroffenen zu.349 Auch sind die Nachteile zu berück-

sichtigen, welche von den Grundrechtsträgern nicht ohne Grund befürchtet wer-

den.350 Beachtlich ist auch eine psychisch vermittelte Hemmung der Verhaltensfrei-

heit, wenn beim Individuum ein Gefühl des Beobachtetseins entsteht, so dass es – 

die Gefahr beobachtungsbedingt nachteiliger Entscheidungen der anderen antizipie-

rend – in der unbefangenen Wahrnehmung grundrechtlicher Freiheit gehemmt ist.351 

Die Gefahr der Verhaltenshemmung ist bei großer inhaltlicher Aussagekraft der be-

troffenen Daten ( C. III. 3. c) aa) Sensibilität der Informationen, S. 92) und hoher 

                                            
344

 BVerfGE 113, 348 (383 f.) – Polizeiliche Telekommunikationsüberwachung; 115, 320 (348) – Rasterfahndung; 
G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - Entwicklungen 
im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 2011, 81. 
345

 BVerfGE 113, 29 (47 f.) – Beschlagnahme von Datenträgern. 
346

 BVerfGE 115, 320 (353) – Rasterfahndung. 
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 BVerfGE 107, 299 (321) – Handy-Überwachung; 115, 320 (353) – Rasterfahndung; 118, 168 (197) – 
Kontenabfrage; 120, 274 (325) – Online-Durchsuchung; 120, 378 (402 f.) – automatisierte 
Kennzeichenerfassung. In diesem Sinne auch: L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang 
mit personenbezogenen Daten, 2010, 166 f.; M. Deutsch, Die heimliche Erhebung von Informationen und deren 
Aufbewahrung durch die Polizei, 1992, passim; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 60a; S. E. Schulz/C. Hoffmann, Grundrechtsrelevanz 
staatlicher Beobachtungen im Internet, CR 2010, 131 (134). Zum qualitativen Unterschied zwischen offenen und 
heimlichen Maßnahmen M. Kutscha, Der Lauschangriff im Polizeirecht der Länder, NJW 1994, 85 (87); P. 
Tiedemann, Lauschangriff und Landesverfassung, KJ 1998, 529 (531). 
348

 In diesem Sinne auch: A. Guckelberger, Die längerfristige Observation von Personen aus präventiv-
polizeilichen Gründen, VBlBW 2011, 209 (212). 
349

 BVerfGE 100, 313 (376) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND; 113, 348 (382) – Polizeiliche 
Telekommunikationsüberwachung; 115, 320 (351) – Rasterfahndung; 118, 168 (197) – Kontenabfrage; L. 
Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten Umgang mit personenbezogenen Daten, 2010, 164 f. 
350

 BVerfGE 100, 313 (376) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND; 115, 320 (351) – 
Rasterfahndung; 118, 168 (197) – Kontenabfrage. 
351

 BVerfGE 65, 1 (42 f.) – Volkszählung; 120, 378 (402) – automatisierte Kennzeichenerfassung; G. Britz, Schutz 
informationeller Selbstbestimmung gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - Entwicklungen im Lichte des 
Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 2011, 81 (82). 
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Streubreite der Informationseingriffe ( C. III. 3. c) cc) Anzahl und Auswahl der Be-

troffenen, S. 94) besonders hoch.352 Dementsprechend enthält der Einsatz von Vide-

okameras durch staatliche Stellen einen schwerwiegenden Eingriff in das grundrecht-

lich geschützte Recht jedes einzelnen Menschen, sich grundsätzlich frei und unbeo-

bachtet auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen bewegen zu können.353 Auch mit-

telbare Folgen, die erst durch die Möglichkeit der Verknüpfung mit anderen Daten in 

Betracht kommen und die wiederum andere Folgemaßnahmen auslösen können, 

sind zu berücksichtigen.354 

ff) Grad der Zweckbindung 

Das die eigene Verhaltensfreiheit hemmende Bewusstsein potenzieller Überwachung 

entsteht vor allem bei unbestimmt geregelten Zwecken von Informationseingriffen. Je 

enger die Verwendungszwecke definiert sind, umso unwahrscheinlicher ist hingegen 

zum einen objektiv, dass es zu einer für den Betroffenen nachteiligen Verwendung 

der Daten kommt, und umso geringer ist zum anderen die subjektiv empfundene Be-

drohung und damit davon ausgehende Freiheitshemmung. Insoweit hat die bloße 

Engfassung des Verwendungszwecks unabhängig von dessen inhaltlicher Ausge-

staltung freiheitssichernde Wirkung.355 

gg) Eingriffsdauer 

Mit der Zweckbindung eng verknüpft ist auch die Frage der Speicherungsdauer der 

Daten, weil das Risiko einer Nutzung der Daten für unvorhersehbare Maßnahmen in 

der Zukunft besteht, insbesondere nach ihrer Verknüpfung mit anderen Daten, etwa 

nach ihrer Aufnahme auch in Datensammlungen, die sonstigen Zwecken dienen.356 

Dieser Indikator für die Eingriffsintensität ist darüber hinaus klar und bestimmt ge-

setzlich fixierbar (z. B. 6-monatige Vorratsdatenspeicherung) und empirisch relativ 

gut messbar. Außerdem ist eine lange Eingriffsdauer häufig auch mit besonders in-

tensiven, additiven Grundrechtseingriffen verbunden. 
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 G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - 
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 In diesem Sinne BVerfGE 115, 320 (351) – Rasterfahndung. 
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 G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - 

Entwicklungen im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 2011, 81 (83). 
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hh) Additive Grundrechtseingriffe 

„Grundsätzlich ist es möglich, dass verschiedene einzelne, für sich betrachtet gering-

fügige Eingriffe in grundrechtlich geschützte Bereiche in ihrer Gesamtwirkung zu ei-

ner schwerwiegenden Beeinträchtigung führen, die das Maß der rechtsstaatlich hin-

nehmbaren Eingriffsintensität überschreitet“357. Dieser allgemeinen Aussage des 

Bundesverfassungsgerichts ist uneingeschränkt zuzustimmen, jedoch verbleibt das 

Problem, dass die (grund-)rechtliche Bewertung der Kumulation bislang nur unzu-

reichend dogmatisch erfasst ist.358 Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht in sei-

ner Entscheidung359 zur GPS-Observation in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren 

zwar die Erforderlichkeit einer speziellen gesetzlichen Grundlage für einen Einsatz 

mehrerer Ermittlungsmaßnahmen zur selben Zeit verneint, aber mit Rücksicht auf 

das dem „additiven“ Grundrechtseingriff innewohnende Gefährdungspotential gefor-

dert, dass die Behörden besondere Anforderungen an das Verfahren ( 

C. III. 4. e) ff) Verfahrenssicherungen bei additiven Grundrechtseingriffen, S. 118) 

beachten. Insbesondere kann sich eine höhere Eingriffsintensität daraus ergeben, 

 dass mehrere Behörden mit den Daten umgehen, 

 dass die durch die kumulativ zusammenwirkenden Maßnahmen nicht (nur) die 

sensiblen Informationen selbst, sondern auch das räumliche Umfeld, mit weiteren 

Informationsquellen, erfasst werden, oder  

 dass die Addition der Maßnahmen die Wahrscheinlichkeit erhöht, Informationen 

des absolut geschützten Kernbereichs ( C. III. 4. b) Kernbereich privater Le-

bensgestaltung, S. 100) aufzuzeichnen.360 

Auf der Basis einer Gesamtbetrachtung aller verfügbaren staatlichen Überwa-

chungsmaßnahmen ist die Verhältnismäßigkeit der Gesamtbelastungen in Bezug auf 

alle Grundrechte zu überprüfen.361 In Hinblick auf die additive Wirkung mehrerer 
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 BVerfGE 123, 186 (265 f.) – PKV Basistarif, unter Hinweis auf BVerfGE 112, 304 (319 f.) – GPS-Observation; 
114, 196 (247). 
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 Zum additiven Grundrechtseingriff: G. Hornung, Die kumulative Wirkung von Überwachungsmaßnahmen: Eine 
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360
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Maßnahmen wird insbesondere zu fragen sein, welche Maßnahme diejenige sein 

soll, die als sprichwörtlicher Tropfen das Fass zum Überlaufen bringen soll,362 bzw. 

welche Maßnahmen ergriffen werden können, dies zu vermeiden. Konkrete Frage-

stellungen für eine (ex-post-) Evaluierung von Sicherheitsgesetzen hinsichtlich additi-

ver Wirkungen kommen vor allem hinsichtlich folgender Themen in Betracht: 

 Statistische Häufigkeit der Anordnung kumulativer Maßnahmen 

 Entscheidungsprozess 

 Durchführung 

 Ergebnisse der Überwachungsmaßnahmen 

 Auswirkungen auf den Betroffenen.363 

4. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

a) Überblick 

Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmungen bedürfen einer verfas-

sungsrechtlichen Rechtfertigung. Keine Rechtfertigung ist möglich für einen Eingriff in 

den absolut geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung ( C. III. 4. b) Kern-

bereich privater Lebensgestaltung, S. 100). Im Übrigen ist das Recht auf informatio-

nelle Selbstbestimmung nicht schrankenlos gewährleistet. Der Einzelne muss viel-

mehr Einschränkungen dieses Rechts im überwiegenden Allgemeininteresse hin-

nehmen.364 Solche Beschränkungen bedürfen einer verfassungsgemäßen gesetzli-

chen Grundlage, die den rechtsstaatlichen Geboten der Normenklarheit und Be-

stimmtheit entsprechen muss ( C. III. 4. c) Hinreichend klare und bestimmte ge-

                                                                                                                                        
17/6925 im Zusammenhang mit der öffentlichen Anhörung des Deutschen Bundestages – Innenausschuss – am 
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 BVerfGE 65, 1 (43 f.) – Volkszählung; 115, 320 (344 f.) – Rasterfahndung; BVerwG, NVwZ-RR 1992, 71 (72). 
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setzliche Regelung, S. 102).365 Allerdings braucht bei Art. 2 Abs. 1 GG die allgemei-

ne Regelung des Zitiergebots (Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG) nicht beachtet werden.366 

Bei seinen Regelungen hat der Gesetzgeber ferner den Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit (Übermaßverbot) zu beachten ( C. III. 4. d) Verhältnismäßigkeit, S. 105). 

Für einen effektiven Schutz des Rechts auf Informationelle Selbstbestimmungen sind 

auch prozedurale Anforderungen einzuhalten ( C. III. 4. e) Prozedurale Anforde-

rungen, S. 112). 

Erfolgt ein danach nicht zulässiger staatlicher Dateneingriff, können dagegen unmit-

telbar aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG Abwehransprüche resultieren (öf-

fentlich-rechtlicher Unterlassungsanspruch).367 Wurden dennoch personenbezogene 

Daten von einer Behörde gesammelt und aufbewahrt, kann ebenfalls unter unmittel-

barem Rückgriff auf Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG ein Folgenbeseitigungsan-

spruch auf deren Vernichtung geltend gemacht werden.368 

b) Kernbereich privater Lebensgestaltung 

Überwachungsmaßnahmen staatlicher Stellen haben einen unantastbaren Kernbe-

reich privater Lebensgestaltung zu wahren, dessen Schutz sich aus Art. 1 Abs. 1 GG 

ergibt.369 Sogar überwiegende Interessen der Allgemeinheit können einen Eingriff in 

ihn nicht rechtfertigen.370 Diesen Kernbereich hat das Bundesverfassungsgericht in 

seiner Entscheidung zur akustischen Wohnraumüberwachung wie folgt umschrieben: 

„Zur Entfaltung der Persönlichkeit im Kernbereich privater Lebensgestaltung gehört 

die Möglichkeit, innere Vorgänge wie Empfindungen und Gefühle sowie Überlegun-

gen, Ansichten und Erlebnisse höchstpersönlicher Art ohne die Angst zum Ausdruck 
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zu bringen, dass staatliche Stellen dies überwachen. Vom Schutz umfasst sind auch 

Gefühlsäußerungen, Äußerungen des unbewussten Erlebens sowie Ausdrucksfor-

men der Sexualität. Die Möglichkeit entsprechender Entfaltung setzt voraus, dass der 

Einzelne über einen dafür geeigneten Freiraum verfügt. Auch die vertrauliche Kom-

munikation benötigt ein räumliches Substrat jedenfalls dort, wo die Rechtsordnung 

um der höchstpersönlichen Lebensgestaltung willen einen besonderen Schutz ein-

räumt und die Bürger auf diesen Schutz vertrauen. Das ist regelmäßig die Privat-

wohnung, die für andere verschlossen werden kann. Verfügt der Einzelne über einen 

solchen Raum, kann er für sich sein und sich nach selbst gesetzten Maßstäben frei 

entfalten. Die Privatwohnung ist als ‚letztes Refugium’ ein Mittel zur Wahrung der 

Menschenwürde. Dies verlangt zwar nicht einen absoluten Schutz der Räume der 

Privatwohnung, wohl aber absoluten Schutz des Verhaltens in diesen Räumen, so-

weit es sich als individuelle Entfaltung im Kernbereich privater Lebensgestaltung dar-

stellt. … Ob ein Sachverhalt dem unantastbaren Kernbereich zuzuordnen ist, hängt 

davon ab, ob er nach seinem Inhalt höchstpersönlichen Charakters ist, also auch in 

welcher Art und Intensität er aus sich heraus die Sphäre anderer oder Belange der 

Gemeinschaft berührt (vgl. BVerfGE 80, 367 <374>). Maßgebend sind die Besonder-

heiten des jeweiligen Falles (vgl. BVerfGE 34, 238 <248>; 80, 367 <374>). Entschei-

dend ist, ob eine Situation gegeben ist, in der auf Grund von konkreten Hinweisen 

oder typischerweise und ohne gegenteilige tatsächliche Anhaltspunkte im Einzelfall 

der unantastbare Kernbereich privater Lebensgestaltung betroffen wird, etwa im Zu-

ge der Beobachtung von Äußerungen innerster Gefühle oder von Ausdrucksformen 

der Sexualität.“371 Unzulässig wäre damit auch eine „Rundumüberwachung“, mit der 

ein umfassendes Persönlichkeitsprofil eines Beteiligten erstellt werden könnte.372 

Über das räumliche Substrat der eigenen Wohnung als „letztes Refugium“ hinaus, 

kann der Kernbereich privater Lebensgestaltung auch durch Telekommunikations-

überwachung betroffen sein.373 Kritik hat die Konturierung des Kernbereichs insoweit 

erfahren, als nicht einmal höchstpersönliche Tagebuchaufzeichnungen in der älteren 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts374 dem absolut geschützt Kernbe-

reich zugeordnet worden sind.375 Eine weitere Ausdehnung des Kernbereichs kann in 
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einer neueren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gesehen werden, wo 

das Gericht im Rahmen eines heimlichen Zugriffs auf ein informationstechnisches 

System die Gefahr betont, „dass die handelnde staatliche Stelle persönliche Daten 

erhebt, die dem Kernbereich zuzuordnen sind. So kann der Betroffene das System 

dazu nutzen, Dateien höchstpersönlichen Inhalts, etwa tagebuchartige Aufzeichnun-

gen oder private Film- oder Tondokumente, anzulegen und zu speichern. Derartige 

Dateien können ebenso wie etwa schriftliche Verkörperungen eines höchstpersönli-

chen Erlebens (…) einen absoluten Schutz genießen.“376 Dementsprechend kann 

beispielsweise auch eine Verwertung eines Testaments ein unzulässiger Eingriff in 

den Kernbereich privater Lebensgestaltung sein.377  

Ein vergleichbarer, absoluter Schutz des Kernbereichs besteht nicht bei juristischen 

Personen, da ihnen insoweit die zusätzliche Abstützung des Rechts auf informatio-

nelle Selbstbestimmung durch Art. 1 Abs. 1 GG fehlt.378 

Zum Schutz gegen die Verletzung des Kernbereichs persönlicher Lebensgestaltung 

sind prozedurale Anforderungen an Datenerhebungsmaßnahmen notwendig ( 

C. III. 4. e) Prozedurale Anforderungen, S. 112), insbesondere dürfen verfassungs-

widrig gewonnene Daten aus dem Kernbereich nicht verwendet werden.379  

c) Hinreichend klare und bestimmte gesetzliche Regelung 

Beschränkungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung bedürfen einer 

verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage, die den rechtsstaatlichen Geboten 

der Normenklarheit und Bestimmtheit380 entsprechen muss.381  

Mit ansteigender Eingriffsintensität ( C. III. 3. c) Eingriffsintensität, S. 91) erhöhen 

sich die Anforderungen an eine klare und bestimmte Ermächtigungsgrundlage. Bei 

offenen Tatbestandsmerkmalen (z. B. „Bestrebungen, die sich gegen den Gedanken 

der Völkerverständigung richten“ in den Befugnissen des Terrorismusbekämpfungs-

                                            
376

 BVerfGE 120, 274 (335 f.) – Online-Durchsuchung. 
377

 LG Koblenz, NJW 2010, 2227 (2228). 
378

 In diesem Sinne: BVerfG, NJW 2005, 883; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 60a. 
379

 BVerfGE 120, 274 (339) – Online-Durchsuchung; U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, 
Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 182; H. 
D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 63. 
380

 Zum Verhältnis von Rechtsklarheit und Bestimmtheit: A. G. Debus, Verweisungen in deutschen 
Rechtsnormen, 2008, 135 ff. 
381

 Z. B. BVerfGE 120, 378 (407) – automatisierte Kennzeichenerfassung; U. Di Fabio, in: 
Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, Stand der Bearbeitung: 
Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 182. 
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gesetzes382) können diese Gebote erfordern, dass evaluiert wird, wie sich die Ausle-

gung und Anwendung dieser Tatbestandsmerkmale in der Praxis gestaltet, insbe-

sondere ob eine Ermächtigung, deren Aussagegehalt unter Berücksichtigung der 

Grundrechte teleologisch reduziert werden muss, tatsächlich entsprechend einge-

schränkt ausgelegt und eingesetzt wird.383 

Bei den verfassungsrechtlichen Anforderungen ist zu unterscheiden zwischen perso-

nenbezogenen Daten, die in individualisierter, nicht anonymer Form erhoben und 

verarbeitet werden ( C. III. 4. c) aa) Personenbezogene Daten, S. 103), und sol-

chen, die für statistische Zwecke bestimmt sind ( C. III. 4. c) bb) Daten für statisti-

sche Zwecke, S. 105).384 Diese Unterschiede werden als „tendenziell unvereinbar“ 

angesehen, so dass Datenerhebungen, die etwa Statistik und Verwaltungsvollzug 

miteinander verbinden, verfassungswidrig sind.385 

aa) Personenbezogene Daten 

Der Anlass, der Zweck und die Grenzen des Eingriffs müssen in der Ermächtigungs-

grundlage grundsätzlich bereichsspezifisch, präzise und normenklar festgelegt wer-

den.386 Diese Anforderungen basieren sowohl auf dem Gebot der Normenklarheit als 

auch auf dem Verhältnismäßigkeitsprinzip.387 

Mindestvoraussetzung ist danach die Angabe im Gesetz, welche staatliche Stelle zur 

Erfüllung welcher Aufgaben zu der geregelten Informationserhebung berechtigt sein 

soll.388 

Auch wäre eine Sammlung personenbezogener Informationen auf Vorrat zu unbe-

stimmten oder noch nicht bestimmbaren Zwecken mit dem Grundgesetz nicht ver-

einbar.389 Lässt der Gesetzgeber eine Zweckänderung hinsichtlich der gesammelten 
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 Zur Kritik daran siehe: M. Baldus, Nachrichtendienste - Beobachtung völkerrechtswidriger Bestrebungen, ZRP 
2002, 400 (402 f.). 
383

 M. Albers, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Evaluierung neuer Gesetze zum Schutz der Inneren 

Sicherheit, in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), Menschenrechte – Innere Sicherheit – Rechtsstaat, 
2006, http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/dokumentation_menschenrechte_innere_sicherheit_rechtsstaat.pdf, 
21 (31). 
384

 BVerfGE 65, 1 (45 ff.) – Volkszählung. 
385

 BVerfGE 65, 1 (62) – Volkszählung; U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des 
Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 186; H. D. Jarass, 
in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 60a. 
386

 BVerfGE 65, 1 (46) – Volkszählung; 118, 168 (187 f.) – Kontenabfrage; 120, 378 (407 f.) – automatisierte 
Kennzeichenerfassung; 100, 313 (359 f.) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND; 113, 29 (51) – 
Beschlagnahme von Datenträgern; 113, 348 (375) – Polizeiliche Telekommunikationsüberwachung. 
387

 BVerfGE 65, 1 (44) – Volkszählung; U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des 

Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 182. 
388

 BVerfGE 118, 168 (188) – Kontenabfrage. 
389

 BVerfGE 65, 1 (46) – Volkszählung; 115, 320 (350) – Rasterfahndung; 118, 168 (187) – Kontenabfrage. 
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Daten zu, muss er den – neuen – Zweck der Datensammlung möglichst präzise fest-

legen.390 Eine Ermächtigung zum Zugriff auf sogenannte Mischdateien, die sowohl 

strafprozessualen als auch präventiven Zwecken dienen, widerspricht dem Gebot der 

Normenbestimmtheit und Normenklarheit nicht, sofern jedenfalls die Zugriffszwecke 

bestimmt sind, wobei erkennbar sein muss, ob der Zugriff selbst ausschließlich oder 

im Schwerpunkt präventiven oder repressiven Zwecken oder beiden dient.391 

In diesem Sinne hat das Bundesverfassungsgericht bei der automatisierten Kraft-

fahrzeugkennzeichenerfassung eine gesetzliche Festlegung verlangt, ob die automa-

tisierte Erfassung für strafprozessuale Zwecke zulässig sein soll: „Die bloße Benen-

nung des Zwecks, das Kraftfahrzeugkennzeichen mit einem gesetzlich nicht näher 

definierten Fahndungsbestand abzugleichen, genügt den Anforderungen an die 

Normenbestimmtheit nicht.“392 Außerdem sind bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 

die Bestimmtheitsanforderungen spezifisch an dieser Vorfeldsituation auszurichten, 

die durch eine hohe Ambivalenz der potenziellen Bedeutung einzelner Verhaltens-

umstände geprägt ist.393 Damit das besonders hohe Risiko einer Fehlprognose ver-

fassungsrechtlich noch hinnehmbar ist, muss die Norm handlungsbegrenzende Tat-

bestandselemente enthalten, die einen Standard an Vorhersehbarkeit und Kontrol-

lierbarkeit vergleichbar dem schaffen, der für die überkommenen Aufgaben der Ge-

fahrenabwehr und Strafverfolgung rechtsstaatlich geboten ist.394 

Vor allem infolge von technischen Innovationen können sich die tatsächlichen Grund-

lagen und Prognosen, von denen der Gesetzgeber bei der Regelung einer Ermächti-

gung ausgegangen ist, so fortentwickeln, dass sie von einem bestimmten Zeitpunkt 

an eigenständig geregelt werden müssen. Daher obliegt dem Gesetzgeber im Rah-

men des Bestimmtheitsgebots die Pflicht, die Entwicklungen zu beobachten und zu 

überprüfen, wie beispielsweise die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts395 

zur GPS-Observation in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren zeigt. Das Gericht hat-

te die allgemein auf Observationstechniken bezogene gesetzliche Ermächtigung bei 

dem damaligen Erkenntnisstand zwar für ausreichend gehalten. Zugleich hat es dem 

Gesetzgeber jedoch eine Beobachtungspflicht mit Rücksicht darauf auferlegt, dass 

das GPS im Vergleich zu Peilsendern oder Nachtsichtgeräten flexibler einsetzbar sei 

                                            
390

 BVerfGE 100, 313 (360) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND. 
391

 BVerfGE 120, 378 (422) – automatisierte Kennzeichenerfassung. 
392

 BVerfGE 120, 378 (Ls. 3) – automatisierte Kennzeichenerfassung. 
393

 BVerfGE 113, 348 (377) – Polizeiliche Telekommunikationsüberwachung. 
394

 BVerfGE 113, 348 (378) – Polizeiliche Telekommunikationsüberwachung. 
395

 BVerfGE 112, 304 (316 f., 320 f.) – GPS-Observation. 
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und zu genaueren Überwachungsergebnissen führe, so dass es bei technischer Ver-

besserung zu einem Observationsinstrument besonderer Art und spezifischer Tiefe 

werden könnte, dessen Einsatz von Verfassungs wegen nur unter restriktiveren Vo-

raussetzungen gestattet werden dürfe.396  

bb) Daten für statistische Zwecke 

Zwar kann bei der Datenerhebung für statistische Zwecke eine enge und konkrete 

Zweckbindung der Daten nicht verlangt werden, jedoch müssen der Informationser-

hebung und -verarbeitung aber innerhalb des Informationssystems zum Ausgleich 

entsprechende Schranken gegenüberstehen.397 Dabei müssen klar definierte Verar-

beitungsvoraussetzungen geschaffen werden, die sicherstellen, dass der Umgang 

mit den Daten allein als Hilfe zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben erfolgt und dass der 

Einzelne dabei nicht zum bloßen Informationsobjekt wird.398  

d) Verhältnismäßigkeit 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlangt, dass eine Grundrechtsbeschrän-

kung von hinreichenden Gründen des Gemeinwohls gerechtfertigt wird, das gewählte 

Mittel zur Erreichung des Zwecks geeignet ( C. III. 4. d) aa) Geeignetheit, S. 106) 

und erforderlich ( C. III. 4. d) bb) Erforderlichkeit, S. 107) ist und bei einer Gesamt-

abwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtferti-

genden Gründe die Grenze des Zumutbaren noch gewahrt ist ( C. III. 4. d) cc) An-

gemessenheit, S. 109).399 Dabei ist das Schutzniveau des Grundrechts auf informati-

onelle Selbstbestimmung bei juristischen Personen geringer400, soweit Ihnen das 

Grundrecht überhaupt zugute kommt ( C. III. 2. Persönlicher Schutzbereich, S. 86), 

weil insoweit die zusätzliche Abstützung durch Art. 1 Abs. 1 GG nicht zum Tragen 

kommt.401 
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 M. Albers, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Evaluierung neuer Gesetze zum Schutz der Inneren 
Sicherheit, in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), Menschenrechte – Innere Sicherheit – Rechtsstaat, 
2006, http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/dokumentation_menschenrechte_innere_sicherheit_rechtsstaat.pdf, 
21 (31). 
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 BVerfGE 65, 1 (47 f.) – Volkszählung. 
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 BVerfGE 65, 1 (48) – Volkszählung. 
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 Z. B. BVerfGE 71, 183 (196 f.); 109, 279 (335 ff.) – akustische Wohnraumüberwachung; 115, 320 (345) – 
Rasterfahndung; 118, 168 (193) – Kontenabfrage; 120, 274 (318) – Online-Durchsuchung. H. D. Jarass, in: 
ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 60 f. 
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 BGHZ 98, 94 (97 f.): „beschränkte Wirkungskraft des allgemeinen Persönlichkeitsrechts juristischer Personen“. 
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 U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des Gesamtwerkes: Lfg. 62 Mai 2011, Stand 
der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 224; H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 60a. Unanwendbarkeit von Art. 1 Abs. 1 GG auf 
juristische Personen lt.: BVerfGE 106, 28 (43 f.); BVerfG, NJW 2005, 883. 
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aa) Geeignetheit 

Ein Mittel ist bereits dann geeignet, wenn mit seiner Hilfe der gewünschte Erfolg ge-

fördert werden kann, wobei die Möglichkeit der Zweckerreichung genügt.402 Dabei 

verliert eine gesetzliche Regelung ihre Eignung nicht schon deshalb, weil ihre Um-

setzung schwierig ist, sofern sie möglich bleibt.403 Dem Gesetzgeber ist im Rahmen 

von dessen wirtschafts-, arbeits- und sozialpolitischer Entscheidungsfreiheit ein 

grundsätzlich nicht nachprüfbarer Prognosespielraum bzw. eine Einschätzungs-

prärogative hinsichtlich der Ungewissheit über die Auswirkungen eines Gesetzes 

eingeräumt. Dabei kommt es darauf an, ob sich der Gesetzgeber an einer sachge-

rechten und vertretbaren Beurteilung des erreichbaren Datenmaterials orientiert und 

die ihm zugänglichen Erkenntnisquellen ausgeschöpft hat, um die voraussichtlichen 

Auswirkungen der Regelung so zuverlässig wie möglich abschätzen zu können.404 

Die Anforderungen an die Geeignetheit einer Maßnahme und an den Grad der Si-

cherheit einer Prognose „steigen proportional zur Intensität der Freiheitsbeschrän-

kung“405. 

In diesem Sinne ist auch die Gefährdung des Persönlichkeitsrechts durch das Erhe-

ben unrichtiger Daten desto größer, je empfindlicher die Datenverwendung den Le-

bensbereich des Betroffenen berühren kann.406 Daher ist ggf. die Richtigkeit der Da-

ten mit wissenschaftlichen Methoden zu evaluieren. 

Für die Eignung einer sicherheitsbehördlichen Befugnis kommt es darauf an, ob und 

inwieweit ihr Einsatz in der Praxis überhaupt zu ermittlungsrelevanten Ergebnissen 

führt. Dies ist bei den bereits vorliegenden Berichten und Evaluationen immer in 

mehr oder weniger aufgeschlüsselter Form untersucht worden.407 Ein Indiz für eine 

mangelnde Eignung kann die seltene Anwendung der Maßnahme sein.408 Bei An-

wendung eines sicherheitsbehördlichen Instruments kann die Geeignetheit etwa 
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 Z. B. BVerfGE 117, 163 (188 f.). 
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 BVerfGE 110, 141 (164). 
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 H. Sodan, in: ders. GG, 2. Aufl. 2011, Vorb. Art. 1 Rn. 64, unter Hinweis auf BVerfGE 50, 290 (333 f.) – 
Mitbestimmung; 90, 145 (173) – Cannabis. 
405

 SG München, SGb 1996, 134 (235); H. Sodan, in: ders. GG, 2. Aufl. 2011, Vorb. Art. 1 Rn. 64. 
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 BVerfGK 5, 32 (37) – Drogenscreening. 
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 M. Albers, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Evaluierung neuer Gesetze zum Schutz der Inneren 
Sicherheit, in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), Menschenrechte – Innere Sicherheit – Rechtsstaat, 
2006, http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/dokumentation_menschenrechte_innere_sicherheit_rechtsstaat.pdf, 
21 (31), m. w. N. 
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 P. Schaar, Stellungnahme des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit „Entwurf 

eines Gesetzes zur Änderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes”, BT-Drs. 17/6925 im Zusammenhang mit 
der öffentlichen Anhörung des Deutschen Bundestages – Innenausschuss – am 17.10.2011, 
Ausschussdrucksache 17(4)359 C, 8. 



 

107 

dadurch in Frage gestellt und vor dem Hintergrund zu evaluieren sein, dass die „Ziel-

personen“ ihre Kommunikationen selbst mit neuen (Stör-, Verschlüsselungs- oder 

Anonymisierungs-) Techniken schützen können, wie das Bundesverfassungsge-

richt409 in seiner Entscheidung zur strategischen Telekommunikationsüberwachung 

durch den Bundesnachrichtendienst thematisiert hat.410 Zweifel an der Geeignetheit 

bestehen auch bei einer Videoüberwachung zur Verhütung von Straftaten, weil ein 

wissenschaftlich fundierter Nachweis bisher nicht erbracht werden konnte; selbst 

Studien, die in Großbritannien als dem „Mutterland der Videoüberwachung“ bereits 

seit den neunziger Jahren zur Untersuchung der tatsächlichen Effektivität der Maß-

nahme durchgeführt wurden, ergaben bislang keine belastbaren Erkenntnisse.411 Bei 

Datenerhebungen mit großer Streubreite ist zu fragen und empirisch abzusichern, ob 

die Differenzierung, insbesondere bei Verwendung von diskriminierenden Kriterien 

( C. III. 3. c) cc) Anzahl und Auswahl der Betroffenen, S. 94), einen legitimen öf-

fentlichen Zweck verfolgt und sie geeignet ist. Insbesondere stellt sich die Frage, ob 

eine statistische Korrelation zwischen den entsprechend benützten Suchkriterien und 

einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass Personen an kriminellen Delikten beteiligt 

sind, besteht.412 

bb) Erforderlichkeit 

Auch bei der Einschätzung der Erforderlichkeit verfügt der Gesetzgeber über einen 

Beurteilungs- und Prognosespielraum ( C. III. 4. d) aa) Geeignetheit, S. 106).413 

Ein Mittel „ist erforderlich, wenn der Gesetzgeber nicht ein anderes, gleich wirksa-

mes, aber das Grundrecht nicht oder doch weniger fühlbar einschränkendes Mittel 

hätte wählen können.“414 Dementsprechend sind die Informationserhebung und 

-verwendung auf das zu dem bestimmten Zweck Erforderliche zu begrenzen.415 Die-

ser verfassungsrechtliche Grundsatz der Datenvermeidung und -sparsamkeit wird 
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 BVerfGE 100, 313 (374 f.) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND. 
410

 M. Albers, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Evaluierung neuer Gesetze zum Schutz der Inneren 
Sicherheit, in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), Menschenrechte – Innere Sicherheit – Rechtsstaat, 
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polizeilichen Videoüberwachung, in: Albers/Weinzierl (Hrsg.), Menschenrechtliche Standards in der 
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 Dazu und zu weiteren Fragen der Eignung: D. Moeckli, Diskriminierende Tendenzen moderner 
Sicherheitspolitik: Ansätze für eine Methodik der Evaluierung, in: Albers/Weinzierl (Hrsg.), Menschenrechtliche 
Standards in der Sicherheitspolitik, 2010, 115 (122 ff.). 
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 BVerfGE 102, 197 (218); 116, 202 (225). 
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 BVerfGE 30, 292 (316). 
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 BVerfGE 65, 1 (46) – Volkszählung.  
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beispielsweise in § 3a BDSG in ein technisches Gestaltungsrecht konkretisiert.416 

Insbesondere sind nach § 3a Satz 2 BDSG personenbezogene Daten zu anonymi-

sieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwendungszweck möglich 

ist und keinen im Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck unverhältnismäßigen 

Aufwand erfordert. Auch soll unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit sogar in-

nerhalb einer Behörde der Kreis der mit persönlichen Informationen befassten Be-

schäftigten so eng wie möglich gehalten werden.417 

Problematisch im Kontext der Datenvermeidung und -sparsamkeit erscheint insbe-

sondere die Rasterfahndung, bei der bislang die Problematik der diskriminierenden 

Suchkriterien hinzutritt. Insoweit stellt sich die empirisch abzusichernde Frage, ob 

nicht-diskriminierende – insbesondere verhaltensbezogene – Suchkriterien nicht 

ebenso Erfolg versprechend sind.418 

Dabei beschränken sich Evaluierungspflichten nicht auf den Erlass einer Regelung. 

Im Rahmen der Erforderlichkeitsprüfung hat das Bundesverfassungsgericht bei-

spielsweise im Volkszählungsurteil419 ausgeführt, dass die Totalerhebung beim da-

maligen Methodenstand nicht durch eine weniger beeinträchtigende Stichprobener-

hebung ersetzt werden könne, der Gesetzgeber aber verpflichtet sei, sich bei künfti-

gen Entscheidungen mit dem dann erreichten Stand auseinanderzusetzen. Dabei 

kann die Nichtanwendung einer Datenerhebungsmethode in der Praxis ein Indiz da-

für sein, dass diese Maßnahme nicht erforderlich ist.420 Außerdem kann in tatsächli-

cher Hinsicht zu evaluieren sein, wie sich Alternativen entwickeln und ob sie sich von 

einem bestimmten Zeitpunkt an als vorzugswürdig erweisen, und in rechtlicher Hin-

sicht wären die jeweils beeinträchtigenden Wirkungen (gegebenenfalls hypothetisch) 

zu vergleichen.421 
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109 

cc) Angemessenheit 

(1) Grundsätzliches 

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verlangt, dass die Intensität des Grundrechtsein-

griffs ( C. III. 3. c) Eingriffsintensität, S. 91) nicht in unangemessenem Verhältnis zu 

den Gemeinwohlzwecken steht, denen die Grundrechtsbeschränkung dient. Der Ge-

setzgeber muss vielmehr zwischen Allgemein- und Individualinteressen einen ange-

messenen Ausgleich herbeiführen.422  

Bei dieser Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht 

sowie der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe muss die Grenze der Zumut-

barkeit für die Adressaten des Verbots gewahrt werden (Übermaßverbot oder Ver-

hältnismäßigkeit im engeren Sinne).423 Die Prüfung an diesem Maßstab kann dazu 

führen, dass ein an sich geeignetes und erforderliches Mittel des Rechtsgüterschut-

zes nicht angewandt werden darf, weil die von ihm ausgehenden Grundrechtsbeein-

trächtigungen den Einzelnen unangemessen belasten.424 Das Grundgesetz verlangt 

formelle oder materielle Begrenzungen eines Eingriffs durch besondere verfahrens-

rechtliche Sicherungen ( C. III. 4. e) Prozedurale Anforderungen, S. 112) oder eine 

bestimmte materielle Einschreitschwelle nur für Grundrechtseingriffe, die besonders 

geschützte Zonen der Privatheit betreffen oder auf andere Weise ein erhöhtes Ge-

wicht aufweisen.425  

(2) Zweckbindung 

Zur Gewährleistung der Verhältnismäßigkeit des Umgangs mit Daten muss der Ge-

setzgeber sowohl den Verwendungszwecke wirksam begrenzen als auch sicherstel-

len, dass der Verwendungsanlass den schweren Eingriff rechtfertigen kann.426  

Dabei müssen unter Proportionalitätsgesichtspunkten die Voraussetzungen für die 

Datenverwendung und deren Umfang in den betreffenden Rechtsgrundlagen umso 

enger begrenzt werden, je höher die Eingriffsintensität ( C. III. 3. c) Eingriffsintensi-

tät, S. 91) ist.427 Die Begrenzung der Datenverwendung auf bestimmte Zwecke muss 

                                            
422

 BVerfGE 100, 313 (375 f.) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND; 113, 348 (382) – Polizeiliche 
Telekommunikationsüberwachung; 115, 320 (346) – Rasterfahndung. 
423

 Z. B. BVerfGE 90, 145 (173). 
424

 BVerfGE 120, 274 (322) – Online-Durchsuchung; L. Bechler, Informationseingriffe durch intransparenten 
Umgang mit personenbezogenen Daten, 2010, 163. 
425

 BVerfGE 118, 168 (202) – Kontenabfrage. 
426

 G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - 

Entwicklungen im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 2011, 81 (83). 
427

 In diesem Sinne: G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung gegen schwerwiegende 
Grundrechtseingriffe - Entwicklungen im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 2011, 81 (83). 
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sichergestellt und verfahrensmäßig ( C. III. 4. e) ee) Sicherung der Zweckbin-

dung/Geheimhaltung, S. 117) flankiert werden.428  

Durch die Beschränkung auf bedeutende Eingriffsanlässe wird sichergestellt, dass es 

nur dann zum Eingriff kommen kann, wenn auf der anderen Seite ein überwiegendes 

Gegeninteresse besteht. Außerdem wird die Eingriffsintensität ( C. III. 3. c) ff) Grad 

der Zweckbindung, S. 97) reduziert, weil sich die Verwendbarkeit der Daten redu-

ziert.429 Im Beispiel der Vorratsdatenspeicherung „kann auch die Verwendung sol-

cher Daten nur dann als verhältnismäßig angesehen werden, wenn sie besonders 

hochrangigen Gemeinwohlbelangen dient“430. 

Auch Zweckänderungen müssen durch Allgemeinbelange gerechtfertigt sein, welche 

die grundrechtlich geschützten Interessen überwiegen, wobei der Verwendungs-

zweck, zu dem die Erhebung erfolgt ist, und der veränderte Verwendungszweck nicht 

miteinander unvereinbar sein dürfen.431 Eine Unvereinbarkeit liegt etwa vor, wenn die 

Informationen für den geänderten Zweck nicht oder nicht in dieser Art und Weise hät-

ten erhoben werden dürfen.432 

(3) Anforderungen im Sicherheitsrecht 

Zu den Anforderungen an die Abwägung zwischen Allgemein- und Individualinteres-

sen im Sicherheitsrecht hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung 

zur Rasterfahndung ausgeführt: „Je gewichtiger die drohende oder erfolgte Rechts-

gutsbeeinträchtigung und je weniger gewichtig der Grundrechtseingriff ist, um den es 

sich handelt, desto geringer darf die Wahrscheinlichkeit sein, mit der auf eine dro-

hende oder erfolgte Verletzung des Rechtsguts geschlossen werden kann, und desto 

weniger fundierend dürfen gegebenenfalls die Tatsachen sein, die dem Verdacht zu-

grunde liegen (…). Die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsgrad und die Tat-

sachenbasis der Prognose dürfen allerdings nicht beliebig herabgesenkt werden, 

sondern müssen auch in angemessenem Verhältnis zur Art und Schwere der Grund-

rechtsbeeinträchtigung und zur Aussicht auf den Erfolg des beabsichtigten Rechtsgü-

terschutzes stehen. Selbst bei höchstem Gewicht der drohenden Rechtsgutsbeein-

                                            
428

 In diesem Sinne für den konkreten Fall: BVerfGE 125, 260 (332) – Vorratsdatenspeicherung; G. Britz, Schutz 
informationeller Selbstbestimmung gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - Entwicklungen im Lichte des 
Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 2011, 81 (83). 
429

 G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - 
Entwicklungen im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 2011, 81 (83). 
430

 BVerfGE 125, 260 (328) – Vorratsdatenspeicherung. 
431

 BVerfGE 65, 1 (51, 62) – Volkszählung; 100, 313 (360) – Telekommunikationsüberwachung durch den BND; 
109, 279 (375 f.) – akustische Wohnraumüberwachung. 
432

 BVerfGE 109, 279 (377) – akustische Wohnraumüberwachung. 
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trächtigung kann auf das Erfordernis einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit nicht 

verzichtet werden. (…) Insbesondere lässt die Verfassung grundrechtseingreifende 

Ermittlungen ‚ins Blaue hinein’ nicht zu (…). Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

führt dazu, dass der Gesetzgeber intensive Grundrechtseingriffe erst von bestimmten 

Verdachts- oder Gefahrenstufen an vorsehen darf“433. 

In diesem Sinne darf auch die automatisierte Erfassung von Kraftfahrzeugkennzei-

chen nicht anlasslos erfolgen oder flächendeckend durchgeführt werden, wenn die 

gesetzliche Ermächtigung die automatisierte Erfassung und Auswertung von Kraft-

fahrzeugkennzeichen ermöglicht, ohne dass konkrete Gefahrenlagen oder allgemein 

gesteigerte Risiken von Rechtsgutgefährdungen oder -verletzungen einen Anlass zur 

Einrichtung der Kennzeichenerfassung geben.434 

(4) Weitere Faktoren 

In der Abwägungsentscheidung können auch die Grundrechte mehrerer Grund-

rechtsträger zu berücksichtigen sein. Auch das Persönlichkeitsrecht des Einen (z. B. 

Patient oder möglicher Vater) kann gegenüber dem Persönlichkeitsrecht des Ande-

ren (behandelnder Therapeut435 bzw. mögliches Kind436) überwiegen. 

Neben den bereits behandelten, vorwiegend individuellen, direkt auf der Maßnahme 

beruhenden Nachteilen (zur Eingriffsintensität  C. III. 3. c) Eingriffsintensität, S. 91) 

können „soziale Folgekosten“ entstehen, welche in der Abwägung zu berücksichtigen 

sind. So ist beispielsweise evaluierungsbedürftig, ob die mit der Rasterfahndung ver-

bundene Stigmatisierung gewisser Personengruppen wiederum negative Auswirkun-

gen auf deren Zusammenarbeit mit den Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden 

haben.437 

Da es im Rahmen der Abwägung auf eine genaue Erfassung und Gewichtung der 

Folgen ankommt, ist eine detaillierte, empirisch nicht einfach zu leistende Untersu-

chung erforderlich.438  

                                            
433

 BVerfGE 115, 320 (360 f.) – Rasterfahndung, dazu abweichende Meinung der Richter Haas, BVerfGE 115, 

371 (380 f.). 
434

 BVerfGE 120, 378 (Ls. 4) – automatischer Kennzeichenabgleich. 
435

 Siehe dazu BVerfGK 7, 168 (180) – Maßregelvollzug, wobei offen gelassen wurde, ob dies für Amtsträger und 
andere öffentliche Bedienstete insoweit gilt, als es um ihr dienstliches Handeln geht. 
436

 BVerfGE 117, 202 (232) – Vaterschaftsfeststellung. 
437

 D. Moeckli, Diskriminierende Tendenzen moderner Sicherheitspolitik: Ansätze für eine Methodik der 
Evaluierung, in: Albers/Weinzierl (Hrsg.), Menschenrechtliche Standards in der Sicherheitspolitik, 2010, 115 (124 
ff.). 
438

 In diesem Sinne: M. Albers, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Evaluierung neuer Gesetze zum Schutz 
der Inneren Sicherheit, in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), Menschenrechte – Innere Sicherheit – 
Rechtsstaat, 2006, http://www.institut-fuer-
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e) Prozedurale Anforderungen 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit alleine genügt nicht, um der Gefahr einer 

Verletzung des Persönlichkeitsrechts wirksam entgegenzuwirken, vielmehr ist Grund-

rechtsschutz auch durch organisatorische und verfahrensrechtliche Vorkehrungen zu 

bewirken.439 Diese prozeduralen Anforderungen dienen dabei vorwiegend der Milde-

rung der Eingriffsintensität ( C. III. 3. c) Eingriffsintensität, S. 91).440 Bei Eingriffen 

in das informationelle Selbstbestimmungsrecht sind als organisations-, verfahrens- 

und technikorientierte Schutzvorkehrungen Aufklärungs-, Auskunfts-, Benachrichti-

gungs-, Kennzeichnungs-, Prüf- und Löschungspflichten sowie differenzierte Zu-

griffsberechtigungen, Richtervorbehalte441 und Verwertungsverbote anerkannt, um 

insb. einen Missbrauch auszuschließen.442 Über allgemeine Anforderungen hinaus-

gehende Verfahrensanforderungen bestehen „nur für Grundrechtseingriffe, die be-

sonders geschützte Zonen der Privatheit betreffen oder auf andere Weise ein erhöh-

tes Gewicht aufweisen“443. 

aa) Gewährleistung der Datensicherheit 

Die Gewährleistung der Datensicherheit ist für die Verhältnismäßigkeit von Informati-

onseingriffen von großer Bedeutung.444 Die Sicherung von Daten gegen Missbrauch 

reduziert das Risiko konkreter nachteiliger Informationsverwendung und kann damit 

das diffus bedrohliche Gefühl des Beobachtetseins verringern.445 Für die Vorratsda-

tenspeicherung fordert das Bundesverfassungsgericht daher insoweit einen „beson-

ders hohen Sicherheitsstandard“446. Zwar gibt die Verfassung nicht detailgenau vor, 

                                                                                                                                        
menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/dokumentation_menschenrechte_innere_sicherheit_rechtsstaat.pdf, 
21 (32). 
439

 BVerfGE 65, 1 (44) – Volkszählung; 113, 29 (57 f.) – Beschlagnahme von Datenträgern; 115, 320 (365) – 
Rasterfahndung. 
440

 G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - 
Entwicklungen im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 2011, 81 (84). 
441

 Als Richtervorbehalt lässt sich die gesetzlich angeordnete Entscheidung eines Richters auf Antrag einer 
Behörde ohne Antrag eines Betroffenen definieren (so L. Wildhagen, Persönlichkeitsschutz durch präventive 

Kontrolle, 2011, 200). Zum Richtervorbehalt siehe auch unten C. III. 4. e) dd) Beteiligung unabhängiger Stellen, 
S. 115. 
442

 In diesem Sinne: BVerfGE 65, 1 (46) – Volkszählung; 113, 29 (57 f.) – Beschlagnahme von Datenträgern; 
BVerwGE 121, 115 (128 f.); Datenschutzbeauftragte des Bundes und der Länder, Entschließung der 79. 
Konferenz vom 17./18 März 2010, S. 2; U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Stand des 
Gesamtwerkes: Lfg. 65 April 2012, Stand der Bearbeitung: Lfg. 39 Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 178; H. D. Jarass, 
in: ders./Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 62a. 
443

 BVerfGE 118, 168 (202) – Kontenabfrage; in diesem Sinne auch H. D. Jarass, in: ders./Pieroth, Grundgesetz 

für die Bundesrepublik Deutschland, 12. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 62a. 
444

 BVerfGE 125, 260 (325) – Vorratsdatenspeicherung; G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung 
gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - Entwicklungen im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 
2011, 81 (82). 
445

 G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - 
Entwicklungen im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 2011, 81 (82). 
446

 BVerfGE 125, 260 (325) – Vorratsdatenspeicherung. 



 

113 

welche Sicherheitsmaßgaben im Einzelnen geboten sind, aber erforderlich sind „ge-

setzliche Regelungen, die einen solchen besonders hohen Sicherheitsstandard in 

qualifizierter Weise jedenfalls dem Grunde nach normenklar und verbindlich vorge-

ben“ und sich dynamisch am Stand der Technik orientieren.447 Außerdem sind ver-

fassungsrechtlich geboten eine für die Öffentlichkeit transparente Kontrolle unter 

Einbeziehung des unabhängigen Datenschutzbeauftragten ( C. III. 4. e) dd) Betei-

ligung unabhängiger Stellen, S. 115) sowie ein ausgeglichenes Sanktionssystem, 

das auch Verstößen gegen die Datensicherheit ein angemessenes Gewicht bei-

misst.448 Von diesen verschiedenen Instrumenten zur Milderung des Grundrechtsein-

griffs können einzelne auch zur Proportionalitätswahrung bei weniger gravierenden 

Grundrechtseingriffen geboten sein.449 

bb) Offenheitsgebot 

Weitere verfahrensrechtliche Sicherungsmaßnahme bei dem Umgang mit Daten ist 

das Offenheitsgebot, wodurch zumeist insbesondere die Eingriffsintensität ( 

C. III. 3. c) Eingriffsintensität, S. 91) verringert wird. Im Fall der Vorratsdatenspeiche-

rung begründet das Bundesverfassungsgericht das Transparenzgebot damit, dass 

ansonsten ein Gefühl ständigen Überwachtwerdens hervorgerufen werde. Allgemein 

ist dies angesichts des Schutzbereiches des Rechts auf informationelle Selbstbe-

stimmung ( C. III. 1. Sachlicher Schutzbereich, S. 80) eine überzeugende Begrün-

dung des datenschutzrechtlichen Offenheitsgebots.450  

Primär hat das Transparenzgebot seinen Grund auch (im Fall der Vorratsdatenspei-

cherung: vor allem) im Gebot des effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG), weil 

die Betroffenen ohne Kenntnis weder eine Unrechtmäßigkeit der behördlichen Da-

tenverwendung noch etwaige Rechte auf Löschung, Berichtigung oder Genugtuung 

geltend machen können.451 

                                            
447

 BVerfGE 125, 260 (326 f.) – Vorratsdatenspeicherung. 
448

 BVerfGE 125, 260 (327) – Vorratsdatenspeicherung. 
449

 G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - 

Entwicklungen im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 2011, 81 (82). 
450

 G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - 
Entwicklungen im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 2011, 81 (85), die aber insoweit zutreffend 
Kritik an der Argumentation äußert, als im konkreten Fall der Vorratsdatenspeicherung beim 
Telekommunikationsvorgang selbst unklar bleibt, ob die Daten später abgerufen werden. 
451

 Ohne Gewichtung der Herleitung: BVerfGE 125, 260 (334) – Vorratsdatenspeicherung; wie hier: G. Britz, 
Schutz informationeller Selbstbestimmung gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - Entwicklungen im 
Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 2011, 81 (85); nur das Gebot effektiven Rechtsschutzes zur 
Herleitung von Transparenzanforderungen erwähnend: M. Albers, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der 
Evaluierung neuer Gesetze zum Schutz der Inneren Sicherheit, in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), 
Menschenrechte – Innere Sicherheit – Rechtsstaat, 2006, http://www.institut-fuer-
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Aus diesen beiden Gründen leitet das Bundesverfassungsgericht im Fall der Vorrats-

datenspeicherung eine Pflicht des Gesetzgebers für das zu regelnde Verfahren ab: 

„Soweit möglich muss die Verwendung der Daten offen erfolgen. Ansonsten bedarf 

es grundsätzlich zumindest nachträglich einer Benachrichtigung der Betroffenen. Un-

terbleibt ausnahmsweise auch diese, bedarf die Nichtbenachrichtigung einer richterli-

chen Entscheidung.“452 

Zu einer angemessenen Evaluation von Informationseingriffen gehört, ob und wie der 

Benachrichtigungspflicht in der Praxis Rechnung getragen wird. Dabei muss es vor 

allem darum gehen, ob die Tatbestandsmerkmale der Benachrichtigungspflichten 

und ihrer Eingrenzungen grundrechtsgerecht ausgelegt werden, also ob etwa alle zu 

benachrichtigenden Personen tatsächlich benachrichtigt werden oder ob die sachli-

chen, zeitlichen oder personellen Einschränkungsgründe zu extensiv interpretiert 

werden.453 Ausnahmsweise kann eine Benachrichtigung von Überwachungsmaß-

nahmen zufällig Betroffener entfallen, wenn anderenfalls durch deren Identitätsermitt-

lung der Eingriff in die Grundrechte vertieft würde.454 

cc) Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung 

Der verfassungsrechtlich gebotene Kernbereichsschutz ( C. III. 4. b) Kernbereich 

privater Lebensgestaltung, S. 100) lässt sich im Rahmen eines zweistufigen verfah-

rensrechtliches Schutzkonzepts gewährleisten, den das Bundesverfassungsgericht in 

seiner Entscheidung zur Online-Durchsuchung folgendermaßen umschrieben hat: 

„Die gesetzliche Regelung hat darauf hinzuwirken, dass die Erhebung kernbereichs-

relevanter Daten soweit wie informationstechnisch und ermittlungstechnisch möglich 

                                                                                                                                        
menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/dokumentation_menschenrechte_innere_sicherheit_rechtsstaat.pdf, 
21 (25). 
452

 BVerfGE 125, 260 (334 f.) – Vorratsdatenspeicherung. Zum Richtervorbehalt siehe auch unten C. III. 4. e) dd) 
Beteiligung unabhängiger Stellen, S. 115. 
453

 M. Albers, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Evaluierung neuer Gesetze zum Schutz der Inneren 
Sicherheit, in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), Menschenrechte – Innere Sicherheit – Rechtsstaat, 
2006, http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/dokumentation_menschenrechte_innere_sicherheit_rechtsstaat.pdf, 
21 (33), unter Hinweis auf die Feststellungen in einer empirischen Untersuchung, dass die Frage, ob eine 
Benachrichtigung erfolgt ist oder nicht, oft nicht einmal in den Akten vermerkt sei. In personeller Hinsicht werde 
die Benachrichtigungspflicht in der Praxis restriktiv, teilweise ersichtlich rechtswidrig gehandhabt, während die 
Einschränkungsgründe extensiv interpretiert würden. 
454

 M. Albers, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Evaluierung neuer Gesetze zum Schutz der Inneren 
Sicherheit, in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), Menschenrechte – Innere Sicherheit – Rechtsstaat, 
2006, http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/dokumentation_menschenrechte_innere_sicherheit_rechtsstaat.pdf, 
21 (25). Demgegenüber wohl immer eine Benachrichtigung bei heimlichen Datenerhebungen fordernd P. Schaar, 
Stellungnahme des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit „Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes”, BT-Drs. 17/6925 im Zusammenhang mit der 
öffentlichen Anhörung des Deutschen Bundestages - Innenausschuss – am 17.10.2011, Ausschussdrucksache 
17(4)359 C, 11. 
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unterbleibt (…). Insbesondere sind verfügbare informationstechnische Sicherungen 

einzusetzen. Gibt es im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine bestimmte 

Datenerhebung den Kernbereich privater Lebensgestaltung berühren wird, so hat sie 

grundsätzlich zu unterbleiben. Anders liegt es, wenn zum Beispiel konkrete Anhalts-

punkte dafür bestehen, dass kernbereichsbezogene Kommunikationsinhalte mit In-

halten verknüpft werden, die dem Ermittlungsziel unterfallen, um eine Überwachung 

zu verhindern. 

In vielen Fällen wird sich die Kernbereichsrelevanz der erhobenen Daten vor oder bei 

der Datenerhebung nicht klären lassen. Der Gesetzgeber hat durch geeignete Ver-

fahrensvorschriften sicherzustellen, dass dann, wenn Daten mit Bezug zum Kernbe-

reich privater Lebensgestaltung erhoben worden sind, die Intensität der Kernbe-

reichsverletzung und ihre Auswirkungen für die Persönlichkeit und Entfaltung des Be-

troffenen so gering wie möglich bleiben. 

Entscheidende Bedeutung für den Schutz hat insoweit die Durchsicht der erhobenen 

Daten auf kernbereichsrelevante Inhalte, für die ein geeignetes Verfahren vorzuse-

hen ist, das den Belangen des Betroffenen hinreichend Rechnung trägt. Ergibt die 

Durchsicht, dass kernbereichsrelevante Daten erhoben wurden, sind diese unverzüg-

lich zu löschen. Eine Weitergabe oder Verwertung ist auszuschließen“455. Ob ent-

sprechende Regelungen zur Ausklammerung des Kernbereichs unantastbarer Le-

bensgestaltung aus der Wohnraumüberwachung in der Praxis in rechtlicher456 und 

tatsächlicher457 Hinsicht ihre Schutzfunktionen erfüllen, bedarf freilich einer kritischen 

Untersuchung. 

dd) Beteiligung unabhängiger Stellen 

Bereits im Volkszählungsurteil458 hat das Bundesverfassungsgericht im Interesse ei-

nes vorgezogenen Rechtsschutzes durch rechtzeitige Vorkehrungen die Beteiligung 

unabhängiger Datenschutzbeauftragter für einen effektiven Schutz des Rechts auf in-

                                            
455

 BVerfGE 120, 274 (338 f.) – Online-Durchsuchung. 
456

 Zum Erfordernis der Überprüfung der Regelungen der akustischen Wohnraumüberwachung in vielen 
Landespolizeigesetzen und in einigen Landesverfassungsschutzgesetzen: E. Denninger, Verfassungsrechtliche 
Grenzen des Lauschens - Der „große Lauschangriff“ auf dem Prüfstand der Verfassung, ZRP 2004, 101 ff.; M. 
Kutscha, Neue Grenzmarken des Polizeiverfassungsrechts, NVwZ 2005, 1231 (1232 f.); M. Kötter, Novellierung 

der präventiven Wohnraumüberwachung?, DÖV 2005, 225 (229 ff.). 
457

 Zweifelnd M. Albers, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Evaluierung neuer Gesetze zum Schutz der 
Inneren Sicherheit, in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), Menschenrechte – Innere Sicherheit – 
Rechtsstaat, 2006, http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/dokumentation_menschenrechte_innere_sicherheit_rechtsstaat.pdf, 
21 (33). 
458

 BVerfGE 65, 1 (46) – Volkszählung. 
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formationelle Selbstbestimmung hervorgehoben. Im Falle eines schwerwiegenden 

Grundrechtseingriffs bei heimlichen Ermittlungsmaßnahmen bewertet das Bundes-

verfassungsgericht in seiner Entscheidung zur Online-Durchsuchung eine vorbeu-

gende Kontrolle durch eine unabhängige Instanz für verfassungsrechtlich geboten, 

weil der Betroffene sonst ungeschützt bliebe: „Dem Gesetzgeber ist allerdings bei der 

Gestaltung der Kontrolle im Einzelnen, etwa bei der Entscheidung über die kontrollie-

rende Stelle und das anzuwendende Verfahren, grundsätzlich ein Regelungsspiel-

raum eingeräumt. Bei einem Grundrechtseingriff von besonders hohem Gewicht wie 

dem heimlichen Zugriff auf ein informationstechnisches System reduziert sich der 

Spielraum dahingehend, dass die Maßnahme grundsätzlich unter den Vorbehalt rich-

terlicher Anordnung zu stellen ist.“459 Allgemeiner formuliert, wird in der Literatur ein 

Verfassungsgebot zur Regelung von Richtervorbehalten angenommen, wenn bei ei-

nem schweren Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht die Anhörung des Be-

troffenen ausgeschlossen und die Effektivität des präventiven wie nachherigen 

Rechtsschutzes nicht hinreichend gesichert sind.460 Ein Richtervorbehalt ist danach 

erforderlich in Fällen der Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung, der länger-

fristigen Observation, des Einsatzes verdeckter Ermittler, des Abhörens des nicht öf-

fentlich gesprochenen Wortes und der Rasterfahndung.461 

Zum Richtervorbehalt führt das Bundesverfassungsgericht im Urteil zur Online-

Durchsuchung außerdem aus: „Richter können aufgrund ihrer persönlichen und 

sachlichen Unabhängigkeit und ihrer ausschließlichen Bindung an das Gesetz die 

Rechte des Betroffenen im Einzelfall am besten und sichersten wahren (…). Voraus-

gesetzt ist allerdings, dass sie die Rechtmäßigkeit der vorgesehenen Maßnahme 

eingehend prüfen und die Gründe schriftlich festhalten (…). Der Gesetzgeber darf ei-

ne andere Stelle nur dann mit der Kontrolle betrauen, wenn diese gleiche Gewähr für 

ihre Unabhängigkeit und Neutralität bietet wie ein Richter. Auch von ihr muss eine 

Begründung zur Rechtmäßigkeit gegeben werden. 

Von dem Erfordernis einer vorherigen Kontrolle der Maßnahme durch eine dafür ge-

eignete neutrale Stelle darf eine Ausnahme für Eilfälle, etwa bei Gefahr im Verzug, 

vorgesehen werden, wenn für eine anschließende Überprüfung durch die neutrale 

Stelle gesorgt ist. Für die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen der An-
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 BVerfGE 120, 274 (332) – Online-Durchsuchung. 
460

 L. Wildhagen, Persönlichkeitsschutz durch präventive Kontrolle, 2011, 201. 
461

 L. Wildhagen, Persönlichkeitsschutz durch präventive Kontrolle, 2011, 201. 
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nahme eines Eilfalls bestehen dabei indes wiederum verfassungsrechtliche Vorga-

ben“462.  

Die Ausübung der Kontrolle durch den Richter in der Praxis hat aber auch nicht zu-

letzt das Bundesverfassungsgericht463 kritisiert. Nutzt der Gesetzgeber den Richter-

vorbehalt bei der Einführung neuer Ermittlungsmethoden weiterhin mit dem Ziel der 

Kompensation intensiver Grundrechtseingriffe, sind Evaluationen seiner Leistungsfä-

higkeit sowie Analysen und Verbesserungen seiner Funktionsbedingungen nötig.464 

ee) Sicherung der Zweckbindung/Geheimhaltung 

„Schon angesichts der Gefahren der automatischen Datenverarbeitung ist ein – 

amtshilfefester – Schutz gegen Zweckentfremdung durch Weitergabe- und Verwer-

tungsverbote erforderlich.“465 In diesem Sinne hat das Bundesverfassungsgericht 

auch noch im Volkszählungsurteil gefordert: „Für den Schutz des Rechts auf informa-

tionelle Selbstbestimmung ist – und zwar auch schon für das Erhebungsverfahren – 

die strikte Geheimhaltung der zu statistischen Zwecken erhobenen Einzelangaben 

unverzichtbar, solange ein Personenbezug noch besteht oder herstellbar ist (Statis-

tikgeheimnis); das gleiche gilt für das Gebot einer möglichst frühzeitigen (faktischen) 

Anonymisierung, verbunden mit Vorkehrungen gegen eine Deanonymisierung.“466 

Auch in späteren Entscheidungen wird die Zweckbindung betont: „Bei Durchsu-

chung, Sicherstellung und Beschlagnahme von Datenträgern und darauf vorhande-

nen Daten muss der Zugriff auf für das Verfahren bedeutungslose Informationen im 

Rahmen des Vertretbaren vermieden werden.“467 

Zusätzlich zur eigentlichen Zweckbindung hat die Mehrheit des 1. Bundesverfas-

sungsgerichtssenat im Urteil zur Vorratsdatenspeicherung postuliert: „Die verfas-

sungsrechtlich gebotene Gewährleistung der Datensicherheit sowie einer den Ver-

hältnismäßigkeitsanforderungen genügenden normenklaren Begrenzung der Daten-

verwendung ist ein untrennbarer Bestandteil der Anordnung der Speicherungsver-
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 BVerfGE 120, 274 (332 f.) – Online-Durchsuchung. 
463

 BVerfGE 103, 142 (152 f.), m. w. N.; Bedenken auch bei: G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung 
gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - Entwicklungen im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 
2011, 81 (85). 
464

 M. Albers, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Evaluierung neuer Gesetze zum Schutz der Inneren 

Sicherheit, in: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.), Menschenrechte – Innere Sicherheit – Rechtsstaat, 
2006, http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/dokumentation_menschenrechte_innere_sicherheit_rechtsstaat.pdf, 
21 (33), mit Nachweisen auf empirische Untersuchungen. 
465

 BVerfGE 65, 1 (46) – Volkszählung. 
466

 BVerfGE 65, 1 (49) – Volkszählung. 
467

 BVerfGE 113, 29 (Ls. 2) – Beschlagnahme von Datenträgern. 
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pflichtung und obliegt deshalb dem die Verpflichtung auferlegenden Bundesgesetz-

geber.“468 Zwingend scheint dieses formelle Junktimgebot zwischen Datenspeiche-

rung und Datenverwendung zwar nicht,469 aber zur Erhöhung der Rechts- und Kom-

petenzklarheit sehr sinnvoll. Im konkreten Fall der Vorratsdatenspeicherung beruhte 

diese Forderung wohl vor allem darauf, dass bei der Vorratsdatenspeicherung noch 

überhaupt keine Zwecksetzung erfolgt ist, und demgemäß die Nichtregelung des 

Zwecks also nicht verwendungseröffnend, sondern verwendungsverwehrend wirkt.470  

ff) Verfahrenssicherungen bei additiven Grundrechtseingriffen 

Kumulative bzw. additive Grundrechtseingriffe besitzen eine besonders hohe Ein-

griffsintensität ( C. III. 3. c) hh) Additive Grundrechtseingriffe, S. 98). Dementspre-

chend verlangt das Bundesverfassungsgericht beim Einsatz moderner, insbesondere 

dem Betroffenen verborgener, Ermittlungsmethoden, dass die Strafverfolgungsbe-

hörden mit Rücksicht auf das dem „additiven“ Grundrechtseingriff innewohnende Ge-

fährdungspotential besondere Anforderungen an das Verfahren beachten müssen. 

Dabei ist insbesondere eine verfassungsrechtlich unzulässige „Rundumüberwa-

chung“, mit der ein umfassendes Persönlichkeitsprofil eines Beteiligten erstellt wer-

den könnte, zu verhindern.471 Konkret bedeutet dies: „Es ist sicherzustellen, dass die 

eine Ermittlungsmaßnahme beantragende oder anordnende Staatsanwaltschaft als 

primär verantwortlicher Entscheidungsträger über alle Ermittlungseingriffe informiert 

ist, die den Grundrechtsträger im Zeitpunkt der Antragstellung und im Zeitpunkt einer 

zeitlich versetzten Ausführung der Maßnahme jeweils treffen; sonst wäre eine ver-

antwortliche Prüfung und Feststellung übermäßiger Belastung nicht möglich. Dazu 

bedarf es nicht nur – was selbstverständlich ist (vgl. § 168b Abs. 1, § 199 Abs. 2 

Satz 2 StPO) – einer vollständigen Dokumentation aller ausgeführten oder ausführ-

baren Ermittlungseingriffe in den Akten (…). Darüber hinaus ist – insbesondere durch 

die Nutzung des länderübergreifenden staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters 

(§§ 492 ff. StPO) – sicherzustellen, dass nicht verschiedene Staatsanwaltschaften 

ohne Wissen voneinander im Rahmen von Doppelverfahren in Grundrechte eingrei-

                                            
468

 BVerfGE 125, 260 (344) – Vorratsdatenspeicherung. 
469

 In diesem Sinne: abweichende Meinung des Richters Schluckebier, BVerfGE 125, 260 (374 f.); abweichende 
Meinung des Richters Eichberger, BVerfGE 125, 260 (381 f.); G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung 
gegen schwerwiegende Grundrechtseingriffe - Entwicklungen im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 
2011, 81 (83 f.). 
470

 In diesem Sinne und mit weiteren Kritikpunkten: G. Britz, Schutz informationeller Selbstbestimmung gegen 

schwerwiegende Grundrechtseingriffe - Entwicklungen im Lichte des Vorratsdatenspeicherungsurteils, JA 2011, 
81 (83 f.). 
471

 BVerfGE 112, 304 (319 f.) – GPS-Observation. 
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fen. … Für den Fall, dass neben den Strafverfolgungsinstanzen auch Verfassungs-

schutzbehörden und Nachrichtendienste ermittelnde Maßnahmen anordnen und voll-

ziehen, hat der Gesetzgeber in § 492 Abs.4 StPO eine Möglichkeit geschaffen, die in 

erster Linie der Verfahrensvereinfachung dienen sollte (BTDrucks 12/6853, S.37), 

aber zugleich eine Voraussetzung für die grundrechtssichernde Abstimmung der Er-

mittlungstätigkeit ist.“472 

                                            
472

 BVerfGE 112, 304 (320) – GPS-Observation. 
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D. Vorgehen bei der ex-post-Evaluation von Gesetzen unter 

datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten  

Der Ablauf einer ex-post-Gesetzesevaluation kann in drei Phasen eingeteilt werden. 

Zunächst werden in der (I) Konzeptionsphase alle für die Festlegung des Untersu-

chungsdesigns relevanten Entscheidungen getroffen. In der (II) Durchführungsphase 

werden die zuvor festgelegten Schritte umgesetzt. Das Hauptaugenmerk liegt dabei 

auf der Erhebung der zur Bearbeitung des Evaluationsvorhabens erforderlichen Da-

ten. Es kann sich – je nach Untersuchungsgegenstand – um quantitative und/oder 

qualitative Daten handeln. Die Datenerhebung stellt das „Herzstück“ einer jeden Ge-

setzesevaluation dar. In der (III) Auswertungsphase werden die gewonnenen Daten 

im Hinblick auf die Beantwortung der Evaluationsfragestellung aufbereitet und aus-

gewertet. Auf Basis der in dieser Phase gewonnenen Erkenntnisse werden Schluss-

folgerungen gezogen und Handlungsempfehlungen formuliert, die dann dem Auf-

traggeber und ggf. anderen Adressaten in Form eines Abschlussberichts oder eines 

Workshops präsentiert werden.  

In den nachfolgenden Kapiteln wird das Vorgehen innerhalb der drei oben vorgestell-

ten Phasen im Detail erläutert.  
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Abb. 5: Phasen im Evaluationsprozess 
473

 

 

 

 

I. Die Konzeptionsphase: Worauf muss ich achten? 

Auch wenn es gewisse Grundschemata bei der ex-post-Evaluation von Gesetzen 

gibt, ist es wichtig, dass das Untersuchungsdesign individuell auf das jeweilige Vor-

haben zugeschnitten wird. Im Folgenden werden wesentliche Punkte und Schritte 

genannt, die bei jeder ex-post-Evaluation berücksichtigt werden sollten.  
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 Eigene Darstellung. 

Konzeptionsphase 

 Auswahl der Prüfkriterien  

 Festlegung des Evaluationsumfangs 

Durchführungsphase 

 Erhebung der für die Evaluation relevanten Daten 

 Controlling Datenerhebung 

Auswertungsphase 

 Auswertung der erhobenen Daten 

 Dokumentation der Ergebnisse 
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Abb. 6: Wesentliche Schritte in der Konzeptionsphase
474

 

 

 

1. Schritt 1: Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?  

Zu Beginn jedes Evaluationsvorhabens sollte der Auftraggeber/der Durchführende 

sich mit der Frage beschäftigen, welche zeitlichen, finanziellen und personellen Res-

sourcen für die Durchführung der Evaluation zur Verfügung stehen. Auf Grundlage 

der Bestimmung der einzusetzenden Ressourcen kann dann das weitere Vorgehen 

geplant werden. Bevor es allerdings zur konkreten Festlegung des Untersuchungs-

designs kommt, sollte bereits eine Entscheidung darüber getroffenen werden, in wel-
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 Eigene Darstellung. 

Schritt 1: Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? 

Schritt 2: Welches Vorgehen wird bei der Durchführung der Evaluation gewählt? 

Schritt 3: Was ist das konkrete Erkenntnisinteresse des Evaluationsvorhabens? 

Schritt 4: Wie ist der Evaluationsgegenstand abzugrenzen? 

Schritt 5: Wer ist durch die Anwendung des Evaluationsgegenstandes betroffen? 

Schritt 6: Welche Prüfkriterien und Indikatoren können für die Erfassung der daten-

schutzrechtlichen Folgen herangezogen werden? 

Schritt 7: Welche Daten werden für die Beantwortung der Evaluationsfragestellung be-

nötigt? 

Schritt 9: Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind beim Umgang mit den Daten 
zu beachten? 
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cher Form die Evaluation durchgeführt werden soll. Folgende Fragen können als Ori-

entierungsrahmen dienen, um die geeignete Vorgehensweise zu wählen: 

 Zeitliche Ressourcen:  

- Gibt es eine gesetzlich verankerte Evaluierungspflicht? 

- Gibt es eine gesetzlich verankerte Berichtspflicht gegenüber dem Parlament?  

- Ist ein konkreter Termin für die Vorlage der Evaluationsergebnisse gesetzlich 

festgelegt worden? 

- Ist bei der Evaluation die Einbeziehung fachkundiger Dritter verpflichtend vor-

gesehen?  

 Finanzielle Ressourcen: 

- Gibt es ein Budget für die Durchführung einer Evaluation? 

- Reicht das Budget aus, um die Evaluationsfragestellung umfassend zu bear-

beiten oder sind aus finanziellen Gründen ggf. Begrenzungen des Untersu-

chungsumfangs vorzunehmen?  

 Personelle Ressourcen:  

- Sind in der zuständigen Organisationseinheit personelle Kapazitäten vorhan-

den, um die Evaluation durchführen zu können?  

- Verfügt das zur Verfügung stehende Personal über Erfahrungen mit der 

Durchführung von Evaluationen? 

- Verfügt das vorhandene Personal über zeitliche Kapazitäten, um aktiv im Eva-

luationsprozess mitzuwirken?  

 Externer Sachverstand: 

- Reichen die finanziellen Ressourcen dafür aus, externen Sachverstand hinzu-

zuziehen? 

- Welche sachverständigen Institutionen können für die Evaluation gewonnen 

werden? 
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Grundsätzlich lassen sich drei Hauptvarianten, wie ex-post-Gesetzesevaluation unter 

Einbeziehung von externem Sachverstand durchgeführt werden können, unterschei-

den: 

Variante I: Einbindung des externen Sachverstands vor bzw. kurz nach Inkraft-

treten des Gesetzes  

Bei ex-post-Evaluationen ist es besonders wichtig, dass die Datenerhebung bereits 

mit Inkrafttreten des Gesetzes begleitend über einen bestimmten Zeitraum – im Ide-

alfall 3 bis 5 Jahre – erfolgt und die entsprechenden Stellen, die die Daten erheben 

sollen, vorab informiert werden. Eine solche Vorgehensweise unter früher Einbezie-

hung der externen Evaluatoren ermöglicht es, ein für den jeweiligen Untersuchungs-

gegenstand passendes Erhebungsinstrumentarium zu entwickeln. Ein Vorteil bei die-

ser Variante ist, dass spezielle Fragen zur Umsetzung einer rechtlichen Regelung in 

den normvollziehenden Verwaltungen erhoben werden können und damit nachträgli-

che Aktenanalysen nicht mehr unbedingt erforderlich sind. Somit kann auf Fehlent-

wicklungen und Probleme bei der Datenerhebung schnell reagiert werden, ohne dass 

die Qualität der Daten darunter leidet. Im Wesentlichen kommen zwei Instrumente 

zum Einsatz, mit denen Daten zu den vorher festgelegten Prüfkriterien erhoben wer-

den.  

Im Rahmen einer quantitativen Analyse können mit Hilfe schriftlicher Befragungen 

Daten zu den Prüfkriterien Akzeptanz, Kosten-Nutzen, Effektivität sowie Eingriffsin-

tensität erhoben werden. Falls bereits Sekundärdaten (in Form von Statistiken) zu 

dem einen oder anderen Prüfkriterium in der normvollziehenden Verwaltung vorhan-

den sind, können diese nach einer Prüfung auch in die Untersuchung mit einbezogen 

werden. Mit Hilfe von leitfadengestützten Interviews können vor allem Daten zu den 

Nebeneffekten gesammelt werden. 

Die Kostenkalkulation für eine solche Variante hängt von verschiedenen, im Einzelfall 

zu ermittelnden Faktoren, u.a. dem Maß der von öffentlichen Stellen für die Evalua-

toren gewährten Unterstützung, ab und kann deshalb an dieser Stelle allenfalls sehr 

grob erfolgen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 0,25 bis 1,0 Stellenanteile (TV-

L 13)475 – je nach Umfang – für eine solche („begleitende“) ex-post-Evaluation veran-

schlagt werden müssen. Hinzu kommen ggf. weitere Kosten für Hilfskräfte (für ein 
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 Die Berechnung erfolgt hier auf Grundlage der jährlich von den Finanzministerien der Länder und des Bundes 
veröffentlichten Personalkostenverrechnungssätzen (z.B. http://www.fm.rlp.de/fileadmin/-
fm/downloads/finanzen/kosten_leistungsrechnung/Personalkosten.pdf). 
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Jahr), Reisekosten etc., so dass insgesamt mit ca. 50.000 bis 200.000 Euro (netto) 

für die Durchführung eines Vorhabens kalkuliert werden muss.  

Variante II: Einbindung des externen Sachverstands zu einem späteren Zeit-

punkt nach Inkrafttreten eines Gesetzes 

In diesem Fall findet die Evaluation zu einem Zeitpunkt statt, zu dem das Gesetz be-

reits seit einiger Zeit in Kraft ist, wobei die normvollziehenden Behörden in der Regel 

nicht mit der Sammlung für die ex-post-Evaluation erforderlicher Daten vorab beauf-

tragt wurden. In dieser Variante startet ein Evaluationsvorhaben etwa ein Jahr, bevor 

eine Berichterstattung (z.B. gegenüber dem Bundestag) erfolgen soll. Der Evaluator 

muss dann für die Zeit, in der die rechtliche Regelung oder die Maßnahme in Kraft 

ist, („nachträglich“) alle erforderlichen Daten erheben. Es kann dabei durchaus zu 

dem Problem kommen, dass die Daten nur sehr schwierig und mit großem Aufwand 

bei den normvollziehenden Stellen und bei den Adressaten erhoben werden können. 

Oftmals ist es lediglich möglich, Querschnittsdaten zu erheben, während auf Zeitrei-

henanalysen mangels verlässlicher Daten verzichtet werden muss. Letztlich besteht 

nur die Möglichkeit, mit Hilfe einer schriftlichen Befragung die Daten bei den norm-

vollziehenden Behörden nachträglich zu erheben. Eventuell sind diese Stellen in der 

Lage, zumindest näherungsweise Angaben zu vorangegangenen Jahren zu machen. 

Jedoch sollte bei jeder Befragung darauf geachtet werden, die datenliefernden Stel-

len nicht zu stark durch die Evaluation zu belasten.  

Im Rahmen der qualitativen Analyse kommen neben einer Aktenanalyse auch leitfa-

dengestützte Interviews zum Einsatz, mit denen vor allem die Nebeneffekte, die 

durch eine gesetzliche Regelung verursacht werden, erfasst werden können.  

Die Kostenkalkulation für eine solche Variante hängt von verschiedenen, im Einzelfall 

zu ermittelnden Faktoren ab und kann deshalb an dieser Stelle nur sehr grob erfol-

gen. Aufgrund der vergleichsweise kurzen Projektlaufzeit muss jedoch kalkuliert wer-

den, dass ein bis zwei Vollzeitstellen (TV-L 13) 476 für eine solche ex-post-Evaluation 

notwendig werden. Hinzu kommen ggf. noch Hilfskraftstellen sowie Reiskosten etc., 

so dass bei einem solchen Vorhaben mit einem finanziellen Volumen von 85.000 bis 

300.000 Euro (netto) zu rechnen ist.  
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 Die Berechnung erfolgt hier auf Grundlage der jährlich von den Finanzministerien der Länder und des Bundes 
veröffentlichten Personalkostenverrechnungssätzen (z.B. http://www.fm.rlp.de/fileadmin/-
fm/downloads/finanzen/kosten_leistungsrechnung/Personalkosten.pdf). 
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Variante III: Einbeziehung des externen Sachverstands im Rahmen einer Me-

thodenberatung zur Unterstützung einer ex-post-Gesetzesevaluation 

Bei dieser Variante sollte die Einbeziehung des externen Sachverstands möglichst 

frühzeitig im bzw. idealerweise vor dem Evaluationsprozess erfolgen. Insbesondere 

in der Konzeptionsphase können externe Methodenberater aufgrund ihrer Erfahrung 

einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Planung des Evaluationsvorhabens leisten, 

indem Fallstricke und Probleme bereits in der Konzeptionsphase berücksichtigt und 

Lösungsstrategien entwickelt werden. Zentrale Aufgabe des Methodenberaters ist in 

dieser Phase, gemeinsam mit dem Auftraggeber das Evaluationsdesign zu entwi-

ckeln. Hierzu gehören die Abgrenzung des Evaluationsgegenstands, die Formulie-

rung der erkenntnisleitenden Fragestellung, die Auswahl und Konzeption des Erhe-

bungsinstrumentariums sowie die Festlegung der der Evaluation zugrund liegenden 

Prüfkriterien. Auf dieser Basis wird ein Evaluationskonzept für den Auftraggeber er-

arbeitet, welches in der Durchführungsphase dann von diesem auch umgesetzt wird. 

Lediglich die Prüfung der Daten im Hinblick auf mögliche Fehler und Inkonsistenzen 

obliegt dem Methodenberater. Hierzu bedarf es einer intensiven Kommunikation mit 

dem Auftraggeber, damit auf mögliche Probleme rechtzeitig reagiert werden kann. 

Obwohl eigentlich in dieser Variante die Aufgaben des Evaluators auf die Beratung 

und das Qualitätsmanagement beschränkt bleiben, ist es zu empfehlen, dass die 

qualitative Analyse vom Methodenberater selbst durchgeführt wird. Dies hat vor al-

lem strategische Gründe. Anders als bei schriftlichen Befragungen, die einen höhe-

ren Anonymisierungsgrad aufweisen, werden leitfadengestützte Interviews in der Re-

gel persönlich mit den ausgewählten Stakeholdern und Adressaten geführt, so dass 

die Aussagen direkt zugeordnet werden können. In diesem Fall ist es besonders hilf-

reich, wenn eine objektive Instanz die Durchführung übernimmt, die die Anonymität 

des Interviewers gewährleistet und damit ein anderer Informationsgewinn möglich 

wird, als wenn die Interviews von einem Mitarbeiter aus dem betroffenen Ministerium 

durchgeführt würden. Mit Hilfe von leitfadengestützten Interviews können dann vor al-

lem Daten zu den Nebeneffekten, die durch eine gesetzliche Regelung bzw. Maß-

nahme verursacht werden, erhoben werden. 

Am Ende des Evaluationsprozesses erfolgt die Auswertung der gewonnenen Daten 

durch den Methodenberater, der auf dieser Grundlage auch Schlussfolgerungen und 

– sofern gewünscht – Handlungsempfehlungen formuliert, die dann dem Auftragge-

ber zur Verfügung gestellt werden. Um eine zusätzliche Qualitätssicherung im Evalu-
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ationsprozess zu gewährleisten, sollte der vom Auftraggeber erstellte Abschlussbe-

richt vor Veröffentlichung noch einmal vom Methodenberater im Hinblick auf die dar-

gestellten Ergebnisse sowie die darauf basierenden Schlussfolgerungen und Emp-

fehlungen geprüft werden. Nach Abschluss des Prüfverfahrens und Einigung auf eine 

finale Berichtsversion sollten Auftraggeber und Methodenberater den Abschlussbe-

richt gemeinsam unterzeichnen, damit deutlich gemacht wird, dass die Evaluation 

und die dargestellten Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen auf wissen-

schaftlich belastbaren Ergebnissen basieren.  

Die Kostenkalkulation für diese Variante hängt – wie auch bei den anderen beiden – 

von verschiedenen, im Einzelfall zu ermittelnden Faktoren ab und kann deshalb an 

dieser Stelle nur sehr grob erfolgen. Es ist von einer Projektlaufzeit von mindestens 

drei Jahren auszugehen. Die Kosten für den Personalaufwand belaufen sich auf 

70.000 Euro (1/3 TV-L 13) 477. Hinzu kommen noch z. B. Reiskosten, so dass das 

Gesamtvolumen für ein solches Vorhaben zwischen 70.000 und 120.000 Euro (netto) 

liegen dürfte. 

2. Schritt 2: Welches Vorgehen wird bei der Durchführung der Evaluation 

gewählt? 

Hat man sich einen Überblick darüber verschafft, welche Ressourcen für die Durch-

führung des Evaluationsvorhabens zur Verfügung stehen, kann auf dieser Grundlage 

eine Entscheidung darüber getroffen werden, welche Evaluationsvariante im konkre-

ten Fall zur Anwendung kommen soll. Für die Evaluation einer gesetzlichen Rege-

lung im Hinblick auf ihre datenschutzrechtlichen Folgen gibt es in Anbetracht der 

großen Spannbreite der aufzufindenden Regelungssituationen keine Variante, die 

ausschließlich oder von vornherein besonders gut geeignet ist. Allerdings weisen die 

Evaluationsvarianten Unterschiede im Hinblick auf den Grad der Unabhängigkeit ih-

rer Durchführung auf ( Abb. 7, S. 129). In diesem Zusammenhang wird z.B. argu-

mentiert, dass Evaluationen, die von den Verantwortlichen selbst durchgeführt wer-

den, defizitär, mithin Evaluationen nur dann aussagekräftig sind, wenn sie durch eine 

unabhängige Stelle auf Grundlage wissenschaftlicher Methoden durchgeführt wer-

den. Eine unabhängig durchgeführte Evaluation kann also dazu beitragen, die Über-

zeugungskraft und Qualität ihrer Ergebnisse und Schlussfolgerungen zu verbes-

                                            
477

 Die Berechnung erfolgt hier auf Grundlage der jährlich von den Finanzministerien der Länder und des Bundes 
veröffentlichten Personalkostenverrechnungssätzen (z.B. http://www.fm.rlp.de/fileadmin/-
fm/downloads/finanzen/kosten_leistungsrechnung/Personalkosten.pdf). 
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sern.478 Dies gilt es neben den zur Verfügung stehenden Ressourcen bei der Wahl 

der Evaluationsvariante zu berücksichtigen und dann für jeden Fall individuell zu ent-

scheiden, welches das geeignete Untersuchungsdesign ist. Grundsätzlich stehen 

drei Möglichkeiten – wie bereits in Kapitel B. I. Wer führt die Evaluation durch? vor-

gestellt – zur Verfügung:  

 Erstens können die datenschutzrechtlichen Folgen eines Gesetzes im Rah-

men einer Selbstevaluation untersucht werden. Dabei übernimmt die für den 

Gesetzentwurf zuständige Organisationseinheit für alle Phasen des Evaluati-

onsprozesses (Konzeption, Datenerhebung, Auswertung) die volle Verantwor-

tung und evaluiert damit seine eigene Arbeit. 

 Zweitens kann die zuständige Organisationseinheit einen Dritten mit der 

Durchführung des Evaluationsvorhabens beauftragen. Obliegt die Verantwor-

tung für die einzelnen Evaluationsschritte, die selbstverständlich immer in en-

ger Abstimmung mit dem Auftraggeber festgelegt werden, dem externen Eva-

luator, handelt es sich um eine externe Evaluation.  

 Neben diesen zwei Hauptvarianten gibt es mit der sogenannten Methodenbe-

ratung eine weitere Möglichkeit in der Praxis, eine Evaluation durchzuführen. 

Sie kann als Hybridvariante aus externer und interner Evaluation bezeichnet 

werden, da sie Merkmale beider Evaluationsvarianten aufweist. So obliegt der 

zuständigen Organisationseinheit die Verantwortung für die Durchführung der 

wesentlichen Arbeitsschritte im Evaluationsprozess – wie bei einer Selbsteva-

luation. Gleichzeitig greift die zuständige Organisationseinheit für bestimmte 

Arbeitsschritte auf externen Evaluationssachverstand zurück. Dabei kann die 

Einbeziehung des externen Evaluators umfangreich begleitend über den ge-

samten Evaluationsprozess hinweg erfolgen oder auf einen sehr abgegrenz-

ten Bereich beschränkt bleiben. Letztere Form kommt in der Praxis vor allem 

in solchen Bereichen zum Einsatz, in denen es um sensible Daten geht (z.B. 

                                            
478

 Vgl. hierzu J. Bizer, Evaluierung als Datenschutzprinzip, in: Bizer/v. Mutius/Petri/Weichert (Hrsg.), Innovativer 
Datenschutz, Für Helmut Bäumler, 2004, 187 (197); P. Schaar, Stellungnahme des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes“, BT-Drucksache 17/6925 im Zusammenhang mit der öffentlichen Anhörung 
des Deutschen Bundestages – Innenausschuss – am 17. Oktober 2011, Ausschussdrucksache 17(4)359 C, 6; R. 
Weinzierl, Die Befristung und Evaluierung von Sicherheitsgesetzen: ein wirksames Instrument des 
Menschenrechtsschutzes und der Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien?, in: Deutsches Institut für 
Menschenrechte (Hrsg.), Jahrbuch Menschenrechte 2006, 2005, 93 (97-98). 
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TBEG479, Anti-Doping-Gesetz480). Grundsätzlich sollte jedoch auch hier immer 

geprüft werden, ob nicht eine vollständig extern durchgeführte Evaluation zur 

Untersuchung der datenschutzrechtlichen Folgen in Frage kommt. Wenn dies 

möglich ist, sollte diese Evaluationsvariante der Methodenberatung vorgezo-

gen werden.  

Der Methodenberater erfüllt bei der Datenerhebung und bei der Datenauswer-

tung eine Kontrollfunktion und trägt damit zur Qualitätssicherung des gesam-

ten Evaluationsprozesses bei. Wichtig bei dieser Evaluationsvariante ist, dass 

der Auftraggeber den externen Evaluator frühzeitig in den Evaluationsprozess 

einbezieht. Wenn möglich sollte dies bereits früh in der Konzeptionsphase ge-

schehen, da der Auftraggeber in dieser Phase besonders von Erfahrungen 

des externen Evaluators profitieren und somit Fehler im Untersuchungsdesign, 

die u.U. nicht mehr oder nur mit erheblichen Aufwand zu korrigieren sind, mi-

nimieren kann.  

Abb. 7: Einflussfaktoren für die Wahl der Evaluationsvariante
481

 

 

 

 

                                            
479

 Vgl. Evaluierungsklausel in Art. 11 des Gesetzes zur Ergänzung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes 
(Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz) v. 5.1.2007 (BGBl. I S. 2). 
480

 Vgl. Evaluierungsklausel in Art. 3 des Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung des Dopings im Sport v. 
24.10.2007 (BGBl. I S. 2510). 
481

 Eigene Darstellung. 
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Die Entscheidung, welche Variante für die ex-post-Evaluation eines Gesetzes ge-

wählt wird, hat einen erheblichen Einfluss auf die weitere Planung des Evaluations-

vorhabens. Bei umfangreicheren Vorhaben sollte immer auf externen Sachverstand 

zurückgegriffen werden, da in der Regel die methodischen Kompetenzen hierfür in 

der für ein Gesetz zuständigen Organisationseinheit nicht ausreichen bzw. nicht vor-

handen sind.   

3. Schritt 3: Was ist das konkrete Erkenntnisinteresse des Evaluations-

vorhabens? 

Nachdem die wesentlichen Rahmenbedingungen für das Vorhaben geklärt sind, geht 

es nun darum, sich mit der Frage zu beschäftigen, welches Erkenntnisinteresse mit 

der Evaluation verfolgt wird. Als Orientierungspunkt dient hier die im jeweiligen Ge-

setzentwurf zu findende Begründung bzw. Zielsetzung. Auf dieser Grundlage lässt 

sich dann eine erkenntnisleitende Fragestellung ableiten, die bei einer externen Eva-

luation bzw. auch bei einer umfangreichen Methodenberatung idealerweise in enger 

Abstimmung mit dem Auftraggeber formuliert werden sollte.  

Der Fokus des Leitfadens liegt darauf, eine ausgewählte Regelung im Hinblick auf 

die datenschutzrechtlichen Auswirkungen bzw. Folgen für die jeweiligen Adressaten 

zu evaluieren. Daher lautet die vorliegend interessante, übergeordnete Fragestel-

lung: 

Welche datenschutzrechtlichen Auswirkungen bzw. Folgen hat die Anwendung einer 

gesetzlichen Regelung für die jeweiligen Adressaten? 

4. Schritt 4: Abgrenzung des Evaluationsgegenstandes 

Da eine gesetzliche Regelung ein sehr umfangreicher und unübersichtlicher Evalua-

tionsgegenstand sein kann, ist es erforderlich, diesen weiter zu untergliedern und in 

gut abzugrenzende Maßnahmenbereiche zu unterteilen. Dieser Schritt trägt einer-

seits dazu bei, einen Überblick über die einzelnen in einem Gesetz verankerten 

Maßnahmen zu erhalten. Auf Grundlage der Feingliederung des Evaluationsgegen-

standes kann dann auch eine Priorisierung der in die Evaluation einzubeziehenden 

Maßnahmen vorgenommen werden – insbesondere vor dem Hintergrund der für das 

Vorhaben zur Verfügung stehenden Ressourcen.  
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Bei der Entscheidung, in welchem Umfang die Evaluation einer gesetzlichen Rege-

lung durchgeführt wird, kann die Beantwortung der folgenden Fragen helfen: 

1) Soll die gesamte gesetzliche Regelung evaluiert werden? 

Evaluationen verfolgen in der Regel einen ganzheitlichen Ansatz, d.h. eine gesetzli-

che Regelung wird als Ganzes evaluiert. Allerdings kommt es in der Praxis durchaus 

vor, dass aufgrund der bisher gesammelten Erfahrungen sich möglicherweise Maß-

nahmenbereiche in der Anwendung herauskristallisiert haben, die in jedem Fall einer 

näheren Analyse bedürfen. Dies gilt insbesondere bei der Evaluation der daten-

schutzrechtlichen Folgen einer Regelung, da nicht alle Maßnahmen innerhalb einer 

gesetzlichen Regelung gleichermaßen Auswirkungen auf diesen Bereich haben und 

deshalb auch eine unterschiedliche Relevanz im Evaluationsprozess besitzen.   

2) Soll/en eine/mehrere Maßnahmen näher untersucht werden?  

Wie bereits oben dargelegt bestimmen sowohl der Untersuchungsfokus als auch die 

zur Verfügung stehenden Mittel das Evaluationsdesign. Aus diesem Grund ist es er-

forderlich, dass der Durchführende bzw. der Auftraggeber und der Evaluator im Hin-

blick auf die zuvor festgelegte erkenntnisleitende Fragestellung eine Entscheidung 

treffen, ob ein Gesetz als Ganzes und nur bestimmte Maßnahmen evaluiert werden.  

Allerdings ist zu beachten, dass nicht einzelne Maßnahmen aus dem gesetzlichen 

Gerüst herausgelöst evaluiert werden, da es Wechselwirkungen mit Maßnahmen 

sowohl innerhalb als auch außerhalb der untersuchten gesetzlichen Regelung geben 

kann, die es unbedingt im Rahmen einer Evaluation zu erfassen gilt. Bei der Evaluie-

rung von verschiedenen, in einer gesetzlichen Regelung verankerten Maßnahmen ist 

es in der Regel erforderlich und sinnvoll, diesen jeweils Teilziele  – sofern sich diese 

aus der Gesetzesbegründung ableiten lassen – zuzuordnen und die übergeordnete 

Fragestellung an die jeweiligen Bereiche anzupassen. Damit sind der Umfang sowie 

der inhaltliche Fokus der Evaluation festgelegt. Es ist jedoch wichtig, an dieser Stelle 

darauf hinzuweisen, dass der Evaluationsprozess thematisch nicht zu eng gefasst 

wird, da dann die Gefahr besteht, insbesondere nicht-intendierte Folgen einer ge-

setzlichen Regelung nicht zu erfassen. Dieses Risiko sollte so weit wie möglich mi-

nimiert werden. 
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5. Schritt 5: Wer ist durch die Anwendung des Evaluationsgegenstandes 

betroffen? 

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Konzeption des Evaluationsvorhabens ist die 

Analyse des Anwendungsbereichs des zu untersuchenden Gesetzes. Es geht da-

rum, diejenigen zu identifizieren, die von der zu evaluierenden gesetzlichen Grundla-

ge betroffen sind. Es muss also bei jedem Vorhaben ein sogenannter Adressaten-

Scan durchgeführt werden. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, da ein solcher 

Scan Hinweise für mögliche Datenquellen liefert, die für die Beantwortung der Evalu-

ationsfragestellung unbedingt benötigt werden. Adressaten einer gesetzlichen Rege-

lung sind sowohl die Verwaltung, die für den Vollzug verantwortlich ist, als auch die 

Bürger, Unternehmen, Verbände etc., die mit den Auswirkungen eines Gesetzes kon-

frontiert werden.  

Als vorbreitende Maßnahme für den Adressaten-Scan kann es sinnvoll sein, dass 

seitens des Auftraggebers ein Lenkungsausschuss eingesetzt wird, in dem neben 

dem Auftraggeber und dem Evaluator z.B. auch die zuständige Datenschutzbehörde, 

die normvollziehenden Behörden sowie Verbände und andere Organisationen, die 

bereits im Gesetzgebungsverfahren beteiligt waren, vertreten sind. Diese können 

dem Evaluator Hinweise geben, welche Datenquellen noch in die Evaluation einbe-

zogen werden sollten. In einem solchen Ausschuss können zudem auch erste Er-

gebnisse präsentiert, diskutiert und damit im Hinblick auf ihre Belastbarkeit geprüft 

werden. Er fungiert somit als eine zusätzliche Instanz der Qualitätssicherung und 

schafft gleichzeitig die größtmögliche Transparenz im Evaluationsprozess.   

Bei einer Evaluation ist darauf zu achten, dass alle für eine Maßnahme bzw. gesetz-

liche Regelung relevanten Adressaten mit in die Analyse einbezogen werden, da an-

sonsten u.U. Probleme bzw. nicht-intendierte Folgen nicht berücksichtigt werden und 

somit auf Grundlage der unvollständigen Daten falsche Schlussfolgerungen gezogen 

werden. Dies führt dann zu falschen Handlungsempfehlungen und inadäquaten Re-

aktionen des Auftraggebers, die wiederum die bestehenden Probleme ungelöst las-

sen oder sogar noch verstärken können.  
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6. Schritt 6: Welche Prüfkriterien und Indikatoren sollen bei der Erfas-

sung der datenschutzrechtlichen Folgen herangezogen werden? 

Nach der Festlegung des Evaluationsumfangs sowie der Identifikation der relevanten 

Adressaten der zu untersuchenden Regelung werden in einem nächsten Schritt wei-

tere Fragen formuliert, die die erkenntnisleitende Fragestellung ausdifferenzieren. 

Darüber hinaus werden Überlegungen angestellt, welche Indikatoren482 herangezo-

gen werden können, um Veränderungen und Effekte einer gesetzlichen Maßnahme 

messbar machen zu können. Je nach Prüfkriterien müssen Indikatoren gefunden 

werden, mit denen der Zielerreichungsgrad, das Kosten-Nutzen-Verhältnis, die Prak-

tikabilität und die Akzeptanz einer Regelung erfasst werden können. Bei der Unter-

suchung der datenschutzrechtlichen Folgen ist es in jedem Fall erforderlich, die Ein-

griffsintensität eines Gesetzes als Prüfkriterium zugrunde zulegen ( C. III. 3. c) 

Eingriffsintensität, S. 91 ff.). Es ist jedoch erforderlich, dass dieses Kriterium mit sei-

nen Teilindikatoren für jedes Evaluationsvorhaben entsprechend spezifisch operatio-

nalisiert wird. Zudem ist es notwendig, dieses Prüfkriterium in Relation zum Zielerrei-

chungsgrad und zur Angemessenheit i. S. der juristischen Verhältnismäßigkeitsprü-

fung ( C. III. 4. d) cc) Angemessenheit, S. 109) zu setzen, da dies bei jeder Evalua-

tion berücksichtigt werden sollte. Aufgabe der Evaluatoren ist an dieser Stelle, politi-

schen Entscheidungsträgern sämtliche Informationen zur Verfügung stellen. Von 

Evaluatoren kann nicht erwartet werden, eine politische Lösung vorzugeben, die nur 

noch übernommen werden muss. Ihre Aufgabe kann lediglich sein, den politischen 

Entscheidungsträgern Handlungsalternativen vorzuschlagen.  

7. Schritt 7: Welche Daten benötige ich für die Beantwortung der Evalua-

tionsfragestellung? 

Bei der Wahl der Indikatoren ist darauf zu achten, ob es hierzu entweder bereits er-

hobene Daten (Sekundärdaten) gibt oder zumindest die Möglichkeit besteht, diese 

Daten ohne zu großen Aufwand mit Hilfe sozialwissenschaftlicher Methoden zu er-

heben (Primärdaten). 

Zunächst sollte geklärt werden, ob auf Sekundärdaten, wie sie z.B. in der amtlichen 

Statistik zu finden sind, zurückgegriffen werden kann. Bei diesen Daten handelt es 

sich in der Regel um quantitative Daten, mit denen gut Entwicklungen in dem für die 

                                            
482

 Vgl. hierzu ausführlich W. Meyer, Messen: Indikatoren-Skalen-Indizes-Interpretationen, in: Stockmann (Hrsg.), 
Handbuch zur Evaluation, 2007, 195. 
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Evaluation interessanten Bereich dargestellt werden können. Stellt die amtliche Sta-

tistik keine Daten zur Verfügung, wird es notwendig, diese Daten selbst zu erheben, 

um möglichst eine breite Informationsbasis für die später vorzunehmende Bewertung 

bereitstellen zu können.  

In aller Regel ist es erforderlich, Primärdaten zu erheben, um die Evaluationsfragstel-

lung adäquat beantworten zu können. Dabei wird es allerdings nicht ausreichen, nur 

quantitative Daten zu sammeln, sondern es ist ebenfalls wichtig, diese um qualitative 

Informationen zu ergänzen, insbesondere wenn es darum geht, die Praktikabilität, 

die Akzeptanz sowie die nicht-intendierten Folgen zu erfassen. Aber auch die Erfas-

sung der Eingriffsintensität483 und Verhältnismäßigkeit484 einer gesetzlichen Rege-

lung sollte nicht allein auf Basis quantitativer Daten erfolgen.485   

Zentrale Fragen, die im Rahmen der Konzeptionsphase zu klären sind  

 Gibt es bereits Sekundärdaten, auf die für die Evaluation zurückgegriffen werden 

kann?  

 Ist es für die Evaluation erforderlich, Primärdaten zu erheben?  

 Können diese Daten mit Hilfe von quantitativen Erhebungsverfahren gewonnen 

werden?  

 Ist es notwendig, die Daten mit Hilfe qualitativer Erhebungsmethoden zu gewin-

nen?  

8. Schritt 8: Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind beim Umgang 

mit den Daten zu beachten? 

Bereits in der Konzeptionsphase ist zu berücksichtigen, welche gesetzlichen Rah-

menbedingungen für den Umgang mit Daten bei der Evaluierung bestehen. Dabei 

müssen von der verantwortlichen Stelle neben den verfassungsrechtlichen Rahmen-

bedingungen ( C. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen für den Umgang mit 

personenbezogenen Daten, S. 64) und den bereichsspezifischen Regelungen für 

den Umgang mit Daten ( D. I. 8. a) Bereichspezifische Datenschutzregelungen, 

                                            
483

  C. III. 3. c) Eingriffsintensität, S. 91. 
484

  C. III. 3. d) Verhältnismäßigkeit, S. 105. 
485

 In diesem Sinne bspw. 48. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, 
Entschließung: Vorschläge zur Überprüfung der Erforderlichkeit polizeilicher Befugnisse und deren Auswirkungen 
für die Rechte der Betroffenen, Potsdam, 26./27.9.1994, mit Beispielen für weitere Kriterien. 
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S. 135) allgemeine datenschutzrechtliche Grundsätze ( D. I. 8. b) Datenschutz-

rechtliche Grundlagen, S. 138) beachtet werden. 

a) Bereichspezifische Datenschutzregelungen 

Da das Bundesdatenschutzgesetz gem. § 1 Abs. 3 BDSG nur subsidiär anwendbar 

ist, sind zunächst bereichsspezifische Datenschutzregelungen zu beachten. Im Zu-

sammenhang mit Evaluationen konnten nur zwei spezielle Regelungen eruiert wer-

den: So regelt § 7 EAnsprPG RP, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten 

bei den einheitlichen Ansprechpartnern nur für die Abwicklung von Anfragen und 

Verfahren sowie für Zwecke der Evaluation erfolgen darf und im Übrigen die allge-

meinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelten. Ferner befindet sich eine spe-

zielle Regelung über die Datenweitergabe für Zwecke der Gesetzesfolgenabschät-

zung in § 21 Abs. 6 Finanzverwaltungsgesetz486, wonach die Länder den Bundesfi-

nanzbehörden anonymisierte Daten des Steuervollzugs zur eigenständigen Auswer-

tung zur Verfügung stellen, soweit die dem Bund ganz oder zum Teil zufließenden 

Steuern von Landesfinanzbehörden verwaltet werden. Dies legt den Umkehrschluss 

nahe, dass nicht anonymisierte Daten nicht weitergegeben werden sollen. 

Allgemein sind über zahlreiche Gesetze im Zusammenhang mit Statistiken487 hinaus 

weitere bereichsspezifische Spezialgesetze zum Datenschutz – bzw. abhängig vom 

dogmatischen Verständnis auch zum Geheimnisschutzrecht488 – zu beachten. Neben 

europäischen Rechtsnormen zum Datenschutz sind die wichtigsten 39 nationalen 

Spezialgesetze – allerdings ohne Benennung der jeweils datenschutzrechtlich rele-

vanten Paragrafen – über die Homepage des Bundesbeauftragten für den Daten-

schutz und die Informationsfreiheit489 abrufbar:  

 Abgabenordnung490 

 BND-Gesetz – Gesetz über den Bundesnachrichtendienst491  

 Bundesarchivgesetz 

                                            
486

 Gesetz über die Finanzverwaltung (Finanzverwaltungsgesetz – FVG), zuletzt geändert durch Art. 17 Gesetz v. 
8.12.2010 (BGBl. I S. 1768). 
487

 Siehe dazu 
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Rechtsgrundlagen/SystInhalt.ps
ml. 
488

 Siehe dazu bspw. G. Sydow, Staatliche Verantwortung für den Schutz privater Geheimnisse, Die Verwaltung 
38 (2005), 35 ff. 
489

 http://www.bfdi.bund.de/cln_136/DE/GesetzeUndRechtsprechung/Spezialgesetze/Spezialgesetze_node.html. 
490

 Insbes.: §§ 30, 30a, 31, 31a, 31b, 87a, 88a, 90, 93, 93a, 93b, 96, 102, 103, 104, 105, 117, 138, 139a, 139b, 
139c, 139d, 146, 147, 150, 181, 249, 393, 413 AO. 
491

 Gesetz über den Bundesnachrichtendienst (BND-Gesetz – BNDG), zuletzt geändert durch Art. 3 Gesetz v. 
7.12.2011 (BGBl. I S. 2576). 
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 Bundeskriminalamtgesetz492 

 Bundespolizeigesetz  

 Bundesverfassungsschutzgesetz  

 Einkommensteuergesetz493 

 Gesetz über das Ausländerzentralregister  

 Gesetz über das Kreditwesen  

 Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister 

 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von 

Ausländern im Bundesgebiet  

 Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die 

Benutzung von Bundesautobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen 

(Autobahnmautgesetz)  

 Gesetz über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamts  

 Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke  

 Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 

Deutschen Demokratischen Republik  

 Gesetz über Personalausweise  

 Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen  

 Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitenden 

Dienstleistungen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz)  

 Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung  

 Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz 

 Melderechtsrahmengesetz  

 Passgesetz 

                                            
492

 Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in 
kriminalpolizeilichen Angelegenheiten (Bundeskriminalamtgesetz – BKAG), zuletzt geändert durch Art. 1 Gesetz 
v. 6.6.2009 (BGBl. I S. 1226). 
493

 Insbes. §§ 5b, 10, 10a, 22a, 25, 32b, 39e, 41a, 41b, 43, 43a, 44a, 45a, 45d, 48b, 50d, 50f, 51a, 52, 69, 89, 90, 
91, 92, 92a, 92b, 93, 94, 99 Einkommensteuergesetz (EStG) zuletzt geändert durch Art. 20 Gesetz v. 20.12.2011 
(BGBl. I S. 2854). 
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 Personenstandsgesetz  

 Postdienste-Datenschutzverordnung  

 Postgesetz  

 Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I) – Allgemeiner Teil494 

 Sozialgesetzbuch (SGB) – Zweites Buch (II) – Grundsicherung für 

Arbeitsuchende495 

 Sozialgesetzbuch (SGB) – Viertes Buch (IV) – Sozialversicherung496 

 Sozialgesetzbuch (SGB) – Fünftes Buch (V) – Gesetzliche 

Krankenversicherung497 

 Sozialgesetzbuch (SGB) – Zehntes Buch (X) – Sozialdatenschutz498 

 Strafgesetzbuch499 

 Strafprozessordnung500 

 Teledienstedatenschutzgesetz  

 Teledienstgesetz  

 Telekommunikationsgesetz501 

 Telekommunikations-Kundenschutzverordnung  

 Telekommunikations-Überwachungsverordnung 

 Telemediengesetz 

 Zensusvorbereitungsgesetz – Gesetz zur Vorbereitung eines 

registergestützten Zensus einschließlich einer Gebäude- und 

Wohnungszählung 2011 

Darüber hinaus gibt es weit mehr als 1000 verschiedene Normen, die Regelungen 

zum Umgang mit Daten treffen, beispielsweise von § 9d Adoptionsvermittlungsge-
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 Insbes.: §§ 15, 35, 37, 60-67. 
495

 Insbes.: §§ 50-52a, 61.  
496

 Insbes.: §§ 18f, 18g, 18h, 110a-110d. 
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 Insbes.: §§ 198, 199, 202, 303a-307b. 
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 Insbes.: §§ 201-206, 353a-356. 
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 Insbes.: §§ 81f-81h, 94, 97-101, 110-110c, 161, 163d.  
501

 Insbes.: §§ 45e, 88-107, 148-149. 
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setz502, Bundeskrebsregisterdatengesetz (BKRG)503 über das Suchdienstedaten-

schutzgesetz (SDDSG)504 bis zur Verordnung über den Betrieb des Zentralen 

Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters505. Eine sehr ausführliche Regelung 

zum Umgang mit Daten für wissenschaftliche Zwecke einschließlich Veröffentlichung 

der Forschungsergebnisse enthält § 42a BZRG506. Da viele Gesetze (so beispiels-

weise auch § 9d Adoptionsvermittlungsgesetz) auf das BDSG und/oder auf das SGB 

X507 verweisen, kommt diesen Vorschriften Modellcharakter für den gesetzlichen 

Rahmen bei einer Evaluierung zu. Denn selbst ohne Verweisung dürften die meisten 

Spezialgesetze keine umfassende Sperrwirkung für die ergänzende Anwendung des 

SGB X im Bereich der Sozialdaten und des BDSG bzw. der Landesdatenschutzge-

setze im Übrigen haben. Daher können zwar detaillierte Aussagen zu datenschutz-

rechtlichen Fragen in diesem Leitfaden nicht getroffen werden. Allerdings können 

anschließend die Grundlagen im Umgang mit Daten im Rahmen der Evaluierung, 

insbesondere im Hinblick auf BDSG, dargestellt werden (nachfolgend D. I. 8. b) Da-

tenschutzrechtliche Grundlagen, S. 138). Zu beachten ist dabei allerdings, dass die 

Auffangfunktion des BDSG versagt, sobald die Eingriffsintensität einen bestimmten 

Grad übersteigt, denn je höher die Eingriffsintensität, desto zwingender ist die Ver-

pflichtung des Gesetzgebers, bereichsspezifische Regeln vorzusehen.508 

b) Datenschutzrechtliche Grundlagen 

Neben den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen ( C. Verfassungsrechtli-

che Rahmenbedingungen für den Umgang mit personenbezogenen Daten, S. 64) 

und den bereichsspezifischen Regelungen für den Umgang mit Daten ( D. I. 8. a) 

Bereichspezifische Datenschutzregelungen, S. 135) gelten allgemeine datenschutz-

rechtliche Grundsätze, die auch bei der Evaluierung von der verantwortlichen Stelle 

beachtet werden müssen. Dabei ist verantwortliche Stelle nach der Legaldefinition 

des § 3 Abs. 7 BDSG jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten für sich 

selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen 

                                            
502

 Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und über das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern 
(Adoptionsvermittlungsgesetz – AdVermiG), zuletzt geändert durch Art. 8 Gesetz v. 10.12.2008 (BGBl. I S. 2403). 
503

 V. 10.8.2009 (BGBl. I S. 2702, 2707). 
504

 V. 2.4.2009 (BGBl. I S. 690). 
505

 Verordnung über den Betrieb des Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters (ZStVBetrV), zuletzt 
geändert durch Art. 3 Abs. 3 Gesetz v. 17.7.2009 (BGBl. I S. 2062). 
506

 Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (Bundeszentralregistergesetz – BZRG), zuletzt 
geändert durch Art. 1 Gesetz v. 15.12.2011 (BGBl. I S. 2714). 
507

 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz – (SGB X), zuletzt 
geändert durch Art. 3 Gesetz v. 22.12.2011 (BGBl. I S. 2983). 
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 S. Simitis, in: ders., BDSG, 7. Aufl. 2011, § 1 Rn. 111. 
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lässt. Bei der nachfolgenden Darstellung wird davon ausgegangen, dass die verant-

wortliche Stelle eine öffentliche (vgl. § 2 Abs. 1 bis 3 BDSG) ist, die nicht als öffent-

lich-rechtliches Unternehmen am Wettbewerb teilnimmt (vgl. § 12 BDSG). Ist verant-

wortlich eine öffentliche Stelle, die am Wettbewerb teilnimmt (z. B. öffentlich-

rechtliche Hochschulen oder Forschungsinstitute), oder eine nicht-öffentliche Stelle 

(vgl. Definition in § 2 Abs. 4 BDSG), so gelten die §§ 27 ff. BDSG bei Privaten bzw. 

bei öffentlichen Stellen ergänzend die landesrechtlichen Regelungen (z. B. § 2 

Abs. 3 LDSG RP509). Danach ist der Umgang mit personenbezogenen Daten in ei-

nem weiteren Umfang als nach den §§ 12 ff. BDSG zulässig. Nur am Rande wird hier 

auch der Fall der Auftragsdatenverarbeitung gem. § 11 BDSG behandelt. 

Außerdem wird vorausgesetzt, dass der Umgang mit den Daten den technischen und 

organisatorischen Regelungen (vgl. § 9 BDSG) genügt und vollständig in Deutsch-

land (vgl. z. B. Sonderregelungen in § 4b BDSG) abgewickelt wird. Soweit dabei Ver-

fahren automatisierter Verarbeitung (d. h. gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 BDSG: „die Erhe-

bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von Da-

tenverarbeitungsanlagen“) verwendet werden, wird von der Einhaltung der Melde-

pflicht des § 4d BDSG ausgegangen. 

Für den Umgang mit Daten ist zwischen den allgemeinen Zulässigkeitsvorausset-

zungen ( D. I. 8. b) aa) Allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzungen, S. 140) und den 

speziellen Voraussetzungen bei bestimmten Arten des Umgangs mit Daten zu unter-

scheiden. Üblicherweise wird zwischen dem Erheben als dem „Beschaffen von Daten 

über den Betroffenen“ (§ 3 Abs. 3 BDSG) und dem Verarbeiten als „Speichern, Ver-

ändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten“ (§ 3 Abs. 4 

Satz 1 BDSG) unterschieden. Für die Evaluierung sind neben den Voraussetzungen 

für das Erheben ( D. I. 8. b) bb) Datenerhebung, S 145) auch die Voraussetzungen 

für die Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung ( D. I. 8. b) cc) Datenspei-

cherung, -veränderung und -nutzung (§ 14 BDSG), S. 147) bedeutsam. Außerdem 

könnte erforderlich sein, dass personenbezogene Daten von anderen Behörden 

übermittelt werden ( D. I. 8. b) dd) Übermitteln (§§ 15 ff. BDSG), S. 149). Auf Be-

sonderheiten bei der Verarbeitung und Nutzung durch Forschungseinrichtungen wird 

auch noch hingewiesen ( D. I. 8. b) ee) Verarbeitung und Nutzung für die wissen-

schaftliche Forschung, S. 150). 
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 Landesdatenschutzgesetz (LDSG), zuletzt geändert durch Art. 1 Gesetz v. 9.3.2011 (GVBl. RP, S. 70). 
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aa) Allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzungen 

(1) Anwendungsbereich (§ 1 Abs. 2, 3 BDSG) 

Die Anwendung des Datenschutzrechts setzt den Umgang mit personenbezogenen 

Daten voraus (z. B. § 1 Abs. 2 BDSG). Personenbezogene Daten sind Einzelanga-

ben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmba-

ren natürlichen Person (Betroffener) (§ 3 Abs. 1 BDSG). Ebenso wie beim Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung ist der Personenbezug nach Anonymisierung zu 

verneinen ( C. III. 1. a) Abwehrrecht, S. 80). Anonymisieren ist das Verändern per-

sonenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachli-

che Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand 

an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 

Person zugeordnet werden können (§ 3 Abs. 6 BDSG). Wann ein Datensatz anony-

misiert ist, bereitet in der Praxis schwierige Abgrenzungsprobleme.510  

Danach lässt sich in den meisten Fällen bei einer Befragung schwer vermeiden, dass 

einzelne Personen aus der Kombination ihrer Angaben bestimmbar sind.511 Wenn 

nur anonymisierte Daten (z. B. veröffentlichte Statistiken) verwendet werden, findet 

bei der Evaluierung das Datenschutzrecht keine Anwendung. Liegen entsprechende 

Daten ohne Personenbezug vor, die für die Evaluation ausreichend valide Aussagen 

ermöglichen ( B. V. 4. e) e) Objektive, valide und reliable Informationsgewinnung, 

S. 43), wäre eine Erhebung personenbezogener Daten nicht nur unzweckmäßig, 

sondern würde auch gegen den Grundsatz der Datenvermeidung ( 

D. I. 8. b) aa) (4) Datenvermeidung und Datensparsamkeit (§ 3a BDSG), S. 144) ver-

stoßen. 

(2) Verbot mit Erlaubnisvorbehalt (§ 4 Abs. 1 BDSG) 

Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist nur zulässig, soweit dies eine 

Rechtsvorschrift erlaubt oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat (§ 4 

Abs. 1 BDSG). Dabei ist das Vorliegen eines Erlaubnistatbestandes für jede einzelne 

Phase des Umgangs mit personenbezogenen Daten gesondert zu prüfen.512  

Erforderlich ist eine Norm, welche die Verarbeitung personenbezogener Daten unter 

Nennung zumindest der Art der Daten und des Zwecks der Verarbeitung für zulässig 

                                            
510

 Zur verfassungsrechtlichen Bedeutung  C. III. 1. a) Abwehrrecht, S. 80, und zum Datenvermeidungsgebot  
D. I. 8. b) aa) (4) Datenvermeidung und Datensparsamkeit (§ 3a BDSG), S. 144. 
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 U. Dammann, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 3 Rn. 203. 
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 P. Gola/R. Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012, § 4 Rn. 5. 
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erklärt.513 Eine solche Rechtsvorschrift im Zusammenhang mit der Evaluierung könn-

te § 7 EAnsprPG RP sein: „Soweit durch Rechtsvorschrift nichts Abweichendes be-

stimmt ist, darf die Verarbeitung personenbezogener Daten bei den einheitlichen An-

sprechpartnern nur für die Abwicklung von Anfragen und Verfahren sowie für Zwecke 

der Evaluation erfolgen. Im Übrigen gelten die allgemeinen datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen.“ Im Zusammenhang mit dem Hinweis auf die Ausweitung der 

Zweckbindung in der Gesetzesbegründung514 wird dabei deutlich, dass die bei den 

einheitlichen Ansprechpartnern vorhandenen Daten für die Evaluierung verarbeitet 

werden dürfen.  

Ansonsten enthalten die meisten Evaluationsklauseln aber keinen expliziten Hinweis 

darauf, ob bei der Evaluierung mit personenbezogenen Daten umgegangen werden 

darf. Zwar wird eine Evaluierung ohne den Umgang mit personenbezogenen Daten 

zumeist eine weniger verlässliche Datenbasis liefern, jedoch setzt eine Evaluation 

nicht zwingend den Umgang mit personenbezogenen Daten voraus und gibt auch 

keinen Rahmen dafür vor. Dementsprechend dürfen bei der Evaluierung personen-

bezogene Daten nur nach allgemeinen Regelungen (z. B. § 13 BDSG für die Daten-

erhebung und § 14 BDSG für die Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung) 

oder aufgrund von Einwilligung (§ 4a BDSG)515 verarbeitet werden. 

(3) Zweckbindung (einschließlich erlaubter Nebenzwecke gem. § 14 Abs. 3 BDSG) 

Überdies muss der sog. Zweckbindungsgrundsatz beachtet werden, der verfas-

sungsrechtlich begründet ist ( C. III. 4. d) cc) (2) Zweckbindung, S. 109) und in vie-

len Datenschutzbestimmungen zum Ausdruck kommt (z. B. §§ 14, 28, 29, 31 BDSG).  

„Personenbezogene Daten dürfen durch öffentliche Stellen gespeichert, verändert 

oder genutzt werden, soweit 

- dies zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegen-

den Aufgabe erforderlich ist und 

- sie für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind (falls keine 

Erhebung voran ging: für die sie erstmalig gespeichert worden sind). Das 
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 P. Gola/R. Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012, § 4 Rn. 8; B. Sokol, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 4 

Rn. 14 f. 
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 Vgl. Landesregierung, Begründung zum Gesetzentwurf, LT-Drs. 15/3693, 18: „Neben der Abwicklung von 
Anfragen und Verfahren wird die Zweckbindung für die Datenverarbeitung auch auf die Durchführung der 
Evaluation (vgl. § 8) ausgeweitet.“ 
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 Zu den Anforderungen an eine Einwilligung siehe neben den Kommentaren zu § 4a BDSG auch speziell im 
Zusammenhang mit Forschungsvorhaben: R. Metschke/R. Wellbrock, Datenschutz in Wissenschaft und 
Forschung, 3. Aufl. 2002, 25 ff. mit Formulierungsbeispielen auf 55 ff. 
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heißt, dass personenbezogene Daten grundsätzlich nur zu den Zwecken ver-

arbeitet werden dürfen, für die sie erhoben bzw. gespeichert worden sind 

(Zweckbindungsgrundsatz).“516 

Soweit personenbezogene Daten bereits vor der Gesetzesevaluierung erhoben wur-

den, stellt sich zunächst die Frage, ob der Umgang mit diesen Daten zum Zwecke 

der Gesetzesevaluierung noch vom ursprünglichen Erhebungszweck erfasst ist. 

Nach § 14 Abs. 3 Satz 1 BDSG liegt eine Verarbeitung oder Nutzung für andere 

Zwecke nicht vor, „wenn sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnis-

sen, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersuchun-

gen für die speichernde Stelle“ dienen. Soweit man § 14 Abs. 3 BDSG als eine ge-

setzliche Fiktion interpretiert517, wäre diese Regelung als Ausnahmeregelung eng 

auszulegen; während bei der Interpretation als Klarstellung die Regelung als Aus-

druck eines allgemeinen Regelungsgedankens analogiefähig ist.518 Berücksichtigt 

man weiter, dass diese Regelung dem öffentlichen Interesse an einer funktionsfähi-

gen Verwaltung, insbesondere deren Rechtmäßig-, Zweck- und Kostengerechtigkeit 

und funktionsfähigen Kontrollmechanismen dient,519 dann dürfen die personenbezo-

genen Daten zur Vollzugskontrolle im Rahmen einer Organisationsuntersuchung als 

Teil der Gesetzesevaluation verwendet werden. Eine weitergehende Verwendung im 

Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung (z. B. Verwendung der personenbezoge-

nen Daten als Basis für eine Folgenabschätzung von anderen Regelungsvarianten) 

erscheint de lege lata schwierig begründbar, aber de lege ferenda als ein Desiderat. 

„Die Verarbeitung personenbezogener Daten für einen anderen Zweck ist dann zu-

lässig, wenn  

- eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt, 

- der Betroffene eingewilligt hat, 

- es offensichtlich im Interesse des Betroffenen liegt, 

- Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, weil begründete Zweifel 

an ihrer Richtigkeit bestehen, 
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 Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (Hrsg.), BFDI-Info 1, BDSG, 15. Aufl., 
Januar 2011, 20. 
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 In diesem Sinne L. Bergmann/R. Möhrle/A. Herb, Datenschutzrecht, BDSG, § 14 Rn. 33. 
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 Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 14 Rn. 93 ff. 
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 P. Gola/R. Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012, § 14 Rn. 24. 
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- die Daten allgemein zugänglich sind oder veröffentlicht werden dürfen (aber 

nicht, wenn das entgegenstehende schutzwürdige Interesse des Betroffenen 

offensichtlich überwiegt), 

oder wenn sie 

- zur Gefahrenabwehr, 

- zur Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls, 

- zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, 

- zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte eines ande-

re oder 

- zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung (nach näher bestimmten Vo-

raussetzungen) 

erforderlich ist.“520 

Außer bei spezieller Einwilligung (§ 4a BDSG) kommt eine Zweckänderung im Rah-

men der Evaluierung vor allem in Betracht, wenn die Daten allgemein zugänglich 

sind. „Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Informationsquelle technisch geeignet 

und bestimmt ist, der Allgemeinheit, d. h. einem individuell nicht bestimmbaren Per-

sonenkreis, Informationen zu verschaffen.“521 Dies sind beispielsweise Zeitungen o-

der Internetseiten ohne Zugangskontrollen. 

Weiter stellt sich bei Evaluierungen die Frage, ob eine Zweckänderung darauf ge-

stützt werden kann, dass sie der Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls 

dient. Als Gemeinwohl lässt sich das Wohlergehen einer Gemeinschaft, also einer 

Gruppe von Menschen mit gemeinsamen Lebensumständen und Interessen definie-

ren.522 Erheblich sind solche Belange nur, wenn bei einer wertenden Betrachtung im 

Rahmen des Verhältnismäßigkeitsprinzips das sich in der Zweckbindung konkretisie-

rende informationelle Selbstbestimmungsrecht gegenüber dem Gemeinwohlbelang 

zurücktreten muss.523 Inwieweit dies auf ein Evaluationsprojekt zutrifft, kann nur im 

konkreten Fall bestimmt werden. 
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 Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (Hrsg.), BFDI-Info 1, BDSG, 15. Aufl., 
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(4) Datenvermeidung und Datensparsamkeit (§ 3a BDSG) 

In § 3a Satz 1 BDSG sind die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsam-

keit niedergelegt: „Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Da-

ten und die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen sind an dem 

Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu 

verarbeiten oder zu nutzen.“ Dabei ist umstritten, ob § 3a BDSG lediglich einen Pro-

grammsatz524 oder eine Rechtspflicht mit Umsetzungsmöglichkeiten enthält, auf wel-

che Weise das Ziel umzusetzen ist525. 

Bei der Evaluierung sind die Konkretisierungen dieser beiden Grundsätze in § 3a 

Satz 2 BDSG besonders relevant, wonach insbesondere personenbezogene Daten 

zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren sind, soweit dies nach dem Verwen-

dungszweck möglich ist und keinen im Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck 

unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Pseudonymisieren ist das Ersetzen des 

Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, 

die Bestimmung des Betroffen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren (§ 3 

Abs. 6a BDSG).526 Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten der-

art, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr 

oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeits-

kraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlich Personen zugeordnet werden 

können (§ 3 Abs. 6 BDSG  C. II. 1. a) Abwehrrecht, S. 80).527 Werden in einem 

personenbezogenen Datensatz lediglich Namen und Adressen sowie eindeutige 

Identifikatoren (z. B. Berufsbezeichnungen wie „Bundeskanzlerin der Bundesrepublik 

Deutschland“) entfernt, liegt zumeist noch keine Anonymisierung vor, weil es häufig 

sehr einfach ist, eine einzelne Person zu reidentifizieren. Weitergehende Maßnah-

men zur Anonymisierung, die den Datensatz selbst betreffen, schränken das Analy-

sepotential – je nach Bearbeitungszweck – mehr oder weniger ein.528 So scheidet ei-

ne Beschränkung auf aggregierte Daten aus, wenn die Validität der Aussagen nicht 

verfälscht werden soll, denn selbst in der an personenbezogenen Angaben scheinbar 

desinteressierten empirischen Sozialforschung gibt es durchaus Fälle, in denen eine 

personenbezogene Verarbeitung allein schon wegen der geringen Anzahl von 
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 So P. Gola/R. Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012, § 3a Rn. 2. 
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145 

Merkmalsträgern unvermeidlich ist.529 Eine anonyme Erhebung verbietet sich auch, 

wenn Probanden nach definierten Kriterien ausgesucht werden (z. B. Ziehung einer 

Stichprobe aus der Gruppe der 20- bis 25-jährigen Männer beim Einwohnermelde-

amt).530 Auch dürfte die frühzeitige Anonymisierung von Datensätzen insoweit prob-

lematisch sein, als nachträgliche Rückfragen oder wissenschaftliche Qualitätskontrol-

len dadurch unmöglich würden.531  

bb) Datenerhebung  

(1) Vorrang der Direkterhebung (§ 4 Abs. 2 BDSG) 

Für das Beschaffen von Daten über den Betroffenen statuiert § 4 Abs. 2 Satz 1 

BDSG den Grundsatz der Direkterhebung beim Betroffenen. Außerdem ist der Be-

troffene nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 BDSG zu informieren. Nicht tangiert werden 

diese Grundsätze, wenn Daten mit Doppelbezug (d. h. Daten, die sich sowohl auf 

den befragten Betroffenen als auch auf nicht informierte Dritte beziehen) erhoben 

werden.532 

Der Vorrang der Direkterhebung bei der betroffenen Person soll nicht nur gewährleis-

ten, dass dadurch im Grundsatz eine höhere Gewähr für die Richtigkeit der Daten 

besteht, sondern auch, dass die betroffene Person daran mitwirkt, um von der Erhe-

bung Kenntnis zu erlangen.533 Eine Evaluierung kann vom Grundsatz der Direkter-

hebung abweichen, wenn die Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 Satz 2 BDSG gege-

ben sind. Für die Evaluierung ist insbesondere die Frage relevant, ob ein Abweichen 

vom Grundsatz der Direkterhebung unter dem Gesichtspunkt des unverhältnismäßi-

gen Aufwandes (§ 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Buchst. b BDSG) zulässig ist.534 Dies ist zu-

meist der Fall, wenn die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen ( 

D. I. 8. b) aa) (3) Zweckbindung (einschließlich erlaubter Nebenzwecke gem. § 14 

Abs. 3 BDSG), S. 141) erhoben werden können.535 Häufig wird diese Art der Daten-

erhebung in den Landesdatenschutzgesetzen auch explizit für zulässig erklärt (z. B. 

§ 12 Abs. 4 Satz 1 Nr. 9 LDSG RP). 
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 P. Gola/R. Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012, § 4 Rn. 28. 
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(2) Erhebung durch öffentliche Stellen (§ 13 BDSG) 

Neben den allgemeinen Regelungen über den Umgang mit Daten ( D. I. 8. b) aa) 

Allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzungen, S. 140) und dem Grundsatz der Direkter-

hebung sind die Voraussetzungen für die Erhebung personenbezogener Daten von 

öffentlichen Stellen in § 13 BSDG geregelt. Das Erheben personenbezogener Daten 

ist danach zulässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der verantwortli-

chen Stelle erforderlich ist. Die Zuständigkeit zur Erhebung von personenbezogenen 

Daten im Rahmen einer Evaluation von Gesetzen ist jedenfalls unproblematisch zu 

bejahen, soweit die öffentliche Stelle an der Normgebung beteiligt oder von dem 

Normgeber beauftragt (vgl. § 11 BDSG) ist. Ob eine Auftragsdatenverarbeitung i. S. 

des § 11 BDSG vorliegt, ist bei einer Gesetzesevaluation vor allem dann problema-

tisch, wenn die Beteiligten keine konkreten Vereinbarungen getroffen haben, welche 

personenbezogenen Daten für die Evaluation verwendet werden dürfen. Die Abgren-

zung der Auftragsverwaltung von einer Funktionsübertragung mit anschließender Da-

tenübermittlung ist eine schwierige Frage des Einzelfalls.536 

Da eine Evaluierung grundsätzlich auf eine umfassende Folgenermittlung zielt, dürf-

ten aber darüber fast immer auch Folgen im Zuständigkeitsbereich der evaluierenden 

Stellen gegeben sein. Allerdings dürfte bei weiteren, mittelbaren Folgen die Erforder-

lichkeit der Erhebung von personenbezogenen Daten zu verneinen sein. Erforderlich 

sind nämlich nur die Daten, ohne deren Kenntnis die öffentliche Stelle ihre Aufgaben 

im Sinne einer conditio sine qua non nicht, nicht vollständig, nicht rechtmäßig oder 

nicht in angemessener Zeit erfüllen könnte.537  

Sollen außerdem besondere Arten personenbezogener Daten, d. h. Angaben über 

die rassische und ethische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophi-

sche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben 

(§ 3 Abs. 9 BDSG), erhoben werden, bedarf es eines besonderen Rechtfertigungs-

grundes gem. § 13 Abs. 3 BDSG. Dies ist nach § 13 Abs. 3 Nr. 8 BDSG unter engen, 

allerdings für eine Gesetzesevaluation wohl nur selten vorliegenden Umständen zu-

lässig, soweit dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist. 

Der Begriff der „wissenschaftliche Forschung“ ist anhand der Wertentscheidungen 
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 Allgemein zur Auftragsdatenverarbeitung: T. Elbel, Zur Abgrenzung von Auftragsdatenverarbeitung und 
Übermittlung, RDV 2010, 203 ff.; T. Engelien-Schulz, Zu den Anforderungen an eine Datenerhebung, 
-verarbeitung und -nutzung im Auftrag für öffentliche Stellen des Bundes, VR 2010, 361 ff.; GDD-Arbeitskreis 
„Datenschutz-Praxis“, „Neue Anforderungen an die Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG – eine erste 
Praxishilfe“, 2009; T. Hoeren, Das neue BDSG und die Auftragsdatenverarbeitung, DuD 2010, 688 ff. 
537

 P. Gola/R. Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012, § 13 Rn. 3; B. Sokol, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 13 
Rn. 26. 
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des Art. 5 Abs. 3 GG auszulegen. Wissenschaftliche Tätigkeit ist demnach „alles, 

was nach Inhalt und Form als ernsthafter planmäßiger Versuch zur Ermittlung der 

Wahrheit anzusehen ist. Dies folgt unmittelbar aus der prinzipiellen Unabgeschlos-

senheit jeglicher wissenschaftlichen Erkenntnis“538. Dabei ist Forschung „die geistige 

Tätigkeit mit dem Ziele, in methodischer, systematischer und nachprüfbarer Weise 

neue Erkenntnisse zu gewinnen“539. Auch die sog. Auftragsforschung ist im Rahmen 

des BDSG erfasst, solange der Auftraggeber keinen Einfluss auf den Erkenntnispro-

zess nimmt.540 

cc) Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung (§ 14 BDSG) 

Nach der Erhebung werden im Rahmen der Evaluierung die personenbezogenen 

Daten üblicherweise auf einem Datenträger zum Zweck ihrer weiteren Verarbeitung 

oder Nutzung erfasst, aufgenommen oder aufbewahrt, mithin nach § 3 Abs. 4 Satz 2 

Nr. 1 BDSG gespeichert. Werden die gespeicherten personenbezogenen Daten auch 

inhaltlich umgestaltet, so liegt ein Verändern (§ 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 BDSG) vor. Bei 

jeder Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung 

handelt, ist schließlich ein Nutzen von Daten gegeben (§ 3 Abs. 5 BDSG). Die Vo-

raussetzungen der Zulässigkeit des Speicherns, Veränderns und Nutzens personen-

bezogener Daten zu dem Zweck, für welchen die Daten erhoben worden sind, ent-

sprechen gem. § 14 Abs. 1 BDSG den soeben dargestellten Regelungen über die 

Erhebung von Daten gem. § 13 Abs. 1 BDSG, nur muss dabei beachtet werden, 

dass der Grundsatz der Erforderlichkeit auch in zeitlicher Hinsicht gilt. Dabei hat das 

Bundesverfassungsgericht ein Verbot der Datenspeicherung auf Vorrat zu unbe-

stimmten oder noch nicht bestimmbaren Zwecken festgestellt541. Allerdings braucht 

nicht in jedem Einzelfall bereits zu diesem Zeitpunkt definitiv festzustehen, ob und 

wann die Daten tatsächlich gebraucht werden, vielmehr kann sich aus der Natur der 

Aufgabe die Notwendigkeit ergeben, personenbezogene Daten zu speichern oder zu 

nutzen.542 Dementsprechend kann für die Erforderlichkeit einer Datenspeicherung 

die Festlegung des Zweckes der späteren Gesetzesevaluation genügen. 

Soweit eine Zweckänderung vorliegt (vgl.  D. I. 8. b) aa) (3) Zweckbindung (ein-

schließlich erlaubter Nebenzwecke gem. § 14 Abs. 3 BDSG), S. 141) ist vor allem ei-
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 BVerfG, 35, 79 (113); fast wortgleich bspw. auch: BVerfGE 47, 327 (367). 
539

 BVerfGE 35, 79 (113). 
540

 In diesem Sinne zu § 40 BDSG: L. Bergmann/R. Möhrle/A. Herb, Datenschutzrecht, BDSG, § 40 Rn. 17. 
541

 Insbes. BVerfGE 125, 260 (345 ff.) – Vorratsdatenspeicherung, m. w. N. 
542

 U. Dammann, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 14 Rn. 19. 
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ne Rechtfertigung über die Forschungsklausel des § 14 Abs. 2 Nr. 9 BDSG nahelie-

gend. Dies setzt voraus, dass die Zweckänderung zur Durchführung wissenschaftli-

cher Forschung (dazu bereits  D. I. 8. b) bb) (2) Erhebung durch öffentliche Stellen 

(§ 13 BDSG), S. 146) „erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durch-

führung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Aus-

schluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf 

andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden 

kann.“ Diese Formulierung lässt offen, wer das öffentliche Interesse an einer For-

schungsarbeit beurteilen soll, wodurch eine Situation entsteht, in der die Realisierung 

eines Forschungsvorhabens letzten Endes von Gerichten oder Bürokratien abhängig 

wird.543 Die ist insoweit problematisch, als eine einzelfallbezogene Abwägung544 er-

forderlich ist. Dabei ist ein erhebliches Überwiegen gegenüber den Betroffenen-

Interessen dann gegeben, wenn das Forschungsvorhaben erhebliche Auswirkungen 

auf die Gesundheit oder die soziale Sicherung der Bevölkerung hat.545  

Zur Prüfung von alternativen Datenbeschaffungsmaßnahmen gehört auch die Einho-

lung von Einwilligungen (vgl. § 4a BDSG). Dabei ist ein Aufwand für alternative Maß-

nahmen regelmäßig unverhältnismäßig, wenn für die alternative Ausgestaltung grö-

ßerer Vorhaben mehr als 10% der Gesamtforschungskosten aufgewendet werden 

müssten. Bei kleineren Forschungsvorhaben verschiebt sich der Anteil jedoch nach 

oben.546 Dabei sollte die Prüfung, ob und welche Daten zur Verfügung gestellt wer-

den, im Hinblick auf die Wissenschaftsfreiheit möglichst flexibel durchgeführt werden 

und darf nicht zu einem verfassungswidrigen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit füh-

ren.547 Ähnliche Möglichkeiten zur Datenverarbeitung für Forschungszwecke ohne 

Einwilligung der Betroffenen wie § 14 Abs. 2 Nr. 9 BDSG enthalten die Landesdaten-

schutzgesetze; diese betonen aber tendenziell stärker den grundsätzlichen Vorrang 

eines Einverständnisses.548 

Bei der Evaluierung sind insbesondere auch die Grundsätze der Datenvermeidung 

und Datensparsamkeit (§ 3a BDSG,  D. I. 8. b) aa) (4) Datenvermeidung und Da-

tensparsamkeit (§ 3a BDSG), S. 144) und – bei fehlender Kenntnis des Betroffenen – 

die Benachrichtigungspflicht des § 19a BDSG zu beachten. 
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 H.-J. Krupp/B. Preissl, Die Neufassung des BDSG und die wissenschaftliche Forschung, CR 1989, 121 (129). 
544

 In diesem Sinne und mit Kriterien dafür: U. Dammann, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 14 Rn. 91 f. 
545

 L. Bergmann/R. Möhrle/A. Herb, Datenschutzrecht, BDSG, § 13 Rn. 38. 
546

 Dazu: L. Bergmann/R. Möhrle/A. Herb, Datenschutzrecht, BDSG, § 28 Rn. 308. 
547

 L. Bergmann/R. Möhrle/A. Herb, Datenschutzrecht, BDSG, § 28 Rn. 302. 
548

 S. Simitis, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 40 Rn. 94. 
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dd) Übermitteln (§§ 15 ff. BDSG) 

Liegen die für die Evaluation benötigten Daten bereits bei einer Stelle vor, so könn-

ten sie gem. §§ 15 ff. BDSG unter bestimmten Umständen übermittelt werden. Als 

Verfahren zur Vermeidung dieser datenschutzrechtlichen Beschränkungen hat sich 

das Verfahren über einen sog. Datentreuhänder, der als Vertrauensstelle zwischen 

Forschungseinrichtung und Betroffenen oder besitzende Behörde tritt,549 herausge-

bildet. Auch können die Betroffenen in vielen Fällen von der datenbesitzenden Be-

hörde angeschrieben und ein Fragebogen weitergeleitet werden. Außerdem können 

die Betroffenen um Einwilligung gebeten werden, ohne dass ihre Daten zuvor ohne 

ihre Kenntnis und ohne ihre Zustimmung an den Forscher übermittelt werden (sog. 

Adressmittlungsverfahren)550. Die Einholung einer Einwilligung ist aber nicht immer 

ein möglicher Weg, um den Forschungszweck zu erreichen, z. B. dann nicht, wenn 

es praktisch kaum möglich ist, die aktuellen Adressen der Betroffenen zu ermitteln.551 

In diesen und anderen Fällen können anstatt durch Erhebung gem. § 13 BDSG – 

soweit der grundsätzliche Vorrang der Direkterhebung gewahrt bleibt ( 

D. I. 8. b) bb) (1) Vorrang der Direkterhebung (§ 4 Abs. 2 BDSG), S. 145) – die für 

die Evaluierung erforderlichen Daten auch durch Übermittlung von einer anderen 

Stelle erlangt werden. Übermitteln ist das Bekanntgeben gespeicherter oder durch 

Datenverarbeitung gewonnener personenbezogener Daten an einen Dritten in der 

Weise, dass a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder b) der Dritte zur 

Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder abruft (§ 3 Abs. 4 Satz 2 

Nr. 3 BDSG). Dritter ist gem. § 3 Abs. 8 Satz 2 BDSG jede Person oder Stelle außer-

halb der verantwortlichen Stelle. 

Da die Übermittlung den Kreis derjenigen erweitert, welche die Daten kennen und 

von dieser Kenntnis Gebrauch machen können, mithin das Gefährdungspotenzial 

steigt, wird dabei dem Ausmaß der potentiellen Gefährdung dadurch Rechnung ge-

tragen, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen sich danach unterscheiden, ob der 

Empfänger eine öffentliche Stelle (§ 15 BDSG) oder eine nichtöffentliche Stelle (§ 16 

BDSG) ist.552 Erleichterungen im Falle der wissenschaftlichen Forschung (dazu be-

reits  D. I. 8. b) bb) (2) Erhebung durch öffentliche Stellen (§ 13 BDSG), S. 146) 

finden sich in § 15 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 14 Abs. 2 Nr. 9 BDSG für die Übermittlung 
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 Dazu: J. Bizer, Der Datentreuhänder, DuD 1999, 392 ff.; R. Metschke/R. Wellbrock, Datenschutz in 
Wissenschaft und Forschung, 3. Aufl. 2002, 41 ff. 
550

 Dazu: R. Metschke/R. Wellbrock, Datenschutz in Wissenschaft und Forschung, 3. Aufl. 2002, 40 f. 
551

 R. Metschke/R. Wellbrock, Datenschutz in Wissenschaft und Forschung, 3. Aufl. 2002, 11. 
552

 P. Gola/R. Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012, § 15 Rn. 2. 
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an öffentliche Forschungseinrichtungen und in § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 14 

Abs. 2 Nr. 9 BDSG für die Übermittlung an nichtöffentliche Stellen. Dabei hat sich 

das Gesetz in dem Spannungsverhältnis zwischen dem Schutz des Persönlichkeits-

rechtes und der Freiheit der Wissenschaft (Art. 5 Abs. 3 GG) für den grundsätzlichen 

Vorrang des Persönlichkeitsrechts und der Selbstbestimmung des Einzelnen ent-

schieden.553 Umstritten ist dabei allerdings, ob über Wortlaut hinaus für die Abwä-

gung entscheidungserheblich ist, dass „das Forschungsvorhaben einen engen Bezug 

zu einem konkreten und bedeutenden Allgemeininteresse“ hat und diese „wissen-

schaftliche Bedeutung des Forschungsvorhabens für die Allgemeinheit“ gegenüber 

den schutzwürdigen Belangen der Betroffenen abzuwägen ist.554  

Im Übrigen dürfte für die Evaluierung vor allem die Variante interessant sein, dass 

die evaluierende Stelle Daten von einer öffentlichen Stelle anfordert, die zur Erfüllung 

der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben erforderlich sind. Die dafür entspre-

chende Regelung enthält § 15 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 BDSG. Dabei ist zu beachten, dass 

in dieser 2. Alternative die Vorschrift wegen ihrer (in Bezug auf den geregelten Be-

reich) zu geringen Präzision nur insoweit als Rechtsgrundlage für eine Übermittlung 

ausreicht, als es sich um quasi alltägliche Übermittlungsvorgänge ohne besondere 

Belastung des Betroffenen handelt.555 

ee) Verarbeitung und Nutzung für die wissenschaftliche Forschung 

§ 40 BDSG enthält eine Sondervorschrift für die Verarbeitung und Nutzung perso-

nenbezogener Daten durch Forschungseinrichtungen zum Zwecke der wissenschaft-

lichen Forschung (dazu bereits  D. I. 8. b) bb) (2) Erhebung durch öffentliche Stel-

len (§ 13 BDSG), S. 146). Der Anwendungsbereich des § 40 BDSG ist aber relativ 

eng, da zumeist der Landesgesetzgeber nahezu ausschließlich für Forschungsaktivi-

täten im Hochschulbereich oder von sonstigen Landesstellen zuständig ist.556 Trotz 

dieser Sonderregelung in § 40 BDSG sind jedoch die Erlaubnistatbestände in den 

allgemeinen Zulässigkeitstatbeständen geregelt.557 In Bezug auf die Einwilligung bei 

der wissenschaftlichen Forschung enthält § 4a Abs. 2 BDSG spezielle Vorgaben. Im 

Übrigen bestimmt sich die Datenerhebung und -speicherung für eigene Geschäfts-

zwecke einer nichtöffentlichen bzw. einer am Wettbewerb beteiligten öffentlichen 
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 OLG Hamm, JR 1997, 170 (172), zur entsprechenden Landesregelung. 
554

 In diesem Sinne zur entsprechenden Landesregelung: OLG Hamm, JR 1997, 170 (172), mit abl. Anm. E. 
Schlüchter/G. Duttge, Zur Nutzung personenbezogener Daten im Rahmen einer Habilitation, JR 1997, 173 ff. 
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 U. Dammann, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 15 Rn. 3. 
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 S. Simitis, in: ders., BDSG, 7. Aufl. 2011, § 40 Rn. 18. 
557

 L. Bergmann/R. Möhrle/A. Herb, Datenschutzrecht, BDSG, § 20 Rn. 4. 
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Stelle nach § 28 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 6 Nr. 4 BDSG. Beim Umgang mit personen-

bezogenen Daten für wissenschaftliche Zwecke durch öffentliche, nicht am Wettbe-

werb beteiligte Stellen sind folgende Besonderheiten zu beachten: 

- § 13 Abs. 2 Nr. 9 BDSG für die Erhebung von Daten ( D. I. 8. b) bb) (2) Er-

hebung durch öffentliche Stellen (§ 13 BDSG), S. 146), 

- § 14 Abs. 2 Nr. 9 BDSG (Zweckänderung für die eigene wissenschaftliche 

Forschung) und § 14 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BDSG (besondere Arten personen-

bezogener Daten) ( D. I. 8. b) bb) (2) Erhebung durch öffentliche Stellen 

(§ 13 BDSG), S. 146) 

- § 15 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 14 Abs. 2 Nr. 9 BDSG für die Übermittlung an öf-

fentliche Forschungseinrichtungen und § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 14 

Abs. 2 Nr. 9 BDSG für die Übermittlung an nichtöffentliche Stellen ( 

D. I. 8. b) bb) dd) Übermitteln (§§ 15 ff. BDSG), S. 149). 

§ 40 BDSG enthält in Abs. 1 eine strenge Zweckbindung und in Abs. 2 ein Anonymi-

sierungsgebot (vgl. bereits oben  D. I. 8. b) aa) (3) Zweckbindung (einschließlich 

erlaubter Nebenzwecke gem. § 14 Abs. 3 BDSG), S. 141, bzw. (4) Datenvermeidung 

und Datensparsamkeit (§ 3a BDSG), S. 144).  

§ 40 BDSG ähnliche Regelungen enthalten alle Landesgesetze, allerdings sind die 

spezifischen Besonderheiten der jeweiligen Landesregelung zu beachten: Bereits im 

Anwendungsbereich wird häufig die Forschungseinrichtung nicht besonders hervor-

gehoben, allerdings erfolgt in manchen Ländern eine Begrenzung auf ein bestimmtes 

Forschungsvorhaben und in § 35 Abs. 1 Satz 1 LDSG BW558 wird die Unabhängigkeit 

der wissenschaftlichen Forschung betont.559  

Zwar wird in allen Bundesländern auch für den Umgang mit personenbezogenen Da-

ten zu Forschungszwecken prinzipiell das Einverständnis des Betroffenen gefordert, 

jedoch wird dieser Grundsatz durchbrochen, wenn der Zweck der Forschung nicht 

auf andere Weise erreichbar ist. Noch weitergehend ist gem. § 30 Abs. 1 BlnDSG560, 

§ 28 Abs. 1 BbgDSG561, § 19 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 BremDSG562, § 27 Abs. 1 
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 Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG), zuletzt geändert 
Gesetzes v. 7.2.2011 (GBl. S. 43). 
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 S. Simitis, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 40 Rn. 88, 91. 
560

 Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten in der Berliner Verwaltung (Berliner Datenschutzgesetz – 
BlnDSG), zuletzt geändert durch Gesetz v. 2.2.2011 (GVBl. S. 51). 
561

 Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten im Land Brandenburg (Brandenburgisches Datenschutzgesetz 
– BbgDSG), zuletzt geändert durch Gesetz v. 25.5.2010 (GVBl. I Nr. 21). 
562

 Bremisches Datenschutzgesetz (BremDSG), zuletzt geändert durch Gesetz v. 16.11.2010 (Brem.GBl. S. 573). 
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HmbDSG563, § 33 Abs. 1 HDSG564, § 34 Abs. 2 Nr. 2 und 3 DSG M-V565, § 25 Abs. 2 

Nr. 3 NDSG566, § 28 Abs. 2 Nr. 2 und 3 DSG NRW567, § 30 Abs. 2 SDSG568 und § 22 

Abs. 3 Nr. 2 LDSG SH569 eine Einwilligung entbehrlich, wenn wegen der Art der Da-

ten, wegen ihrer Offenkundigkeit oder wegen der Art ihrer Verwendung schutzwürdi-

ge Belange des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden.570 Außerdem ist eine dem 

§ 40 Abs. 1 BDSG entsprechende Zweckbindung der für wissenschaftliche Zwecke 

verarbeiteten Angaben eher selten in den Landesgesetzen vorgeschrieben.571 Wenn 

in einigen Landesdatenschutzgesetzen grundsätzlich die Beschränkung auf anony-

misierte oder pseudonymisierte Daten festgeschrieben wird, wird jedoch durch weit-

reichende Ausnahmen durchaus eine Anlehnung zu den ansonsten geltenden Ver-

wendungsvoraussetzungen eröffnet.572 

Darüber hinaus enthalten einige Landesgesetze außerdem Vorkehrungen, welche 

die landesdatenschutzrechtlichen Regelungen auch dann sicherstellen sollen, wenn 

Stellen, für die das jeweilige Landesdatenschutzgesetz nicht gilt, mit diesen For-

schungsdaten umgehen.573 

II. Durchführungsphase: Wie erhebe ich die erforderlichen Daten? 

Die zentrale Voraussetzung für die Durchführung einer Evaluation ist das Vorhan-

densein von Daten574. Diese sind jedoch in der Regel nicht direkt und unmittelbar zu-

gänglich, so dass sie im Rahmen der Evaluation beschafft, entsprechend aufbereitet 

oder aus unterschiedlichen Quellen zusammengestellt werden müssen. Die im Rah-

men der Evaluation erhobenen Daten dienen dazu, Entwicklungen und Trends dar-

zustellen, Schlussfolgerungen zu ziehen und schließlich Handlungsempfehlungen für 
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 Hamburgisches Datenschutzgesetz (HmbDSG), zuletzt geändert durch Gesetz v. 14.6.2011 (HmbGVBl. S. 
255). 
564

 Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG), zuletzt geändert durch Gesetz v. 20.5.2011 (GVBl. I S. 208). 
565

 Gesetz zum Schutz des Bürgers bei der Verarbeitung seiner Daten (Landesdatenschutzgesetz – DSG M-V), 
zuletzt geändert durch Gesetz v. 20.5.2011 (GVOBl. M-V S. 277, 278). 
566

 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG), zuletzt geändert durch Gesetz v. 30.6.2011 (Nds. GVBl. S. 
210). 
567

 Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen – DSG NRW –), 
zuletzt geändert durch Gesetz v. 5.7.2011 (GV. NRW. S. 338). 
568

 Saarländisches Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Saarländisches Datenschutzgesetz – SDSG) 
zuletzt geändert durch Gesetz v. 18.5.2011 (Amtsbl. I S. 184). 
569

 Schleswig-Holsteinisches Gesetz zum Schutz personenbezogener Informationen (Landesdatenschutzgesetz – 
LDSG –), zuletzt geändert durch Gesetz v. 15.9.2011 (GVOBl. S. 252). 
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 P. Gola/R. Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012, § 40 Rn. 18. 
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 S. Simitis, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 40 Rn. 89. 
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 S. Simitis, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 40 Rn. 91. 
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 Dazu: P. Gola/R. Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012, § 40 Rn. 19; S. Simitis, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, 
§ 40 Rn. 92, jeweils mit Auflistung der einschlägigen Regelungen. 
574

 Im Folgenden wird der in der Rechtswissenschaft weiter gefasste Datenbegriff verwendet. In der 
sozialwissenschaftlichen Forschung unterscheidet man dagegen zwischen Informationen und Daten. 
Informationen werden dabei erst durch bestimmte Bearbeitungsschritte in Daten umgewandelt.  



 

153 

die politischen Entscheidungsträger zu formulieren. Daher besitzt die Erhebung von 

Daten im Evaluationsprozess einen zentralen Stellenwert.  

Daten können in unterschiedlichen Formen und mit Hilfe verschiedener Verfahren 

erhoben werden. Soweit dabei personenbezogene Daten erhoben ( D. I. 8. b) bb) 

Datenerhebung, S. 145) und verarbeitet werden, sind die Betroffenen nach Maßgabe 

des § 19a BDSG zu benachrichtigen. Einerseits gibt es quantitative Daten, die in der 

Regel in Zahlform vorliegen (z.B. Fallzahlen, Messdaten zum CO2-Ausstoß). Ande-

rerseits werden mit Hilfe sozialwissenschaftlicher Erhebungsmethoden auch qualita-

tive Daten gewonnen, die oft in Textform vorhanden sind (z.B. Dokumente).575 Aller-

dings sollte bei der Datenerhebung aus Effizienzgründen immer darauf geachtet 

werden, dass nur solche Daten gewonnen werden, die zur Beantwortung der Evalua-

tionsfragestellung erforderlich sind. Somit erfolgt die Datenerhebung im Rahmen ei-

nes Evaluationsprozesses immer als eine selektive Informationsgewinnung, wobei es 

darum geht, diese so effizient wie möglich und so effektiv wie nötig vorzunehmen.  

Die Qualität der Daten wird in erheblichem Maße durch die genutzten Methoden und 

deren Stärken und Schwächen beeinflusst. Allerdings gibt es keine Methode, die ei-

ne perfekte, absolut fehlerfreie Datengewinnung gewährleisten kann. Daher sollte 

das Ziel darin bestehen, das Fehlerrisiko soweit wie möglich zu minimieren.576   

Zur Erhebung von für die Beantwortung der jeweiligen Evaluationsfragstellung rele-

vanten Daten können verschiedene Verfahren genutzt werden, die jeweils den bei-

den Hauptzweigen der empirischen Sozialforschung zuzuordnen sind ( B. VI. Eva-

luationsinstrumente und -methoden, S. 47). Wie bereits dargestellt gehören schriftli-

che Befragungen und Fallzahlenanalysen aus dem Bereich der quantitativen Evalua-

tionsforschung sowie leitfadengestützte Experteninterviews und Inhaltsanalysen aus 

dem Bereich der qualitativen Sozialforschung zu den zentralen Erhebungs- und 

Auswertungsinstrumenten, die bei der Durchführung einer ex-post-

Gesetzesevaluation zum Einsatz kommen.577  

Mit der Erhebung von Fallzahlen kann ein erster Überblick über die Anwendungshäu-

figkeit einer gesetzlichen Regelung/Maßnahme im Evaluationszeitraum hergestelltt 

                                            
575

 J. Behnke/N. Baur/N. Behnke, Empirische Methoden der Politikwissenschaft, 2006, 34.  
576

 W. Meyer, Datenerhebung, Befragungen-Beobachtungen-Nicht-reaktive Verfahren, in: Stockmann (Hrsg.), 
Handbuch zur Evaluation, 2007, 223 (224).  
577

 Einen guten Überblick über die verschiedenen Erhebungsverfahren bieten z.B. W. Meyer, Datenerhebung: 

Befragungen-Beobachtungen-Nicht-reaktive Verfahren, in: Stockmann (Hrsg.), Handbuch zur Evaluation, 2007, 
233 und J. Bortz/N. Döring, Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, 2002.     
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werden. Darüber hinaus bietet eine Fallzahlenerhebung die Möglichkeit, Bereiche zu 

identifizieren, in denen weitergehende Untersuchungen durchgeführt werden sollen 

( B. VI. 2. a) aa) Fallzahlenerhebung, S. 49).    

Schriftliche Befragungen dienen dazu, Daten bei Personen/Organisationen zu erhe-

ben, die von einer gesetzlichen Regelung/Maßnahme betroffen sind. Mit Hilfe dieses 

Instruments wird z.B. versucht, Informationen darüber zu erhalten, wie die Betroffe-

nen mit der gesetzlichen Regelung/Maßnahme in der Praxis umgehen, welche Ein-

stellung sie zur Regelung/Maßnahme haben und welche Erfahrungen sie mit ihr bis-

lang gesammelt haben (B. VI. 2. a) bb) Standardisierte Befragungen S. 50). 

Leitfadengestützte Interviews richten sich in der Regel vor allem an Experten, die 

z.B. Einblicke in die Implementationspraxis und Hinweise auf mögliche Probleme ge-

ben können. Sie werden entweder vom Evaluator persönlich oder von Interviewern 

durchgeführt ( B. VI. 2 b) aa) Experteninterviews, S. 55). .  

Gute ex-post-Gesetzesevaluationen zeichnen sich dadurch aus, dass nicht eine Me-

thode im Vordergrund steht, sondern der geeignetste Methoden-Mix gefunden wird, 

um möglichst aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten und die Evaluationsfragestel-

lung möglichst umfassend zu bearbeiten. Daher sollte auch bei der Evaluation eines 

Gesetzes im Hinblick auf seine datenschutzrechtlichen Folgen sowohl eine quantita-

tive Analyse (z.B. Fallzahlen) als auch eine qualitative Analyse (z.B. leitfadengestütz-

te Interviews) durchgeführt werden.  

Je nach Evaluationsdesign können zwei Vorgehensweisen bei der Datenerhebung in 

Frage kommen. Bei der ersten Variante werden explorative Experteninterviews ge-

führt, um herauszufinden, welche Variablen bei der Evaluation Berücksichtigung fin-

den sollten. In einem nächsten Schritt können diese dann die Grundlage für eine 

quantitative Datenerhebung bilden. Bei der zweiten Variante wird eine andere Vor-

gehensweise gewählt. Zunächst werden die quantitativen Daten, die zur Beantwor-

tung der Evaluationsfragestellung benötigt werden, erhoben. Da mit Hilfe solcher Da-

ten jedoch selten Prozesse erklärt und Gründe für bestimmte Entwicklungen identifi-

ziert werden können, werden diese Ergebnisse um qualitative Daten ergänzt, die 

meist im Rahmen von Fallstudien gewonnen werden.578 

Je nachdem, welche Daten erhoben wurden, kommen dann auch unterschiedliche 

Auswertungsverfahren zur Anwendung.  

                                            
578

 Vgl. J. Behnke/N. Baur/N. Behnke, Empirische Methoden der Politikwissenschaft, 2006, 36. 
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Im Folgenden werden die Schritte vorgestellt, die in der Durchführungsphase einer 

ex-post-Gesetzesevaluation zu unternehmen sind. 

Abb. 8: Wesentliche Schritte in der Durchführungsphase
579

 

 

 

 
 
 
 
 

1. Schritt 1: Einbeziehung und Auswahl der Adressaten und Stakehol-

der580 

Adressaten einer gesetzlichen Regelung und Stakeholder sind eine wichtige Quelle, 

um Informationen zu sammeln, die zur Erfassung und Bewertung der datenschutz-

rechtlichen Folgen einer gesetzlichen Regelung herangezogen werden können. Zu-

nächst legt der Evaluator in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber fest, welche 

Adressaten und Stakeholder für das Evaluationsvorhaben relevant sind. Zu Beginn 

der Durchführungsphase werden diese dann vom Evaluator kontaktiert, um die erfor-

derlichen Informationen zu erheben. Idealerweise werden die identifizierten Adressa-

ten und Stakeholder bereits vorab über das Evaluationsvorhaben informiert. Dieser 

Teilschritt kann jedoch auch gleichzeitig mit der Datenerhebung erfolgen. Bei exter-

nen Evaluationen erhöht die Unterstützung – z.B. in Form eines Hinweisschreibens – 

                                            
579

 Eigene Darstellung.  
580

 Zu den Stakeholdern gehören hier Akteure, die in dem jeweiligen Regelungsfeld aktiv sind, jedoch nicht zum 
Adressatenkreis zählen. Als Beispiele können hier Verbraucherschutzorganisationen, der BfDI oder auch 
zivilgesellschaftliche Gruppen genannt werden.   

Schritt 1: Einbeziehung der Adressaten und Stakeholder 

Schritt 2: Durchführung eines Pre-Tests 

Schritt 3: Durchführung der Datenerhebung 

Schritt 4: Fehlerprüfung 

Schritt 5: Rückkopplung der Erhebungsergebnisse mit dem Auftraggeber 
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durch den Auftraggeber die Bereitschaft, an der Evaluation teilzunehmen. Da es 

nicht immer möglich sein wird, alle Adressaten und Stakeholder einzubeziehen 

(Vollerhebung), kann es vorab notwendig werden, aus der Gesamtheit eine Teilmen-

ge auszuwählen, bei der dann die erforderlichen Informationen erhoben werden. Da-

bei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Auswahl, die jedoch hier im Detail 

nicht besprochen werden können. So können z.B. die Teilnehmer für eine Befragung 

zufällig, willkürlich oder bewusst aus einer Grundgesamtheit ausgewählt werden. 

Verfahren zur Stichprobenziehung, die auf einer Wahrscheinlichkeitsauswahl beru-

hen, sind die Zufallsstichprobe, die geschichtete Zufallsstichprobe, die gestufte Zu-

fallsstichprobe sowie die Klumpenstichprobe. Alle Formen zeichnen sich dadurch 

aus, dass z.B. die Adressaten für die Stichprobe mit Hilfe eines Zufallsprozesses aus 

einer Grundgesamtheit ausgewählt werden. In diesem Fall hat jeder Adressat aus 

der Grundgesamtheit eine genau berechenbare Chance, in die Stichprobe zu gelan-

gen. Zufallsstichproben erlauben somit den Repräsentationsschluss von der Stich-

probe auf die Grundgesamtheit. 

Eine in der Praxis weit verbreitete Variante ist die Willkürstichprobe. Dieser Form der 

Stichprobenziehung liegt kein systematisches Design bei der Auswahl z.B. der Ad-

ressaten zugrunde. Sie wird daher vor allem für explorative Zwecke eingesetzt, um 

sich ein erstes Bild von der untersuchten Umwelt zu machen oder Erhebungsinstru-

mente im Rahmen eines Pre-Tests auf ihre Tauglichkeit hin zu überprüfen.    

Schließlich besteht auch die Möglichkeit, eine Stichprobe nach festen Regeln zu zie-

hen. Dabei beruht der Auswahlmechanismus jedoch nicht auf einem Zufallsprozess, 

sondern auf bewusst getroffenen Entscheidungen des Evaluators. Hier lassen sich 

folgende drei Formen unterscheiden, auf die jedoch hier nicht näher eingegangen 

werden kann: Quotenstichprobe, kriteriengeleitete Auswahl und theoretical sampling.  

Um möglichst allgemeingültige Aussagen auf Grundlage der erhobenen Daten treffen 

zu können, sollten Verfahren gewählt werden, die die Wahrscheinlichkeit, eine reprä-

sentative Stichprobe zu erhalten, erhöhen. 581   

                                            
581

 Vgl. hierzu ausführlicher J. Behnke/N. Baur/N. Behnke, Empirische Methoden der Politikwissenschaft, 2006, 
129-150; W. Meyer, Datenerhebung: Befragungen-Beobachtungen-Nicht-reaktive Verfahren, in: Stockmann 
(Hrsg.), Handbuch zur Evaluation, 2007, 223.   
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2. Schritt 2: Durchführung eines Pre-Tests  

Wenn ein Erhebungsinstrument in Abstimmung mit dem Auftraggeber vom Evaluator 

entwickelt worden ist, sollte es vor seinem Einsatz in jedem Fall einem Pre-Test un-

terzogen werden. Hierbei wird das gesamte Erhebungsinstrumentarium in einem 

Testlauf auf seine Praktikabilität, Verständlichkeit und Vollständigkeit geprüft. Dies 

bietet die Möglichkeit, die verwendeten Erhebungsinstrumente auf Grundlage der 

gesammelten Erfahrungen soweit anzupassen, dass damit Probleme und Fehler bei 

der eigentlichen Erhebung minimiert werden und die Qualität der zur gewinnenden 

Daten verbessert wird. Daher sollte der Pre-Test ein unverzichtbarer Bestandteil ei-

nes jeden Datenerhebungsprozesses im Rahmen einer ex-post-Gesetzesevaluation 

sein.582  

3. Schritt 3: Durchführung der Datenerhebung  

a) Erhebung quantitativer Daten  

Im Zuge der Erstellung des Evaluationsdesigns wurden Schwerpunkte, Aspekte und 

Prüfkriterien identifiziert und mit Indikatoren unterlegt, die in der Durchführungsphase 

in ein Erhebungsinstrument umgesetzt werden. Quantitative Daten zu datenschutz-

rechtlichen Folgen können z.B. aus Statistiken oder aber durch Befragungen (teil-

standardisiert/standardisiert) gewonnen werden. Bevor die Befragung durchgeführt 

werden kann, müssen die Fragen formuliert werden, die von den jeweiligen Adressa-

ten beantwortet werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Fragen so 

gewählt werden, dass sie von Adressaten auch richtig verstanden und beantwortet 

werden können. Zudem sollte geklärt werden, welche Sekundärdaten für die Bewer-

tung herangezogen werden können (z.B. bei Behörden oder anderen Stellen).  

Obwohl datenschutzrechtliche Folgen vor allem einen qualitativen Charakter aufwei-

sen, ist es wichtig, auch die Häufigkeit ihres Auftretens in der Anwendungspraxis zu 

erfassen (Fallzahlenerhebung) und in die abschließende Bewertung mit einfließen zu 

lassen. Ein zentraler Indikator, der bei der Untersuchung der datenschutzrechtlichen 

Folgen einer gesetzlichen Regelung eine Rolle spielt, ist die Eingriffsintensität, die es 

für jedes Vorhaben neu zu operationalisieren gilt. Hierzu wird auf Grundlage der in 

Kapitel C III. 3. c) Eingriffsintensität, S. 91 vorgestellten Kriterien versucht zu klären, 

inwieweit für die dort genannten Punkte Daten erheben werden können.     

                                            
582

 J. Behnke/N. Baur/N. Behnke, Empirische Methoden der Politikwissenschaft, 2006, 222-224. 
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b) Erhebung qualitativer Daten   

Auf Grundlage einer kurzen Analyse der im direkt zuvor dargestellten Teilschritt ge-

wonnenen Daten, mit deren Hilfe sich ein Eindruck über Trends und Entwicklungen 

im Untersuchungsfeld verschafft werden kann, erfolgt dann im zweiten Schritt die Un-

tersuchung der qualitativen Aspekte der datenschutzrechtlichen Folgen einer Rege-

lung.  

Statistiken stoßen hier schnell an ihre Grenzen, da sie diese Dimension in der Regel 

nicht ausreichend erfassen können. Aus diesem Grund ist es erforderlich, die qualita-

tiven Daten mit Hilfe entsprechender Verfahren zu erheben. Hier kommen vor allem 

die Dokumentenanalyse sowie qualitative Interviews zum Einsatz: 

 Zunächst ist zu ermitteln, welche Dokumente (z.B. interne Berichte) zur Ver-

fügung stehen, die qualitative Daten enthalten und zur Beantwortung der Eva-

luationsfragestellung herangezogen werden können.  

 Eine weitere wichtige Möglichkeit, um qualitative Daten zu generieren, ist die 

Durchführung von qualitativen Interviews mit Stakeholdern und den Adres-

saten einer Regelung. Grundsätzlich gibt es verschiedene Varianten des quali-

tativen Interviews. In der Regel wird auf leitfadengestützte Experteninterviews 

zurückgegriffen. Sie dienen der Erfassung von Erfahrungswissen über den 

Umgang mit der Regelung in der Praxis, über Implementationsprobleme sowie 

über nicht-intendierte Nebenwirkungen auf Seiten der Verwaltung und auf Sei-

ten der Betroffenen. Für diese Interviewform ist es notwendig, sich vorab Ge-

danken über die Struktur des Gesprächsleitfadens zu machen. Diese Struktur 

wird auf Grundlage einer Auswertung des vorhandenen und bereits erhobe-

nen Datenbestands sowie der Evaluationsfragestellung festgelegt. Der Leitfa-

den sollte immer so konzipiert sein, dass er auf die jeweilige Adressatengrup-

pe zugeschnitten ist. Dies bedeutet, dass sich der Evaluator bereits bei der 

Konzeption Gedanken über das Verhältnis von Evaluationsgegenstand und 

Adressat machen sollte. Je nachdem, wie viele Adressatengruppen identifi-

ziert wurden, müssen auch entsprechend viele Leitfäden erarbeitet werden.  

4. Schritt 4: Fehlerprüfung 

Die Fehlerprüfung ist als Maßnahme zur Qualitätssicherung zu verstehen und soll 

vermeiden, dass falsche oder fehlerhafte Angaben während der Datenerhebung un-
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entdeckt bleiben. Sobald die ersten Daten vorliegen (z.B. im Rahmen einer Befra-

gung gegebene Antworten) sollte überprüft werden, ob möglicherweise Inkonsisten-

zen im Antwortverhalten auftreten. Falls dies der Fall sein sollte, ist zu entscheiden, 

wie mit diesen umgegangen werden soll. Eventuell ergeben sich Möglichkeiten, Feh-

ler und Inkonsistenzen durch Nachfragen zu beseitigen. Sollten diese jedoch zu groß 

und eine Beseitigung nicht möglich sein, ist es u.U. notwendig, diese Daten aus dem 

Datensatz zu entfernen und bei der späteren Endauswertung unberücksichtigt zu 

lassen. Damit kann eine systematische Fehlerprüfung bereits im Datenerhebungs-

prozess dazu beitragen, die Qualität der erhobenen Daten zu verbessern.  

5. Schritt 5: Rückkopplung der Erhebungsergebnisse mit dem Auftrag-

geber  

Bei einer Evaluation sollte der Auftraggeber immer über den aktuellen Stand der Da-

tenerhebung informiert werden. Dies ermöglicht ggf. auch die Nachsteuerung, falls 

z.B. bestimmte Stakeholder und Adressaten sich noch nicht an der Evaluation betei-

ligt haben. Ggf. kann es sinnvoll sein, dass der Auftraggeber diese noch einmal an-

spricht und auffordert, die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.  
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III. Auswertungsphase: Wie gehe ich mit den erhobenen Daten um? 

In der Auswertungsphase geht es im Wesentlichen darum, die erhobenen Daten zu 

sichten und im Hinblick auf die Evaluationsfragestellung(en) auszuwerten, zu inter-

pretieren und auf dieser Grundlage dann Schlussfolgerungen und Handlungsempfeh-

lungen zu formulieren. Am Ende jeder Evaluation ist zudem erforderlich, das Vorge-

hen, die Auswertungsergebnisse und Schlussfolgerungen für die Adressaten ent-

sprechend aufzubereiten. Hierfür sind vertiefende statistische Kenntnisse unbedingt 

erforderlich. Im Folgenden werden die zentralen Arbeitsschritte, die in der Auswer-

tungsphase einer ex-post-Gesetzesevaluation durchgeführt werden, vorgestellt.  

Abb. 9: Wesentliche Schritte in der Auswertungsphase
583

 

 

 

 

 

 

1. Schritt 1: Auswertung der quantitativen Daten 

Das am häufigsten eingesetzte quantitative Erhebungsinstrument ist der schriftliche 

Fragebogen. Gleichzeitig erfordert diese Form ein umfangreiches Datenmanage-

ment. An dieser Stelle kann nur ein kurzer Überblick über die Auswertung von schrift-
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 Eigene Darstellung. 

Schritt 1: Auswertung der quantitativen Daten 

Schritt 2: Auswertung der qualitativen Daten 

Schritt 3: Interpretation der Ergebnisse 

Schritt 4: Formulierung von Handlungsempfehlungen 

Schritt 5: Dokumentation der Ergebnisse Schritt 6: Umgang mit den erhobenen Daten nach Abschluss des Evaluationsvorha-
bens 
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lichen Befragungen gegeben werden.584 Das Vorgehen hängt vor allem von den ein-

gesetzten Frageformen ab. Je nach Umfang und Ausrichtung des Fragebogens wer-

den standardisierte, teilstandardisierte und offene Fragen verwendet, die entspre-

chend ausgewertet werden müssen. Standardisierte Fragen und auch teilweise teil-

standardisierte sowie offene Fragen können mit Hilfe von Softwarelösungen (Excel, 

SPSS etc.) ausgewertet werden. Allerdings ist der Aufwand bei nicht vorgegebenen 

Antworten deutlich größer als bei den standardisierten Antwortmöglichkeiten, da ein 

weiterer Zwischenschritt erforderlich wird. Um diese Daten auswerten zu können, 

muss der Evaluator sich eine Übersicht über die gegebenen Antworten verschaffen, 

um eine sinnvolle Kategorisierung festlegen zu können. Dies geht zwar mit einem In-

formationsverlust einher, stellt aber insbesondere bei umfangreichen Befragungen oft 

den einzig gangbaren Weg dar, um diese Daten in die Untersuchung einzubeziehen. 

Hierzu kommen verschiedene Möglichkeiten in Frage. Neben einfachen univariaten 

statistischen Verfahren (Häufigkeitsverteilungen, Kreuztabellen, Korrelationen) kön-

nen auch hochkomplexe multivariate Auswertungsverfahren zum Einsatz kommen 

(Faktorenanalysen, Clusteranalysen, Strukturgleichungsmodelle).585 Die Anwendung 

dieser Verfahren setzt spezielle Kenntnisse der empirischen Sozialforschung voraus, 

um zuverlässige Ergebnisse und Schlussfolgerungen produzieren zu können.  

2. Schritt 2: Auswertung der qualitativen Daten 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die wissenschaftliche Auswertung qualitativer 

Daten sehr aufwendig ist und eine detaillierte Auseinandersetzung mit den verschie-

denen Auswertungsverfahren an dieser Stelle nicht geleistet werden kann. Es ist je-

doch davon auszugehen, dass bei der ex-post-Evaluation der datenschutzrechtlichen 

Folgen einer Regelung für die Auswertung der qualitativen Daten vor allem auf Inter-

viewprotokolle sowie weitere Dokumente (z.B. Berichte, Akten) zurückgegriffen wird. 

Ebenfalls einen qualitativen Charakter haben Antworten auf offene Fragen (siehe 1. 

Schritt 1: Auswertung der quantitativen Daten, S. 160), die im Rahmen einer schriftli-

chen Befragung gegeben werden. Auch diese werden mit Hilfe qualitativer Auswer-

tungsverfahren analysiert. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass den Anwen-

dungsmöglichkeiten dieser Verfahren – wie unter B VI. 2. b) bb) , S. 58 vorgestellt – 

aufgrund ihrer Komplexität außerhalb des wissenschaftlichen Arbeitskontextes Gren-

                                            
584

 Vgl. hierzu ausführlicher S. Kirchhoff/S. Kuhnt/P. Lipp/ S. Schlawin, Der Fragebogen, 2008; R. Porst, 

Fragebogen, 2008.   
585

 Vgl. hierzu ausführlicher K. Backhaus,/B. Erichson/W. Plinke/R. Weiber, Multivariate Analysemethoden, 2011; 
C. Wolf/H. Best (Hrsg.), Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse, 2010.  
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zen gesetzt sind. Daher bedarf es zur Strukturierung qualitativ gewonnener Daten ei-

nes sehr pragmatischen Ansatzes. Strukturierungshilfen, wie sie zum Beispiel vom 

CEval586 genutzt werden, sind in diesem Zusammenhang als Beispiel für eine prag-

matische Vorgehensweise zu nennen. Diese dienen dazu, die im Rahmen der Eva-

luation erhobenen Daten zusammenzuführen, zu kategorisieren und zu strukturieren. 

Wichtig ist zu beachten, dass die Antworten häufig über die eigentliche Fragestellung 

hinausgehen. Dennoch sollten diese Zusatzinformationen übernommen und bei der 

Auswertung mit berücksichtigt werden. Bei der Transkription sollte sichergestellt wer-

den, dass die Antworten bereits bestimmten Themenkomplexen zugeordnet werden. 

Dies schafft eine größere Übersichtlichkeit und erleichtert damit die Auswertung der 

erhobenen Daten.587  

3. Schritt 3: Interpretation der Ergebnisse 

Die Ergebnisse, die im Rahmen von quantitativen Erhebungsverfahren gewonnen 

werden, dienen dazu, vermutete Ursache-Wirkungshypothesen auf ihre Richtigkeit zu 

prüfen. Bei der Evaluation von Regelungen im Hinblick auf ihre datenschutzrechtli-

chen Folgen geht es z.B. darum, die Eingriffsintensität ( C. III. 3. c) Eingriffsintensi-

tät, S. 6 ff.) eines Gesetzes darzustellen und vor dem Hintergrund der zugrundelie-

genden Ziele sowie der übrigen in Kapitel B. V. Welche Standards gelten für die 

Durchführung von Evaluationen? vorgestellten Prüfkriterien zu analysieren. Eine iso-

lierte Betrachtung der Eingriffsintensität einer gesetzlichen Regelung kann zwar die 

datenschutzrechtlichen Folgen deutlich machen. Für eine abschließende Bewertung 

ist es aber erforderlich, die übrigen Prüfkriterien gegenüberzustellen. Nur auf dieser 

Basis können dann Handlungsempfehlungen an die Politik formuliert werden, wobei 

diese letztlich entscheiden muss, ob eine eventuell hohe Eingriffintensität nicht doch 

im Hinblick auf den hohen Zielerreichungsgrad und/oder die hohe Praktikabilität der 

gesetzlichen Regelung gerechtfertigt ist. 

Zudem ist bei der Interpretation quantitativer Daten immer darauf zu achten, dass 

das Risiko von Fehlschlüssen soweit wie möglich minimiert werden kann. Denn eine 

falsche Interpretation kann zu falschen Schlussfolgerungen und Handlungsempfeh-

lungen führen. Dies sollte in jedem Fall verhindert werden. Aus diesem Grund ist es 

unbedingt erforderlich, die im Rahmen der quantitativen Auswertung gewonnenen 
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 R. Stockmann, Einführung in die Evaluation: Stockmann (Hrsg.), Handbuch zur Evaluation, 2007, 24 (56-57).  
587

 P. Maats, Einführung in das Datenmanagement und die Datenauswertung, in: Stockmann (Hrsg.), Handbuch 
der Evaluation, 2007, 278 (280-284).  
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Erkenntnisse mit Hilfe der qualitativen Analyseergebnisse zu überprüfen.588 Erkennt-

nisse, die mit Hilfe qualitativer Daten gewonnen werden, können über bestimmte 

Kausalmechanismen bzw. Erklärungsfaktoren Auskunft geben, die sich allein aus 

den quantitativen Ergebnissen nicht ablesen lassen. Damit trägt eine Verknüpfung 

der Ergebnisse dazu bei, die Aussagekraft der Schlussfolgerungen sowie der Hand-

lungsempfehlungen zu erhöhen. 

4. Schritt 4: Formulierung von Handlungsempfehlungen  

Zusätzlich zu der Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten haben Auf-

traggeber in der Regel auch ein Interesse daran, dass sie auf Grundlage dieser Er-

gebnisse Handlungsempfehlungen vom Evaluator erhalten, die bei Bedarf in den Po-

litikprozess eingespeist werden können. Dabei ist es wichtig, dass die Handlungs-

empfehlungen für die Adressaten nachvollziehbar aus den Ergebnissen, die im 

Rahmen der Evaluation gewonnen wurden, abgeleitet werden. Bei der Erarbeitung 

der Handlungsempfehlungen sollte zudem darauf geachtet werden, dass diese ad-

ressatengerecht und verständlich formuliert werden.  

Mit Blick auf die datenschutzrechtlichen Folgen lassen sich grob vier Grundvarianten 

von Handlungsempfehlungen unterscheiden, die am Ende einer Evaluation formuliert 

werden können:  

 Falls auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse deutlich wird, dass trotz hoher 

Eingriffsintensität die der gesetzlichen Regelung zugrunde liegende Ziele nicht 

oder nur unzureichend erreicht werden, sollte empfohlen werden, die gesetzli-

che Regelung soweit anzupassen, dass die Eingriffsintensität verringert wird, 

sofern der Zielerreichungsgrad nicht auf anderem Wege verbessert werden 

kann (Variante I). 

 Allerdings ist es auch möglich, dass man im Rahmen der Analyse einer ge-

setzlichen Regelung zu dem Schluss kommt, dass die Eingriffsintensität zwar 

hoch ist, aufgrund des großen Erfolgs der gesetzlichen Regelung jedoch ab-

gewogen werden muss, ob diese vor dem Hintergrund des hohen Zielerrei-

chungsrads nicht gerechtfertigt ist (Variante II). 

 Zudem ist es möglich, dass eine gesetzliche Regelung eine niedrige Ein-

griffsintensität aufweist, der Zielerreichungsgrad jedoch hoch ist, so dass zu-
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 P. Maats, Einführung in das Datenmanagement und die Datenauswertung, in: Stockmann (Hrsg.), Handbuch 
der Evaluation, 2007, 278 (295). 
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mindest im Hinblick auf die datenschutzrechtlichen Aspekte nichts vom Ge-

setzgeber unternommen werden muss (Variante III). 

 Schließlich kann ein Ergebnis der Untersuchung sein, dass die Eingriffsinten-

sität einer gesetzlichen Regelung insgesamt niedrig ausfällt, jedoch die zu-

grunde liegenden Ziele entweder überhaupt nicht oder nur unzureichend er-

reicht werden. In diesem Fall wird es zwar nicht notwendig, Anpassungen im 

datenschutzrechtlichen Bereich vorzunehmen. Allerdings sollte dann zumin-

dest darauf hingewiesen werden, dass Maßnahmen ergriffen werden, die dazu 

beitragen, den Zielerreichungsgrad insgesamt zu erhöhen (Variante IV).  

5. Schritt 5: Dokumentation der Ergebnisse  

Im letzten Schritt einer Evaluation werden das Vorgehen sowie sämtliche Ergebnisse 

detailliert dokumentiert und dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt. In der Regel er-

folgt dies in Form eines schriftlichen Abschlussberichts, es können jedoch auch an-

dere Kommunikationskanäle hierzu genutzt werden. So besteht die Möglichkeit, die 

Ergebnisse in einem Workshop vorzustellen und zu diskutieren. Als ergänzende 

Kommunikationsform zum klassischen Reporting, um z.B. die gewonnenen Erkennt-

nisse den relevanten Stakeholdern zu präsentieren, ist die Durchführung eines sol-

chen Workshops vor Fertigstellung des Endberichts ein durchaus sinnvolles Instru-

ment. Bei der Erstellung der Dokumentation gilt es, verschiedene Anforderungen zu 

berücksichtigen, um möglichst eine störungsfreie Informationsvermittlung zu gewähr-

leisten.  

(1) Die Dokumentation sollte alle gesammelten und genutzten Daten sowie unter-

schiedlichen Meinungen und Standpunkte vollständig und ausgewogen darstel-

len. Einseitige Darstellungen sollten unbedingt vermieden werden. (Vollständig-

keit).  

(2) Bei der Ergebnisdokumentation sollte auch darauf geachtet werden, dass diese 

sich an den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe orientiert. Dabei sollten z.B. 

verständliche Formulierungen verwendet und Fachbegriffe erläutert werden 

(Verständlichkeit). 

(3) Die Ergebnisse einer Evaluation sollten so dargestellt werden, dass die Adressa-

ten des Berichts die Argumentationen und Schlussfolgerungen ohne weiteres 

nachvollziehen können. So sollte deutlich gemacht werden, welche Schlussfol-
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gerungen aufgrund welcher Ergebnisse gezogen wurden. Zudem sollten die 

Bewertungskriterien und –maßstäbe, die verwendeten Methoden und Quellen of-

fen gelegt und dokumentiert werden (Transparenz). 

(4) Die Kommunikation der Ergebnisse sollte sich darüber hinaus an den Bedürfnis-

sen der jeweiligen Zielgruppen orientieren. Bei ex-post-Gesetzesevaluationen 

sind es in der Regel der Deutsche Bundestag und die Ministerialverwaltung, die 

Evaluationsergebnisse für politische Entscheidungsprozesse nutzen. Daher ist 

es für beide Gruppe unbedingt erforderlich, neben der ausführlichen Version der 

Abschlussdokumentation auch eine Zusammenfassung der wichtigsten Evalua-

tionsergebnisse zur Verfügung zu stellen (Zielgruppenangepasstheit).  

(5) Bei ex-post-Evaluationen, die darüber entscheiden sollen, ob eine gesetzliche 

Regel angepasst oder außer Kraft gesetzt werden soll, ist es wichtig, dass die 

Evaluationsergebnisse rechtzeitig in den politischen Prozess eingespeist wer-

den. Deshalb sollte bereits bei der Vorbereitung einer Evaluation geklärt werden, 

wann welche Ergebnisse welchen Personengruppen zur Verfügung stehen sol-

len (Rechtzeitigkeit). 

(6) Bei Darstellung der Evaluationsergebnisse ist darauf zu achten, dass problema-

tische Sachverhalte und Kritik konstruktiv kommuniziert werden und den Beteilig-

ten die Möglichkeit zur Reaktion gelassen wird (Diplomatie). 

(7) Auch bei der ex-post-Evaluation einer gesetzlichen Regelung muss sicherge-

stellt werden, dass die datenschutzrechtlichen Anforderungen hinsichtlich der In-

formanten und Betroffenen gewährleistet sind (Pseudo-/ Anonymität).589 

Soweit die Veröffentlichung des Evaluationsberichtes mit personenbezogenen Daten 

erfolgt, liegt darin ein Eingriff in das Recht auf informelle Selbstbestimmung (vgl.  

C. III. Recht auf informationelle Selbstbestimmung, S. 80), der dafür eine hinreichend 

klare und bestimmte gesetzliche Regelung erforderlich macht (vgl.  C. III. 4. c) Hin-

reichend klare und bestimmte gesetzliche Regelung, S. 102). 

Regelungen, die zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten ermächtigen, 

stehen üblicherweise im Zusammenhang mit den Regelungen über die Führung öf-

fentlicher Register und Verzeichnissen oder über Warnungen der Bevölkerung vor 

Gefahren und Risiken. Für Warnungen existieren spezialgesetzliche Vorschriften (z. 
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 V. Schneider/R. Meiers, Reporting, in: Stockmann (Hrsg.), Handbuch zur Evaluation, 2007, 314 (315-317). 
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B. § 7 BSIG590, § 31 ProdSG591) und das Bundesverfassungsgericht592 hält je nach 

Art der Gefahr die Bundesregierung in Ausübung ihrer „Staatsleitungsfunktion“ selbst 

zur Warnung berechtigt. Daraus wird sich aber die Veröffentlichung eines Berichtes 

einer Gesetzesevaluation nur ausnahmsweise ergeben können. 

Die wissenschaftliche Forschung betreibenden Stellen dürfen personenbezogene 

Daten gem. § 40 Abs. 3 BDSG nur veröffentlichen, wenn „1. der Betroffene eingewil-

ligt hat oder 2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse 

der Zeitgeschichte unerlässlich ist.“ Eine dementsprechend formulierte Einwilligung 

dürfte die Teilnahmebereitschaft senken. Da die zweite Alternative vor allem der For-

schungstätigkeit von Historikern Rechnung trägt593, dürften auch nur wenige Fälle 

denkbar sein, in denen diese Regelung bei einer Gesetzesevaluation anwendbar ist. 

Der Begriff der „Zeitgeschichte“ findet sich heute auch noch in § 23 Abs. 1 Nr. 1 Kun-

stUrhG594, der auch das besondere Persönlichkeitsrecht schützt und zur Auslegung 

herangezogen werden kann.595 

Während die meisten Landesgesetze ähnliche Veröffentlichungsmöglichkeiten wie 

das BDSG im Bereich der wissenschaftlichen Forschung vorsehen, ist nach den § 28 

Abs. 4 Nr. 2 DSG NRW, § 30 Abs. 4 Nr. 2 LDSG RP und § 36 Abs. 4 Nr. 2 

SächsDSG596 eine Veröffentlichung nur zulässig, wenn das öffentliche Interesse an 

der Darstellung des Forschungsergebnisses die schutzwürdigen Belange der be-

troffenen Person erheblich überwiegt bzw. überwiegende schutzwürdige Interessen 

der Betroffenen nicht entgegenstehen.597 Demgegenüber haben § 33 HDSG und 

§ 19 BremDSG gezielt auf besondere Einschränkungen für die Veröffentlichung ver-

zichtet, um offenkundige Konflikte, die eine Anknüpfung an die Einwilligung der Be-

troffenen mit sich bringt, und die Inkonsistenz von Ausnahmen zugunsten der Ge-

schichtsforschung ohne Berücksichtigung anderer Forschungsbereiche zu vermei-

den.598 

                                            
590

 Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-Gesetz – BSIG) v. 14.8.2009 
(BGBl. I S. 2821). 
591

 Gesetz über Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – 
ProdSG) v. 8.11.2011 (BGBl. I S. 2178). 
592

 BVerfGE 105, 252 (Ls. 2) – Glykol; sehr kritisch dazu bspw. F. Schoch, Die Schwierigkeiten des BVerfG mit 
der Bewältigung staatlichen Informationshandelns, NVwZ 2011, 193 ff. 
593

 Siehe dazu P. Gola/R. Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012, § 40 Rn. 17. 
594

 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie, zuletzt geändert 
durch Art. 3 § 31 Gesetz v. 16.2.2001 (BGBl. I S. 266). 
595

 In diesem Sinne L. Bergmann/R. Möhrle/A. Herb, Datenschutzrecht, BDSG, § 40 Rn. 30. 
596

 Gesetz zum Schutz der informationellen Selbstbestimmung im Freistaat Sachsen (Sächsisches 
Datenschutzgesetz – SächsDSG), zuletzt geändert durch Gesetz v. 14.7.2011 (SächsGVBl. S. 270). 
597

 S. Simitis, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 40 Rn. 93. 
598

 S. Simitis, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 40 Rn. 93. 
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Im Übrigen kann die Veröffentlichung als intensivste Form der Übermittlung im da-

tenschutzrechtlichen Sinne bewertet werden.599 Die soeben teilweise dargestellten 

Übermittlungsbefugnisse der §§ 15 f. BDSG können somit zur Veröffentlichung per-

sonenbezogener Daten berechtigen, soweit dies in Anbetracht der Schwere des Ein-

griffs eine noch hinreichend klare und bestimmte gesetzliche Regelung (vgl.  

C. III. 4. c) Hinreichend klare und bestimmte gesetzliche Regelung, S. 102) dar-

stellt.600 Aufgrund der geringen Präzision der Übermittlungsvorschriften reicht dies 

nur insoweit aus, als es sich um quasi alltägliche Übermittlungsvorgänge ohne be-

sondere Belastung des Betroffenen handelt.601 Andere fordern grundsätzlich für eine 

Veröffentlichung das Vorliegen einer Einwilligung des Betroffenen.602 Angesichts die-

ser Rechtsunsicherheit ist eine ausdrückliche gesetzliche Regelung zu schaffen, 

wenn der Evaluationsbericht auch personenbezogene Daten enthalten soll ( E. V. 

Veröffentlichung des Evaluationsberichtes, S. 177). 

Entsprechendes gilt für die Veröffentlichung von Berichten, die nur Daten in Bezug 

auf öffentlich-rechtliche Einheiten enthalten, soweit sie sich ausnahmsweise auf 

Grundrechte berufen können. Grundrechtsschutz genießen beispielsweise öffentlich-

rechtlich organisierte Universitäten und deren Fakultäten, die sich auf die Wissen-

schaftsfreiheit berufen können, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten in Bezug auf 

die Rundfunkfreiheit und auf das mit ihr in funktionellem Zusammenhang stehende 

Fernmeldegeheimnis sowie Religionsgemeinschaften603. Im Übrigen ist die Veröffent-

lichung der Evaluationsberichte, die weder personenbezogene noch sonst grund-

rechtlich geschützte Daten enthalten, relativ unproblematisch zulässig.  

6. Schritt 6: Umgang mit den erhobenen Daten nach Abschluss des Eva-

luationsvorhabens 

Gem. § 20 Abs. 2 BDSG sind von Amts wegen nicht (mehr) erforderliche personen-

bezogene Daten unverzüglich zu löschen. Dabei ist Löschen in § 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 

5 BDSG als „das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Daten“ defi-

                                            
599

 In diesem Sinne: OVG Lüneburg, NJW 1992, 192 (195); U. Dammann, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 3 
Rn. 157; P. Gola/R. Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012, § 3 Rn. 33; a. M. H. Auernhammer, BDSG, 3. Aufl. 1993, 
§ 3 Rn. 34, der die Veröffentlichung als Nutzung gem. § 3 Abs. 5 BDSG bewertet, was zu einer gegenüber der im 
Text dargestellten erleichterten Veröffentlichungsmöglichkeit gem. § 14 BDSG führt. 
600

 In diesem Sinne: U. Dammann, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 14 Rn. 70. 
601

 In diesem Sinne: U. Dammann, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 14 Rn. 70 i. V. m. § 15 Rn. 3. 
602

 P. Gola/R. Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012, § 3 Rn. 33, § 16 Rn. 7. Vgl. aber auch OVG Koblenz, MMR 

2008, 635 ff., wonach bei einer Namensnennung im Internetauftritt einer Behörde das Interesse an der 
Veröffentlichung überwiegt. 
603

 Z. B. H. Sodan, in: ders., GG, 2. Aufl. 2011, Art. 19 Rn. 25. 
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niert. Das Unkenntlichmachen ist eine Handlung, die irreversibel bewirkt, dass eine 

Information nicht länger aus gespeicherten Daten gewonnen werden kann.604 

Vor einer Löschung ist zunächst zu prüfen, ob die Daten vorrangig gem. § 20 Abs. 3 

BDSG zu sperren oder dem zuständigen Archiv gem. § 20 Abs. 9 BDSG i. V. m. § 2 

Abs. 1 bis 6, 8 und 9 BArchG605 anzubieten sind. Müssen die Primärdaten der Evalu-

ation zu Datensicherungs-, Beweissicherungs- oder anderen Dokumentationszwe-

cken vorgehalten werden, hat die Löschung zu unterbleiben, und die Daten werden 

dann unter Zweckänderung (§ 14 Abs. 2 BDSG  D. I. 8. b) cc) Datenspeicherung, -

veränderung und -nutzung (§ 14 BDSG), S. 147) weiter vorgehalten.606 

Die in § 20 Abs. 2 BDSG statuierte Löschungspflicht gilt nur für personenbezogene 

Daten, die automatisiert verarbeitet oder in nicht automatisierten Dateien gespeichert 

sind. Letzteres ist „jede nicht automatisierte Sammlung personenbezogener Daten, 

die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist und 

ausgewertet werden kann“ (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BDSG). 

Die Pflicht zur Löschung der Daten besteht, wenn ihre Speicherung unzulässig ist ( 

D. I. 8. b) cc) Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung (§ 14 BDSG), S. 147) 

oder ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständig-

keit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist. In den Worten des Bundesver-

waltungsgerichts ist eine weitere Speicherung unzulässig, „wenn nichts dafür spricht, 

daß die Eintragung in Zukunft noch praktische Bedeutung hat, und deshalb ausge-

schlossen werden kann, dass die vorhandenen Daten die Arbeit der zuständigen Be-

hörde noch fördern können“607. Für die Löschung sind von der verantwortlichen Stel-

le Regelfristen nach § 18 Abs. 2 Satz 2, § 4e Satz 1 Nr. 7 BDSG festzulegen, die im 

Rahmen der Lösung gem. § 20 Abs. 2 BDSG zu beachten sind. Entsprechend der in 

mehreren Rechtsbereichen anerkannten Rechtsfigur des antizipierten Sachverstän-

digengutachtens608 sind zumindest für Forschungseinrichtungen die Empfehlungen 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zu berücksichtigen. Zur Sicherung 
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 U. Dammann, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 3 Rn. 174 ff., dort mit Beispielen. 
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 Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz – BArchG), zuletzt 
geändert durch § 13 Abs. 2 Gesetz v. 5.9.2005 (BGBl. I S. 2722). 
606

 In diesem Sinne P. Gola/R. Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012, § 20 Rn. 12. 
607

 BVerwG, NJW 1994, 2499, m. w. N. 
608

 Vgl. W. Keller, Das antizipierte Sachverständigengutachten im Sozialrecht, SGb 2003, 254 ff.; H. D. Jarass, 
Der rechtliche Stellenwert technischer und wissenschaftlicher Standards, NJW 1987, 1225 ff.; K. Vieweg, 
Antizipierte Sachverständigengutachten – Funktion, Verwertungsformen, rechtliche Bedeutung, NJW 1982, 2473 
ff. 
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guter wissenschaftlicher Praxis sollen nach einer Empfehlung der DFG Primärdaten 

für 10 Jahre gespeichert werden.609 

                                            
609

 Dazu: http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/ua_inf_empfehlungen_200901.pdf; R. 
Metschke/R. Wellbrock, Datenschutz in Wissenschaft und Forschung, 3. Aufl. 2002, 45 f. 

http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/ua_inf_empfehlungen_200901.pdf
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E. Erstellung einer Evaluationsklausel 

I. Status Quo der Evaluationsklauseln 

Neben den verfassungsrechtlichen Evaluierungspflichten ( A. II. Evaluierungspflicht 

des Gesetzgebers, S. 17) bildet sich seit einigen Jahren ein Trend zu gesetzlichen 

Evaluationsklauseln heraus. Häufig werden Evaluationsklauseln auch in Verbindung 

mit der Befristung von Rechtsnormen verwendet.610 Jedoch sind bislang noch keine 

festen Typen von Evaluationsklauseln erkennbar. Die bisherigen Formulierungen von 

gesetzlichen Evaluationsklauseln sind historisch gewachsen und können zu Unsi-

cherheiten hinsichtlich ihrer Bedeutung führen.611 

Relativ häufig existieren Regelungen, wonach die Regierung oder ein Ministerium 

„be-“ oder „unterrichtet“ (z. B. § 2 Abs. 3 FluLärmG612). Seltener sind Regelungen wie 

in § 14 IFG Bund613 zum Bericht und Evaluierung: „Die Bundesregierung unterrichtet 

den Deutschen Bundestag zwei Jahre vor Außerkrafttreten über die Anwendung die-

ses Gesetzes. Der Deutsche Bundestag wird das Gesetz ein Jahr vor Außerkrafttre-

ten auf wissenschaftlicher Grundlage evaluieren.“ 

Genauere Vorgaben für die Evaluierung sind zumeist nur in Bezug auf den Zeitpunkt 

bzw. Zeitraum getroffen oder die Mitwirkung bestimmter Personen oder Verbände 

geregelt (z. B. Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit in § 13 BremIFG a. F., 

kommunale Spitzenverbände in § 15 LIFG RP oder von wissenschaftlichen Sachver-

ständigen in Art. 3 des Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung des Dopings im 

                                            
610

 Vgl. dazu B. Jantz/S. Veit, Gutachten Bessere Rechtsetzung durch Befristungs- und Evaluationsklauseln?, 
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_31583__2.pdf. 
611

 So auch der Befund für die Schweiz bei A. Lötscher, Evaluationsklauseln: Überlegungen aus 
gesetzesredaktioneller Sicht, LEGES 2005/1, 103 ff., dessen Vorschläge den hier nachfolgenden Empfehlungen 
systematisch sehr ähnlich sind. Ein größerer Unterschied besteht aber insoweit, als er Vorgaben hinsichtlich des 
Endproduktes vorschlägt, während hier Gesetzesformulierungen mit Vorgaben zur Art und Weise der Evaluation 
empfohlen werden. 
612

 Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm i. d. F. der Bek. v. 31.10.2007 (BGBl. I S. 2550). Vgl. auch § 7 Gesetz zur 
Erprobung erweiterter Handlungsspielräume in Modellkommunen (Modellkommunen-Gesetz – ModKG –), i. d. F. 
des Art. 13 Gesetz v. 28.10.2009 (Nds. GVBl. S. 366, 410): „Die Landesregierung wertet die Auswirkungen des 
Modellversuches fortlaufend aus und unterrichtet den Landtag abschließend bis zum 1. Oktober 2011 über die bis 
dahin aus der Erprobung gewonnenen Erkenntnisse.“ Hinsichtlich der akustischen Wohnraumüberwachung 
existieren Berichtspflichten gem. § 100e Strafprozessordnung, zuletzt geändert durch Art. 5 Gesetz v. 23.6.2011 
(BGBl. I S. 1266). 
613

 Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz – IFG) v. 
5.9.2005 (BGBl. I S. 2722). In diesem Sinne auch § 13 Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen für 
das Land Bremen (Bremer Informationsfreiheitsgesetz – BremIFG), aufgehoben durch Art. 1 Gesetz v. 1.3.2011 
(Brem.GBl. S. 81); vgl. auch § 15 Landesgesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen 
(Landesinformationsfreiheitsgesetz - LIFG -) v. 26.11.2008 (GVBl. RP 2008, S. 296). 
Noch kürzer der außer Kraft getretene Art. 22 Abs. 3 Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus 
(Terrorismusbekämpfungsgesetz) v. 9.2.2002 (BGBl. I S. 361): „Die Neuregelungen sind vor Ablauf der Befristung 
zu evaluieren.“ Ähnlich Art. 1 Nr. 2 Gesetz zur Änderung des Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Bundesgrenzschutzgesetzes v. 22.12.2003 (BGBl. S. 2770). 
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Sport vom 24.10.2007 [BGBl. I S. 2510]). § 8 EAnsprPG RP614 und § 5 IMIAnwG 

RP615 beschränken sich explizit auf eine retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung. 

Soweit eine solche Beschränkung auf eine retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung 

im zu evaluierenden Gesetz enthalten ist, kommt dem vor allem klarstellende Bedeu-

tung zu, weil aus zeitlichen Gründen eine prospektive oder begleitende Gesetzesfol-

genabschätzung616 nicht mehr möglich ist. Teils werden auch inhaltliche Eingrenzun-

gen vorgenommen wie in § 24 AEntG617, der fordert: „Die nach § 7 festgesetzten 

Mindestentgeltsätze sind im Hinblick auf ihre Beschäftigungswirkungen, insbesonde-

re auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sowie die Schaffung angemesse-

ner Mindestarbeitsbedingungen, fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes zu über-

prüfen.“ Demgegenüber wurden die außerordentlich detaillierten Vorgaben für eine 

Überprüfungen der Auswirkungen des Gesetzes gem. § 14 IFG NRW618 nach deren 

erster Durchführung619 auf eine allgemeine Formulierung einer Berichtspflicht der 
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 Landesgesetz über die einheitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenheiten v. 27.10.2009 (GVBl. 
RP 2009, S. 355). 
615

 Landesgesetz über die Anwendung des europäischen Binnenmarktinformationsystems v. 27.10.2009 (GVBl. 
RP 2009, S. 355). 
616

  B. II. Welche Evaluationsformen gibt es?, S. 21. 
617

 Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland 
beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz – AEntG) v. 20.4.2009 (BGBl. 
I S. 799). 
Ähnlich auch die mittlerweile außer Kraft getretene Regelung in § 6c SGB II i. d. F. d. Art. 1 Nr. 6 Gesetz v. 
20.7.2006 (BGBl. I S. 1706): „Wirkungsforschung zur Experimentierklausel. Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales untersucht die Wahrnehmung der Aufgaben durch die zugelassenen kommunalen Träger im Vergleich 
zur Aufgabenwahrnehmung durch die Agenturen für Arbeit und berichtet den gesetzgebenden Körperschaften 
des Bundes bis zum 31. Dezember 2008 über die Erfahrungen mit den Regelungen nach den §§ 6a und 6b. Die 
Länder sind bei der Entwicklung der Untersuchungsansätze und der Auswertung der Untersuchung zu beteiligen.“ 
Auf ein bestimmtes Verfahren der elektronischen Kommunikation begrenzend § 87a Abs. 6 Satz 3 
Abgabenordnung (AO 1977), i. d. F. des Art. 10 Nr. 8 Gesetz v. 13.12.2006 (BGBl. I S. 2878). Auf eine bestimmte 
Regelung im Gesetz begrenzend: Art. 4a Gesetz zur arbeitsmarktadäquaten Steuerung der Zuwanderung 
Hochqualifizierter und zur Änderung weiterer aufenthaltsrechtlicher Regelungen 
(Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz) v. 20.12.2008 (BGBl. I S. 2846). 
618

 § 14 Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen – IFG NRW) v. 27.11.2001 (GVBl. 806 [808]) lautete: „§ 14 
Überprüfung der Auswirkungen des Gesetzes 
(1) Die Auswirkungen dieses Gesetzes werden nach einem Erfahrungszeitraum von zwei Jahren durch die 
Landesregierung unter Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände und die Landesbeauftragte oder des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz überprüft. Die Landesregierung unterrichtet danach den 
Landtagsausschuss für Innere Verwaltung und Verwaltungsstrukturreform über das Ergebnis der Überprüfung. 
(2) Die öffentlichen Stellen, bei denen Anträge auf Zugang zu Informationen gestellt werden, sind verpflichtet, 
eine Statistik zu führen. Die Statistik umfasst den Gegenstand des Antrags, die Dauer der Bearbeitung, die 
Entscheidung über den Antrag sowie die Anzahl der Widersprüche und Klagen. Sie weist außerdem aus, in wie 
vielen Fällen mit welchem Gegenstand betroffene Personen eine Einwilligung in die Offenbarung ihrer 
personenbezogenen Daten erteilt haben und in wie vielen und welchen Fällen eine Einwilligung ausdrücklich nicht 
erteilt oder die Verweigerung der Einwilligung durch Nicht-äußerung der betroffenen Person fingiert wurde. 
Gleiches gilt für die Gelegenheit zur Stellungnahme nach § 9 Abs. 2.“ 
619

 Vgl. Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Bericht über die Auswirkungen des 
Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) Nordrhein-Westfalen nach einem Erfahrungszeitraum von zwei Jahren v. 
12.10.2004, LT-Drs. Vorlage 13/3041. 
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Landesregierung an den Landtag reduziert620, die neuerdings alle 5 Jahre fällig 

wird621. 

Evaluationsklauseln, die explizite Aussagen zum Umgang mit Daten treffen, waren 

nicht ersichtlich und auch entsprechende Regelungen im Umfeld der Evaluations-

klausel sind auch nur sehr selten vorhanden ( D. I. 8. a) Bereichspezifische Daten-

schutzregelungen, S. 135). Zwar erscheint zur bestmöglichen Erreichung des Eva-

luationszweckes ein uneingeschränkter Umgang auch mit personenbezogenen Da-

ten wünschenswert, würde aber nicht dem verfassungsrechtlichen Recht auf informa-

tionelle Selbstbestimmung ( C. III. Recht auf informationelle Selbstbestimmung, 

S. 80) genügen. Einige der im Leitfaden herausgearbeiteten Probleme einer Geset-

zesevaluation können durch eine spezielle Regelung im Zusammenhang mit einer 

Evaluationsklausel gelöst werden. Genügt die Evaluationsklausel der nachfolgend 

dargestellten Grundstruktur ( E. II. Grundstruktur für die Erstellung einer Evaluati-

onsklausel, S. 172), so erscheint eine gesetzliche Regelung hinsichtlich der für die 

Datenverarbeitung verantwortlichen Stelle ( E. III. Verantwortliche Stelle für Daten-

verarbeitung, S. 175), der Auswertung von vorhandenen Datensammlungen ( 

C. IV. Auswertung von vorhandenen Datensammlungen, S. 176) und der Veröffentli-

chung des Evaluationsberichtes bei kleinen Fallzahlen ( C. V. Veröffentlichung des 

Evaluationsberichtes, S. 177) sinnvoll. 

II. Grundstruktur für die Erstellung einer Evaluationsklausel 

Auf der Basis der soeben dargestellten bisherigen Evaluationsklauseln erscheint es 

notwendig bzw. sinnvoll die im Folgenden behandelten Fragen in der Evaluations-

klausel aufzugreifen. Aus den darzustellenden Elementen können Evaluationsklau-

seln modular zusammengesetzt werden.  

1. Wer evaluiert? 

Üblicherweise wird ein Gesetz von der Regierung (z. B. „Landesregierung“ gem. § 15 

LIFG RP, § 8 EAnsprPG RP, § 5 IMIAnwG RP; für Berichte auch: „Bundesregierung“ 

                                            
620

 § 14 IFG NRW in der Fassung des Art. 9 des Fünften Befristungsgesetzes v. 5.4.2005 (GV. NRW. S. 351 
[352]): „§ 14 In-Kraft-Treten, Berichtspflicht 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. 
Dezember 2009 über die Erfahrungen mit diesem Gesetz." 
621

 § 14 IFG NRW in der Fassung des Art. 7 des Gesetzes v. 8.12.2009 (GV. NRW. S. 765): „§ 14 In-Kraft-Treten, 
Berichtspflicht 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. 
Dezember 2014 und danach alle fünf Jahre über die Erfahrungen mit diesem Gesetz.“ 
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gem. § 14 Satz 1 IFG Bund, „Senat“ gem. § 13 Satz 1 BremIFG a. F.), von einem Mi-

nisterium (z. B. „Bundesministerium für Arbeit und Soziales“ gem. § 6c Satz 1 SGB II 

a. F.622) oder auch durch das Legislativorgan selbst (z. B. „Deutscher Bundestag“ 

gem. § 14 Satz 2 IFG Bund, „Bremerische Bürgerschaft“ gem. § 13 Satz 1 BremIFG 

a. F.) evaluiert. Vermieden werden sollte, dass die evaluierende Stelle nicht explizit 

benannt ist (so aber z. B. § 24 AEntG, Art. 3 des Gesetzes zur Verbesserung der Be-

kämpfung des Dopings im Sport vom 24.10.2007 [BGB. I S. 2510]). 

Teilweise wird die Mitwirkung von Stakeholdern623 geregelt (z. B. „unter Mitwirkung 

des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit“ gem. § 13 Satz 1 BremIFG a. F., 

„unter Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände“ gem. § 15 LIFG RP oder § 6c 

Satz 2 SGB II a. F: „Die Länder sind bei der Entwicklung der Untersuchungsansätze 

und der Auswertung der Untersuchung zu beteiligen.“). Auch ein Gremium, das bei-

spielsweise aus neun vom Deutschen Bundestag bestimmten Abgeordneten besteht 

(so § 23c Abs. 8 Zollfahndungsdienstgesetz, in der Fassung des Art. 2 Nr. 7 des Ge-

setzes v. 21.12.2004 [BGBl. I S. 3603]), kann involviert werden. Außerdem kann ge-

regelt werden, dass ein wissenschaftlicher Sachverständiger beteiligt wird (z. B. „un-

ter Einbeziehung eines oder mehrerer wissenschaftlichen Sachverständigen, die im 

Einvernehmen mit dem Deutschen Bundestag bestellt werden“ gem. Art. 9 Satz 1 

des Gesetzes zur Änderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes vom 7.12.2011 

[BGBl. I S. 2576] bzw. mit nur einem Sachverständigen gem. Art. 3 des Gesetzes zur 

Verbesserung der Bekämpfung des Dopings im Sport vom 24.10.2007 [BGB. I S. 

2510]). In diesem Zusammenhang sollte auch geregelt werden, ob die Evaluation „in-

tern“, „intern unter wissenschaftlicher Anleitung“ oder „durch eine wissenschaftlich 

ausgewiesene Einrichtung“ erfolgen soll.624 

2. Wer ist Empfänger des Evaluationsberichtes? 

Vermieden werden sollte, dass der Empfänger des Evaluationsberichtes nicht explizit 

angegeben wird (so aber z. B. § 24 AEntG, Art. 3 des Gesetzes zur Verbesserung 

der Bekämpfung des Dopings im Sport vom 24.10.2007 [BGB. I S. 2510]). Empfän-

ger des Evaluationsberichtes ist zumeist das Legislativorgan (für Berichte z. B. 

„Deutscher Bundestag“ gem. § 14 Satz 1 IFG Bund, „Bremische Bürgerschaft“ gem. 

§ 13 Satz 1 BremIFG a. F.) oder die Legislativorgane (z. B. bei zustimmungspflichti-

                                            
622

 I.d.F. d. Art. 1 Nr. 6 Gesetz v. 20.7.2006 (BGBl. I S. 1706) m.W.v. 1.8.2006 bis 10.8.2010. 
623

  D. II.1. Schritt 1: Einbeziehung und Auswahl der Adressaten und Stakeholder, S. 155. 
624

  B. I. Wer führt die Evaluation durch?, S. 20. 
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gen Bundesgesetzen: „gesetzgebenden Körperschaften des Bundes“ gem. § 6c Satz 

1 SGB II a. F.). Wenn das Legislativorgan selbst die Evaluation durchführt, wurde 

bislang kein Empfänger des Evaluationsberichtes angeben (z. B. § 14 Satz 2 IFG 

Bund). Im Sinne einer größtmöglichen Transparenz sollte zumindest in diesen Fällen 

geregelt werden, dass „der Bericht allgemeinzugänglich zu veröffentlichen ist“. 

3. Was wird evaluiert? 

Zumeist werden die „Auswirkungen dieses Gesetzes“ (§ 13 Satz 1 BremIFG a. F., 

§ 15 LIFG RP, § 8 EAnsprPG RP, § 5 IMIAnwG RP), die „Anwendung dieses Geset-

zes“ (§ 14 Satz 1 IFG Bund) oder schlicht „das Gesetz“ (§ 14 Satz 2 IFG Bund, § 13 

Satz 2 BremIFG a. F.) evaluiert, in dem sich die entsprechende Evaluationsklausel 

befindet. Sinnvoll kann es aber auch sein, die Evaluation auf die „Anwendung der 

durch dieses Gesetz geänderten Vorschriften“ zu beschränken (z. B. Art. 3 des Ge-

setzes zur Verbesserung der Bekämpfung des Dopings im Sport vom 24.10.2007 

[BGB. I S. 2510]). Soll nur eine bestimmte Fragestellung untersucht werden (z. B. 

„Die nach § 7 festgesetzten Mindestentgeltsätze sind im Hinblick auf ihre Beschäfti-

gungswirkungen, insbesondere auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigung so-

wie die Schaffung angemessener Mindestarbeitsbedingungen,“ gem. § 24 AEntG, 

„die Wahrnehmung der Aufgaben durch die zugelassenen kommunalen Träger im 

Vergleich zur Aufgabenwahrnehmung durch die Agenturen für Arbeit“ und „die Erfah-

rungen mit den Regelungen nach den §§ 6a und 6b“ gem. § 6c Satz 1 SGB II a. F.625 

oder „die datenschutzrechtlichen Aspekte von § 5“), so ist der Untersuchungsgegen-

stand entsprechend beschränkt.  

4. Wie wird evaluiert? 

Ist die Evaluationsklausel im zu evaluierenden Gesetz enthalten, kommt der Formu-

lierung, dass die Überprüfung „im Rahmen einer retrospektiven Gesetzesfolgenab-

schätzung“ (§ 8 EAnsprPG RP, § 5 IMIAnwG RP) zu erfolgen hat, vor allem klarstel-

lende Bedeutung zu, weil aus zeitlichen Gründen ein prospektive oder begleitende 

Gesetzesfolgenabschätzung626 nicht mehr möglich ist.  

Hinsichtlich der Art und Weise der Evaluation sollte diese „auf wissenschaftlicher 

Grundlage“ (§ 14 Satz 2 IFG Bund, § 13 Satz 2 BremIFG a. F.) erfolgen. Zur Redu-

                                            
625

 I.d.F. d. Art. 1 Nr. 6 Gesetz v. 20.7.2006 (BGBl. I S. 1706) m.W.v. 1.8.2006 bis 10.8.2010. 
626

  B. II. Welche Evaluationsformen gibt es?, S. 21. 
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zierung des Wortlautumfanges kann auf den Zusatz verzichtet werden, wenn eine 

wissenschaftlich ausgewiesene Einrichtung627 beteiligt wird. 

Sind bestimmte Fragestellungen besonders wichtig, sind insoweit gewisse Mindest-

anforderungen in der Evaluationsklausel festzulegen (z. B. Art. 9 Satz 2 des Geset-

zes zur Änderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes v. 7.12.2011 [BGBl. I 

S. 2576]: „Bei der Untersuchung sind auch die Häufigkeit und die Auswirkungen der 

mit den Eingriffsbefugnissen verbundenen Grundrechtseingriffe einzubeziehen und in 

Beziehung zu setzen zu der anhand von Tatsachen darzustellenden Wirksamkeit 

zum Zweck der Terrorismusbekämpfung.“). 

5. Welche zeitlichen Aspekte sind zu beachten? 

Für eine ex-post-Gesetzesevaluation ist es wichtig, dass Daten für einen ausreichend 

langen Zeitraum seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verfügung stehen. Sinnvoller-

weise sollten je nach Möglichkeit drei bis fünf Jahre als Untersuchungszeitraum ein-

geplant werden ( D. I. 1. Schritt 1: Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?, 

S. 122).  

In der gegenwärtigen Praxis wird der Evaluierungszeitraum zumeist nicht explizit an-

gegeben, vielmehr wird lediglich angegeben, wann der Evaluationsbericht zu erfol-

gen hat (z. B. „ ein Jahr vor Außerkrafttreten“ gem. § 14 Satz 2 IFG Bund, § 13 

Satz 2 BremIFG a. F., „zwei Jahre vor Außerkrafttreten“ gem. § 14 IFG Bund, § 13 

Satz 1 BremIFG a. F., „drei Jahre nach seinem Inkrafttreten“ gem. § 15 LIFG RP, § 8 

EAnsprPG RP, § 5 IMIAnwG RP, oder „vor dem 31. Oktober 2012 zu evaluieren“ 

gem. Art. 3 des Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung des Dopings im Sport 

vom 24.10.2007 [BGB. I S. 2510]). Zur Vermeidung von Unklarheiten sollten aber 

beide Zeiträume bzw. Zeitpunkte in der Evaluationsklausel explizit aufgeführt werden 

(„vom Inkrafttreten bis zum …   und berichtet … bis zum …“ oder „… in einem drei-

jährigen Zeitraum seit Inkrafttreten und berichtet … danach innerhalb von drei Mona-

ten …“). 

III. Verantwortliche Stelle für Datenverarbeitung 

Soweit die Evaluierung allein durch die in der Evaluationsklausel angegebene Stelle 

erfolgen soll, ist die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung damit ausrei-

chend festgelegt. Probleme hinsichtlich der Zuständigkeit für den Umgang mit den 
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 Vgl. E. II. 1. Wer evaluiert?, S. 172. 
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personenbezogenen Daten ( D. I. 8. b) bb) (2) Erhebung durch öffentliche Stellen 

(§ 13 BDSG), S. 146) können aber entstehen, wenn öffentliche Stellen eine Evaluati-

on durchführen wollen, die vielleicht nur vom Vollzug betroffen sind, oder wenn wis-

senschaftliche Einrichtungen tätig werden wollen oder sollen und unklar bleibt, ob ei-

ne Auftragsdatenverarbeitung i. S. des § 11 BDSG oder eine Funktionsübertragung 

mit anschließender Datenübermittlung erfolgen soll. Aus dem Recht auf informatio-

nelle Selbstbestimmung folgt aber, dass der Umgang mit personenbezogenen Daten 

nur aufgrund einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage erfolgen darf ( 

C. III. 4. c) aa) Personenbezogene Daten, S. 103). Dabei ist Mindestvoraussetzung 

die Angabe im Gesetz, welche staatliche Stelle zur Erfüllung welcher Aufgaben bei 

der geregelten Informationserhebung berechtigt sein soll.628 Als Regelung für die 

verantwortliche Stelle bietet sich an, die Auswahlregelung bei der Auftragsdatenver-

arbeitung gem. § 11 BDSG zu übernehmen. Soweit aber der Auftraggeber der evalu-

ierenden Stelle mehr (Forschungs-)Freiheit im Umgang mit den personenbezogenen 

Daten zugestehen will, als jetzt gem. § 11 BDSG zulässig ist ( D I. 8. b) bb) (2) Er-

hebung durch öffentliche Stellen (§ 13 BDSG), S. 146), bietet sich beispielsweise fol-

gende Regelung an: 

„Zuständig für den Umgang mit personenbezogenen Daten im Zusammen-

hang mit der Gesetzesevaluation ist … [genaue Angabe der juristischen Per-

son]. Die Ausübung dieser Zuständigkeit kann einer anderen Stelle überlassen 

werden.“ 

IV. Auswertung von vorhandenen Datensammlungen 

Gesetzesevaluationen benötigen zur Untersuchung des Zielerreichungsgrades sowie 

zur Analyse der Auswirkungen eine Reihe von Daten, so dass eine möglichst unge-

hinderte Ausschöpfung des vorhandenen Datenmaterials sinnvoll ist. Dafür sprechen 

nicht nur ökonomische Gründe, sondern auch, dass die Bevölkerung nicht unnötig 

mit immer neuen Befragungen zu denselben Sachverhalten belästigt wird.629 Dies 

lässt sich allerdings nur schwerlich mit dem Grundsatz der Direkterhebung ( 

D. I. 8. b) bb) (1) Vorrang der Direkterhebung (§ 4 Abs. 2 BDSG), S. 145) vereinba-

ren. Daher sollte eine Regelung geschaffen werden, die eine Datenweitergabe von 

Verwaltungsbehörden an die evaluierende Stelle regelt. Eine entsprechende Rege-

                                            
628

 BVerfGE 118, 168 (188) – Kontenabfrage. 
629

 H.-J. Krupp/B. Preissl, Die Neufassung des BDSG und die wissenschaftliche Forschung, CR 1989, 121 (122). 



 

177 

lung für die Gesetzesevaluation war bislang nur im Bereich der Finanzverwaltung in 

§ 21 Abs. 6 FVG ersichtlich: „Soweit die dem Bund ganz oder zum Teil zufließenden 

Steuern von Landesfinanzbehörden verwaltet werden, stellen die Länder den Bun-

desfinanzbehörden anonymisierte Daten des Steuervollzugs zur eigenständigen 

Auswertung insbesondere für Zwecke der Gesetzesfolgenabschätzung zur Verfü-

gung.“ 

Allerdings kann die Übertragung von § 21 Abs. 6 FVG insoweit problematisch sein, 

als der Normgeber der Evaluationsklausel nicht über die Gesetzgebungs- (Art. 70 ff. 

GG) und/oder Verwaltungskompetenz (Art. 83 ff. GG) in dem Bereich verfügt, in dem 

die entsprechenden Daten bei der Normanwendung erhoben werden. Solche Berei-

che müssen von der Datenübertragungsregelung ausgenommen werden. Dement-

sprechend enthält § 21 Abs. 6 FVG auch die Beschränkung „soweit die dem Bund 

ganz oder zum Teil zufließenden Steuern von Landesfinanzbehörden verwaltet wer-

den.“ 

Außerdem ist eine § 21 Abs. 6 FVG vergleichbare Regelung in Bereichen, in denen 

nur wenige Fälle vollzogen werden, insoweit problematisch, als die Daten zumeist 

nur einschließlich Personenbezug eine verlässliche Datengrundlage für eine Evalua-

tion bilden können (vgl.  D. I. 8. b) aa) (4) Datenvermeidung und Datensparsamkeit 

(§ 3a BDSG), S. 144). Um auch solche Daten einbeziehen zu können, wäre folgende 

Regelung im Zusammenhang mit der Evaluationsklausel zweckmäßig:  

„Die … [bestimmt umschriebenen Verwaltungsbehörden] stellen der evaluie-

renden Stelle auch die personenbezogenen Daten des Vollzugs zur eigen-

ständigen Auswertung nur für Zwecke der Gesetzesfolgenabschätzung zur 

Verfügung.“ 

V. Veröffentlichung des Evaluationsberichtes 

Der Evaluationsbericht sollte veröffentlicht werden,630 um den demokratischen und 

wissenschaftlichen Diskurs zu fördern. Bei Gesetzesevaluationen, die sich nur auf 

geringe Fallzahlen stützen können, kann das Problem auftreten, dass ein Evaluati-

onsbericht nur mit Veröffentlichung auch von personenbeziehbaren Daten vollständig 

verständlich ist, aber viele gesetzliche Regelungen für den Eingriff in das informatio-

nelle Selbstbestimmungsrecht des Betroffen wenig präzise gefasst sind ( D. IIII. 5. 
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 Zur entsprechenden Gesetzesformulierung: E. II. 2. Wer ist Empfänger des Evaluationsberichtes?, S. 173. 
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Schritt 5: Dokumentation der Ergebnisse, S. 164). Da andererseits die Veröffentli-

chungen zumeist auch dem wissenschaftlichen Diskurs – und damit der Wissen-

schaftsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 GG – dienen, sollte für diese Fälle im Gesetz im Zu-

sammenhang mit der Evaluationsregelung ein sinnvoller und klar bestimmt um-

schriebener Interessenausgleich getroffen werden. 
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